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A 1 Einführung 

Seit Mai 2008 ist das in Deutschland geltende EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG) 

in Kraft. Es regelt die Kennzeichnung von Lebensmitteln, bei deren Herstellung auf die "Anwendung 

gentechnischer Verfahren" verzichtet wurde. Für die Angabe auf einem beworbenen oder in Verkehr 

gebrachten Lebensmittel, die auf die Herstellung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren 

hiŶdeutet, darf Ŷur der Begriff „ohŶe GeŶteĐhŶik“ ǀerǁeŶdet ǁerdeŶ.  

A 1.1 Zielsetzung des Standards 

Der VLOG-Standard legt die AŶforderuŶgeŶ für eiŶe „VLOG geprüft“ Futterŵittel- bzw. „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“ LeďeŶsŵittelerzeuguŶg dar uŶd dient der Vereinheitlichung der Überprüfung der 

Prozess- und Qualitätssicherungssysteme.  

Der vorliegende Standard dient als Grundlage für die Erteilung einer Nutzungslizenz für das "Ohne 

GenTechnik"- bzw. das "VLOG geprüft"-Siegel durch den VLOG. Darüber hinaus unterstützt er 

Unternehmen bei der Erarbeitung eines Risikomanagements. 

Der vorliegende Standard richtet sich an  

• Hersteller, Verarďeiter uŶd HäŶdler ǀoŶ LeďeŶsŵittelŶ, die ihre Produkte ŵit eiŶeŵ „OhŶe 

GeŶTeĐhŶik“-Siegel oder deŶ WorteŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ keŶŶzeiĐhŶeŶ ŵöĐhteŶ.  

• Futtermittelhersteller und -häŶdler, die ihre Produkte ŵit deŵ „VLOG geprüft“ Siegel oder den 

WorteŶ „VLOG geprüft“ kennzeichnen möchten. 

Darüber hinaus können sich neben landwirtschaftlichen Unternehmen und Logistikunternehmen auch 

Lebensmittelhersteller und -verarbeiter sowie Futtermittelhersteller unabhängig von o.g. 

Kennzeichnungswunsch („OhŶe GeŶteĐhŶik“-Siegel/“VLOG geprüft“-Siegel) nach diesem Standard 

zertifizieren lassen. 

A 1.2 VLOG als Standardgeber 

Die gesetzliĐhe GruŶdlage der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung ist das EG-Gentechnik-

Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG). Für eine bessere Wiedererkennung entsprechend 

hergestellter Lebensmittel wurde auf Wunsch interessierter Unternehmen und Verbände in der Folge 

ǀoŶ der BuŶdesregieruŶg das eiŶheitliĐhe „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegel entwickelt. 

Da die Bundesregierung die Nutzungslizenz nicht selber vergeben, sondern von einem Verband der 

Lebensmittelwirtschaft vergeben lassen wollte, ist aus einem Arbeitskreis interessierter Unternehmen 

am 23.03.2010 der Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) hervorgegangen.  

Der VLOG vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den Behörden, der Politik, den Medien, 

der Zivilgesellschaft und auch gegenüber anderen Wirtschaftsbeteiligten. Zu seinen Mitgliedern 

gehören u.a. Landwirte, Unternehmen der Lebens- und Futtermittelbranche, Zertifizierungsstellen, 

Labore sowie Lebensmitteleinzelhändler. 

A 1.2.1 Verwendung des Siegels „Ohne GenTechnik“ 

Seit August ϮϬϬϵ köŶŶeŶ LeďeŶsŵittel ŵit deŵ ďuŶdeseiŶheitliĐheŶ „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegel (vgl. 

Abbildung 1) gekennzeichnet werden. Dieses ist markenrechtlich geschützt und befindet sich im 

Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Aufgrund einer Exklusivvereinbarung mit dem 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist allein der VLOG befugt, Nutzungsrechte für 
das „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegel zu erteileŶ. Daher ist die NutzuŶg des „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegels zur 
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Kennzeichnung und Bewerbung von Lebensmitteln sowie zur Nutzung auf Zertifikaten nur nach 

Freigabe des VLOG zulässig. Die Nutzung wird in einem Vertrag zwischen dem Lizenznehmer und dem 
VLOG geregelt. Grundlage des Vertrags ist eine Zertifizierung auf Basis des vorliegenden Standards 

bzw. einem als gleichwertig anerkannten Standard. 

® 

Abbildung 1: Offizielles „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegel 

VerǁeŶduŶg des „OhŶe GeŶTeĐhŶik“- Siegels im Ausland 

Für die Nutzung der deutschen oder einer übersetzteŶ VersioŶ des „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegels sind 

neben den Anforderungen des VLOG-Standards auch die nationalen Gesetzgebungen des Landes zu 

erfüllen, in dem das Produkt in Verkehr gebracht wird. Für die Prüfung der Rechtmäßigkeit des 

EiŶsatzes des „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegels außerhalb von Deutschland ist ausschließlich der 

Lizenznehmer zuständig. 

EiŶe geeigŶete ÜďersetzuŶg des „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegels ist beim VLOG anzufordern. Die eigene 

Erstellung einer übersetzten Variante ist nicht zulässig. Das Inverkehrbringen von Produkten mit einer 

übersetzten Version des Siegels kann erst nach Abschluss eines Unterlizenzvertrages zwischen 

Lizenznehmer und dem VLOG erfolgen. Besteht bereits ein solcher Vertrag, ist dieser vor dem 

Inverkehrbringen um die neu zu kennzeichnenden Produkte zu ergänzen.     

A 1.2.2 Verwendung des Futtermittel-Siegels „VLOG geprüft“ 

Um bei Futtermitteln sowie deren Warenbegleitpapieren explizit auf die Abwesenheit einer 

Kennzeichnungspflicht nach VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 und damit auf die Tauglichkeit für 

eiŶe „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmittelproduktion hinzuweisen, kann das markenrechtlich geschützte 

Siegel „VLOG geprüft“ ;vgl. Abbildung 2Ϳ ǀerǁeŶdet ǁerdeŶ. Die NutzuŶg des Siegels „VLOG geprüft“ 
ist nur nach Einwilligung des VLOG als Inhaber der Markenrechte zulässig und wird in einem 
gesonderten Vertrag zwischen dem Inverkehrbringer des Futtermittels und dem VLOG geregelt. 

Grundlage des Vertrags ist eine Zertifizierung auf Basis des vorliegenden Standards bzw. einem als 

gleichwertig anerkannten Standard. 

® 

Abbildung 2: Siegel für Futtermittel, zertifiziert nach VLOG-"Ohne Gentechnik"-Standard 
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A 1.3 Rechtliche Grundlagen & Auslegung  

Folgende Rechtsgrundlagen und Auslegungen bilden die Basis des vorliegenden Standards. Die 

Regelungen in diesen Rechtsgrundlagen sind in der jeweils geltenden Fassung bindend. 

• Gesetz zur Durchführung der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet 
der Gentechnik und über die Kennzeichnung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren 

hergestellter Lebensmittel [EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz – EGGenTDurchfG vom 22. 

Juni 2004 (BGBl. I S. 1244), zuletzt geändert durch Artikel 58 der Verordnung vom 31.08.2015 

(BGBl. I S. 1474) 

• Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vom 22.9.2003 über genetisch veränderte Futter- und 

Lebensmittel  

• Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 vom 22.9.2003 über die Rückverfolgbarkeit und 
Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von 

aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie 

zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG 

• Verordnung (EG) Nr. 178/2002 vom 28.01.2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze 

und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Art. 18 

(1)  

• Verordnung (EG) Nr. 619/2011 vom 24.06.2011 zur Festlegung der Probenahme- und 
Analyseverfahren für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln im Hinblick auf genetisch 

veränderte Ausgangserzeugnisse, für die ein Zulassungsverfahren anhängig ist oder deren 

Zulassung abläuft  

• Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 über die ökologische/biologische 

Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur 

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 

• Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der 
Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von 

Futtermitteln 

• Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vom 25.10.2011 betreffend die Information der Verbraucher 

übe Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) 

Nr.1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und  zur Aufhebung der Richtlinie 

87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 

1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) 

Nr.608/2004 der Kommission 

• Richtlinie 2001/18/ EG vom 12.03.2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch 

veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des 

Rates 

• Leitfaden zur Kontrolle von GVO in Futtermitteln – Überwachung des Herstellens, Behandelns, 

Verwendens und Inverkehrbringens von Futtermitteln im Zusammenhang mit gentechnisch 

veränderten Organismen vom November 2011 (erarbeitet von der PG GVO in Futtermitteln 

der LAV Arbeitsgruppe Futtermittel unter Beteiligung des Bundes und des VDLUFA), 

insbesondere Kapitel 5 sowie Anhänge 1 und 2 

• Leitfaden zur Kontrolle gentechnischer Veränderungen in Lebensmitteln – 

Orientierungsrahmen für die Anwendung der Rechtsvorschriften und zur Kontrolle 
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gentechnischer Veränderungen in Lebensmittel vom 29.03.2017 (erarbeitet von der ALS-

Arbeitsgruppe Überwachung gentechnisch veränderte Lebensmittel) 

• Weitere Auslegungen der VLOG Geschäftsstelle zu gesetzlichen Regelungen finden Sie unter: 

https://www.ohnegentechnik.org/faq und http://www.ohnegentechnik.org/downloads/  

A 1.3.1 Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 

EiŶe gruŶdlegeŶde AŶforderuŶg aŶ Futterŵittel uŶd LeďeŶsŵittelzutateŶ zur HerstelluŶg ǀoŶ „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-gekennzeichneten Lebensmitteln ist, dass sie keine Kennzeichnung nach den Vorgaben 

der VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 tragen dürfen. 

Verunreinigungen mit in der EU zugelassenen GVO sind laut Gesetz dann von der Kennzeichnung nach 

VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 ausgenommen, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind:  

• der Schwellenwert von 0,9% GVO-Anteil je Einzelfuttermittel / Zutat (Futtermittel / 

Lebensmittel) darf nicht überschritten sein und  

• das Vorhandensein des GVO-AŶteils ŵuss „zufällig oder teĐhŶisĐh ŶiĐht zu ǀerŵeideŶ“ seiŶ. 

Verunreinigungen mit zugelassenen GVO unter 0,1% werden grundsätzlich als technisch nicht 

vermeidbar oder zufällig bewertet.  

Verunreinigungen in einer Größenordnung > 0,1% und ч 0,9% sind als kennzeichnungs-konform zu 

bewerten, wenn der Unternehmer organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung des Eintrags von 

GVO-Material installiert und nachweislich umgesetzt hat.  

Hilfestellung für die Kennzeichnung von Futtermitteln  

Zur Einordnung, ab wann ein Futtermittel als kennzeichnungspflichtig im Sinne der VO (EG) Nr. 

ϭϴϮϵ/ϮϬϬϯ uŶd ϭϴϯϬ/ϮϬϬϯ gilt, ǁird iŶsďesoŶdere auf Teil ϱ uŶd die AŶhäŶge ϭ soǁie Ϯ des „LeitfadeŶs 
zur KoŶtrolle ǀoŶ GVO iŶ FutterŵittelŶ“ ;http://www.ohnegentechnik.org/Leitfaden_Futtermittel) 

verwiesen. 

In Bezug auf das Beispiel 4.b1 in Anhang 1 des genannten Leitfadens wird explizit darauf hingewiesen, 

dass die wegfallende GVO-Kennzeichnung sich nur auf den Fall der botanischen Verunreinigung in 

einem Einzelfuttermittel bezieht. Verschleppungen von gentechnisch verändertem Material während 

des Produktionsprozesses im Futtermittelwerk können nicht als botanische Verunreinigung mit den 

sich daraus ergebenden Kennzeichnungsoptionen eingestuft werden. 

A 1.3.2 EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG) 

Jedes Unternehmen, das die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann seine Produkte in Deutschland 
ŵit deŶ WorteŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ keŶŶzeiĐhŶeŶ. In diesem Fall gelten §3a und §3b des EG-

Gentechnik-Durchführungsgesetzes (EGGenTDurchfG). Wenn jedoch das einheitliche "Ohne 

GenTechnik"-Siegel ;AďďilduŶg ϭ: Offizielles „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegel) eingesetzt werden soll, ist 

dieses vorab beim VLOG zu beantragen (vgl. Kap. A 1.2.1). 

Für „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Rohstoffe gehen die Anforderungen deutlich über die Abwesenheit einer 

Kennzeichnungspflicht nach VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 hinaus.  

NaĐh EGGeŶTDurĐhfG dürfeŶ ďei der HerstelluŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmitteln, Zutaten und 

Zusatzstoffe kein GVO sein, keine solchen enthalten oder aus oder durch solche hergestellt worden 

sein. Technisch unvermeidbare oder zufällige Spuren gentechnisch veränderten Materials werden 

maximal bis zur Bestimmungsgrenze von in der Regel 0,1% je Zutat toleriert. Für 

Verarbeitungshilfsstoffe gilt, dass die Herstellung durch GVO ausgeschlossen ist. 

Sind notwendige Zusatzstoffe wie VitaŵiŶe ŶaĐhǁeisliĐh ŶiĐht iŶ der Qualität „ohŶe GeŶteĐhŶik“ aŵ 
Markt verfügbar, könnten auch solche verwendet werden, die durch GVO hergestellt wurden. 

https://www.ohnegentechnik.org/faq
http://www.ohnegentechnik.org/downloads/
http://www.ohnegentechnik.org/Leitfaden_Futtermittel
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Voraussetzung dafür ist die Listung der betreffenden Stoffe durch die EU-Kommission nach dem in der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vorgesehenen Verfahren. Derzeit sind danach keine Stoffe gelistet. 

Die Futterŵittel zuŵ EiŶsatz iŵ SǇsteŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ dürfeŶ ŶaĐh deŶ VO ;EGͿ Nr. ϭϴϮϵ/ϮϬϬϯ 
bzw. 1830/2003 nicht kennzeichnungspflichtig sein. Es werden nachweislich geeignete Schritte 

unternommen, uŵ das VorhaŶdeŶseiŶ ǀoŶ GVO zu ǀerŵeideŶ ;s. „LeitfadeŶ zur KoŶtrolle ǀoŶ GVO iŶ 
FutterŵittelŶ“Ϳ. Futterŵittelzusatzstoffe siŶd Ŷur daŶŶ zu ďerüĐksiĐhtigeŶ, ǁeŶŶ sie aus GVO oder 
deren Bestandteilen bestehen und somit selbst kennzeichnungspflichtig sind. Entsprechend den 

rechtlichen Vorgaben sind Futtermittelzusatzstoffe, die durch GVO (oder mit Hilfe von) hergestellt 

werden, nicht kennzeichnungspflichtig und ohne Beschränkung verwendbar. 

A 1.4 Zusatzanforderungen an Verarbeitungshilfsstoffe und 
sonstige Stoffe 

Für die HerstelluŶg / VerarďeituŶg ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produkten dürfen keine 

Verarbeitungshilfsstoffe oder sonstige Stoffe im Sinne des § 3a Abs. 5 EGGenTDurchfG eingesetzt 

werden, die oder deren Bestandteile als aus GVO bestehend, GVO enthaltend oder aus GVO hergestellt 

nach VO (EG) Nr. 1829/2003 oder 1830/2003 gekennzeichnet sind oder, soweit sie in den Verkehr 

gebracht würden, zu kennzeichnen wären.  

A 2 Geltungsbereich des Standards 

Der vorliegende Standard ist die Grundlage für eine Zertifizierung für die in A 2.1 genannten Stufen 

und damit zusammenhängende Dienstleistungen und Tätigkeiten in der EU. Der VLOG Standard und 

das EGGenTDurchfG basieren auf den Kennzeichnungsvorgaben der VO (EG) 1829/2003 und 

1830/2003 und ist daher außerhalb der EU nicht 1:1 umsetzbar. Für eine Nutzung des VLOG-Standards 
außerhalb der EU ist vor der Zertifizierung vom Unternehmen oder der Zertifizierungsstelle eine 

Genehmigung beim VLOG zu beantragen. 

A 2.1 Stufendefinition im Standard 

Im Folgenden werden die Stufen und Unterstufen in der Herstellungskette definiert, für die der VLOG-

Standard Anforderungen beinhaltet. Die Regelungen zur Zertifizierungspflicht finden sich jeweils am 

Anfang der Standardteile B-H. 

Beantragt ein Unternehmen die Zertifizierung nach VLOG-Standard für Tätigkeiten auf mehreren 

Stufen und / oder Unterstufen, sind vom Auditor alle Anforderungen der jeweiligen Stufen / 

Unterstufen zu prüfen. 

Stufendefinition inkl. Benennung im Standard: 

• Logistik (Teil B) 

− Transport von Futtermitteln / Lebensmittel 

− Lagerung, Umschlag von Futtermitteln / Lebensmitteln 

− Handel, Streckenhandel von Futtermitteln / Lebensmitteln 

o Ggfs. inklusive ÜďerführuŶg ǀoŶ EiŶzelfutterŵittelŶ iŶ „VLOG geprüft“ 

• Futtermittelherstellung (Teil C) 

− Futtermittelherstellung/ -verarbeitung 
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− Mobile Mahl- und Mischanlagen 

(Transport, Lagerung, Umschlag, Handel von Futtermitteln → ist der Stufe Logistik (Teil B) 

zugeordnet) 

• Matrixzertifizierung (Teil D) 

− Futtermittelherstellung/ -verarbeitung  

− Mobile Mahl- und Mischanlagen 

− Transport von Futtermitteln / Lebensmittel 

− Lagerung, Umschlag von Futtermitteln / Lebensmitteln 

− Handel, Streckenhandel von Futtermitteln / Lebensmitteln 

o Ggfs. iŶklusiǀe ÜďerführuŶg ǀoŶ EiŶzelfutterŵittelŶ iŶ „VLOG geprüft“ 

• Landwirtschaft (Teil E) 

− Tierische Produktion 

− Pflanzliche Produktion  

− Tiertransport, Viehhandel  

• Gruppenorganisation Landwirtschaft (Teil F) 

• Lebensmittelverarbeitung/ -aufbereitung (Teil G) 

−  Lebensmittelverarbeitung/ -aufbereitung 

(Transport, Lagerung/Umschlag und Handel von Lebensmitteln → ist der Stufe Logistik (Teil B) 

zugeordnet) 

• Einzelhandel - Abgabe loser tierischer Lebensmittel (Teil H) 

A 3 Zertifizierungsarten und Zertifizierungsprozess 

A 3.1 Audittypen 

Der VLOG-Standard unterscheidet folgende Audittypen, die auf allen Stufen Gültigkeit haben: 

Erstaudit:  

Beim Erstaudit wird ein Unternehmen erstmalig geŵäß deŵ „OhŶe GeŶteĐhŶik“ ProduktioŶs- und 

Prüfstandard auditiert. Es handelt sich um ein vollständiges Vor-Ort-Audit aller Standorte / 

Betriebseinheiten, die in die „ohne Gentechnik“/ “VLOG geprüft“-Tätigkeiten des Unternehmens 

einbezogen sind. Alle Anforderungen des vorliegenden Standards bzw. der festgelegten Stufen werden 

vom Auditor überprüft. Auf Grundlage des Erstaudits erfolgt – bei Einhaltung der Anforderungen - die 

Erstzertifizierung des Unternehmens. 

Der Zeitpunkt des Audits wird unter Beachtung der folgenden Punkte zwischen Unternehmen und 

Zertifizierungsstelle abgestimmt:  

• Stufe Logistik, Futtermittelherstellung, Gruppenorganisator, Matrixorganisator, 

Lebensmittelverarbeitung/ -aufbereitung, Einzelhandel-Abgabe loser tierischer Lebensmittel:

  

Das Audit findet während der Produktion, aber nicht zwingend während der Produktion von 
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„ohŶe GeŶteĐhŶik“- ďzǁ. „VLOG geprüft“-Produkten statt. Bei saisonaler Produktion findet das 

Erstaudit in der Produktionssaison statt. 

• Stufe Landwirtschaft:  

Das Audit findet nach Umstellung auf die Fütterung mit kennzeichnungsfreien Futtermitteln 

statt.  

Reduziertes Erstaudit bei Futtermittelherstellern und / oder Futtermittellogistikunternehmen:  

Ist das Unternehmen nach einem anerkannten Qualitätssicherungsstandard wie z.B. QS, KAT oder 

GMP+ zertifiziert, kann die Erstzertifizierung auf Grundlage eines reduzierten VLOG-Erstaudits 

erfolgen. Dies ist möglich, wenn das Regelaudit des Qualitätssicherungsstandards vor maximal 6 

Monaten durchgeführt und bestanden wurde. Im reduzierten VLOG-Erstaudit werden nur die 

Anforderungen geprüft, die sich auf die Gentechnik relevanten Prüfpunkte beziehen. In der VLOG-
Checkliste werden nicht geprüfte Anforderungen als solche gekennzeichnet und auf die Prüfpunkte 

und dessen Prüfergebnisse des basierenden Audits verwiesen. An VLOG wird neben den VLOG-

Zertifizierungsunterlagen auch der Prüfbericht des basierenden Regelaudits des 

Qualitätssicherungsstandards übermittelt. 

Erweiterungsaudit: 

Sofern das Unternehmen neue Produktgruppen, Prozesse, Herstellungslinien o.Ä. während der 

Laufzeit des Zertifikats in den Geltungsbereich aufnehmen lassen möchte, erfolgt die Überprüfung im 

Rahmen eines Erweiterungsaudits. 

Die Festlegung ob ein vollständiges Audit oder nur bestimmte Anforderungen überprüft werden 

müssen erfolgt durch die zuständige Zertifizierungsstelle. 

Sind die Anforderungen erfüllt, wird das VLOG-Zertifikat um die neuen Produktgruppen, Prozesse o.Ä. 

ergänzt. Wird kein vollständiges Vor-Ort-Audit durchgeführt, läuft das ergänzte Zertifikat zum gleichen 

Zeitpunkt ab wie das Zertifikat des vorangegangenen Regelaudits.  

Nachaudit: 

Nachaudits dienen zur Überprüfung der Umsetzung und Wirksamkeit von durchgeführten 

Korrekturmaßnahmen im auditierten Unternehmen. Dabei werden vom Auditor vor-Ort nur 

ausgewählte Anforderungen des VLOG-Standards überprüft. Findet das Nachaudit angekündigt statt, 

dokumentiert die Zertifizierungsstelle die Begründung für die Terminankündigung. Die 

Zertifizierungsstelle wählt den Zeitpunkt des Nachaudits so, dass die Wirksamkeit der festgelegten 

Maßnahmen überprüft werden kann.  

Regelaudit (zur Erneuerung der Zertifizierung): 

Beim Regelaudit handelt es sich um ein vollständiges Vor-Ort-Audit aller Standorte / Betriebseinheiten, 

die in die „ohne Gentechnik“/ „VLOG geprüft“-Tätigkeit des Unternehmens einbezogen sind. Alle 

Anforderungen des vorliegenden Standards werden vom Auditor überprüft.  Bei Einhaltung der 

Anforderungen des VLOG-Standards erfolgt die Folgezertifizierung des Unternehmens. 

Für die Aktualisierung der Zertifizierung / die Durchführung des Regelaudits ist jedes Unternehmen 

selbst verantwortlich. Das Audit findet während der VLOG-Tätigkeit ďzǁ. ProduktioŶ ǀoŶ „ohŶe 
GenteĐhŶik“- ďzǁ. „VLOG geprüft“-Produkten statt. Das Regelaudit findet üblicherweise angekündigt 

statt.  

Die Vorgaben zu den Auditintervallen sind in den Kapiteln B 2.2, C 2.1, D 2.3, E 2.2, F 2.3, G 2.2 und H 

2.2.1 hinterlegt. 
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Verdachtsaudit: 

Verdachtsaudits dienen zur Überprüfung von Verdachtsmomenten, dabei werden vom Auditor vor-
Ort nur ausgewählte Kriterien des VLOG-Standards überprüft. Verdachtsaudits werden in der Regel 

unangekündigt durchgeführt. Findet das Verdachtsaudit angekündigt statt, dokumentiert die 

Zertifizierungsstelle die Begründung.  

Kombiaudit: 

Der VLOG-Standard kann während eines Audittermins in Kombination mit anderen Standards 

abgeprüft werden, um Synergieeffekte zu nutzen. Dabei sind alle vorgegebenen VLOG- 

Betriebsbeschreibungen, Checklisten und Dokumente vollständig zu bearbeiten.  

A 3.2 Zertifizierungsarten 

Bei der VLOG-Zertifizierung von Unternehmen unterscheidet der Standard zwischen  

• Einzelzertifizierungen von Unternehmen:  

Voraussetzungen und Ablauf der Einzelzertifizierung s. Kap. A 3.2.2 ff 

• Matrixzertifizierung Logistik und Futtermittelherstellung (für Zusammenschlüsse von 

Standorten aus den Bereichen Logistik und Futtermittelherstellung): Voraussetzungen und 

Ablauf s. Kap. D 2.1. 

• Gruppenzertifizierung Landwirtschaft (für Zusammenschlüsse von landwirtschaftlichen 

Unternehmen):  

Voraussetzungen und Ablauf s. Kap. F 2 

• Gruppenzertifizierung Einzelhandel (für Zusammenschlüsse von filialisierten Unternehmen): 

Voraussetzungen und Ablauf s. Kap. H 2 

A 3.2.1 Beauftragung externer Dienstleister 

Vergibt das Unternehmen zertifizierungspflichtige Tätigkeiten an externe Dienstleister (sogenannte 

Auftragnehmer), sind diese gemäß VLOG-Standard beim Auftragnehmer vor-Ort zu auditieren.  

Grundlage der Auditierung ist 

• entweder eine vertragliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer oder 

• ein eigenständiger Zertifizierungsantrag des Auftragnehmers bei einer VLOG-anerkannten 

Zertifizierungsstelle. 

Erfolgt die Auditierung auf Grundlage der vertraglichen Vereinbarung zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer, prüft der Auditor beim Auftragnehmer nur die Einhaltung der Anforderungen des 

VLOG-Standards für die Produktion des Auftraggebers. Das Auditintervall beim Auftragnehmer ist 

identisch zum Auditintervall des Auftraggebers. Der Auftragnehmer erhält kein VLOG-Zertifikat. In der 

vertraglichen Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind mindestens Details zur 

beauftragten Tätigkeit, deren Umfang sowie die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Einhaltung des 

aktuellen VLOG-Standards enthalten.  

Ist ein eigenständiger Zertifizierungsantrag des Auftragnehmers Grundlage des Audits, werden alle 

VLOG-Beauftragungen (ggfs. diverser Auftraggeber) beim Auftragnehmer auditiert. Der 

Auftragnehmer erhält ein eigenständiges VLOG-Zertifikat für die durchgeführte Dienstleistung. 

Ausnahmen zu dieser Regelung, sind mit der VLOG Geschäftsstelle zu klären. 
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A 3.2.2 Voraussetzung zur Einzelzertifizierung 

Folgende Voraussetzungen sind zu Beginn des Auditierungsprozesses zu erfüllen:  

• Unterzeichneter Vertrag mit VLOG-anerkannter Zertifizierungsstelle 

• Unterzeichneter Standardnutzungsvertrag1 mit VLOG 

A 3.3 Beantragung der Zertifizierung 

Durch das Unternehmen erfolgt die Beantragung der Zertifizierung bei einer vom VLOG-anerkannten 

Zertifizierungsstelle. Dabei benennt das Unternehmen den gewünschten Geltungsbereich der 

Zertifizierung (Stufe / Unterstufe / Produktgruppe). Über die Durchführung der neutralen Kontrollen 

und die Zertifizierung nach VLOG-Standard wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem 

Unternehmen und der vom VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle getroffen. 

A 3.4 Geltungsbereich Zertifizierung 

Der Geltungsbereich der Zertifizierung wird vom Unternehmen beantragt, entsprechend im Audit 

geprüft und mit der Zertifizierung bestätigt. Geltungsbereiche können Tierarten bzw. Tierkategorien, 

Produkte oder DieŶstleistuŶgeŶ ;z.B. „HaŶdel ŵit ǆǇ ;ProduktgruppeͿ“, „PaĐkeŶ ǀoŶ EierŶ“Ϳ seiŶ. 
Produkte werden in Produktgruppen auf dem Zertifikat angegeben.  

• Bei Tierarten erfolgt die Benennung gemäß Anhang XII. 

• Bei Lebensmitteln werden Produktgruppenbezeichnungen in Anlehnung an die rechtlich 

vorgeschriebene Bezeichnung nach Art. 17 der VO (EU) Nr. 1169/2011 gewählt. Bei 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist die VO (EU) Nr. 1308/2013 Anhang II eine maßgebliche 

Basis, ergänzt durch nationale Regelungen wie Konsummilch-Kennzeichnungs-Verordnung, 

Milch- und Margarinegesetz, Milcherzeugnis-Verordnung, Käse-Verordnung etc. Falls es keine 

rechtlichen Vorgaben gibt, kann entweder eine üblich gewordene Bezeichnung wie etwa in 

den „Leitsätzen für Fleisch- und Fleischerzeugnisse“ beschrieben verwendet werden oder eine 

beschreibende Bezeichnung, die nicht irreführend sein darf. 

• Betrifft der Geltungsbereich das Erzeugen, Abpacken oder Handeln mit Eiern, werden in einem 

Zertifikatsanhang die Printnummern der Eier aufgeführt, für die das Zertifikat Gültigkeit hat. 

• Bei Futtermitteln erfolgt die Benennung gemäß Anhang XII. 

• Betrifft der Geltungsbereich die Stufe Futtermittel, Unterstufe mobile Mahl- und 

Mischanlagen werden im Geltungsbereich des VLOG-Zertifikats bzw. im Anhang dazu die 
amtlichen Kfz-Kennzeichen der mobilen Mahl- und Mischanlagen aufgeführt, die im Rahmen 

der VLOG-Zertifizierung geprüft wurden. 

Sofern neue Produktgruppen, Prozesse o.Ä. in den Geltungsbereich aufgenommen werden sollen, 

entscheidet die Zertifizierungsstelle ob dies auf Grundlage eines Erweiterungsaudits oder auf 

Grundlage vorliegender Dokumente erfolgt (vgl. Kap. A 3.1). 

                                                           

 

 

1 bis 20.06.17 Zertifizierungsvertrag genannt. Ein vom VLOG gegengezeichneter Standardnutzungsvertrag muss spätestens 

vor Zertifikatsausstellung vorliegen. 
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A 3.5 Risikoeinstufung der Unternehmen 

Der VLOG Standard verfolgt einen risikoorientierten Ansatz in der Prozessprüfung und Überwachung 

in den Unternehmen. Dies erfolgt über eine Risikoeinstufung der Unternehmen. Die Risikoeinstufung 

dient der Aufdeckung und Einschätzung von potentiellen Eintragsquellen und Verschleppungsgefahren 

von GVO sowie Vermischungs- und Vertauschungsgefahren mit nicht-konformen Produkten im 
Unternehmen. Dazu prüft der Auditor2 die Organisation sowie die räumlichen und zeitlichen 

Prozessabläufe im gesamten Unternehmen. Eine Verwendung von GVO und nicht-konformen 

Rohstoffen im Unternehmen führt zu einer höheren Risikoeinstufung. 

• Die Unternehmen der Stufen Logistik, Landwirtschaft und Lebensmittel werden vom Auditor 

und der Zertifizierungsstelle je nach Risiko in Risikoklassen gemäß den Kriterien in den Kapiteln 

B 2.1, E 2.1 und G 2.1 eingestuft. 

• Iŵ BereiĐh Futterŵittel ǁird die RisikoeiŶstufuŶg üďer das ProduktioŶssǇsteŵ der „VLOG 
geprüft“ ProduktioŶ ǀorgeŶoŵŵeŶ ;z.B. dual oder Ŷur „keŶŶzeiĐhŶuŶgsfrei“Ϳ. 

• Im Bereich Einzelhandel ist die Organisation des Einkaufs (zentral oder dezentral) für die 

Risikoeinstufung relevant. 

Je nach Unternehmensstufe hat die Risikoeinstufung bzw. Risikoklasse Auswirkungen auf 

Auditintervalle und/oder Anzahl von Analysen. 

Die Einstufung erfolgt vor dem Audit durch das Unternehmen und wird bei jedem Audit durch den 

Auditor überprüft und ggfs. neu festgelegt. Die Festlegung wird in der Betriebsbeschreibung und in der 

Checkliste dokumentiert bzw. neu angepasst.  

A 3.6 Auditplanung  

Finden angekündigte Audits statt, werden zwischen Auditor / Zertifizierungsstelle und Unternehmen 

• Auditzeitpunkt und voraussichtliche Auditdauer sowie  

• der Auditbereich 

abgestimmt. Der Auditor / die Zertifizierungsstelle erstellt einen Auditplan.  

A 3.7 Auditdurchführung 

Das Vor-Ort-Audit gliedert sich wie folgt: 

Einführungsgespräch:  

• Vorstellung des Auditors und der beteiligten Personen  

• Darlegung des geplanten Auditablaufes  

• Klärung grundsätzlicher Fragen zum Auditablauf 

 

                                                           

 

 

2 Bzw. bei Gruppenzertifizierungen der Gruppenorganisator 
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Folgend Dokumentenprüfung und Betriebsrundgang (Festlegung der Reihenfolge durch den 
Auditor): 

Dokumentenprüfung: 

• Einsicht in die Betriebsbeschreibung und Überprüfung der Risikoeinstufung 

• Einsicht in die relevanten Dokumente des Unternehmens (z.B. Organigramm / Organisation, 

QM-System, Warenbegleitpapiere)  

• Überprüfung der Einhaltung der Standardanforderungen (z.B. Kennzeichnung von Rohstoffen/ 

Futtermitteln, Risikomanagement, etc.)  

• Mengenflusskontrolle (Plausibilität von In- und Output auf dem Betrieb) 

Betriebsrundgang:  

• Vor Ort Überprüfung der Produktionsbereiche, Anlagen und eingeschlossenen 

Produktionsprozesse 

• Überprüfung der Einhaltung der Systemvorgaben (z.B. getrennte Handhabung, Erkennung von 

Eintragsrisiken, etc.)  

• Befragung von Mitarbeitern  

• Probenziehung sofern vorgesehen bzw. im Verdachtsfall  

Mahl- und Mischanlagen: 

• Mobile Mahl- und Mischanlagen: Es werden durch den Auditor mindestens 2 Anlagen 

begutachtet (insbesondere optische Inaugenscheinnahme und Abgleich mit Unterlagen), die 

für die VLOG-Zertifizierung angemeldet sind. Die Auswahl erfolgt risikoorientiert. Wird im 

UŶterŶehŵeŶ Ŷur ϭ AŶlage für die „VLOG geprüft“-Produktion genutzt, ist diese zu 

begutachten.   

• Stationäre Mahl- und Mischanlagen: Es werden alle auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 

vorhandenen Anlagen begutachtet. 

Abschlussgespräch:  

• Zusammenfassung der Feststellungen/ Abweichungen und Ergebnis 

Korrekturmaßnahmen können bereits im Abschlussgespräch abgestimmt und schriftlich festgelegt 

werden. Diese haben keine Auswirkung auf das Auditergebnis.  

Bei Festlegung und Abstimmung der Korrekturmaßnahmen spätestens 4 Wochen nach dem Audit (vgl. 

A 3.9.1), erfolgt dies ebenfalls schriftlich und vor der Zertifikatsausstellung. 

Der Auditor ist berechtigt, im Verdachtsfall oder risikoorientiert, weitere Probenahmen vorzunehmen 

und / oder weitere GVO-Analysen zu veranlassen. 

A 3.8 Auditdokumentation 

Der Auditor dokumentiert die Bewertung der Anforderungen und ggfs. festgestellte Abweichungen in 

den stufenrelevanten VLOG-Checklisten in der jeweils aktuellen Version. Die Zertifizierungsstelle kann 

auf Basis der aktuellen VLOG-Checklisten, Checklisten in eigenen Formaten erstellen und nutzen, 

solange Inhalt der Checklisten, Wortlaut der Prüfpunkte und hinterlegte Ergebnisberechnung 1:1 

übernommen werden. 

Die vollständig ausgefüllte(n) VLOG-Checkliste(n) werden vom Auditor und dem Unternehmen zum 

Auditabschluss gegengezeichnet. 
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A 3.9 Bewertung der Anforderungen 

Der Auditor prüft die Einhaltung jeder Anforderung des VLOG-Standards und bewertet diese. 

Folgende Bewertungsstufen sind zur Bewertung der Anforderungen auf allen Stufen festgelegt: 

Bewertung Beschreibung  Punkte 

A Vollständige Erfüllung der Anforderung 10 Punkte 

B Leichte bis mittlere Abweichung in Bezug auf die Anforderung 5 Punkte 

C Nicht-Erfüllung oder schwerwiegende Abweichung der 

Anforderung 

-10 Punkte  

N.A. Nicht anwendbar - 

Risiko Schwerwiegende Abweichung, sodass eine Gefahr für die 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“ / „VLOG geprüft“-Kennzeichnung nicht 

ausgeschlossen werden kann.   

- 15% der 

Gesamtpunkte3 

KO Anforderung deren Nichtbeachtung einen kritischen Einfluss 

auf die „ohŶe GeŶteĐhŶik“ / „VLOG geprüft“ Kennzeichnung 

hat. 

Audit nicht 

bestanden 

Tabelle 1: Bewertung der Anforderungen 

EiŶe „Risiko“-Bewertung kann für alle Anforderungen erfolgen, die nicht als KO-Anforderung definiert 

sind. 

Die Bewertung als Risiko erfolgt bei Abweichungen, die die Sicherheit des ohne Gentechnik-Systems 

gefährden, z.B.: Proben- und Analysenplan ist unzureichend umgesetzt. 

KO Anforderungen können nur mit einem A, einem B oder einem KO bewertet werden. Sie sind in den 

jeweiligen Kapiteln der Stufen aufgeführt und in den Checklisten entsprechend markiert. Eine KO-

Bewertung führt zum Nicht-Bestehen des Audits. 

Wenn ein Auditor zur Auffassung kommt, dass eine bestimmte Anforderung auf das Unternehmen 

nicht zutrifft, kann diese Anforderung mit N.A. (= nicht anwendbar) bewertet werden.  Ein KO kann 

nicht mit einen N.A. bewertet werden. 

Die Abweichungen (B- und C-Bewertungen, sowie Risiko- und KO-Bewertungen) und die Bewertung 

N.A. sind vom Auditor in der Checkliste nachvollziehbar zu begründen und zu dokumentieren. 

A 3.9.1 Festlegung und Umgang mit Korrekturmaßnahmen 

Durchführung: 

• Für alle festgestellten Abweichungen (B- und C-Bewertungen, sowie Risiko- und KO-

Bewertungen) sind durch das Unternehmen Korrekturmaßnahmen und Umsetzungsfristen 

schriftlich festzulegen. 

• Korrekturmaßnahmen und Umsetzungsfristen müssen innerhalb von 4 Wochen nach dem 

Audit vom auditierten Unternehmen vorgelegt und von der zuständigen Zertifizierungsstelle 

genehmigt. 

                                                           

 

 

3 Es werden pro als Risiko eingestuftes Kriterium 15 % der Punktsumme von den Gesamtpunkten abgezogen. 
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Erst nachdem für alle Abweichungen durch das Unternehmen Korrekturmaßnahmen und 

Umsetzungsfristen festgelegt wurden und diese durch den Auditor/die Zertifizierungsstelle 

freigegeben wurden, kann ein Zertifikat ausgestellt werden. 

B- und C-Abweichungen können durch das Nachreichen repräsentativer Nachweisdokumente bzw., 

sofern dies nicht möglich ist, durch ein Nachaudit vor Ort überprüft werden. Dies entscheidet die 

Zertifizierungsstelle risikoorientiert. 

Die Überwachung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen liegt im Verantwortungsbereich der 

Zertifizierungsstelle, bei der Sanktionierung des Unternehmens bzw. im Umgang mit 

Korrekturmaßnahmen finden die Ausführungen (vgl. Kap. A 3.9.2)  bzw. der Sanktionskatalog in 

Anhang X Anwendung. 

Erläuterung: Korrekturmaßnahmen und -fristen können bereits im Abschlussgespräch abgestimmt und 

schriftlich dokumentiert werden.  

A 3.9.2 Auditauswertung und Bedingungen für das Zertifikat 

Für die Berechnung des Auditergebnisses werden die in Kapitel A 3.9 festgelegten Punkte 

herangezogen. 

 

Auditergebnis Status Zertifikat, Maßnahmen 

• ш ϳϱ % der ŵaǆiŵal ŵögliĐheŶ 
Punktzahl 

• Keine KO-Bewertung 

• KeiŶe GVO iŵ BereiĐh der „VLOG 
geprüft“ ďzǁ. „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Produktion vorhanden, die nicht 
zufällig oder technisch vermeidbar 

sind 

Bestanden • Zertifikat 

• ш ϳϱ % der ŵaǆiŵal ŵögliĐheŶ 
Punktzahl 

• Keine KO-Bewertung 

• Eine Risiko-Bewertung 

Bestanden/ 

nicht 

bestanden 

• Entscheidung der Zertifizierungsstelle 

über Zertifikatsaussetzung je nach 

Schwere und Bedeutung der Risiko-

Abweichung 

• Ausstellung des VLOG-Zertifikats erst 

nach Umsetzung und Prüfung der 

Korrekturmaßnahmen 

• Zertifizierungsstelle entscheidet, ob ein 

Nachaudit notwendig ist 

• < 75 % der maximal möglichen 

Punktzahl 

• Keine KO-Bewertung 

Nicht 

bestanden 
• Kein Zertifikat 

• Zertifizierungsstelle informiert VLOG 

innerhalb von 2 Werktagen über nicht 

bestandenes Audit 

• Es erfolgt ein neues Regelaudit 
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Auditergebnis Status Zertifikat, Maßnahmen 

• Eine oder mehr KO-Bewertungen Nicht 

bestanden 
• kein Zertifikat bzw. für Gruppenmitglieder 

keine Einbindung in die Zertifizierung des 

Gruppenorganisators 

• Innerhalb von 2 Werktagen wird von der 

Zertifizierungsstelle das aktuelle VLOG-

Zertifikat ausgesetzt  

• Zertifizierungsstelle informiert VLOG 

innerhalb von 2 Werktagen über KO-

Bewertung (gilt nicht für nicht 

bestandene Gruppenmitglieder) 

• Vor erneuter Zertifikatsausstellung 

werden vom Unternehmen die 

erforderlichen Korrekturmaßnahmen 

umgesetzt 

• Es erfolgt ein neues Regelaudit 

Tabelle 2: Auditauswertung und Zertifikatsvergabe 

Bei einem nicht bestandenen Audit entscheidet der VLOG über die Kündigung des 
StaŶdardŶutzuŶgsǀertrags, darüďer hiŶaus ďei LizeŶzŶehŵerŶ für das „OhŶe GeŶTeĐhŶik“ – bzw. 

„VLOG geprüft“-Siegel über einen Entzug der jeweiligen Nutzungslizenz.  

A 3.10 Bewertung / Review durch die Zertifizierungsstelle 

Im Rahmen der Bewertung / Review des VLOG-Audits werden die Bewertungen des Auditors in der 

ausgefüllten Checkliste und die Angaben in der Betriebsbeschreibung auf Vollständigkeit und 

Plausibilität von der Zertifizierungsstelle noch einmal geprüft. Dabei wird – falls für die Stufe relevant 

- auch die Risikoeinstufung durch die Zertifizierungsstelle überprüft und ggfs. korrigiert. Erfolgt hierbei 

eine Korrektur der Risikoeinstufung, ist dies dem Unternehmen schnellstmöglich mitzuteilen.  

Die Zertifizierungsstelle ist zur Durchführung von Nachaudits, Verdachtsaudits und weiteren 

Überprüfungen berechtigt (vgl. Teil H).  

A 3.11 Zertifikatserteilung 

A 3.11.1 Voraussetzung für Zertifikatserteilung 

Ein Zertifikat wird demjenigen Unternehmen ausgestellt, das mit der Zertifizierungsstelle einen 

Kontrollvertrag und darüber hinaus mit dem VLOG einen Standardnutzungsvertrag1 abgeschlossen hat.  

Der VLOG akzeptiert nur Zertifikate nach VLOG-Standard von Zertifizierungsstellen, die einen 
Zertifizierer-Anerkennungsvertrag mit dem VLOG geschlossen haben. Unternehmen bzw. Betriebe 

sind im Rahmen der Erstzertifizierung erst nach Zertifikatsausstellung lieferberechtigt. 

Nach bestandenem Audit stellt die Zertifizierungsstelle unter Berücksichtigung von Kapitel A 3.9.2 dem 

Unternehmen, spätestens 8 Wochen nach Audit, ein Zertifikat nach VLOG-Standard aus. Wird das 

Zertifikat nicht innerhalb von 8 Wochen nach Audit ausgestellt, erfolgt ein neues Regelaudit. 
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A 3.11.2 Vorgaben für VLOG-Zertifikate 

VLOG-Zertifikate werden gemäß Anhang XI ausgestellt. Layout-Abweichungen sind ohne 

Einverständnis des VLOG zulässig. Der Geltungsbereich für das Zertifikat wird gemäß Kapitel A 3.4 

formuliert. 

Werden Angaben zu den zertifizierten Unternehmensstandorten und / oder zum Geltungsbereich auf 

einem Zertifikatsanhang dargestellt, gelten darüber hinaus folgende Anforderungen: 

• Im Anhang ist auf das Zertifikat unter Angabe der eindeutig identifizierbaren 

Zertifikatsnummer zu verweisen. 

• Im Anhang ist der vollständige Name des zertifizierten Unternehmens aufzuführen. 

• Der Anhang ist mit einer eindeutig identifizierbaren Kennzeichnung zu versehen. 

• Im Zertifikat ist auf den Anhang unter Angabe dieser eindeutig identifizierbaren 

Kennzeichnung zu verweisen. 

A 3.11.3 Laufzeit des VLOG-Zertifikats 

Die Zertifikatslaufzeit reicht bis zum Ausstellen eines neuen Zertifikats, längstens bis Ende des 

Folgejahres (bezogen auf das Auditdatum). 

A 3.11.4 Übertragung der Zertifizierung bei einem Wechsel des Eigentümers 
oder der Zertifizierungsstelle 

Übertragung der Zertifizierung bei Eigentümerwechsel oder Umfirmierung 

Findet bei einem VLOG-zertifizierten Unternehmen / Standort ein Eigentümerwechsel / eine 

Umfirmierung statt, kann die VLOG-Zertifizierung auf das neue Unternehmen übertragen werden.  

Folgende Schritte müssen hierfür erfolgen: 

1. Das bisher VLOG-zertifizierte Unternehmen erklärt gegenüber der Zertifizierungsstelle das 

Einverständnis zur Datennutzung für das neue Unternehmen. 

2. Die Zertifizierungsstelle nimmt auf Grundlage der vorliegenden Auditunterlagen eine VLOG-

Zertifizierung des neuen Unternehmens vor, die Zertifikatsgültigkeit des aktualisierten VLOG-

Zertifikats entspricht dabei maximal der Gültigkeit des bisherigen Zertifikats.  

3. Die Zertifizierungsstelle übermittelt das aktualisierte Zertifikat und die Information über 

Eigentümerwechsel / Umfirmierung so schnell wie möglich an VLOG. 

Ggf. sind weitere Voraussetzungen mit der zuständigen Zertifizierungsstelle zu klären. 

Bei Gruppenzertifizierungen gilt darüber hinaus: Die Risikoklassen und Auditintervalle der 

Gruppenmitglieder bleiben bestehen.  

Übertragung der Zertifizierung bei Zertifizierungsstellenwechsel 

Bei einem Zertifizierungsstellenwechsel kann die Aktualisierung der VLOG-Zertifizierung durch die 

neue Zertifizierungsstelle auf Grundlage des vorherigen Regelaudits erfolgen. Voraussetzung ist das 

Einverständnis des zertifizierten Unternehmens, der alten, sowie der neuen Zertifizierungsstelle. 

Folgende Schritte müssen hierfür erfolgen: 

1. Das VLOG-zertifizierte Unternehmen erklärt gegenüber der bisherigen Zertifizierungsstelle das 

Einverständnis zur Datenweitergabe an die neue Zertifizierungsstelle. 

2. Die bisherige Zertifizierungsstelle informiert VLOG über die Kündigung / Aufhebung des 

Vertragsverhältnisses mit dem VLOG-zertifizierten Unternehmen. 
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3. Die bisherige Zertifizierungsstelle übermittelt die vollständigen Audit- und 

Zertifizierungsunterlagen des letzten Regelaudits und ggfs. stattgefundener Nachaudits an die 
neue Zertifizierungsstelle. 

4. Die neue Zertifizierungsstelle kann auf Grundlage der vorliegenden Auditunterlagen eine 

VLOG-Zertifizierung des Unternehmens vornehmen, die Zertifikatsgültigkeit des aktualisierten 

VLOG-Zertifikats entspricht dabei maximal der Gültigkeit des bisherigen Zertifikats.  

5. Die neue Zertifizierungsstelle übermittelt das aktualisierte Zertifikat und die Information über 

die Neuzertifizierung an VLOG. 

Wird die Zertifizierung übertragen, so muss sichergestellt werden, dass ggfs. noch offene 

Korrekturmaßnahmen durch die neue Zertifizierungsstelle überwacht werden. 

Bei Gruppenzertifizierungen gilt darüber hinaus: Die Risikoklassen und Auditintervalle der 

Gruppenmitglieder bleiben bestehen. Im Rahmen eines Zertifizierungsstellenwechsels findet keine 
erneute Erstzertifizierung (vgl. Kapitel F 2.2.2 und F 2.2.3), sondern eine Folgezertifizierung (vgl. Kapitel 

F 2.3). 

A 4 Integrity Programm 

Das Integrity Programm umfasst verschiedene Maßnahmen, um die Qualität und die korrekte 
Umsetzung des VLOG-Standards sicherzustellen. Die Auswahl erfolgt u.a. risikoorientiert oder auf 

Grund von Beschwerden. Im Rahmen von vor Ort Kontrollen bei Standardbeteiligten erfolgt die 

Überprüfung der Einhaltung der Standard-Anforderungen. Des Weiteren erfolgt im Rahmen des 

Integrity Programms die Überprüfung der Zertifizierungsstellen und Auditoren. Der VLOG oder von 

diesem beauftragte Dritte führen bei Lizenznehmern und VLOG-zertifizierten Unternehmen im 

Rahmen von sogenannten Integrity Audits Kontrollen inkl. ggfs. Probennahmen durch. Die Kontrollen 

köŶŶeŶ iŶ alleŶ für die "OhŶe GeŶteĐhŶik" ďzǁ. „VLOG geprüft“ -Produktion relevanten Bereiche der 

Unternehmen sowie ggfs. bei in die Auditierung und Zertifizierung eingebundenen transportierenden, 

aufbereitenden, verarbeitenden oder abpackenden Betrieben erfolgen. Ferner können die Kontrollen 

auch auf den landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt werden, welche im Rahmen einer 
Gruppenzertifizierung nach VLOG-Standard vertraglich in das "Ohne Gentechnik"-System eines 

Gruppenorganisators eingebunden sind. Kontrollen des Integrity Programms sind mit den 

eingebundenen Unternehmen zu regeln. Die Kontrollen können auch unangekündigt stattfinden. 

A 5 Überprüfung des VLOG-Standards 

Der VLOG-Standard wird regelmäßig überprüft, überarbeitet sowie ergänzt. Dabei wird der VLOG-

Vorstand von der Fachgruppe Standard beraten. Um das Wissen der vor- und nachgelagerten Bereiche 

der Lebensmittelproduktion in den Standard einfließen zu lassen, werden in der Fachgruppe relevante 

Branchen repräsentiert. Über die Mitgliedschaft in der Fachgruppe Standard entscheidet der VLOG-

Vorstand. 
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Im folgenden Teil sind die spezifischen Regelungen und Anforderungen für die Stufe Logistik und deren Unterstufen beschrieben. 

 Stufendefinition und Zertifizierungspflicht 

Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung 
möglich, obwohl 

keine Zertifizierungs-
pflicht vorliegt 

Standard-
anforderungen 

Transport: Transport ist die Überführung von Waren von einem Ort zu einem anderen. 

Futtermittel / 

Lebensmittel 

Für den Transport ǀoŶ loseŶ „VLOG geprüft“ 
Futtermitteln bzw. losen VLOG-zertifizierten 

Lebensmitteln / Zutaten zwischen VLOG-

zertifizierten Unternehmen, unter der 
Voraussetzung, dass mindestens einer der 

folgenden Umstände erfüllt ist: 

• Transport ist nicht in Risikomanagement 

eines der VLOG-zertifizierten 

Unternehmen eingebunden.  

• Zwischen Transporteur und 

zertifiziertem Unternehmen wurde 

keine Vereinbarung zur Einhaltung der 
Logistik-Anforderungen des VLOG-

Standards getroffen. 

Für deŶ TraŶsport ǀoŶ loseŶ „VLOG geprüft“ 
Futtermitteln bzw. losen VLOG-zertifizierten 

Lebensmittel(zutaten) zwischen VLOG-

zertifizierten Unternehmen unter der 
Voraussetzung, dass alle der drei folgenden 

Umstände erfüllt sind: 

• Beauftragung erfolgt durch VLOG 

zertifiziertes Unternehmen  

• Transport ist in Risikomanagement eines 

der VLOG-zertifizierten Unternehmen 

eingebunden.   

• Es besteht eine Vereinbarung zwischen 

Transporteur und zertifiziertem 

Unternehmen zur Einhaltung der Logistik-

Anforderungen des VLOG Standards. 

 

Für den Transport von gesackten / 

ŵaŶipulatioŶssiĐher ǀerpaĐkteŶ „VLOG 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

B 1-B 3, J 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 1-B 3, J 3 
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Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung 
möglich, obwohl 

keine Zertifizierungs-
pflicht vorliegt 

Standard-
anforderungen 

geprüft“ FutterŵittelŶ ďzǁ. „ohŶe GeŶteĐhŶik“ 
Lebensmitteln. 

 

Für den Transport von losen, VLOG-

zertifizierten Lebensmitteln / Zutaten 

tierischen Ursprungs, solange diese eindeutig 

gekennzeichnet sind und keine Vermischungs- 

oder Manipulationsgefahr besteht. 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

B 1-B 3, J 3 

Lagerung/ Umschlag: Die Dienstleistung der zeitlich befristeten Lagerung von Lebensmitteln und/ oder Futtermitteln im Auftrag Dritter oder die Lagerung 

in eigenen, externen Lagerstätten (Außenlager). Umschlagen umfasst alle Tätigkeiten, die in direktem Zusammenhang mit dem Wechseln von 

Verkehrsmitteln stehen (Entladen, ggf. Zwischenlagerung sowie Wiederbeladung von Transportmitteln). 

Futtermittel 

 

Für die Lagerung / den Umschlag von losen 

„VLOG geprüft“ FutterŵittelŶ.   
• Für Lagerung / Umschlag von gesackten/ 

manipulationssicher verpackten 

Futtermitteln 

Ja 

 

 

Ja 

 

B 1-B 4, J 3 

 

 

B 1-B 4, J 3 Lebensmittel 

 

 

 

 

 

Für Lagerung / Umschlag von losen, VLOG-
zertifizierten Lebensmitteln / Zutaten 

tierischen Ursprungs, wenn diese am 

Lebensmittel / an der Zutat nicht eindeutig 

gekennzeichnet sind und / oder 

Vermischungs- oder Manipulationsgefahr 

besteht. 

Für Lagerung / Umschlag von losen, VLOG-
zertifizierten Lebensmitteln / Zutaten 

tierischen Ursprungs, solange diese eindeutig 

gekennzeichnet sind und keine Vermischungs- 

oder Manipulationsgefahr besteht. 
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Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung 
möglich, obwohl 

keine Zertifizierungs-
pflicht vorliegt 

Standard-
anforderungen 

Handel: Handel umfasst alle Tätigkeiten, in deren Rahmen Waren gekauft, also nicht selbst hergestellt, und wieder veräußert werden, inklusive des 

Import- und des Streckenhandels.  

Futtermittel Für Händler, die bereits VLOG-zertifizierte 
lose Futtermittel selbst auf 

WareŶďegleitpapiereŶ als „VLOG-geprüft“* 
kennzeichnen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Händler, die bisher nicht VLOG-

zertifiziertes EiŶzelfutterŵittel iŶ „VLOG 
geprüft“-Qualität überführen und als 

solches* kennzeichnen wollen. Diese 

Händler zählen zur Stufe B, haben aber den 

Anforderungen in Teil C gerecht zu werden 

(zertifizierungspflichtige Tätigkeit). 

 

Bis 31.12.2019: Für HäŶdler, die lose „VLOG 
geprüft“ Futterŵittel traŶsportiereŶ, aďer 
nicht anderweitig behandeln im Sinne der 

europäischen VO Nr. 178/2002. Unter der 

Voraussetzung, dass alle der folgenden zwei 

Umstände erfüllt sind:  

• Das Unternehmen ist QS oder GMP+ 

zertifiziert  

• Die Aufrechterhaltung der 
Kennzeichnungsfreiheit nach VO (EG) Nr. 

1829/2003 und 1830/2003 ist Bestandteil 

der betrieblichen Risiko-bzw. 

Gefahrenanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

B 1-B 3, B 5, I 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 1-C 3, C 5, I 3 
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Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung 
möglich, obwohl 

keine Zertifizierungs-
pflicht vorliegt 

Standard-
anforderungen 

Für HäŶdler, die lose „VLOG geprüft“-

Futtermittel absacken und etikettieren und 
selbst auf Etiketten, Deklarationen oder 

WareŶďegleitpapiereŶ als „VLOG geprüft“* 
kennzeichnen wollen. 

Für den Handel von gesackten / 

manipulationssicher verpackten Futtermittel. 

Ja 

 

 

 

B 1-B 3, B 5, J 3 

 

 

Lebensmittel Für Handel von losen, VLOG-zertifizierten 

Lebensmitteln / Zutaten tierischen 

Ursprungs, wenn diese am Lebensmittel / 

an der Zutat nicht eindeutig gekennzeichnet 

sind und / oder Vermischungs- oder 

Manipulationsgefahr besteht. 

 

Für den verplombten Handel von VLOG-

zertifizierten Lebensmitteln, zwischen zwei 
VLOG-zertifizierten Unternehmen, unter der 

Voraussetzung, dass: 

• Der Händler eigene Lieferscheine für 

zertifizierte Ware mit der 

KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG“ ausstellt uŶd/ 
oder  

• Der Händler nicht VLOG-zertifizierte 
Transporteure beauftragt bzw. der 

Transportort nicht in das 

Risikomanagement eines der VLOG-

Für Handel von losen VLOG-zertifizierten 

Lebensmitteln / Zutaten tierischen Ursprungs, 

solange diese tierischen Lebensmittel eindeutig 

gekennzeichnet sind und keine Vermischungs- 

oder Manipulationsgefahr besteht. 

 

 

Für den Handel von verplombten VLOG-

zertifizierten Lebensmitteln, zwischen zwei 
VLOG-zertifizierten Unternehmen. Unter der 

Voraussetzung, dass alle der folgenden 

Umstände erfüllt sind: 

• Die Ware ist nach VLOG-Standard 

zertifiziert 

• Auf den Lieferscheinen ist der abgebende 

milchverarbeitende Betrieb aufgeführt 

• Die zertifizierte Ware ist auf den 

LiefersĐheiŶ ŵit „VLOG“ gekeŶŶzeiĐhŶet 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 1-B 3, B 5, I 3 

 

 

 

 

 

B 1-B 3, B 5, I 3 
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Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung 
möglich, obwohl 

keine Zertifizierungs-
pflicht vorliegt 

Standard-
anforderungen 

zertifizierten Unternehmen 

eingebunden ist  

 

• Der Transporteur ist VLOG-zertifiziert 

oder gemäß B1 in das Risikomanagement 

eines VLOG-zertifizierten Unternehmens 

eingebunden  

• Nach Verladung wird der Fahrzeugtank 

von Mitarbeitern des abgebenden 

verarbeitenden Betriebs verplombt 

Für Handel von VLOG-zertifizierten 

Lebensmitteln / Zutaten tierischen Ursprungs, 
sobald diese in Endverbraucherverpackung 

verpackt wurden. 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

B 1-B 3, B 5, I 3 

 

Streckenhandel: Streckenhandel beschreibt die Handelsform, bei der die Waren vom Lieferanten direkt zum Kunden des Streckenhändlers transportiert 

werden. Der Streckenhändler nimmt die Ware nicht in Besitz, ist aber Vertragspartner des Kunden und erstellt die Rechnung über die Waren. Im 

Gegensatz zum Streckenhandel nimmt der Handel die Ware in Besitz. Er führt also - über den Handel (Kauf/Verkauf) hinaus - auch Lagerung, Umschlag 

und/oder Transport durch. 

Futtermittel Für StreĐkeŶhäŶdler ǀoŶ loseŶ „VLOG 
geprüft“ FutterŵittelŶ 

• Ab 01.01.2020 

• Ab 01.01.2019, wenn die folgenden 

Voraussetzungen nicht alle erfüllt 
werden:  

- Das Unternehmen ist QS oder 

GMP+ zertifiziert  

- Die Aufrechterhaltung der 

Kennzeichnungsfreiheit nach VO 

Bis 31.12.2019: Für Streckenhändler von losen 

„VLOG geprüft“ FutterŵittelŶ unter der 

Voraussetzung, dass alle der folgenden 

Umstände erfüllt sind:  

• Das Unternehmen ist QS oder GMP+ 

zertifiziert  

• Die Aufrechterhaltung der 

Kennzeichnungsfreiheit nach VO (EG) Nr. 

1829/2003 und 1830/2003 ist Bestandteil 

Ja 

 

 

 

 

 

 

B 1-B 3, B 5, J 3 
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Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung 
möglich, obwohl 

keine Zertifizierungs-
pflicht vorliegt 

Standard-
anforderungen 

(EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 

ist Bestandteil der betrieblichen 
Risiko- bzw. Gefahrenanalyse   

- Beauftragung von VLOG-

zertifizierten 

Transportunternehmen 

der betrieblichen Risiko- bzw. 

Gefahrenanalyse und  

• Beauftragung von VLOG-zertifizierten 

Transportunternehmen (wenn für 

dieses eine Zertifizierungspflicht nach 

B 1 vorliegt) 

 

 

 

 

 

* (Wortlaut oder Siegel gemäß Kap. A 1.2.2) 
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 Details zum Zertifizierungsprozess 

 Kriterien zur Risikoeinstufung 

Die Risikoeinstufung durch den Auditor (vgl. Kap. A 3.10) erfolgt gemäß den folgenden Kriterien. 

Risikoklasse 0 

• Es besteht kein oder ein sehr geringes Risiko  

• Unternehmen, die GVO oder daraus hergestellte Futtermittel, Rohstoffe und Produkte 

transportieren, handeln, oder im Unternehmen umschlagen oder lagern, können grundsätzlich 

nicht in die Risikoklasse 0 eingestuft werden  

Risikoklasse 1 

• Es besteht ein mittleres Risiko. 

• Unternehmen und Prozessstufen mit klarer räumlicher Trennung bei Transport, Lagerung und 

Umschlag von Futtermitteln, Rohstoffen und ProdukteŶ, für die eiŶe „VLOG-geprüft“ oder „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung zulässig wäre, und solchen, die die AŶforderuŶgeŶ der „VLOG-

geprüft“ oder „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung nicht erfüllen. 

• Handel von Futtermittel, Rohstoffen und ProdukteŶ, für die eiŶe „VLOG-geprüft“ oder „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung zulässig wäre, und solchen, die die AŶforderuŶgeŶ der „VLOG-

geprüft“ oder „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung nicht erfüllen. 

Transport, Lagerung, Umschlag sowie Handel von Rohstoffen/ Produkten:  

• Unternehmen und Prozessstufen ohne räumliche, aber mit zeitlicher Trennung bei Transport, 

Lagerung, Umschlag sowie Handel von Rohstoffen/ Produkten, für die eiŶe „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Kennzeichnung zulässig wäre und solchen, die die AŶforderuŶgeŶ der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Kennzeichnung nicht erfüllen, aber selbst keine GVO sind bzw. nicht aus oder durch GVO 

hergestellt sind oder GVO enthalten. 

Risikoklasse 2 

• Hohes Risiko, dass es zu einer Vermischung von GVO-freien und GVO-haltigen Futtermitteln, 

Rohstoffen und Produkten kommen kann 

Transport, Lagerung, Umschlag sowie Handel von Futtermitteln:  

• Unternehmen und Prozessstufen ohne räumliche, aber mit zeitlicher Trennung bei Transport, 

Lagerung, Umschlag sowie Handel von Futtermitteln, für die eiŶe „VLOG-geprüft““-

KeŶŶzeiĐhŶuŶg zulässig ǁäre, uŶd ProdukteŶ, die die AŶforderuŶgeŶ der „VLOG-geprüft-

Kennzeichnung nicht erfüllen.  

Transport, Lagerung, Umschlag sowie Handel von Rohstoffen/ Produkten:  

• Unternehmen und Prozessstufen ohne räumliche, aber mit zeitlicher Trennung bei Transport, 

Lagerung, Umschlag sowie Handel von Rohstoffen/ Produkten, für die eiŶe „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Kennzeichnung zulässig wäre und GVO bzw. Rohstoffe/ Produkte, die aus oder durch GVO 

hergestellt wurden oder GVO enthalten. 

Darüberhinausgehende Einstufungskriterien Handel: 

• Analyseergebnis aus dem letzten Auditzeitraum hat Nicht-Konformität mit dem VLOG-Standard 

ergeben, die aus unterlassenen Maßnahmen zur Vermeidung von Verschleppungen resultierte. 
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 Auditintervalle 

Bei der Einzelzertifizierung im Bereich Logistik werden jährliche Regelaudits durchgeführt. 

 Bei Matrixzertifizierungen Logistik und Futtermittelherstellung erfolgt ein Audit gemäß Kapitel D 2.3. 

 KO Anforderungen 

Folgende KO Anforderungen sind festgelegt: 

• Risikomanagement (B 3.3) 

• Trennung der Warenströme/ Ausschluss von Vermischungen (B 3.5) 

• Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten (B 3.6) 

• Rückverfolgbarkeit (B 3.8) 

• Krisenmanagement (B 3.11) 

 Allgemeine Anforderungen an Unternehmen 

Diese Anforderungen gelten auch für externe Dienstleister, die mit dem Transport, Lagerung und / oder 

Umschlag von VLOG-zertifizierten Rohstoffen/ Produkten oder „VLOG geprüft“-Futtermitteln, beauftragt 

werden. 

 Betriebsbeschreibung 

Die Betriebsbeschreibung gemäß Anhang XIII liegt vor und ist aktuell.  

Die Zertifizierungsstelle wird zeitnah über wesentliche Änderungen die die VLOG-Zertifizierung betreffen, 

informiert.   

 Erläuterung: Elektronisch vorliegende Informationen werden hierbei akzeptiert. Zum Audit sind die 

aktuelle Betriebsbeschreibung, Anlagen und die darin aufgeführten Dokumente und Analyseergebnisse dem 
Auditor zur Einsicht vorzulegen. Auf Wunsch des Unternehmens können unter Ausnahme der 

Betriebsbeschreibung und der darin genannten Unterlagen, Informationen zur Wahrung der Vertraulichkeit 

im Unternehmen verbleiben. Der Auditor muss diese eingesehen haben. Zudem wird die Einsicht in der 

Betriebsbeschreibung an der betreffenden Stelle vermerkt, sowie für den Zertifizierungsprozess relevante 

Daten in die Betriebsbeschreibung und / oder Checkliste aufgenommen. Die aktuelle Betriebsbeschreibung 

und die darin genannten Unterlagen sind dem Auditor zur Weiterbearbeitung in der Zertifizierungsstelle 

und Weitergabe an VLOG zu übermitteln.  

Wesentliche Änderungen die die VLOG-Zertifizierung betreffen, sind z.B. die Risikoklasse, andere Produkte 

und/ oder Prozesse. 

 Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm 

Es liegt ein aktuelles Organigramm vor, das die Verantwortlichkeiten und Stellvertretungen aufzeigt.  
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 Erläuterung: Auch Aushilfskräfte, Auszubildende, Praktikanten, etc. sind aufzunehmen, sofern deren 
Tätigkeit relevant ist. Diese Übersicht ist beim Hinzukommen oder Ausscheiden von Personen sowie der 

Änderung von Verantwortlichkeiten zu aktualisieren. 

  Risikomanagement (KO) 

Gefahrenanalyse 

Es liegt eine dokumentierte Gefahrenanalyse für alle relevanten Futtermittel, Rohstoffe, Produkte, 

Abläufe und Prozesse inklusive Bewertung der Risiken für eiŶe „OhŶe GeŶteĐhŶik“- ďzǁ. „VLOG geprüft“- 

Kennzeichnung vor (analog HACCP Konzept).  

Die Gefahrenanalyse beinhaltet mindestens die folgenden Punkte: 

• Rohstoffe und Futtermittel für deŶ BereiĐh „VLOG geprüft“ ďzǁ. „ohŶe GeŶteĐhŶik“/“VLOG“ (inkl. 

Herkunftsländer) 

• Handhabung von Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten, die die Anforderungen für eine „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“- oder „VLOG geprüft“- Kennzeichnung erfüllen und Futtermitteln, Rohstoffen und 

Produkten, die die Anforderungen der „ohŶe GeŶteĐhŶik“- bzw. „VLOG-geprüft- Kennzeichnung 

nicht erfüllen 

• Produktionsabläufe und Anlagenparameter 

• Verfahren zur Reinigung, Prüfung von Beladung, Vorfrachten bei Fahrzeugen 

• Lieferanten (Zertifizierungen, Verträge, Zuverlässigkeit etc.) 

• Ggfs. weitere unternehmensspezifische Punkte 

Risikomanagement 

Aufbauend auf die Gefahrenanalyse sind Vorsorge, Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen für die 

identifizierten Risiken eingeführt und umgesetzt. 

 Beauftragung externer Dienstleister 

Werden zertifizierungspflichtige Tätigkeiten im Bereich Transport,  Lagerung und Umschlag vom VLOG-

zertifizierten Unternehmen an externe nicht VLOG-zertifizierte Dienstleister vergeben, sind diese in das 

Risikomanagement (vgl. Kapitel B 3.3) des Unternehmens einbezogen und es liegt eine Vereinbarung zur 

Einhaltung der Logistik-Anforderungen des VLOG Standards vor (vgl. Kapitel A 3.2.1 und B 1).  

Externe Dienstleister die zertifizierungspflichtige Tätigkeiten ausüben und nicht in das Risikomanagement 
des VLOG-zertifizierten Unternehmens eingebunden sind, sind gemäß VLOG-Standard oder einem 

anderen als gleichwertig anerkannten Standard zertifiziert. 

 Trennung der Warenströme / Ausschluss von 
Vermischungen (KO) 

Durch räumliche und/ oder zeitliche Trennung der Warenflüsse gelangen zu keinem Zeitpunkt 
Futtermittel, Rohstoffe oder Produkte, die ŶiĐht für eiŶe „VLOG geprüft“ ďzǁ. „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Kennzeichnung geeignet sind, in den Warenfluss der Futtermittel, Rohstoffe oder Produkte zur “VLOG 
geprüft“ ďzǁ. „ohŶe GeŶteĐhŶik“ KeŶŶzeiĐhŶuŶg. DurĐh geeigŶete VerfahreŶssĐhritte ǁird siĐhergestellt, 
dass eine Verschleppung von GVO bzw. nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und/oder Produkten 

auf ein mindestens zufälliges oder technisch unvermeidbares Niveau reduziert wird. Zudem liegt auf allen 
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Prozessstufen eine eindeutige und lückenlose Kennzeichnung aller Futtermittel, Rohstoffe und Produkte 

vor. 

Transportfahrzeuge sind nachweislich mindestens trocken zu reinigen. 

 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und 
Produkten (KO) 

Es liegt ein wirksames und dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln 

Rohstoffen und Produkten vor. Dieses beinhalten mindestens: 

•  

• Kennzeichnung betroffener Futtermittel, Rohstoffe und Produkte 

• Information von Kunden/Abnehmern und Lieferanten 

• Fehlerbehandlung 

• Einleitung, Überwachung, Auswertung und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen 

•  Sperrung und Freigabe von Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten   

• Dokumentation und Auswertung von Vorfällen 

Die Verantwortlichkeiten sind im Verfahren festgelegt. 

 Erläuterung: Nicht-konforme Futtermittel, Rohstoffe und Produkte können z.B. mittels positiver 

Analyseergebnisse identifiziert werden. 

 Warenausgangskontrolle/ Kennzeichnung auf 
Warenbegleitpapieren 

Futtermittel 

VLOG-zertifizierte Futtermittel sind auf allen Warenbegleitpapieren bzw. bei gesackter Ware die 

Verpackung eindeutig ŵit der ForŵulieruŶg „VLOG geprüft“ uŶd / oder deŵ Siegel „VLOG geprüft“ ;vgl. 

Kapitel A 1.2.2) gekennzeichnet.  

Es ist klar ersichtlich, auf welches Futtermittel sich die Kennzeichnung bezieht. 

 Erläuterung: Für die Kennzeichnung von kennzeichnungsfreien und nicht VLOG-zertifizierten Futtermitteln 

empfiehlt VLOG die folgende Formulierung: 

„Die folgenden Futtermittel sind im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 über genetisch veränderte 

LeďeŶsŵittel uŶd Futterŵittel uŶd VerordŶuŶg ;EGͿ Nr. ϭϴϯϬ/ϮϬϬϯ ŶiĐht keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtig: …“ 

Lebensmittel 

VLOG-zertifizierte Rohstoffe und Produkte sind auf allen Warenbegleitpapieren eindeutig mit der 

Formulierung „VLOG“ gekennzeichnet.  

Es ist klar ersichtlich, auf welchen Rohstoff bzw. welches Produkt sich die Kennzeichnung bezieht. 

Werden systembedingt keine Warenbegleitpapiere erstellt (z.B. Milchabholung), liegt eine eindeutige 

vertragliche Regelung über die Lieferung vor, die die oben genannte Kennzeichnung sicherstellt. 

AussĐhließliĐh Futterŵittel, Rohstoffe uŶd Produkte, die die AŶforderuŶgeŶ aŶ die „VLOG geprüft“- bzw. 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung erfüllen, werden als solche gekennzeichnet. 
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 Erläuterung: Für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die die Anforderungen des EGGenTDurchfG 
erfüllen, aber nicht in die VLOG-Zertifizierung des Unternehmens eingebunden sind, empfiehlt der VLOG 

folgende Formulierung:  

„Zutat geeigŶet für die HerstelluŶg ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“ gekeŶŶzeiĐhŶeteŶ LeďeŶsŵittelŶ“.  

 Rückverfolgbarkeit (KO) 

Das eingeführte/installierte Rückverfolgbarkeitssystem stellt sicher, dass:  

• alle im Unternehmen vorhandeneŶ „VLOG geprüft“-Futtermittel ďzǁ. „ohŶe GeŶteĐhŶik“-/ 

“VLOG“- Rohstoffe und Produkte jederzeit eindeutig identifiziert werden können.  

• innerhalb von einem Arbeitstag der Warenfluss von „VLOG geprüft“-Futterŵittel ďzǁ. „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Rohstoffen und Produkten sowie Mengenaufstellungen und Auswertungen erstellt 

werden können, die Rückschlüsse über Warenflüsse und deren Plausibilität zulassen.  

 Erläuterung: Hierzu werden u.a. folgende Daten ermittelt: 

− Informationen zum Lieferanten und Lieferdatum 

− Menge 

− Chargenbildungen, falls erfolgt  

− Informationen zum Auslieferungsdatum und den belieferten Kunden 

 Reklamationsmanagement  

Es ist ein dokumentiertes System zum Umgang mit Beanstandungen und Reklamationen im 

Zusammenhang mit den Anforderungen des VLOG-Standards eingeführt.  Die Beanstandungen und 

Reklamationen werden in geeigneter Weise ausgewertet. Für berechtigte Beanstandungen und 

Reklamationen werden Korrekturmaßnahmen (inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten und 

Fristen) eingeleitet. 

 Warenrücknahme 

Für nicht-konforme Futtermittel oder Rohstoffe gemäß VLOG-Standard besteht ein wirksames und 

dokumentiertes Verfahren für die Warenrücknahme inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten.  

 Krisenmanagement (KO) 

Es liegt ein aktuelles und dokumentiertes Verfahren für das Management von möglichen 
Krisensituationen mit Einfluss auf Produktqualität und -reĐhtŵäßigkeit ǀoŶ „VLOG geprüft“-Futtermitteln 

ďzǁ. „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Rohstoffen/ Produkten vor.  Dieses Verfahren ist implementiert und umfasst 

mindestens: 

• den Ablauf im Krisenfall 

• Benennung von Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertreterregelungen 

• Erreichbarkeiten (innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten) 

• eine Notrufnummernliste  
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• Regelung zur umgehenden Information der VLOG Geschäftsstelle, der Zertifizierungsstelle und 

betroffener Geschäftspartner und Kunden 

• juristische Beratung (falls erforderlich)  

Das Verfahren zum Krisenmanagement wird mindesten einmal jährlich, hinsichtlich seiner Praktikabilität, 

Funktionalität und umgehenden Umsetzung intern getestet und dokumentiert. 

 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess 

Werden im Rahmen interner Audits, externer Audits, Reklamationsmanagement und nicht-konformer 

Futtermittel, Rohstoffe und Produkte Abweichungen von den Standard-Anforderungen festgestellt, 

ergreift das Unternehmen Korrekturmaßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.  

Die fristgerechte Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird überwacht und die Wirksamkeit dieser in 

einem angemessenen Zeitraum überprüft. Beides wird dokumentiert.  

 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist 

Die Aufzeichnungen sind gut lesbar und authentisch. Eine nachträgliche Manipulation ist ausgeschlossen.  

Alle DokuŵeŶte iŵ ZusaŵŵeŶhaŶg ŵit deŵ „VLOG geprüft“ / „ohŶe GeŶteĐhŶik“ TraŶsport, Lagerung, 

Umschlag bzw. Handel, sind für folgenden Zeitraum aufbewahrt, sofern nicht gesetzliche Vorgaben eine 

längere Aufbewahrungsfrist vorsehen: Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge / Partie + ein Jahr und 

mindestens zwei Jahre. 

 Erläuterung: Dokumente die aufbewahrt werden müssen, sind z.B. Lieferscheine / -protokolle, 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Schulungsunterlagen, etc. 

 Schulung der Mitarbeiter 

Alle für die Sicherung des „VLOG geprüft“ ďzǁ. „ohŶe GeŶteĐhŶik“ Betrieďsaďlaufs relevanten 

Mitarbeiter, einschließlich der Fahrer von Transportfahrzeugen, werden vor Aufnahme der Tätigkeit, 

soǁie laufeŶd ŵiŶdesteŶs eiŶŵal jährliĐh ďzgl. der AŶforderuŶgeŶ „VLOG geprüft“ ďzǁ. „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“ uŶd der dazu festgelegteŶ Betrieďsaďläufen geschult.  

Diese Schulungen sind hinsichtlich deren Inhalten und Teilnehmern sowie Schulungsdatum, Schulungsort 

und Referenten dokumentiert. 

 Erläuterung: Die Intensität der Schulung variiert je Mitarbeiter und orientiert sich an der Verantwortung 
des Mitarďeiters für deŶ ordŶuŶgsgeŵäßeŶ „VLOG geprüft“ ďzǁ. „ohŶe GeŶteĐhŶik“- Betriebsablauf. 

 Interne Audits 

Es werden jährlich interne Audits im Unternehmen durchgeführt, die mindestens die allgemeinen- und 

für das Unternehmen spezifischen Standard-Anforderungen der Stufe Logistik abdecken. Die internen 

Auditoren sind sachkundig und auditieren nicht Ihre eigenen Tätigkeiten. Die Ergebnisse sind schriftlich 

dokumentiert und an die betroffenen Bereiche kommuniziert. 
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 Spezifische Anforderungen Lagerung und Umschlag  

 Wareneingangskontrolle 

Futtermittel 

Im Wareneingang werden die Warenbegleitpapiere bzw. bei gesackter Ware die Verpackung auf die 

KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG geprüft“ koŶtrolliert. 

Rohstoffe 

Iŵ WareŶeiŶgaŶg ǁerdeŶ die WareŶďegleitpapiere auf die KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG“ koŶtrolliert. 

 Spezifische Anforderungen Handel 

 Wareneingangskontrolle 

Im Wareneingang ist sichergestellt, dass sämtliche „VLOG“-Rohstoffe/ Produkte ďzǁ. „VLOG geprüft“-

Futtermittel den Vorgaben entsprechen.   

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle von VLOG-zertifizierten Rohstoffen, Produkten und 

Futtermitteln wird 

• die KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG geprüft“ ďzǁ. „VLOG“ auf den Warenbegleitpapieren bzw. bei 

gesackter Ware auf der Verpackung geprüft.  

• die VLOG-Zertifizierung des Lieferanten regelmäßig, jedoch mindestens 1x jährlich geprüft. 

Unvollständige Warenbegleitpapiere werden beim Lieferanten reklamiert. Die Futtermittel bzw. 
Rohstoffe ǁerdeŶ erst daŶŶ als „VLOG geprüft“ ďzǁ. / „VLOG“ vermarktet, wenn diese Qualität 

nachweislich vom VLOG-zertifizierten Lieferanten bestätigt wurde. 

 Probenahme und Analyse 

Es erfolgt eine risikoorientierte Beprobung und GVO-Analyse ǀoŶ für deŶ „VLOG geprüft“-Handel bzw. 

„ohŶe GeŶteĐhŶik“-Handel relevanten Futtermitteln und/ oder Rohstoffen und Produkten nach den 

folgenden Ausführungen.  

 Probenahme- und Analyseplan 

Es liegt ein schriftlicher Probenahme- und Analysenplan vor, der das Probenahme- und Analyseverfahren 

beschreibt.  

Der Probenahme- und Analysenplan enthält / definiert unter Einhaltung der Anforderungen in Teil J 

mindestens: 

• die Beschreibung des Probenahmeverfahrens (Art der Proben, Probenahmeorte, Benennung des 
Probenehmers, Bildung von Sammelproben, Bildung von Rückstellmustern, Größe der Proben, 

Endproduktbeprobung, Dokumentation der Probenahme, eindeutige Kennzeichnung der Probe).  

• die Häufigkeit und zeitliche Verteilung der Probenahmen und GVO-Analysen 

• Festlegung der zu untersuchenden Parameter (vgl. Anhang IV)  

• Die Beschreibung des Analyseverfahrens (beauftragtes Labor, Analyseumfang) 
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Der Probenahmen- und Analysenplan ist planmäßig umgesetzt.  

Probenahmen und GVO-Analysen sind nicht notwendig, wenn für die gehandelten Futtermittel und/ oder 

Rohstoffe/ Produkte die gentechnischen Veränderungen technisch bedingt nicht analysiert werden 

können. 

In diesem Fall liegt für die Erstellung eines Analyseplans eine Risikoanalyse vor, die zu dem Schluss kommt, 

dass keine Futtermittel/ Rohstoffe/ Produkte beprobt / analysiert werden müssen. 

 Erläuterung: Eine Bewertungshilfe zur Analysierbarkeit von Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten steht 
auf der VLOG-Homepage zur Verfügung: https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-

gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-

_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf.  

 Probenahme- und Analysehäufigkeit 

Jährlich wird im Unternehmen mindestens die in Tabelle 3 und Tabelle 4 aufgeführte Probenahme- und 

Analysehäufigkeit umgesetzt.  

Alle Proben werden von einem VLOG-anerkannten Labor analysiert. 

VLOG-Sortiment  

am Standort 

Gesamt-Sortiment  

am Standort 

lose „VLOG geprüft“ Futterŵittel VLOG-
Sackware 

Jährliche Mindestanzahl der Probenahme / AŶalyseŶ iŵ „VLOG 
geprüft“-Warenausgang4 

lose „VLOG geprüft“ 
Futtermittel 

bis 10.000 t/Jahr: 1 Probe  

шϭϬ.ϬϬϬ ďis ϱϬ.ϬϬϬ t/Jahr: Ϯ ProďeŶ 

шϱϬ.ϬϬϬ ďis ϭϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϰ ProďeŶ 

шϭϬϬ.ϬϬϬ ďis ϮϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϲ ProďeŶ 

ш ϮϬϬ.ϬϬϬ ďis ϯϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϴ Proben 

je 100.000 t mehr, kommen 2 weitere Proben hinzu 

 

keine 

(zusätzliche) 

Probenahme 

lose „VLOG geprüft“ 
Futtermittel + lose 
kennzeichnungsfreie 
Futtermittel 

lose „VLOG geprüft“ 
Futtermittel + lose 
kennzeichnungspflichtige 
Futtermittel 

bis 2.000 t/Jahr: 1 Probe 

> 2.000 bis 5.000 t/Jahr: 3 Proben  

> 5.000 bis 10.000 t/Jahr: 5 Proben  
шϭϬ.ϬϬϬ ďis ϱϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϭϬ Proďe 

шϱϬ.ϬϬϬ ďis ϭϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϭϱ Proďe 

шϭϬϬ.ϬϬϬ ďis ϮϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϮϬ ProďeŶ 

ш ϮϬϬ.ϬϬϬ ďis ϯϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: Ϯϱ ProďeŶ 

je 100.000 t mehr, kommen 5 weitere Proben hinzu 

 

keine 

(zusätzliche) 

Probenahme 

Tabelle 3: Jährliche Mindestanzahl von Probenahme/ Analysen in der Unterstufe Handel von Futtermitteln 

                                                           

 

 

4 Alle Mengenangaben für Futtermittel bezieheŶ siĐh aussĐhließliĐh auf „VLOG geprüft“-Futtermittel bzw. Futtermittel die als 

„VLOG geprüft“ gekeŶŶzeiĐhŶet ǁerdeŶ solleŶ. 

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
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HaŶdel ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ – Rohstoffen/ Produkten: 

Risikoklasse 
Jährliche Mindestanzahl der Probenahme / Analysen 
iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Wareneingang 

0 2 x p.a. 

1 6 x p.a. 

2 12 x p.a. 

Tabelle 4: Jährliche Mindestanzahl von Probenahme/ Analysen in der Unterstufe Handel von Lebensmitteln 

 Erläuterung: Die Probenanzahl kann entsprechend reduziert werden, wenn im Auditzeitraum die Anzahl 
der bezogenen Chargen kleiner ist, als die in Tabelle 4 aufgeführte Mindestprobenzahl. 

 Umgang mit positiven Analysenergebnissen 

Der Umgang mit positiven Analysenergebnissen erfolgt gemäß Anhang VI (für Lebensmittel) und Anhang 

V (für Futtermittel). 

Die Handhabung der im Unternehmen vorhandenen betroffenen Futtermittel, Rohstoffe und Produkte 

erfolgt gemäß Kapitel B 3.6.
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Im folgenden Teil sind die spezifischen Regelungen und Anforderungen für die Stufe Futtermittel und deren Unterstufen beschrieben. 

C 1 Stufendefinition und Zertifizierungspflicht 

Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung möglich, 
obwohl keine 

Zertifizierungspflicht 
vorliegt 

Standard-
anforderungen 

Futtermittelherstellung/ -verarbeitung: Alle Prozessschritte, die die Futtermittelaufbereitung umfassen. Z. B. die Herstellung von Rapsextraktionsschrot (das bei 

der Extraktion von Öl aus Rapssaat als Nebenprodukt anfällt), Mahlen, Trocknen etc. Umfasst auch Private Labelling.  

Misch- und 

Einzelfutter

mittel 

Für im Unternehmen hergestellte lose und / oder 

gesackte / verpackte Misch- und 

EiŶzelfutterŵittel, die iŶ der „ohŶe GeŶteĐhŶik“ 
Produktion von Lebensmitteln eingesetzt und als 

„VLOG geprüft“* ausgelobt werden sollen.  

Für lose und / oder gesackte / verpackte Misch- 

uŶd EiŶzelfutterŵittel, die iŶ der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“ ProduktioŶ ǀoŶ LeďeŶsŵittelŶ 
eingesetzt und nicht als „VLOG geprüft“ 
ausgelobt werden sollen. 

Ja C 1-C 3, J 3 

Mobile Mahl- und Mischanlage: Gewerbliches, überbetriebliches Herstellen von Futtermitteln mit mobilen Anlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben. 

Misch- und 

Einzelfutter

mittel 

Für DieŶstleistuŶg iŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“ 
ProduktioŶ, die als „VLOG geprüft“* ausgelobt 

werden soll. 

Für DieŶstleistuŶg iŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“ 
ProduktioŶ, die ŶiĐht als „VLOG geprüft“ 
ausgelobt werden soll. 

Nein C 1-C 3, C 6, J 3  

Futtermitteltransport, Futtermittellagerung/-umschlag und Futtermittelhandel fallen unter die Stufe Logistik. Die Checkliste für die Stufe Logistik (vgl. Anhang 

XIV) ist anzuwenden. 

* (Wortlaut oder Siegel gemäß Kap. A 1.2.2) 
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C 2 Details zum Zertifizierungsprozess 

C 2.1 Auditintervalle 

Es werden jährliche Regelaudits durchgeführt. 

C 2.2 KO Anforderungen 

Folgende KO Anforderungen sind festgelegt: 

• Risikomanagement (C 3.3) 

• Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln (C 3.7) 

• Trennung der Warenströme/ Ausschluss von Vermischungen (C 3.6) 

• Rückverfolgbarkeit (C 3.8) 

• Krisenmanagement (C 3.11) 

C 3 Allgemeine Anforderungen 

C 3.1 Betriebsbeschreibung 

Die Betriebsbeschreibung gemäß Anhang XV liegt vor und ist aktuell. 

Die Zertifizierungsstelle wird zeitnah über wesentliche Änderungen, die die VLOG-Zertifizierung betreffen, 

informiert. 

 Erläuterung: Elektronisch vorliegende Informationen werden hierbei akzeptiert. Zum Audit werden die 
aktuelle Betriebsbeschreibung, Anlagen und darin aufgeführte Dokumente dem Auditor zur Einsicht 

vorgelegt. Auf Wunsch des Unternehmens können unter Ausnahme der Betriebsbeschreibung und der darin 

genannten Unterlagen, Informationen zur Wahrung der Vertraulichkeit im Unternehmen verbleiben. Der 

Auditor muss diese eingesehen haben. Zudem wurde die Einsicht in der Betriebsbeschreibung an der 
betreffenden Stelle vermerkt, sowie für den Zertifizierungsprozess relevante Daten in die 

Betriebsbeschreibung und / oder Checkliste aufgenommen. Die aktuelle Betriebsbeschreibung und die darin 

genannten Unterlagen / Informationen sind dem Auditor zur Weiterbearbeitung in der Zertifizierungsstelle 

und Weitergabe an VLOG übermittelt.  

Wesentliche Änderungen die die VLOG-Zertifizierung betreffen, sind z.B. die Risikoklasse, andere 

Futtermittel und/ oder Prozesse. 

C 3.2 Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm 

Es liegt ein aktuelles Organigramm vor, das die Verantwortlichkeiten und Stellvertretungen aufzeigt. 

 Erläuterung: Auch Aushilfskräfte, Auszubildende, Praktikanten, etc. sind aufzunehmen, sofern deren 

Tätigkeit relevant ist. Diese Übersicht ist beim Hinzukommen oder Ausscheiden von Personen sowie der 

Änderung von Verantwortlichkeiten zu aktualisieren.  
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C 3.3 Risikomanagement (KO) 

Gefahrenanalyse 

Es liegt eine dokumentierte Gefahrenanalyse für alle relevanten Futtermittel, Abläufe und Prozesse 

inklusive Bewertung der Risiken für eiŶe „VLOG geprüft“-Kennzeichnung  vor (analog HACCP Konzept).  

Die Gefahrenanalyse beinhaltet mindestens die folgenden Punkte: 

• Futterŵittel für deŶ BereiĐh „VLOG geprüft“ ;iŶkl. HerkuŶftsläŶderͿ 

• RisikoeiŶstufuŶg der Futterŵittel ;risikoďehaftet / ŶiĐht risikoďehaftetͿ für deŶ BereiĐh „VLOG-
geprüft“  

 Zur UŶterstützuŶg des FutterŵitteluŶterŶehŵeŶs steht eiŶe „BeǁertuŶgshilfe – Risikobehaftete 

Futterŵittel“ auf der VLOG-Homepage zur Verfügung:  https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-
gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Bewertungshilfe_Risikobehaftete_Futtermittel.pdf.  

• Handhabung von Futtermitteln, die die AŶforderuŶgeŶ für eiŶe „VLOG geprüft“-Kennzeichnung 

erfüllen uŶd FutterŵittelŶ, die die AŶforderuŶgeŶ der „VLOG geprüft“ KeŶŶzeiĐhŶuŶg ŶiĐht 
erfüllen 

• Produktionsabläufe und Anlagenparameter 

• Verfahren zur Reinigung, Vorfrachten bei Fahrzeugen 

• Lieferanten (Zertifizierungen, Verträge, Zuverlässigkeit etc.) 

• Ggfs. weitere unternehmensspezifische Punkte 

Risikomanagement 

Aufbauend auf die Gefahrenanalyse sind Vorsorge, Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen für die 

identifizierten Risiken eingeführt und umgesetzt. 

C 3.4 Beauftragung externer Dienstleister 

Werden zertifizierungspflichtige Tätigkeiten im Bereich Futtermittelherstellung, Transport, Lagerung oder 

Umschlag vom VLOG-zertifizierten Unternehmen an externe nicht VLOG-zertifizierte Dienstleister 

vergeben, sind diese in das Risikomanagement (vgl. Kapitel C 3.3) des Unternehmens einbezogen  und es 

liegt eine Vereinbarung zur Einhaltung der Anforderungen des VLOG Standards vor (vgl. Kap. A 3.2.1, B 1 

und C 1). 

Im Bereich Futtermittelherstellung wird die Einhaltung der Vereinbarung mindestens einmal jährlich vom 

beauftragenden Unternehmen überprüft und die Ergebnisse dokumentiert. Externe Dienstleister die 

zertifizierungspflichtige Tätigkeiten ausführen und nicht in das Risikomanagement des VLOG-zertifizierten 

Unternehmens eingebunden sind, sind gemäß VLOG-Standard oder einem anderen als gleichwertig 

anerkannten Standard zertifiziert. 

C 3.5 Wareneingangskontrolle 

Iŵ WareŶeiŶgaŶg ist siĐhergestellt, dass Ŷur keŶŶzeiĐhŶuŶgsfreie Futterŵittel für die „VLOG geprüft“-

Produktion bzw. -Kennzeichnung verwendet werden.  

 

 

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Bewertungshilfe_Risikobehaftete_Futtermittel.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Bewertungshilfe_Risikobehaftete_Futtermittel.pdf
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Wareneingangskontrolle von VLOG-zertifizierten Futtermitteln: 

• Beim Wareneingang werden die Warenbegleitpapiere bzw. bei gesackter Ware die Verpackung 

auf die KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG geprüft“ uŶd / oder deŵ Siegel „VLOG geprüft“ ;s. Abbildung 2) 

kontrolliert. Unvollständige Warenbegleitpapiere werden beim Lieferanten reklamiert. 

• Die VLOG-Zertifizierung des Lieferanten wird regelmäßig, jedoch mindestens 1x jährlich geprüft. 

Wareneingangskontrolle von nicht VLOG-zertifizierten Futtermitteln  

Für alle Futtermittel, Futtermittelzusatzstoffe und Hilfsstoffe, welche von Unternehmen als risikobehaftet 

(vgl. Kapitel C 3.3) eingestuft werden, liegt eine Bestätigung des Lieferanten vor. Dies kann erfolgen über: 

• Separate Erklärung zur GVO-Freiheit für die aktuell gelieferte Partie oder 

• Analyseergebnis gemäß den Vorgaben des VLOG-Standards zur GVO-Freiheit für die aktuell 

gelieferte Partie oder 

• Einen Zusatz auf den Warenbegleitpapieren, dass es sich um kennzeichnungsfreie Futtermittel 

handelt oder 

• Eine eindeutige, vertragliche Regelung zur Lieferung von kennzeichnungsfreien Futtermitteln 

oder 

• Aktuelles, aussagekräftiges Zertifikat nach einem vom VLOG als gleichwertig anerkannten 

Standard 

 Erläuterung: Für die Deklaration von kennzeichnungsfreien, nicht VLOG-zertifizierten Futtermitteln, 
empfiehlt VLOG folgende Formulierung: „Die folgeŶdeŶ  Futterŵittel siŶd iŵ SiŶŶe der VerordŶuŶg ;EGͿ Nr. 
1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel und Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 

ŶiĐht keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtig: …“. 

C 3.6 Trennung der Warenströme / Ausschluss von 
Vermischungen (KO) 

Durch räumliche und/ oder zeitliche Trennung der Warenflüsse gelangen zu keinem Zeitpunkt 

Futtermittel, die nicht für eiŶe „VLOG geprüft“ KeŶŶzeiĐhŶuŶg geeignet sind, in den Warenfluss der 

Futtermittel zur „VLOG geprüft“ Kennzeichnung.   Durch geeignete Verfahrensschritte wird sichergestellt, 

dass eine Verschleppung von GVO bzw. nicht-konformen Futtermitteln auf ein mindestens zufälliges oder 
technisch unvermeidbares Niveau reduziert wird. Zudem liegt auf allen Prozessstufen eine eindeutige und 

lückenlose Kennzeichnung aller Futtermittel vor.  

C 3.7 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln (KO)  

Es liegt ein wirksames und dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln   

vor.  

Dieses beinhalten mindestens:  

• Kennzeichnung betroffener Futtermittel 

• Information von Kunden/Abnehmern und Lieferanten 

• Fehlerbehandlung 

• Einleitung, Überwachung, Auswertung und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen 

• Sperrung und Freigabe von Futtermitteln 
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• Dokumentation und Auswertung von Vorfällen 

Die Verantwortlichkeiten sind im Verfahren festgelegt. 

 Erläuterung: Nicht-konforme Futtermittel können z.B. mittels positiver Analyseergebnisse identifiziert 
werden. 

C 3.8 Rückverfolgbarkeit (KO) 

Das eingeführte/ installierte Rückverfolgbarkeitssystem stellt sicher, dass: 

•  alle im Unternehmen / am kontrollierten Standort vorhandenen „VLOG geprüft“ Futterŵittel 
jederzeit eindeutig identifiziert werden können.  

• innerhalb von einem Arbeitstag der Warenfluss von „VLOG geprüft“ Futterŵittel   sowie 
Mengenaufstellungen und Auswertungen erstellt werden können, die Rückschlüsse über 

Warenflüsse und deren Plausibilität zulassen.  

 Erläuterung: Hierzu werden u.a. folgende Daten ermittelt: 

− Informationen zum Lieferanten und Lieferdatum  

− Menge 

− Partiebildungen, falls erfolgt (inkl. Rework) 

− Informationen zum Auslieferungsdatum und den belieferten Kunden 

C 3.9 Reklamationsmanagement  

Es ist ein dokumentiertes System zum Umgang mit Beanstandungen, Reklamationen und Hinweisen im 

Zusammenhang mit den Anforderungen des VLOG-Standards eingeführt.  Die Beanstandungen und 

Reklamationen werden in geeigneter Weise ausgewertet. Für berechtigte Beanstandungen und 

Reklamationen werden Korrekturmaßnahmen (inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten und 

Fristen) eingeleitet. 

C 3.10 Warenrücknahme 

Für nicht-konforme Futtermittel gemäß VLOG-Standard besteht ein wirksames und dokumentiertes 

Verfahren für die Warenrücknahme inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten. Dieses beinhaltet eine 

umgehende schriftliche Information der Kunden. 

C 3.11 Krisenmanagement (KO) 

Es liegt ein aktuelles und dokumentiertes Verfahren für das Management von möglichen 

Krisensituationen mit Einfluss auf Produktqualität und -rechtmäßigkeit ǀoŶ „VLOG geprüft“-Futtermitteln 

vor.  Dieses Verfahren ist implementiert und umfasst mindestens: 

• den Ablauf im Krisenfall 

• Benennung von Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertreterregelungen  

• Erreichbarkeiten (innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten) 

• eine Notrufnummernliste 
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• Regelungen zur umgehenden Information der VLOG Geschäftsstelle, des Zertifizierers und 

betroffener Geschäftspartner und Kunden 

• juristische Beratung (falls erforderlich) 

Das Verfahren zum Krisenmanagement wird regelmäßig, mindesten einmal jährlich, hinsichtlich seiner 

Praktikabilität, Funktionalität und umgehenden Umsetzung intern getestet und dokumentiert. 

C 3.12 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess 

Werden im Rahmen interner Audits, externer Audits, Reklamationsmanagement und nicht-konformer 

Produkte Abweichungen von den Standard-Anforderungen festgestellt, ergreift und dokumentiert das 

Unternehmen Korrekturmaßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. 

Die fristgerechte Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird überwacht und die Wirksamkeit dieser in 

einem angemessenen Zeitraum überprüft. Beides wird dokumentiert.  

C 3.13 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist 

Die Aufzeichnungen sind gut lesbar und authentisch.  Eine nachträgliche Manipulation ist ausgeschlossen. 

Alle Dokumente im Zusammenhang mit dem Prozess zur KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG geprüft“ sind für 

folgenden Zeitraum aufbewahrt, sofern nicht gesetzliche Vorgaben eine längere Aufbewahrungsfrist 

vorsehen: Mindesthaltbarkeitsdatum der Partie + ein Jahr und mindestens zwei Jahre. 

 Erläuterung: Dokumente die aufbewahrt werden müssen, sind z.B. Lieferscheine / -protokolle, 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Produktions- und Warenflussaufzeichnungen (inklusive Rework), 

Schulungsunterlagen, etc. 

C 3.14 Schulung der Mitarbeiter 

Alle iŵ „VLOG geprüft“ releǀaŶteŶ Betrieďsaďlauf iŶǀolǀierteŶ Mitarďeiter, einschließlich der Fahrer von 

Transportfahrzeugen, sind vor Aufnahme der Tätigkeit sowie, mindestens einmal jährlich bzgl. der 

AŶforderuŶgeŶ „VLOG geprüft“ uŶd der dazu festgelegteŶ Betrieďsaďläufe geschult.  

Diese Schulungen sind hinsichtlich deren Inhalten und Teilnehmern sowie Schulungsdatum, Schulungsort 

und Referenten dokumentiert. 

 Erläuterung: Die Intensität der Schulung variiert je Mitarbeiter und orientiert sich an der Verantwortung 
des Mitarďeiters für deŶ ordŶuŶgsgeŵäßeŶ „VLOG geprüft“-Betriebsablauf. 

C 3.15 Interne Audits 

Es werden jährlich interne Audits im Unternehmen durchgeführt, die mindestens alle allgemeinen- und 

für das Unternehmen spezifischen Standard-Anforderungen der Stufe Futtermittel abdecken. Die 

internen Auditoren sind sachkundig und auditieren nicht Ihre eigenen Tätigkeiten. Die Ergebnisse sind 

schriftlich dokumentiert und an die betroffenen Bereiche kommuniziert. 
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C 4 Spezifische Anforderungen Produktion 

C 4.1 Rückstellproben  

Das Unternehmen bewahrt von allen an den Kunden gelieferten Ausgangspartien lückenlos 
Rückstellmuster in geeigneten Behältnissen auf, um bei Notwendigkeit einen Rückschluss auf die 

tatsächlich gelieferte Qualität zu nehmen. Die Rückstellmuster werden für einen Zeitraum bereitgehalten, 

der dem Verwendungszweck und der Produkthaltbarkeit des Futtermittels angemessen ist.  

 Erläuterung: Dies gilt sowohl für lose abgegebene, wie auch für verpackte Futtermittel. 

C 4.2 Probenahme und Analyse 

Es erfolgt gemäß Kap. C 3.3 eine risikoorientierte Beprobung und GVO-AŶalǇse ǀoŶ für die „VLOG-

geprüft“-Produktion bzw. -Kennzeichnung relevanten Futtermitteln nach den folgenden Ausführungen.  

C 4.2.1 Probenahme- und Analyseplan 

Es liegt ein schriftlicher Probenahme- und Analysenplan auf Grundlage der unternehmensindividuellen 

Risikoeinstufung (vgl. Kapitel C 3.3Ϳ der Futterŵittel für die „VLOG geprüft“-Produktion vor, der das 

Probenahme- und Analyseverfahren beschreibt.  

Der Probenahme- und Analysenplan enthält/ definiert unter Einhaltung der Anforderungen in Teil J 

mindestens: 

• Die Beschreibung des Probenahmeverfahrens (Art der Proben, Probenahmeorte, Benennung des 

Probenehmers, Bildung von Sammelproben, Bildung von Rückstellmustern, Größe der Proben,  

Endproduktbeprobung, Dokumentation der Probenahme, eindeutige Kennzeichnung der Probe 

• die Häufigkeit und zeitliche Verteilung der Probennahmen und GVO-Analysen 

• Festlegung der zu untersuchenden Parameter (vgl. Anhang IV) 

• Die Beschreibung des Analyseverfahrens (beauftragtes Labor, Analyseumfang) 

Der Probenahmen- und Analysenplan ist planmäßig umgesetzt. 

Erläuterung: Probenahmen und GVO-Analysen sind nicht notwendig, wenn für die eingesetzten 

Futtermittel die gentechnischen Veränderungen technisch bedingt nicht analysiert werden können. 

In diesem Fall liegt für die Erstellung eines Analyseplans eine Risikoanalyse vor, die zu dem Schluss kommt, 

dass keine Rohstoffe / Futtermittel beprobt / analysiert werden müssen. 

 Eine Bewertungshilfe zur Analysierbarkeit von Futtermitteln steht auf der VLOG-Homepage zur Verfügung: 

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-
standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-

Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf.    

C 4.2.2 Probenahme- und Analysehäufigkeit: 

Jährlich wird im Unternehmen mindestens die in Tabelle 5 und Tabelle 6 aufgeführte Probenahme- und 

Analysehäufigkeit umgesetzt. 

Alle Proben werden von einem VLOG-anerkannten Labor analysiert.  

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
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Bereich 

 

Probenahme/ GVO-
AŶalyse iŵ „VLOG 
geprüft“ WareŶeiŶgaŶg 

Probenahme/ GVO-AŶalyse iŵ „VLOG geprüft“ 
Warenausgang* 

  Probenmaterial 

Produktion 

Einzelfuttermittel VLOG-zertifizierte Einzelfuttermittel 

bzw. VLOG-zertifizierte Mischfuttermittel 

Komplett 
kennzeichnungsfreie 
Produktion 

Bei jeder Partie 

Einzelfuttermittel, die als 

risikobehaftet eingestuft 

wurde 

bis 10.000 t/Jahr: 1 Probe/ Analyse 

шϭϬ.ϬϬϬ ďis ϱϬ.ϬϬϬ t/Jahr: Ϯ ProďeŶ/ AŶalǇse 

шϱϬ.ϬϬϬ ďis ϭϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϰ ProďeŶ/AŶalǇse 

шϭϬϬ.ϬϬϬ ďis ϮϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϲ ProďeŶ/ AŶalǇse 

ш ϮϬϬ.ϬϬϬ ďis ϯϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϴ ProďeŶ/ AŶalyse 

je 100.000 t mehr, kommen 2 weitere Proben/ 

Analysen hinzu 

Duale Produktion 

Bei jeder Partie 

Einzelfuttermittel, die als 
risikobehaftet eingestuft 

wurde  

bis 2.000 t/Jahr: 1 Probe/ Analyse 

> 2.000 bis 5.000 t/Jahr: 3 Proben/ Analyse 

> 5.000 bis 10.000 t/Jahr: 5 Proben/ Analyse  

шϭϬ.ϬϬϬ ďis ϱϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϭϬ Proďe/ AŶalǇse 

шϱϬ.ϬϬϬ ďis ϭϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϭϱ Proďe/ AŶalǇse 
шϭϬϬ.ϬϬϬ ďis ϮϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϮϬ ProďeŶ/ AŶalǇse 

ш ϮϬϬ.ϬϬϬ ďis ϯϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: Ϯϱ ProďeŶ/ AŶalǇse 

je 100.000 t mehr, kommen 5 weitere Proben/ 

Analysen hinzu 

Tabelle 5: Jährliche Mindestanzahl von Probenahme/ Analysen in der Unterstufe Futtermittelproduktion5 

* Werke, die nur kennzeichnungsfreie Einzelfuttermittel produzieren, können auf die Beprobung/ GVO-

Analyse der ausgehenden Einzelfuttermittel verzichten, wenn im Wareneingang entsprechend analysiert 

wurde. 

 

Jährliche Mindestanzahl von Probenahmen / Analysen für die Überführung von kennzeichnungsfreien 
EiŶzelfutterŵittelŶ iŶ „VLOG geprüft“-Qualität 

Bereich 

Unternehmen  

handelt / behandelt 

Probenahme im 
„VLOG geprüft“ 
Wareneingang 

ProďeŶahŵe iŵ „VLOG geprüft“ WareŶausgaŶg 

Nur lose „VLOG-geprüft“-
Futtermittel und / oder 
lose kennzeichnungsfreie 
Futtermittel 

 

Bei jeder Partie 

Einzelfuttermittel, 

die als 

risikobehaftet 

eingestuft wurde 

bis 10.000 t/Jahr: 1 Probe  

шϭϬ.ϬϬϬ ďis ϱϬ.ϬϬϬ t/Jahr: Ϯ ProďeŶ 

шϱϬ.ϬϬϬ ďis ϭϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϰ ProďeŶ 

шϭϬϬ.ϬϬϬ ďis ϮϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϲ ProďeŶ 

ш ϮϬϬ.ϬϬϬ ďis ϯϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϴ ProďeŶ 

je 100.000 t mehr, kommen 2 weitere Proben 

hinzu 
 

                                                           

 

 

5 Alle MeŶgeŶaŶgaďeŶ für Futterŵittel ďezieheŶ siĐh aussĐhließliĐh auf Futterŵittel, die je StaŶdort iŶ der „VLOG-geprüft“-

ProduktioŶ eiŶgesetzt ǁerdeŶ ďzǁ. als „VLOG geprüft“ gekeŶŶzeiĐhŶet ǁerdeŶ. 
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Bereich 

Unternehmen  

handelt / behandelt 

Probenahme im 
„VLOG geprüft“ 
Wareneingang 

ProďeŶahŵe iŵ „VLOG geprüft“ WareŶausgaŶg 

Nur lose „VLOG-geprüft“-
Futtermittel und lose 
kennzeichnungspflichtige-
Futtermittel,  
ggfs. zusätzlich auch lose 
kennzeichnungsfreie 
Futtermittel 

 

Bei jeder Partie 

Einzelfuttermittel, 

die als 

risikobehaftet 

eingestuft wurde 

bis 2.000 t/Jahr: 1 Probe 

> 2.000 bis 5.000 t/Jahr: 3 Proben  

> 5.000 bis 10.000 t/Jahr: 5 Proben  

шϭϬ.ϬϬϬ ďis ϱϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϭϬ Proďe 

шϱϬ.ϬϬϬ ďis ϭϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϭϱ Proďe 

шϭϬϬ.ϬϬϬ ďis ϮϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: ϮϬ ProďeŶ 

ш ϮϬϬ.ϬϬϬ ďis ϯϬϬ.ϬϬϬ t/Jahr: Ϯϱ ProďeŶ 
je 100.000 t mehr, kommen 5 weitere Proben 

hinzu 

Tabelle 6: Jährliche Mindestanzahl von Probenahmen/ Analysen für die Überführung von kennzeichnungsfreien 
Einzelfuttermitteln in "VLOG geprüft"-Qualität6 

C 4.2.3 Umgang mit positiven Analysenergebnisse 

Der Umgang mit positiven Futtermittel-Analysenergebnissen erfolgt gemäß Anhang V.   

Die Handhabung der im Unternehmen vorhandenen betroffenen Futtermittel erfolgt gemäß Kapitel C 3.7. 

C 4.3 Warenausgangskontrolle/ Kennzeichnung auf 
Warenbegleitpapieren 

VLOG-zertifizierte Futtermittel sind auf allen Warenbegleitpapieren bzw. bei gesackter Ware die 
Verpackung eiŶdeutig ŵit der ForŵulieruŶg „VLOG geprüft“ uŶd / oder deŵ Siegel „VLOG geprüft“ ;s. A 
1.2.2), gekennzeichnet. Es ist klar ersichtlich, auf welches Futtermittel sich die Kennzeichnungen bezieht. 

 Erläuterung: Für die Deklaration von kennzeichnungsfreien, nicht VLOG-zertifizierten Futtermitteln, 

empfiehlt VLOG die folgende Formulierung:  
„Die folgeŶdeŶ Futterŵittel siŶd iŵ SiŶŶe der VerordŶuŶg ;EGͿ Nr. ϭϴϮϵ/ϮϬϬϯ üďer geŶetisĐh ǀeräŶderte 
LeďeŶsŵittel uŶd Futterŵittel uŶd VerordŶuŶg ;EGͿ Nr. ϭϴϯϬ/ϮϬϬϯ ŶiĐht keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtig: …“ 

C 5 Spezifische Anforderungen Transport, Umschlag, 
Lagerung, Handel von Futtermitteln 

Führt das Unternehmen zertifizierungspflichtige Tätigkeiten im Bereich Transport, Lagerung, Umschlag 

sowie Handel von Futtermitteln durch, so sind die relevanten Anforderungen gemäß Kapitel B 2 bis B 5 

eingehalten. Die Checkliste für die Stufe Logistik (vgl. Anhang XIII) ist anzuwenden.  

 

                                                           

 

 

6 Die Überführung ist nur für auf GVO-analysierbare Ware möglich 
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C 6 Spezifische Anforderungen mobile Mahl- und 
Mischanlagen 

C 6.1 Betriebsbeschreibung 

Die Betriebsbeschreibung gemäß Anhang XVII liegt vor und ist aktuell. 

C 6.2 Spezifische Maßnahmen zum Ausschluss von technisch 
vermeidbaren Vermischungen 

Gemäß Kap. C 3.6 sind pro Anlage individuelle Maßnahmen / Vorgaben inklusive Reinigungsplan 

abgeleitet, dokumentiert und umgesetzt, um bei der ProduktioŶ ǀoŶ „VLOG geprüft“-Mischungen 

Verschleppungen von GVO-Futtermitteln aus vorangegangenen Mischungen zu vermeiden. Weitere 

Risikofaktoren wie z.B. Anlagenalter, erfolgte Reparaturen sind berücksichtigt. Durchgeführte 

Restentleerungen und Spülchargen sind im Mischprotokoll gemäß Kap. C 6.3/ Anhang XXIX dokumentiert.  

Der einwandfreie Betrieb der Anlagen ist sichergestellt. Pro Anlage erfolgen: 

• Reinigungen gemäß Reinigungsplan des Unternehmens  

Wartungen und Reinigungen sind dokumentiert. 

C 6.3 Mischdokumentation und Mischprotokolle 

Die Mischreihenfolge und die einzelnen Mischungen sind pro Anlage tagesgenau dokumentiert. Aus der 

Dokumentation ist ersichtlich, bei welchen Mischungen es sich um Mischungen mit 

keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtigeŶ FutterŵittelŶ soǁie uŵ „VLOG geprüft“-Mischungen handelt.  

Jede „VLOG geprüft“-Mischung wird nach Beendigung der Mischung über ein 2-faches Mischprotokoll 

gemäß Anhang XXIX oder ein inhaltlich gleichwertiges Mischprotokoll dokumentiert, dieses wird vom 

Anlagenfahrer und Auftraggeber gegengezeichnet. Beide erhalten ein Exemplar. 

 Erläuterung: Die Dokumentation der Mischreihenfolge und der einzelnen Mischungen können auch aus 
einzelnen Mahl- und Mischprotokollen bestehen. 

C 6.4 Probenahme  

 Ab dem 01.01.2020 ist der Betreiber der mobilen Mahl- und Mischanlage für die in Kapitel E 4.9 
geforderten Probenahmen und Analysen der relevanten Futtermittelmischungen aus den Mahl- und 

Mischanlagen verantwortlich (vgl. Tabelle 8 und Tabelle 9). Die Anzahl der geforderten Probenahmen und 

Analysen wird bis zum 01.01.2020 überarbeitet. 

C 6.4.1 Einverständnis zur Probenahme 

Von jedem VLOG-zertifizierten landwirtschaftlichen Unternehmen oder landwirtschaftlichen VLOG-

Gruppenmitglied liegt dem Betreiber der mobilen Mahl- und Mischanlage eine schriftliche 

Einverständniserklärung vor. Diese berechtigt den Betreiber der mobilen Mahl- und Mischanlage zur 

ProďeŶahŵe der hergestellteŶ „VLOG geprüft“-Futtermischung. 
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C 6.4.2 Probenahmeverfahren 

Das Unternehmen: 

• führt ProďeŶahŵeŶ ǀoŶ „VLOG geprüft“-Mischungen gemäß guter fachlicher Praxis inkl. 

Dokumentation durch. Dafür definiert das Unternehmen in Abstimmung mit VLOG ein 

Probenahmeverfahren, das folgende Aspekte beinhaltet:  

− Art der Proben, Probenentnahmeorte, Bildung von Sammelproben, Benennung des 

Probenehmers, Bildung von Rückstellmustern, Größe der Proben, Häufigkeit der 

Beprobung. 

• bewahrt diese Rückstellmuster gemäß Absprache auf bzw. stellt sie VLOG zur Verfügung. 

C 6.5 Futtermitteltransport bzw. Futtermittelhandel 

Führt das Unternehmen zertifizierungspflichtige Tätigkeiten im Bereich Transport, Lagerung, Umschlag 

sowie Futtermittelhandel durch, so sind die relevanten Anforderungen gemäß Kapitel B 1 bis B 5 

eingehalten. 

C 6.6 Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren 

VLOG-zertifizierte Mischungen sind auf allen WareŶďegleitpapiereŶ ŵit der ForŵulieruŶg „VLOG geprüft“ 
uŶd / oder deŵ Siegel „VLOG geprüft“ ;vgl. Kapitel A 1.2.2) gekennzeichnet. 

C 6.7 Spezifische Korrekturmaßnahmen 

Werden vom landwirtschaftlichen Auftraggeber positive GVO-AŶalǇseergeďŶisse ǀoŶ „VLOG geprüft“-

Mischungen und darin eingesetzten Einzelfuttermitteln übermittelt, die die Wirksamkeit der vom 

Anlagenbetreiber getroffenen Maßnahmen gegen GVO-Verschleppungen infrage stellen, werden 

Korrekturmaßnahmen eingeleitet und dokumentiert, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.  

Die Umsetzung und Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen wird in einem angemessenen Zeitraum 

überwacht bzw. überprüft. 
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D 1 Definition 

Unter einer Matrix versteht sich der Zusammenschluss verschiedener Unternehmen/ Standorte mit dem 

Ziel der VLOG-Zertifizierung. Die Matrix wird von einem Matrixorganisator organisiert, die teilnehmenden 

Unternehmen werden als Matrixmitglieder bezeichnet, ihre Standorte als Matrixstandorte. Die 

Matrixzertifizierung ist sowohl für ein Unternehmen mit mindestens zwei Standorten als auch für mehrere 

Unternehmen mit ihren Standorten möglich.  

Eine Matrixzertifizierung im Bereich Logistik und Futtermittelherstellung kann für die folgenden fünf 

Unterstufen beantragt werden: 

• Transport von Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten 

• Handel/Streckenhandel von Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten (inkl. Überführung von 

Futterŵittel iŶ „VLOG-geprüft“-Qualität) 

• Lagerung/Umschlag von Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten 

• Futtermittelherstellung/ -verarbeitung von Futtermitteln  

• Mobile Mahl- und Mischanlagen 

In einer Matrixzertifizierung können mehrere dieser Unterstufen kombiniert werden.  

Für die Mitglieder der Matrix gelten die entsprechenden Anforderungen der Stufe B und/oder C. 

Zusätzlich dazu gelten die Anforderungen dieses Kapitels.  

D 2 Details zum Zertifizierungsprozess 

D 2.1 Bedingungen und Voraussetzung für die Zertifizierung 

• Vertrag des Matrixorganisators mit einer VLOG-anerkannter Zertifizierungsstelle 

• Unterzeichneter Standardnutzungsvertrag7 des Matrixorganisators mit VLOG 

 Erläuterung: 

• Ein Matrixmitglied kann für einen festgelegten Tätigkeitsbereich (z.B. Transport) nur Mitglied in 

einer VLOG-Matrix sein. Ist ein Mitglied in verschiedener Tätigkeitsbereiche tätig (z.B. Transport 

und Handel oder Futtermittelproduktion und Transport), kann das Unternehmen für jeden 

Tätigkeitsbereich in jeweils unterschiedlichen VLOG-Matrizen Mitglied sein. Ist ein Unternehmen 

Mitglied bei einer VLOG-Matrix, ist eine davon unabhängige Einzelzertifizierung nach VLOG-

Standard für diesen Tätigkeitsbereich nicht zulässig. 

• Die „ohŶe GeŶteĐhŶik“/“VLOG geprüft“-Kennzeichnung von Futtermitteln, Rohstoffen und 

Produkten eines Standorts ist erst zulässig, nachdem dieser Standort lt. den Anforderungen in 
Kapitel D 2.2.1 der Zertifizierungsstelle gemeldet wurde, vom Matrixorganisator die Ersterhebung 

durchgeführt wurde, ggfs. ein Audit durch die Zertifizierungsstelle beim Standort erfolgte und 

dieser Standort von der Zertifizierungsstelle für die VLOG-Matrix zugelassen wurde. 

                                                           

 

 

7 bis 20.06.17 Zertifizierungsvertrag genannt 
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• Für die gesamte Matrix-Zertifizierung wird nur eine Zertifizierungsstelle beauftragt. Es ist nicht 

möglich verschiedene Zertifizierungsstellen in einer Matrix-Zertifizierung zu nutzen.  

D 2.2 Zertifizierungsprozess 

Die Matrixzertifizierung Logistik und Futtermittelherstellung erfolgt gemäß den nachfolgenden 

Schritten: (vgl. Kapitel D 2.2.1 bis D 2.2.7) 

• Beantragung der Zertifizierung bei einer vom VLOG zugelassenen Zertifizierungsstelle und Vorlage 

der Matrixbeschreibung (vgl. Kapitel D 3.1) inkl. Risikoeinstufung der Standorte. 

• Ggfs. Ersterhebung durch den Matrixorganisator  

• Auditplanung der Zertifizierungsstelle mit dem Matrixorganisator (Auditbereich, Auditzeitpunkt, 

Auditdauer) 

• Auditdurchführung beim Matrixorganisator und den Matrixstandorten gemäß Kap. A 3.7 durch 

den Auditor inkl. Bewertung der Anforderungen, Überprüfung der Risikoeinstufung 

• Auditbewertung / Review durch die Zertifizierungsstelle  

− inkl. Bestätigung / Korrektur des Auditergebnisses sowie ggfs. Korrektur der 

Risikoeinstufung und  

− inkl. Bestätigung der zugelassenen Standorte 

• Zertifizierung der VLOG-Matrix Logistik und Futtermittelherstellung 

Das beschriebene Verfahren wird auch bei neuen Matrixstandorten angewandt. 

 Beantragung der Zertifizierung, Vorlage der Matrixbeschreibung 

Der Matrixorganisator beantragt bei der Zertifizierungsstelle die Matrixzertifizierung nach VLOG-Standard 

und legt dabei die Matrixbeschreibung (vgl. Kap. D 3.1) vor.  

Der Matrixorganisator legt fest, auf welcher Grundlage die VLOG-Erstzertifizierung und zukünftig die 

Zulassung weiterer Standorte erfolgen soll (vgl. Anhang IX): 

• Ersterhebungen bei den Matrixstandorten durch den Matrixorganisator, verbunden mit Audits 

der Zertifizierungsstelle beim Matrixorganisator, bei 100% der Futtermittelhersteller und bei 33% 

der Logistik-Standorte (vgl. Kap. D 2.2.3) 

oder 

• Audits durch die Zertifizierungsstelle beim Matrixorganisator und allen Matrixstandorten (s. Kap. 

D 2.2.3). 

Das gewählte Verfahren der Erstzertifizierung findet Anwendung für die Zulassung neuer Standorte in eine 
VLOG-Matrix Logistik und Futtermittelherstellung. Die Zertifizierungsstelle aktualisiert anschließend die 

Mitglieder- und Standortliste (s. Kap. D 3.1). 

 Erläuterung: Wird das Verfahren der 33% Audits durch die Zertifizierungsstelle gewählt, so ist jeder 

Standort vor der Aufnahme durch den Matrixorganisator zu auditieren. Ohne Audit durch die 
Zertifizierungsstelle kann ein Logistik-Standort nur dann aufgenommen werden, wenn mit seiner Aufnahme 

immer noch die 33% erfüllt sind. Ist dies nicht der Fall, so muss vor der Aufnahme eine entsprechende Anzahl 

an Standorten/Anwärtern durch die Zertifizierungsstelle auditiert werden um diesen Wert zu erfüllen. Neu 
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hinzukommende Standorte der Futtermittelherstellung müssen vor der Aufnahme immer durch die 

Zertifizierungsstelle auditiert werden.  

 Erstzertifizierung auf Grundlage der Ersterhebung durch den 
Matrixorganisator  

Es findet ein Erstaudit des Matrixorganisators durch die Zertifizierungsstelle statt.  

 Erläuterung: Dieses Audit wird in der Regel vor den Audits der Standorte durchgeführt. 

Der Matrixorganisator führt bei 100 % der Standorte Ersterhebungen durch, d.h. vor-Ort-Eigenkontrollen 

anhand der VLOG-Checklisten durch nachweislich kompetentes Personal des Matrixorganisators und 

verifiziert die Angaben aus den jeweiligen standortbezogene Betriebsbeschreibungen der einzelnen 

Standorte. Die Ersterhebungen finden in Abstimmung mit der Zertifizierungsstelle statt und werden durch 

die Zertifizierungsstelle formell freigegeben. 

Der Matrixorganisator übergibt anschließend alle Betriebsbeschreibungen inkl. Angabe der jeweiligen 

Risikoklasse der einzelnen Standorte an die Zertifizierungsstelle.  

Die Zertifizierungsstelle prüft und bewertet die Matrixbeschreibung sowie die standortbezogenen 

Betriebsbeschreibungen aller Matrixstandorte und des Matrixorganisators. Fehlende bzw. zu 

korrigierende Informationen / Unterlagen, werden beim Matrixorganisator eingefordert. Liegen alle 

Informationen / Unterlagen vor, überprüft die Zertifizierungsstelle bei 100% der Futtermittelhersteller 

und mind. 33% der Logistik-Standorte die Ergebnisse der Ersterhebung des Matrixorganisators durch 

eigene Erstaudits.  

 Erläuterung: Die Zertifizierungsstelle ist dabei für eine ausgewogene Verteilung der Audits bei den 
Standorten, unter Beachtung von Risikoeinstufung des Matrixorganisators, sowie z.B. Betriebsgröße und -

organisation, geografische Lage, Lieferant, verantwortlich. Sofern die Zertifizierungsstelle dies als 

notwendig erachtet, kann die Zertifizierungsstelle auch mehr als 33 % der Standorte auditieren. 

Die Zertifizierungsstelle gleicht die Ergebnisse der Ersterhebungen mit den eigenen Ergebnissen ab und 

leitet ggfs. Maßnahmen ein.  

Die Auditintervalle jedes einzelnen Standorts für den kommenden Auditzeitraum werden von der 
Zertifizierungsstelle festgelegt. Außerdem überprüft die Zertifizierungsstelle die Einstufung der Logistik-

Standorte in die Risikoklassen.  

 Erläuterung: Die Zertifizierungsstelle hat das Recht, die Ersterhebungen des Matrixorganisators nicht zu 
akzeptieren und eine 100%ige Auditierung der Standorte durchzuführen. Die Entscheidung muss 

nachvollziehbar begründet werden. 

 Erläuterung: Der Ablauf der Matrixzertifizierung wird im Anhang IX schematisch dargestellt. 

 Erstzertifizierung auf Grundlage von 100 % Audits durch die 
Zertifizierungsstelle 

Alternativ zu D 2.2.2 erfolgen 100 % der Audits durch die Zertifizierungsstelle (vgl. Anhang IX): 

Es findet ein Erstaudit des Matrixorganisators durch die Zertifizierungsstelle statt.  

 Erläuterung: Dieses Audit wird in der Regel vor den Audits der Standorte durchgeführt. 
Der Matrixorganisator übergibt die standortbezogenen Betriebsbeschreibungen der Standorte an die 

Zertifizierungsstelle. Bei allen Standorten werden VLOG-Audits gemäß Kap. A 3.7 durch die 
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Zertifizierungsstelle durchgeführt. Auf Grundlage der VLOG-Audits erfolgt die Überprüfung der Einstufung 

der Risikoklassen sowie die Zertifizierungsentscheidung.  

 Auswirkungen von Auditergebnissen auf die Kennzeichnung und 
Vermarktung 

• Wurde aufgrund der Auditergebnisse die Zertifizierung der VLOG-Matrix ausgesetzt oder 

eŶtzogeŶ, ist die KeŶŶzeiĐhŶuŶg „OhŶe GeŶteĐhŶik“/“VLOG geprüft“- für die gesamte VLOG-

Matrix nicht zulässig. 

• Die VerŵarktuŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-gekennzeichneten Rohstoffen und Produkten sowie 

„VLOG geprüft“ gekeŶŶzeiĐhŶeteŶ FutterŵittelŶ kann weiterhin durch die Matrix erfolgen, wenn 

einzelne Standorte aus der Matrix ausgeschlossen wurden. In diesem Fall ist nur für die 

ausgesĐhlosseŶeŶ, eheŵaligeŶ StaŶdorte die VerŵarktuŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

gekeŶŶzeiĐhŶeteŶ RohstoffeŶ uŶd ProdukteŶ/ „VLOG geprüft“ gekeŶŶzeiĐhŶeteŶ FutterŵittelŶ 
nicht zulässig. 

 Zertifikatserteilung 

Das VLOG-Zertifikat wird für die VLOG-Matrix Logistik und/oder Futtermittelherstellung ausgestellt und 

enthält die Firmierung des Matrixorganisators. Der Matrixorganisator erhält von der Zertifizierungsstelle 

zusätzlich die Standortliste. Bei Matrixzertifizierungen Logistik und Futtermittelherstellung enthält die 

Standortliste pro Matrixstandort:  

• die festgelegte Risikoklasse   

• den letzten Regelaudittermin  

 Die Zertifizierungsstelle kann dem Matrixmitglied für die in die Zertifizierung eingebundenen Standorte 
eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in einer VLOG-Matrix ausstellen. In dieser Bescheinigung wird 

die Unterstufe des jeweiligen Standorts angegeben. 

 Änderung/ Aktualisierung der Standortliste 

Der Matrixorganisator meldet Änderungen und/ oder Aktualisierungen der Standortliste umgehend an 

die Zertifizierungsstelle. 

 Erläuterung: Die Standortliste ist eine Übersicht der von der Zertifizierungsstelle für die VLOG-Matrix 
Logistik und Futtermittelherstellung zugelassenen Unternehmen/ Standorte. 

 Verteilung Auditbericht 

Der Matrixorganisator bzw. der auditierte Standort erhalten je Audit einen Auditbericht inkl. festgestellter 

Abweichungen und umzusetzender Maßnahmen von der Zertifizierungsstelle.  

 Erläuterung: Der Auditbericht des Standorts wird je nach Festlegung über den Matrixorganisator an die 
Standorte verteilt oder direkt an diese versandt.  

D 2.3 Folgezertifizierung und Überwachung / Auditintervalle 

Der Matrixorganisator verantwortet und überwacht die Einhaltung der Audittermine und die Umsetzung 

der Korrekturmaßnahmen bei den Standorten. 
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Bei Matrixzertifizierungen Logistik und Futtermittelherstellung erfolgt ein jährliches Audit des 

Matrixorganisators durch die Zertifizierungsstelle, bei den Matrixstandorten ein Audit gemäß den unten 

genannten Auditintervallen. Das Auditintervall beginnt jeweils mit dem Datum der ersten 

Zertifikatsausstellung. 

Auditintervalle der verschiedenen Standorte:  

• Standorte der Futtermittelherstellung/ -verarbeitung sind jährlich von der Zertifizierungsstelle zu 

auditieren 

• Alle Matrixstandorte der Stufe Logistik und mobile Mahl- und Mischanlagen sind innerhalb von 3 

Jahren von der Zertifizierungsstelle zu auditieren 

D 2.4 KO-Anforderungen 

Folgende KO Anforderungen sind festgelegt: 

• Vertragliche Bindung der Mitglieder (D 3.2) 

• Risikomanagement (D 3.3) 

• Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten (D 3.6) 

• Krisenmanagement (D 3.9) 

D 3 Anforderungen an Matrixorganisatoren 

D 3.1 Matrixbeschreibung, Standortliste, Betriebsbeschreibung 

Matrixbeschreibung 

Mit Antragsstellung zur VLOG-Zertifizierung liegt der Zertifizierungsstelle durch den Matrixorganisator 

eine aktuelle Matrixbeschreibung vor. Die Zertifizierungsstelle wird vom Matrixorganisator über 

wesentliche Änderungen der Matrixbeschreibung, die die VLOG-Zertifizierung betreffen, informiert. 

Die Matrixbeschreibung enthält / benennt mindestens: 

• Eine Auflistung und vollständige Tätigkeitsbeschreibung der Matrixstandorte 

• eine Auflistung und Tätigkeitsbeschreibung der Subunternehmer / Lohnverarbeiter / ausgelagerte 

Prozesse, die in die VLOG-Matrix eingebunden sind, inkl. Verantwortlichen und deren 

Kontaktdaten 

• eine Auflistung aller Bereiche, für die der Gruppenorganisator verantwortlich ist (z.B. 

Risikomanagement, Probenahme, Analysen etc.)  

• den Verantwortlichen für die Matrixzertifizierung beim Matrixorganisator inkl. dessen 

Kontaktdaten 

• auf welcher Grundlage die VLOG-Erstzertifizierung und zukünftig die Zulassung weiterer 

Standorte erfolgt (100% oder 33% Erstaudits durch die Zertifizierungsstelle) 

Standortliste  

Die vollständige Liste der Matrixstandorte und Matrixmitglieder für die Matrixzertifizierung liegt vor und 

ist aktuell. Diese enthält mindestens für jeden Standort: 
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• Adresse/klare Identifizierung des Standortes, behördliche Zulassungsnummer, Ansprechperson 

sowie deren Kontaktdaten, Name des Unternehmens zu dem der Standort gehört 

• die festgelegte Risikoklasse  

• den letzten Regelaudittermin 

• Tätigkeitsbereich (Stufe/Unterstufe) 

Die Zertifizierungsstelle wird vom Matrixorganisator umgehend über Änderungen der Standortliste 

informiert.   

 Erläuterung: Auf Anfrage des VLOG übermittelt der Matrixorganisator die aktuelle Standortliste 
unverzüglich an VLOG. 

 

Betriebsbeschreibung der Standorte 

Der Matrixorganisator verantwortet die Betriebsbeschreibungen der Standorte sowie deren 

Aktualisierung. Für jeden Standort liegt eine Betriebsbeschreibung vor. Die Zertifizierungsstelle wird 

zeitnah vom Matrixorganisator über betriebsinterne Veränderungen, die die Zertifizierung betreffen, 

informiert. Die Zertifizierungsstelle entscheidet, ob zusätzliche Audits außerhalb der regulären Zeiten 

durchgeführt werden müssen. 

 Erläuterung: Wesentliche Änderungen die die VLOG-Zertifizierung betreffen, sind z.B. Änderungen bei 
Produkten und/ oder Prozessen. 

D 3.2 Vertragliche Bindung der Mitglieder (KO) 

Die Matrixmitglieder/ -standorte sind über einen Vertrag an den Matrixorganisator angeschlossen. Darin 

ist die Einhaltung des VLOG-Standards der jeweiligen Stufe sowie der Vorgaben und Pflichten aus dem 

matrixindividuellen Risikomanagements geregelt. Das Mitglied bestätigt darin insbesondere die 
Umsetzung von durch den Matrixorganisator angeordnete Korrekturmaßnahmen und -fristen. Die 

Teilnahmeerklärung/ der Vertrag ist vom Mitglied unterschrieben. 

D 3.3 Risikomanagement (KO) 

Gefahrenanalyse 

Es liegt eine dokumentierte Gefahrenanalyse für alle relevanten Futtermittel, Rohstoffe, Produkte, 

Abläufe uŶd Prozesse iŶklusiǀe BeǁertuŶg der RisikeŶ für eiŶe „OhŶe GeŶteĐhŶik“ bzw. „VLOG geprüft“- 

Kennzeichnung vor (analog HACCP Konzept).  

Die Gefahrenanalyse umfasst mindestens: 

• Futterŵittel, Rohstoffe uŶd Produkte für deŶ BereiĐh „ohŶe GeŶteĐhŶik“/“VLOG“/“VLOG 
geprüft“ 

• Handhabung von Futtermitteln, Rohstoffen uŶd ProdukteŶ, die die AŶforderuŶgeŶ für eiŶe „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“/ „VLOG geprüft“- Kennzeichnung erfüllen und solchen, die die Anforderungen der 

„ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG geprüft"-Kennzeichnung nicht erfüllen 

• Produktionsabläufe und Anlagenparameter 

• Verfahren zur Reinigung, Prüfung von Beladung, Vorfrachten bei Fahrzeugen 
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• Lieferanten (Zertifizierungen, Verträge, Zuverlässigkeit etc.) 

• Ggfs. weitere unternehmensspezifische Punkte 

Risikomanagement 

Aufbauend auf die Gefahrenanalyse sind Vorsorge, Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen für die 

identifizierten Risiken eingeführt und umgesetzt. 

Eine jährliche Überprüfung des Risikomanagements inklusive der Überarbeitung der Matrixbeschreibung, 

z.B. im Rahmen eines internen Audits findet statt. 

D 3.4 Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und Analyse 

Probenahme- und Analysenplan 

Es liegt vom Matrixorganisator ein schriftlicher Probenahme- und Analysenplan für die Matrixstandorte 

vor, der die risikoorientierte Beprobung und GVO-AŶalǇse ǀoŶ für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG 
geprüft“-Prozesse relevanten risikobehafteten Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten im Unternehmen 

definiert. Die Proben- und Analyseumfänge sind den entsprechenden Kapiteln in den Teilen B und C zu 

entnehmen. Der Matrixorganisator stellt die Einhaltung des Probenahme- und Analyseplans sicher. Die 

unterschiedlichen Produktions-/Verfahrenstechniken der Standorte werden bei der Erstellung des 

Probenahme- und Analyseplans berücksichtigt. 

Der Probenahme- und Analysenplan enthält / definiert unter Einhaltung der Anforderungen in Teil J 

mindestens: 

• eine schriftlich dokumentierte Gefahrenanalyse der eingesetzten/ gehandhabten 

risikobehafteten Futtermittel, Rohstoffe, Produkte und darauf aufbauend die Festlegung der zu 

beprobenden / zu analysierenden risikobehafteten Futtermittel, Rohstoffe und Produkte 

• die Beschreibung des Probenahmeverfahrens (Art der Proben, Probenahmeorte, Benennung des 

Probenehmers, Bildung von Rückstellmustern, Größe der Proben, Dokumentation der 

Probenahme, eindeutige Kennzeichnung der Probe)  

• die Häufigkeit und zeitliche Verteilung der Probenahmen und GVO-Analysen 

• Festlegung der zu untersuchenden Parameter (vgl. Anhang IV) 

• die Beschreibung des Analyseverfahrens (beauftragtes Labor, Analysenumfang).  

Der Probenahme- und Analysenplan ist planmäßig umgesetzt. 

Auswertung der Analysedaten 

Der Matrixorganisator: 

• sammelt die Analyseergebnisse der Matrixstandorte und wertet diese mindestens 1x jährlich aus. 

Die Auswertungen erfolgen pro Standort  

• führt eine Standort-Bewertung auf Grundlage der Auswertungsergebnisse durch  

• leitet ggfs. risikoorientierte Maßnahmen für die Standorte ab 

Umgang mit positiven Analyseergebnissen 

Der Matrixorganisator leitet bei positiven GVO-Analyseergebnissen (Korrektur-)Maßnahmen gemäß 

Anhang V (für Futtermittel) und Anhang VI (für Lebensmittel) und den Kapiteln B 5.2.3 oder C 4.2.3 ab.  
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 Erläuterung: Werden Sammelproben aus unterschiedlichen Partien/Futterlieferungen analysiert, sind 
deren Ergebnisse nicht als einzelbetriebliche Analyseergebnisse anrechenbar.  

Probenahmen und GVO-Analysen sind nicht notwendig, wenn für die eingesetzten risikobehafteten 

Futtermittel, Rohstoffe und Produkte die gentechnischen Veränderungen technisch bedingt nicht 

analysiert werden können. 

D 3.5 Schulung der Mitarbeiter und Mitglieder durch den 
Matrixorganisator 

Alle iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG geprüft“ releǀaŶteŶ Betrieďsaďlauf iŶǀolǀierteŶ Mitarďeiter des 
Matrixorganisators, sind vor Aufnahme der Tätigkeit sowie laufend, mindestens jährlich bzgl. der 

AŶforderuŶgeŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ uŶd der dazu festgelegteŶ Betrieďsaďläufe gesĐhult. Diese SĐhuluŶgeŶ 
sind hinsichtlich deren Inhalten und Teilnehmern sowie Schulungsdatum, Schulungsort und Referenten 

dokumentiert. 

Der Matrixorganisator koŵŵuŶiziert alle releǀaŶteŶ AŶforderuŶgeŶ uŶd IŶforŵatioŶeŶ der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“/ „VLOG geprüft“-Produktion an die Mitglieder. Die Kommunikation der Informationen ist 

dokumentiert. 

 ErläuteruŶg: Iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“/“VLOG geprüft“ releǀaŶteŶ Betrieďsaďlauf iŶǀolǀierte Mitarďeiter des 
Matrixorganisators sind z.B. QM, Einkauf etc.  

D 3.6 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und 
Produkten (KO) 

Beim Matrixorganisator liegt ein wirksames und dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-

konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten vor. Dieses beinhaltet mindestens: 

• Kennzeichnung betroffener Futtermittel, Rohstoffe und Produkte 

• Information von Kunden/Abnehmern, Lieferanten und Matrixmitgliedern 

• Fehlerbehandlung 

• Einleitung, Überwachung, Auswertung und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen 

• Sperrung und Freigabe von Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten 

• Dokumentation und Auswertung der Vorfälle 

Die Verantwortlichkeiten sind im Verfahren festgelegt. 

 Erläuterung: Nicht-konforme Futtermittel, Rohstoffe und Produkte können z.B. mittels positiver 
Analyseergebnisse identifiziert werden. 

D 3.7 Reklamationsmanagement 

Es ist ein dokumentiertes System zum Umgang mit Beanstandungen und Reklamationen im 

Zusammenhang mit den Anforderungen des VLOG-Standards eingeführt. Die Beanstandungen und 

Reklamationen werden in geeigneter Weise ausgewertet. Für berechtigte Beanstandungen und 

Reklamationen werden Korrekturmaßnahmen mit den betroffenen Mitgliedern abgestimmt und 

(inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten und Fristen) eingeleitet.  
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D 3.8 Warenrücknahme 

Für nicht-konforme Futtermittel, Rohstoffe und Produkte gemäß VLOG-Standard besteht ein wirksames 

und dokumentiertes Verfahren für die Warenrücknahme inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten. 

Dieses beinhaltet eine umgehende schriftliche Information der Kunden/Auftraggeber. 

D 3.9 Krisenmanagement (KO) 

Der Matrixorganisator verantwortet das Krisenmanagement für die gesamte VLOG-Matrix. 

Es liegt ein aktuelles und dokumentiertes Verfahren für das Management von möglichen 

Krisensituationen mit Einfluss auf Produktqualität und -reĐhtŵäßigkeit ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Rohstoffen/ Produkten bzw. „VLOG geprüft“-Futtermitteln vor. Dieses Verfahren ist implementiert und 

umfasst mindestens: 

• den Ablauf Krisenfall 

• Benennung von Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertreterregelungen 

• Erreichbarkeiten (innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten) 

• Notrufnummernliste 

• Regelung zur umgehenden Information der VLOG Geschäftsstelle, des Zertifizierers und 

betroffener Geschäftspartner und Kunden 

• Juristische Beratung (falls erforderlich) 

Das Verfahren zum Krisenmanagement wird regelmäßig, mindestens einmal jährlich, hinsichtlich seiner 

Praktikabilität, Funktionalität und umgehenden Umsetzung intern getestet und dokumentiert. 

D 3.10 Korrekturmaßnahmen/ kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess 

Werden im Rahmen interner Audits, externer Audits oder des Reklamationsmanagements Abweichungen 

von den Standard-Anforderungen festgestellt, ergreift und dokumentiert der Matrixorganisator ggfs. 

zusammen mit den Mitgliedern Korrekturmaßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. 

Die fristgerechte Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird überwacht und die Wirksamkeit dieser in 

einem angemessenen Zeitraum überprüft. Beides wird dokumentiert.   

D 3.11 Dokumentation und Aufbewahrungsfristen 

Die Aufzeichnungen sind gut lesbar und authentisch. Eine nachträgliche Manipulation ist ausgeschlossen. 

Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Matrixzertifizierung sowie der KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG 
geprüft“/ "ohŶe GeŶteĐhŶik" siŶd für folgeŶdeŶ Zeitrauŵ aufďeǁahrt, soferŶ ŶiĐht gesetzliĐhe VorgaďeŶ 
eine längere Aufbewahrungsfrist vorschreiben: mindestens fünf Jahre. 

 Erläuterung: Dokumente die aufbewahrt werden müssen, sind z.B. Lieferscheine, Lieferantenbewertungen, 
Schulungsunterlagen, etc. 

 

 



VLOG-Standard 19.01 – Teil D: Matrixzertifizierung Logistik und Futtermittelherstellung 01.10.2018 

 

  Seite 60 

 

D 3.12 Internes Audit 

Es werden jährliche interne Audits bei den Matrixstandorten durch den Matrixorganisator durchgeführt, 

die mindestens alle allgemeinen- und für den Standort spezifischen Standard-Anforderungen der Stufe 

Matrixzertifizierung abdecken.  Es werden jährliche interne Audits beim Matrixorganisator durchgeführt, 

die mindestens alle allgemeinen- und für den Matrixorganisator spezifischen Standard-Anforderungen 

der Stufe Matrixzertifizierung abdecken. 

Die internen Auditoren sind sachkundig und auditieren nicht Ihre eigenen Tätigkeiten. Die Ergebnisse sind 

schriftlich dokumentiert und an die betroffenen Bereiche kommuniziert. 
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Im folgenden Teil sind die spezifischen Regelungen und Anforderungen für die Stufe Landwirtschaft und deren Unterstufen beschrieben. 

 Stufendefinition und Zertifizierungspflicht 

Die folgende Tabelle definiert die Anforderungen an tierische Rohwaren, für die selber ein Zertifikat nach VLOG-Standard ausgestellt wird oder die in Produkten eingesetzt 

werden, für welche ein Zertifikat nach VLOG-Standard ausgestellt werden soll. 

Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung möglich, 
obwohl keine 

Zertifizierungspflicht 
vorliegt 

Standard-
anforderungen 

Tierische Produktion: Die Erzeugung oder die Aufzucht von tierischen Primärprodukten einschließlich Melken und landwirtschaftlicher Nutztierproduktion 

(inklusive Aquakultur) vor dem Schlachten. 

 Für landwirtschaftliche Unternehmen, die 

PriŵärproduktioŶ für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Kennzeichnung betreiben uŶd für die „OhŶe 
GeŶteĐhŶik“ -Produktion folgende Betriebsgrößen 

überschreiten: 

• Imkerei: < 50 Völker 

• Legebetriebe: < 350 Tierplätze 

• Milchproduktion: Jahresbestand < 10 Kühe 

 

 

 

Für landwirtschaftliche Unternehmen, die 

PriŵärproduktioŶ für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Für das landwirtschaftliche Unternehmen, das 

PriŵärproduktioŶ für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Kennzeichnung betreibt und folgende 

Betriebsgrößen erfüllt: 

• Imkerei: < 50 Völker 

• Legebetriebe: < 350 Tierplätze 

• Milchproduktion: Jahresbestand < 10 Kühe  

Fällt ein landwirtschaftlicher Betrieb unter einen 

der genannten Punkt, ist eine 

Dokumentenprüfung erforderlich. Bitte wenden 

Sie sich dafür an die VLOG-Geschäftsstelle. 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

E 1-E 4, ggf. J 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 1-E 4, ggf. J 3 
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Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung möglich, 
obwohl keine 

Zertifizierungspflicht 
vorliegt 

Standard-
anforderungen 

Kennzeichnung betreiben und dabei Mitglied in 

einer VLOG-Gruppe (s. Teil E) sind. 

Für Junghennenaufzüchter, die Tiere an o.g. 

PriŵärproduzeŶteŶ ǀerkaufeŶ uŶd dereŶ „OhŶe 
GeŶteĐhŶik“-konforme Fütterung für die 

Einhaltung der Mindestfütterungsfrist angerechnet 

werden soll. 

 

 

 

Für landwirtschaftliche Unternehmen, die Jung- / 

Nutztiere, aber keine Lebensmittel erzeugen und 

dereŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Fütterung im Rahmen 

einer Lieferantenbestätigung anerkannt werden 

kann (z.B. Kälber-, Ferkelerzeuger). 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

E 1-E 4, ggf. J 3 

Pflanzliche Produktion: Der Anbau von Primärprodukten einschließlich Ernten und Wildsammlung. 

Anbau von 

Futtermitteln 

Für den Anbau von Futtermitteln, die im eigenen 
Betrieb für die Produktion von tierischen 

LeďeŶsŵittelŶ ŵit „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Kennzeichnung verwendet werden. 

Für den Anbau von Futtermitteln, die nicht im 
eigenen Betrieb für die Produktion von 

tierisĐheŶ LeďeŶsŵittelŶ ŵit „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Kennzeichnung verwendet werden. 

Ja 

 

 

 

Nein 

E 1-E 3, E 5, J 3 

Anbau von 

Lebensmitteln 

/ Rohstoffen 

 

 

 

 

 

 

Für die Erzeugung pflanzlicher Rohstoffe / 

Lebensmittel. 
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Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung möglich, 
obwohl keine 

Zertifizierungspflicht 
vorliegt 

Standard-
anforderungen 

Tiertransport / Viehhandel: Jede Bewegung von Tieren in einem oder mehreren Transportmitteln sowie alle damit zusammenhängenden Vorgänge, einschließlich 

des Verladens, Entladens, Umladens und Ruhens, bis zum Ende des Entladens der Tiere am Bestimmungsort. 

 Viehhandel (gilt für den Handel von VLOG-Tieren) Gilt für Tiertransport unter der Voraussetzung, 

dass alle drei der folgenden Umstände erfüllt 

sind: 

• Beauftragung erfolgt durch VLOG 

zertifiziertes Unternehmen.  

• Transport ist in Risikomanagement des 

VLOG-zertifizierten Unternehmens 

eingebunden.  

• Es besteht eine Vereinbarung zwischen 

Transporteur und zertifiziertem 

Unternehmen zur Einhaltung der 

Anforderungen des VLOG Standards. 

Für Tiere, deren Mindestfütterungsfrist noch 

nicht angefangen hat. 

Ja E 1-E 3, E 6 



VLOG-Standard 19.01 – Teil E: Landwirtschaft  01.10.2018 

 

  Seite 66 

 

 Details zum Zertifizierungsprozess 

 Kriterien zur Risikoeinstufung 

Die Risikoeinstufung durch den Auditor (vgl. Kap. A 3.10) erfolgt gemäß den folgenden Kriterien. Sofern es bei der Anwendung der verschiedenen Kriterien zur 

Risikoeinstufung zu unterschiedlichen Bewertungen kommt, gilt für das Unternehmen die höchste/strengste Einstufung. 

Einstufungskriterium Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 

GVO-Futtermittel im 
Unternehmen 

 

Nur möglich, wenn alle folgenden Kriterien 

erfüllt sind: 

• Am Standort befinden sich keine oder 

nur nicht austauschbare 

kennzeichnungspflichtige Futtermittel.  

• Anlagen / Fütterungseinrichtungen / 

Maschinen mit Kontakt zu den 

kennzeichnungspflichtigen 

Futtermitteln sind komplett getrennt 

zur VLOG-Betriebseinheit. 

Am Standort befinden sich austauschbare 

kennzeichnungspflichtige Futtermittel.  

Einstufung in RK 1 ist nur möglich, wenn 

Anlagen / Fütterungseinrichtungen / 

Maschinen mit Kontakt zu den 

austauschbaren 

kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln 

komplett getrennt zur VLOG-

Betriebseinheit sind. 

Am Standort befinden sich nach der 

ErstuŵstelluŶg auf die „OhŶe GeŶteĐhŶik-
Produktion (ggfs. zeitlich versetzt zur 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion) 

austauschbare und / oder 

nichtaustauschbare 

kennzeichnungspflichtige Futtermittel, die 

mit denselben Anlagen / 

Fütterungseinrichtungen / Maschinen 

gehandhabt werden, wie die Futtermittel 

für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion8. 

Wechsel der 
Futterqualitäten 
(kennzeichnungspflichtig 
und nicht 
kennzeichnungspflichtig) 

NaĐh BegiŶŶ der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Fütterung findet in der VLOG-Betriebseinheit / im 

VLOG-Stall kein Wechsel zur Fütterung mit kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln 

statt. 

In der VLOG-Betriebseinheit wird nach 

ErstuŵstelluŶg auf die „ohne GeŶteĐhŶik“- 
FütteruŶg zǁisĐheŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ 
Fütterung und Fütterung mit 

kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln 

                                                           

 

 

8 hierzu zählt auch die betriebsinterne oder überbetriebliche duale NutzuŶg ǀoŶ FutterŵisĐhǁägeŶ für die „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion 
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Einstufungskriterium Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 

in der VLOG-
Betriebseinheit / im 
VLOG-Stall 

hin- und hergewechselt (z.B. in 

Produktionssystemen, in denen die 

Lebensdauer der Tiere länger als die 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“-Mindestfütterungsfrist 

ist).  

Zertifizierungsstatus von 
iŶ der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-
Produktion eingesetzten 
nicht 
kennzeichnungspflichtigen 
potentiell 
risikobehafteten 
Futtermittels (die nicht 
unter die Ausnahmen in 
Kapitel E 4.9.1.1 fallen) 

Potentiell risikobehaftete Futtermittel und der Futtermittellieferant (Ausnahme vgl. 

Kapitel B 1, C 1) sind nach VLOG-Standard oder einem als gleichwertig anerkannten 

Standard zertifiziert.  

 

 

Es werden potentiell risikobehafteten 

Futtermittel verwendet, welche nicht nach 

VLOG-Standard oder einem als 

gleichwertig anerkannten Standard 

zertifiziert sind. 

Es werden potentiell risikobehaftete 

Futtermittel verwendet, welche zwar nach 

VLOG-Standard zertifiziert waren, diesen 

Zertifizierungsstatus aber durch einen 

Verstoß gegen die Zertifizierungspflicht in 

der Lieferkette (vgl. B 1, C 1) verloren 

haben. 

Einsatz von:  

• Überbetrieblich 
genutzten mobilen 
Mahl- und 
Mischanlagen oder 

• stationäre Mahl- und / 
oder Mischanlagen 
landwirtschaftlicher 
Selbstmischer 

Eingesetzte überbetrieblich genutzte 

mobile Mahl- und / oder Mischanlagen ist 

nach VLOG-Standard zertifiziert. 

Stationäre Mahl- und / oder Mischanlagen 

landwirtschaftlicher Selbstmischer 
verarbeitet ausschließlich 

kennzeichnungsfreie Futtermittel. 

Eingesetzte mobile Mahl- und 

Mischanlagen oder stationäre Mahl- und / 

oder Mischanlagen landwirtschaftlicher 

Selbstmischer verarbeiten sowohl 

kennzeichnungspflichtige als auch 

kennzeichnungsfreie Futtermittel.  

Eine Einstufung in Risikoklasse 1 ist nur 

möglich, wenn alle folgenden 

Anforderungen nachweislich erfüllt sind: 

• Für die eingesetzte Anlage liegt eine 

Zertifizierung in einem anerkannten 

Eingesetzte mobile Mahl- und 

Mischanlagen oder stationäre Mahl- und / 

oder Mischanlagen landwirtschaftlicher 

Selbstmischer verarbeiten sowohl 

kennzeichnungspflichtige als auch 

kennzeichnungsfreie Futtermittel.  

Eine Einstufung in Risikoklasse 2 erfolgt, 

wenn für die eingesetzte Anlage keine 

Zertifizierung in einem anerkannten 

Qualitätssicherungssystem (z.B. QS, KAT) 

vorliegt.  
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Einstufungskriterium Risikoklasse 0 Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 

Qualitätssicherungssystem (z.B. QS, 

KAT) vor.  

• Im QM-Handbuch des Anlagen-

betreibers sind Maßnahmen zur 

Vermeidung von Verschleppungen 

von GVO beschrieben.  

• Zur Vermeidung von GVO-

Verschleppungen werden 

Restentleerungen und / oder 

Spülchargen vorgenommen. 

Zur Vermeidung von GVO-

Verschleppungen werden 

Restentleerungen und / oder Spülchargen 

vorgenommen. 
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 Auditintervalle 

Bei der Einzelzertifizierung von landwirtschaftlichen Unternehmen werden jährliche Regelaudits 

durchgeführt. 

Bei Gruppenzertifizierungen Landwirtschaft erfolgt ein Audit gemäß Kapitel F 2.3.  

 KO Anforderungen 

Folgende KO Anforderungen sind festgelegt: 

• Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren (E 3.5) 

• Rückverfolgbarkeit (E 3.6) 

• Krisenmanagement (E 3.9) 

• Wareneingangskontrolle (E 4.5, E 5.1, E 6.1) 

• Einhaltung der Mindestfütterungsfrist (E 4.6) 

• Trennung der Warenströme / Ausschluss der Verschleppungen von GVO-Futtermitteln, 

Vermischung und Vertauschung (E 4.7, E 5.2, E 6.4) 

 Allgemeine Anforderungen 

 Betriebsbeschreibung 

Die Betriebsbeschreibung gemäß Anhang XX oder XXI liegt vor und ist aktuell. 

 Erläuterung: Elektronisch vorliegende Informationen werden hierbei akzeptiert. Zum Audit werden die 
aktuelle Betriebsbeschreibung, Anlagen und darin aufgeführte Dokumente und Analysen dem Auditor zur 

Einsicht vorgelegt. Auf Wunsch des Unternehmens können unter Ausnahme der Betriebsbeschreibung und 

der darin genannten Unterlagen, Informationen zur Wahrung der Vertraulichkeit im Unternehmen 

verbleiben. Der Auditor muss diese eingesehen haben. Zudem wurde die Einsicht in der 

Betriebsbeschreibung an der betreffenden Stelle vermerkt, sowie für den Zertifizierungsprozess relevante 

Daten in die Betriebsbeschreibung und / oder Checkliste aufgenommen. Die aktuelle Betriebsbeschreibung 

wird dem Auditor zur Weiterbearbeitung in der Zertifizierungsstelle und Weitergabe an VLOG übermittelt.  

 Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm 

Es liegt ein aktuelles Organigramm vor, das: 

• die Betriebsstruktur beschreibt,  

• Verantwortlichkeiten und Stellvertreterregelung aufzeigt 

 Erläuterung: Auch Aushilfskräfte, Auszubildende, Praktikanten, etc. sind aufzunehmen, sofern für die 
Tätigkeiten relevant. Diese Übersicht ist beim Hinzukommen oder Ausscheiden von Personen sowie der 

Änderung von Verantwortlichkeiten zu aktualisieren.  

Bei kleineren Betrieben besteht die Möglichkeit, dass dies im Rahmen der Betriebsbeschreibung erfolgt. 
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 Risikomanagement  

 Erläuterung: Nach EGGenTDurchfG dürfen für die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln oder 

Lebensmittelzutaten, die als „OhŶe GeŶteĐhŶik“ gekeŶŶzeiĐhŶet ǁerdeŶ, Ŷur kennzeichnungsfreie 
Futtermittel verwendet werden. 

Gefahrenanalyse 

Es liegt eine dokumentierte Gefahrenanalyse für alle relevanten betriebsindividuellen Abläufe und 

Prozesse iŶklusiǀe BeǁertuŶg der RisikeŶ für eiŶe „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung vor. 

Die Gefahrenanalyse beinhaltet mindestens folgende Punkte: 

• Eintrag über kennzeichnungspflichtige Futtermittel  

• Eintrag über selbst angebaute Futtermittel  

• Verschleppungen und Vermischungen durch Dritte  

• Verschleppungen im eigenen Betrieb (z.B. über Gerätschaften, Personal)  

•  Überbetriebliche Nutzung von Maschinen, Anlagen / externe Dienstleister (vgl. Kapitel E 3.4) 

 Erläuterung: Sind alle Punkte der Gefahrenanalyse in der Betriebsbeschreibung enthalten, muss kein 
gesondertes Dokument zur Gefahrenanalyse erstellt werden. 

Risikomanagement 

Auf Grundlage dieser Identifizierung der verschiedenen Eintrags- und Verunreinigungsquellen sind 

detaillierte, betriebsindividuelle Maßnahmen festgelegt, die die zukünftige Verunreinigung und 

Verschleppung durch / bzw. von GVO-deklarationspflichtigen Futtermitteln ausschließen.  

Diese einzelbetrieblichen und risikoorientierten Verfahrensschritte:  

• sind in einem gesonderten Nachweis über entsprechende räumliche und zeitliche Trennung und 

logistische Maßnahmen dokumentiert  

• werden entsprechend umgesetzt und  

• im Rahmen der Eigenkontrolle auf Wirksamkeit überprüft.  

In jedem Fall sind zu Beginn der Fütterungsumstellung geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von 

Verschleppungen und Vermischungen mit GVO erforderlich, die alle Gerätschaften, Lagerstätten, 

Anlagen, Mischanlagen, Transportmittel, etc. einschließt, die mit den Futtermitteln in Berührung 

kommen.  

 SoferŶ ŶeďeŶ der FütteruŶg „ohŶe GeŶteĐhŶik“ iŵ laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ UŶterŶehŵeŶ aŶdere Tiere ŵit 
kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln gefüttert werden oder aber in der Umgebung GVO-Pflanzen 
angebaut werden, besteht eine stark erhöhte Verschleppungsgefahr über Restfuttermengen, gemeinsame 

Benutzung von Gerätschaften, Stäube, etc.  

 

Sind alle einzelbetrieblichen und risikoorientierten Verfahrensschritte in der Betriebsbeschreibung 

enthalten, muss kein gesondertes Dokument erstellt werden. 
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 Überbetriebliche Nutzung von Maschinen, Anlagen / externe 
Dienstleister 

• Werden Maschinen / Anlagen zum Futteranbau, der Futteraufbereitung und -herstellung 

zusammen mit anderen landwirtschaftlichen Unternehmen genutzt und / oder 

• Tätigkeiten an externe Dienstleister vergeben,  

ist dies im Risikomanagement (vgl. Kapitel E 3.3) des Unternehmens betrachtet und es sind ggfs. 

entsprechende Verfahrensschritte und Maßnahmen zur Vermeidung von GVO-Verschleppungen 

festgelegt. Sind Maßnahmen für die Einhaltung der Anforderungen des VLOG Standards durch 

gemeinsame Maschinennutzung bzw. beauftragte Unternehmen notwendig, so ist mit diesen eine 

entsprechende Vereinbarung zur Einhaltung getroffen. 

 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und 
Tieren (KO) 

Es liegt ein wirksames und dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln,  

Produkten und Tieren bzw.- positiven Analyseergebnissen oder anderer Erkenntnisse bzgl. der nicht 

gesiĐherteŶ KoŶforŵität ŵit deŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Anforderungen vor. 

Dieses beinhaltet mindestens: 

• Kennzeichnung betroffener Futtermittel, Produkte und Tiere 

• Information von Kunden/ Abnehmern und Lieferanten 

• Fehlerbehandlung 

• Einleitung, Überwachung, Auswertung und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen 

• Sperrung und Freigabe von Futtermitteln, Produkten und Tieren 

• Dokumentation und Auswertung von Vorfällen 

Die Verantwortlichkeiten sind im Verfahren festgelegt. 

Der Umgang mit positiven Futtermittel-Analysenergebnissen erfolgt gemäß Anhang V. 

Bei positiven Analyseergebnissen von nicht gekennzeichneten Futtermitteln, die jedoch eindeutig 

keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtig siŶd ;z.B. MilĐh ŵit „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Erzeugung), werden nach 

Bekanntwerden der fehlerhaften Kennzeichnung Reste des Futtermittels unverzüglich ausgetauscht oder 

außerhalď der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Erzeugung verwendet.  

Liegt durch fehlerhaft gekennzeichnetes Futter ein schwerwiegender Verstoß gegen die bei einer "ohne 

Gentechnik"-Kennzeichnung beabsichtigte gentechnikfreie Fütterung vor, beginnt die 

Mindestfütterungsfrist der betroffenen Tiere – ggf. auch sachgerecht verkürzt – von neuem.  

 Erläuterung: Bereits iŶ Verkehr geďraĐhte LeďeŶsŵittel ;z.B. MilĐh ŵit „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung) 
müssen nicht zurückgerufen werden.  

 Erläuterung: Die Schwere eines Verstoßes unterliegt einer Einzelfallprüfung der Zertifizierungsstelle und 
ist insbesondere durch folgende Faktoren beeinflusst: 

• Kenntnis des Landwirts, dass das Futtermittel nach VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 hätte 

gekennzeichnet sein müssen 

• Mangelnde Sorgfalt bei der Annahme der Futtermittel 
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• Verfütterte Menge des fehlerhaft deklarierten Futtermittels 

• Grad des Gentechnikanteils im Futter 

• Dauer der Verfütterung des fehlerhaft deklarierten Futtermittels 

Erläuterung: Eine rechtliche Stellungnahme der Anwaltskanzlei [GGSC] im Auftrag des VLOG bietet der 

Praxis und den Zertifizierungsstellen zusätzliche Orientierung bei der Entscheidung, ob ein Neubeginn 

geboten ist (Rechtliche Stellungnahme vom 23.11.2015 

http://www.ohnegentechnik.org/ggsc_stellungnahme_fuetterungsfrist/).  

 Rückverfolgbarkeit (KO) 

Das eingeführte/ installierte Rückverfolgbarkeitssystem stellt sicher, dass: 

• alle im Betrieb vorhandenen Futtermittel und “ohŶe GeŶteĐhŶik“ Produkte und Tiere, die mit der 

KeŶŶzeiĐhŶuŶg „ohŶe GeŶteĐhŶik“ iŶ ZusaŵŵeŶhaŶg steheŶ, jederzeit eiŶdeutig ideŶtifiziert 

werden können. 

• innerhalb von einem Arbeitstag der WareŶfluss ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ Produkten und Tiere 
zurückverfolgt sowie Mengenaufstellungen und Auswertungen erstellt werden können, die 

Rückschlüsse über Warenflüsse und deren Plausibilität zulassen.  

 Erläuterung: Hierzu werden u.a. folgende Daten ermittelt: 

− Informationen zu Lieferanten und Lieferdatum 

− Menge  

− Informationen zum Auslieferungsdatum und den belieferten Kunden und 

Geschäftspartnern  

 Reklamationsmanagement  

Einzelzertifizierung 

Es ist ein dokumentiertes System zum Umgang mit Beanstandungen und Reklamationen im 

Zusammenhang mit den Anforderungen des VLOG-Standards eingeführt. Die Beanstandungen und 

Reklamationen werden in geeigneter Weise ausgewertet. Für berechtigte Beanstandungen und 
Reklamationen werden Korrekturmaßnahmen (inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten und 

Fristen) eingeleitet.  

Gruppenzertifizierung 

Landwirtschaftliche Betriebe, die in eine Gruppenzertifizierung eingebunden sind, informieren bei 

Beanstandungen und Reklamationen den Gruppenorganisator und stimmen Korrekturmaßnahmen mit 

diesem ab.  

 Erläuterung: Ein Reklamationsmanagement ist nur für landwirtschaftliche Unternehmen vorgeschrieben, 
die nicht in die Gruppenzertifizierung eingebunden sind. 

 Warenrücknahme 

Für nicht-konforme Produkte oder Tiere gemäß VLOG-Standard besteht ein wirksames und 

dokumentiertes Verfahren für die Warenrücknahme inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten. 

http://www.ohnegentechnik.org/ggsc_stellungnahme_fuetterungsfrist/
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 Krisenmanagement (KO) 

Im Krisenfall informiert das landwirtschaftliche Unternehmen die zuständige Zertifizierungsstelle und im 

Fall einer Gruppenzertifizierung zusätzlich den Gruppenorganisator. Weitere Maßnahmen werden mit 

diesen abgestimmt.  

Es liegt ein aktuelles und dokumentiertes Verfahren für das Management von möglichen 

Krisensituationen mit Einfluss auf Produktqualität und -reĐhtŵäßigkeit ǀoŶ „VLOG geprüft“-Futtermitteln 

ďzǁ. „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Rohstoffen/ Produkten vor.  Dieses Verfahren inkl. Notfallplan ist implementiert 

und umfasst mindestens: 

• den Ablauf im Krisenfall 

• Benennung von Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertreterregelungen 

• Erreichbarkeiten (innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten) 

• eine Notrufnummernliste  

• Regelung zur umgehenden Information der VLOG Geschäftsstelle, des Zertifizierers und 

betroffener Geschäftspartner und Kunden 

 Erläuterung: Ein Krisenfall liegt z.B. vor, wenn gentechnisch verändertes Futtermittel verfüttert wurde bzw. 

Futtermittel mit GVO-Vermischungen > 0,9 %. 

 Ein Krisenmanagement ist nur für landwirtschaftliche Unternehmen vorgeschrieben, die nicht in die 
Gruppenzertifizierung eingebunden sind. In diesem Fall übernimmt der Gruppenorganisator das 

Krisenmanagement (vgl. Kapitel F 3.10) 

 Korrekturmaßnahmen 

Werden im Rahmen interner Audits, externer Audits oder Reklamationsmanagement, Abweichungen von 

den Standard-Anforderungen festgestellt, ergreift und dokumentiert das Unternehmen 

Korrekturmaßnahmen. Die fristgerechte Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird überwacht und die 

Wirksamkeit dieser in einem angemessenen Zeitraum überprüft. Beides wird dokumentiert.   

 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist 

Die Aufzeichnungen sind gut lesbar und authentisch. Eine nachträgliche Manipulation ist ausgeschlossen.  

Alle DokuŵeŶte iŵ ZusaŵŵeŶhaŶg ŵit der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion sind für folgenden Zeitraum 

aufbewahrt, sofern nicht gesetzliche Vorgaben eine längere Aufbewahrungsfrist vorsehen: mindestens 

fünf Jahre. 

 Dokumente die aufbewahrt werden müssen, sind z.B. Warenbegleitpapiere, Rechnungen von 
Betriebsmitteln (z.B. Saatgut), Futtermittelbegleitpapiere, Schulungsdokumentationen, Bestellungen, 

Deklarationen, etc. 

 Schulung der Mitarbeiter 

Alle iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“- relevanten Betriebsablauf involvierten Mitarbeiter werden vor Aufnahme der 

Tätigkeit soǁie laufeŶd ŵiŶdesteŶs eiŶŵal jährliĐh ďzgl. der AŶforderuŶgeŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ uŶd der 
dazu festgelegten Betriebsabläufe geschult.  
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Diese Schulungen/Unterweisungen sind hinsichtlich deren Inhalten und Teilnehmern sowie 

Schulungsdatum, Schulungsort und Referenten dokumentiert. 

 ErläuteruŶg: Bei kleiŶeŶ laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ BetrieďeŶ ŵuss keiŶe separate „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Schulung 
der Mitarbeiter stattfinden.  

Schulungen können in Form von praktischen Unterweisungen erfolgen. Die Intensität der Schulung / 

Unterweisung variiert je Mitarbeiter und orientiert sich an der Verantwortung des Mitarbeiters für den 

ordŶuŶgsgeŵäßeŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“- Betriebsablauf. 

 Eigenkontrolle 

Einmal jährlich findet eine interne Eigenkontrolle statt, in deren Rahmen die Betriebsbeschreibung 

kontrolliert und bei Änderungen aktualisiert wird.  Die Überprüfung und ihre Ergebnisse werden 

dokumentiert. 

 Spezifische Anforderungen Tierische Produktion 

 Tierbestandsübersicht  

Alle im Unternehmen gehaltenen Tierarten bzw. Tierkategorien zur Lebensmittelproduktion sind in einer 

aktuellen Tierbestandsübersicht erfasst. Darin ist festgelegt, oď diese Tiere „ohŶe GeŶteĐhŶik“-konform 

gefüttert werden oder nicht.  

  Futtermittelbestellung 

Nicht VLOG-zertifizierte Futterŵittel für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion werden schriftlich unter 

Nennung folgender Aspekte bestellt:  

• Tierart / Tierkategorie 

• Futtermittelart/-bezeichnung 

• Hinweis auf kennzeichnungsfreie Futtermittelqualität bzw. Verwendung zur Herstellung von 

"ohŶe GeŶteĐhŶik"/ “VLOG“ gekeŶŶzeiĐhŶeteŶ LeďeŶsŵittelŶ 

AlterŶatiǀ zur sĐhriftliĐheŶ FutterŵittelďestelluŶg liegt für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion-relevanten 

Futtermittel: 

• eine schriftliche Vereinbarung mit dem Lieferanten vor, dass die gelieferten Futtermittel 

keŶŶzeiĐhŶuŶgsfrei uŶd zur HerstelluŶg ǀoŶ "ohŶe GeŶteĐhŶik"/ „VLOG“ gekeŶŶzeiĐhŶeteŶ 
Lebensmitteln geeignet sind  

 Erläuterung: Die Vereinbarung umfasst mindestens Namen und Adresse der beteiligten Unternehmen 

sowie Nennung der Futtermittel, die die Vereinbarung umfasst. 

• oder eine Zusatzbestätigung des Futtermittellieferanten auf dem Liefer- / Warenbegleitpapieren 

mit folgendem Wortlaut vor:   

„Die folgeŶdeŶ Futterŵittel siŶd iŵ SiŶŶe der VerordŶuŶg ;EGͿ Nr. ϭϴϮϵ/ϮϬϬϯ üďer genetisch 

veränderte Lebensmittel und Futtermittel und Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 nicht 

keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtig: …“ 
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 VLOG-zertifizierte Futterŵittel ŵit deŵ HiŶǁeis uŶd/oder ŵit deŵ Siegel „VLOG geprüft“ dürfeŶ ohŶe 
schriftliche Bestellungen, ohne weitere vertragliche Vereinbarung und ohne weitere Begleitdokumente 

eingesetzt werden. 

 Futtermittelliste 

Es liegt eine aktuelle Futtermittelliste vor, darin sind alle im Unternehmen eingesetzten Futtermittel, 

deren Herkunft sowie deren Verwendungszweck (Tierart / Tierkategorie) angegeben. 

 Erläuterung: Die Futterŵittelliste dieŶt als HilfestelluŶg zur SiĐherstelluŶg der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-
Fütterung:  

• Ausgehend von dieser Liste kann überprüft und sichergestellt werden, dass für jede 

Futtermittellieferung entsprechende Nachweise darüber vorliegen, dass diese Futtermittel 

kennzeichnungsfrei sind.  

• Erkennen von Überschneidungen im Verwendungszweck von Futtermitteln für verschiedene 

Tierarten. Dies ist vor allem dann entscheidend, wenn am Betrieb gleichzeitig die Fütterung mit 

kennzeichnungsfreien und kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln erfolgt. Diese werden als 

„austausĐhďar“ ďezeiĐhŶet. 

Die Futtermittelliste ist zunächst im Rahmen einer Ersterfassung zu erstellen. Danach ist sie stets aktuell 

zu halten, indem neue Futtermittel und neue Lieferanten ergänzt und nicht mehr vorhandene gestrichen 

werden. Letzteres sollte jedoch erst dann erfolgen, wenn das betreffende Futtermittel vollständig 

aufgebraucht und nicht mehr am Betrieb vorhanden ist. Ergänzungen und Streichungen sind mit dem 

Datum des ersten Zukaufs bzw. des letzten Verbrauchs zu versehen. Auch alle selbst erzeugten Futtermittel 

sind in die Futtermittelliste einzutragen.  

Eine Alternative für kleine Betriebe stellt eine Futtermittelliste dar, die als chronologisch abgelegte 

Belegsammlung von Rechnungen und Warenbegleitpapieren realisiert wird. 

 Futterrationen 

Für alle TierarteŶ uŶd TierkategorieŶ der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion sind die Futterrationen aktuell 

dokumentiert, dabei sind Unterschiede bzgl. Lebensphasen oder Jahreszeit berücksichtigt.  

 Erläuterung: Nach EGGenTDurchfG und VLOG-Standard dürfen für die Erzeugung von tierischen 
Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten, die als „OhŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“ gekennzeichnet werden, nur 

kennzeichnungsfreie Futtermittel verwendet werden.  

 Wareneingangskontrolle von Futtermitteln (KO) 

Im Wareneingang ist sichergestellt, dass nur kennzeichnungsfreie Futtermittel für die „ohŶe Gentechnik“-

Produktion verwendet werden.  

 Erläuterung: Dies ist in erster Linie die Prüfung auf Abwesenheit einer Kennzeichnung nach VO (EG) Nr. 
1829/2003 und 1830/2003 auf den Futtermitteletiketten bzw. Warenbegleitpapieren. 
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Wareneingangskontrolle von losen VLOG-zertifizierten Futtermitteln: 

• Beim Wareneingang von losen Futtermitteln werden die Warenbegleitpapiere auf: die 

Kennzeichnung „VLOG geprüft“ kontrolliert. Unvollständige Warenbegleitpapiere werden beim 

Lieferanten reklamiert. 

• Die VLOG-Zertifizierung des Futtermittelproduzenten bzw. Futtermittellieferanten wird 

regelmäßig, jedoch mindestens 1x jährlich geprüft. 

Beim Wareneingang von gesackten VLOG-zertifizierten Futtermitteln: 

• Die Säcke werden auf die KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG geprüft“ koŶtrolliert. 

• Die VLOG-Zertifizierung des Futtermittelproduzenten bzw. Futtermittellieferanten wird 

regelmäßig, jedoch mindestens 1x jährlich geprüft. 

Alle Warenbegleitpapiere von zugekauften Futtermitteln werden auf Vollständigkeit der Angaben 

kontrolliert und chronologisch abgelegt. 

 Einhaltung der Mindestfütterungsfrist (KO) 

Vor der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung von tierischen Lebensmittel (Fleisch, Milch, Eier) wird eine 
aussĐhließliĐhe „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Fütterung für die je Tierart und Verwendungszweck definierte 

Mindestfütterungsfrist nach Tabelle 7 eingehalten. Das Verfahren zur Einhaltung der 

Mindestfütterungsfristen ist beschrieben. 

Tierart  Zeitraum  

Equiden und Rinder (einschließlich Bubalus und Bison-

Arten) für die Fleischerzeugung  

zwölf Monate und auf jeden Fall 

mindestens drei Viertel ihres Lebens  

Kleine Wiederkäuer  sechs Monate  

Schweine  vier Monate  

milchproduzierende Tiere  drei Monate  

Geflügel für die Fleischerzeugung, das eingestallt 

wurde, bevor es drei Tage alt war9  

zehn Wochen  

Geflügel für die Eierzeugung  sechs Wochen  

Andere Tierarten / Tierkategorien von Geburt / Schlüpfen an 

Tabelle 7: Mindestfütterungsfrist gemäß EGGenTDurchfG (vgl. EGGenTDurchfG, zuletzt geändert durch Art. 58 V v. 31.8.2015 I 

1474) 

                                                           

 

 

9 Die Fütterungsfrist für Geflügel für die Fleischerzeugung in der obigen Tabelle ist gleichbedeutend mit einer pauschalen Frist 

von zehn Wochen vor der Schlachtung ohne Einbeziehung der ersten drei Lebenstage. 
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Die Sicherstellung der o.g. Mindestfütterungsfristen im eigenen Betrieb wird über die Futtermittelliste 

(vgl. Kap. E 4.3) und Futtermittelbegleitpapiere / Anbauaufzeichnungen nachgewiesen. 

Wird ein Tier in oder nach Ablauf der Mindestfütterungsfrist mit einem kennzeichnungspflichtigen 

Futtermittel gefüttert, beginnt die Mindestfütterungsfrist für dieses Tier von neuem.  

Tierzukauf: 

Der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-konforme Fütterungszeitraum beim Vorbesitzer wird der Mindestfütterungsfrist 
nur angerechnet, wenn darüber eine schriftliche Bestätigung des Vorbesitzers gemäß Anhang II vorliegt. 

Für VLOG-zertifizierte Betriebe ist die Bestätigung gemäß Anhang II nicht verpflichtend. In diesem Fall liegt 

jedoch mindestens eine Bestätigung vor, die das Datum, ab dem die Tiere nachweislich durchgängig bis 

zum Verkauf mit kennzeichnungsfreien Futtermitteln gefüttert wurden, enthält. 

Legebetriebe: 

Die „ohŶe GeŶteĐhŶik“-konforme Junghennenfütterung beim Junghennenaufzüchter kann nur 

berücksichtigt werden, wenn dieser für die Junghennenaufzucht VLOG-zertifiziert oder Gruppenmitglied 

in einer VLOG-Gruppe ist.  

• Die VLOG-Zertifizierung des Junghennenaufzüchters wird regelmäßig, jedoch mindestens 1x 

jährlich geprüft. 

Ist der Junghennenaufzüchter nicht VLOG-zertifiziert, wird vor der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung der 

Eier im VLOG-Legebetrieb die Mindestfütterungsfrist gemäß E 4.6 eingehalten. 

 Trennung der Warenströme / Ausschluss der 
Verschleppungen von GVO-Futtermitteln, Vermischung und 
Vertauschung (KO) 

Futtermittel unterschiedlicher Qualitäten: 

Sind im Unternehmen (zeitweilig) kennzeichnungspflichtige Futtermittel vorhanden, sind die folgenden 

Anforderungen eingehalten: 

• Im Unternehmen erfolgt bei derselben Tierkategorie keine konventionelle Produktion mit 

keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtigeŶ FutterŵittelŶ parallel zur „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion.   

Zulässige Ausnahme: 

− Die unterschiedlichen Produktionen finden jeweils auf vollständig getrennten 

Betriebseinheiten statt, bei denen auch die Futtermittel vollständig getrennt gelagert 

und gehandhabt werden.    

 Erläuterung: Das Vorhandensein eines Futtermittels, dessen EigŶuŶg für die FütteruŶg „ohŶe GeŶteĐhŶik“ 
ŶiĐht gesiĐhert ist, ist zulässig, ǁeŶŶ desseŶ BestiŵŵuŶgszǁeĐk uŶd die TreŶŶuŶg ǀoŶ der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Erzeugung klar nachvollziehbar ist (z.B. ist ein konventionelles Allein- oder 

Ergänzungsfuttermittel für ZuĐhtsaueŶ iŶ eiŶeŵ Betrieď, der das MilĐhǀieh „ohŶe GeŶteĐhŶik“ füttert, 
unproblematisch.) 

• Die nach Kap. E 3.3 festgelegten betriebsindividuellen Maßnahmen stellen nachvollziehbar sicher, 

dass zu keinem Zeitpunkt kennzeichnungspflichtige Futtermittel, in den Warenfluss der 

Futterŵittel, die zur HerstelluŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmitteln gedacht sind, gelangen 

können.  

− Die Warenflüsse sind räumlich und / oder zeitlich getrennt.  
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− Im Falle einer zeitlichen Trennung ist durch geeignete Verfahrensschritte 

sichergestellt, dass eine Verschleppung von GVO auf ein Minimum reduziert wird. Vor 

BegiŶŶ der „OhŶe GeŶteĐhŶik“ FütteruŶg – insbesondere bei regelmäßig 

stattfindendem Wechsel zǁisĐheŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ FütteruŶg uŶd FütteruŶg ŵit 
kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln - sind die nach Kap. E 3.3 festgelegten 
Maßnahmen durchgeführt und dokumentiert. Es ist dokumentiert, wohin ggfs. 

vorhandene Restmengen kennzeichnungspflichtiger Futtermittel gebracht wurden. 

 Erläuterung: So sind z.B. Fahrzeuge nachweislich trocken zu reinigen, nachdem sie loses 

kennzeichnungspflichtiges Futtermittel transportiert haben. 

− Darüber hinaus ist bei einer zeitlichen Trennung im Umgang mit 

kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln und kennzeichnungsfreien Futtermitteln zur 

„ohŶe GeŶteĐhŶik“-ProduktioŶ, die zur HerstelluŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“- 

Lebensmitteln gedacht sind, anhand von repräsentativen Untersuchungsergebnissen 

die Wirksamkeit der Maßnahmen zu belegen. 

Sind austauschbare kennzeichnungspflichtige Futtermittel vorhanden, werden zusätzlich folgende 

Anforderungen eingehalten: 

• Austauschbare kennzeichnungspflichtige Futtermittel sind mit dem Bestimmungszweck 

(Tierkategorie, an die das Futtermittel verfüttert werden soll) gekennzeichnet. 

• Es erfolgt in einer Betriebseinheit keine parallele Nutzung von kennzeichnungsfreien 

FutterŵittelŶ für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion und austauschbaren 

kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln, deren Bestimmungszweck nicht eindeutig ist oder die 

bei mehreren Tierkategorien und Nutzungsrichtungen verwendet werden können (z.B. 

Einzelfuttermittel Sojaschrot).  

Werden Futtermischwägen betriebsintern oder überbetrieblich sowohl für kennzeichnungspflichtige als 

auch kennzeichnungsfreie Futtermittel genutzt, sind entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verschleppung/Vermischung zu ergreifen. Zwischen kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln und 

FutterŵittelŶ für die „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion ist mindestens eine ausreichend beschaffene 

SpülĐharge oder eiŶe feuĐhte ReiŶiguŶg durĐhzuführeŶ. Die SpülĐharge ǁird außerhalď der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Produktion verwendet. 

Produkte unterschiedlicher Qualitäten: 

WerdeŶ iŵ UŶterŶehŵeŶ eigeŶ erzeugte „OhŶe GeŶteĐhŶik“- Produkte parallel zu Produkten 

gehaŶdhaďt, die für das „ohŶe GeŶteĐhŶik“-System nicht geeignet sind, ist über entsprechende 

Maßnahmen sichergestellt, dass keine Vermischung oder Vertauschung von Lebensmitteln der 

unterschiedlichen Qualitäten erfolgt. Darüber hinaus ist den verantwortlichen Mitarbeitern der GVO-

Status des Futters und der Umstellungsstatus der einzelnen Tiere / Durchgänge auf allen Stufen bekannt, 

von Futterannahme über tierische Produktion bis Auslieferung / Transport der tierischen Produkte / Tiere. 

 Nutzung von Mahl- und Mischanlagen 

E 4.8.1 Nutzung von überbetrieblich eingesetzten Mahl- und Mischanlagen 

 Dokumentation der Futtermischung 

Für jeden Mahl- uŶd MisĐhprozess für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion liegt ein vollständig ausgefülltes 

und von Auftraggeber und Anlagenfahrer unterschriebenes Mahl- und Mischprotokoll gemäß Anhang 

XXIX oder inhaltlich gleichwertiges Mischprotokoll vor. 
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 Spezifische Maßnahmen zum Ausschluss von Verschleppungen von GVO-
Futtermitteln 

Das Unternehmen legt Maßnahmen gemäß Kapitel E 3.3 zur Vermeidung von Verschleppungen von GVO-

Futtermitteln durch den Einsatz von mobilen Mahl- und Mischanlagen fest. Die Maßnahmen werden, 

implementiert, dokumentiert und im Rahmen der Eigenkontrolle auf Wirksamkeit geprüft. Es ist 

sichergestellt, dass beim Verbleib von Spülchargen der mobilen Mahl- und Mischanlage, diese nicht in der 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion eingesetzt werden. 

Für nicht VLOG- oder nach einem als gleichwertig anerkannten Standard zertifizierten mobilen Mahl- und 

Mischanlagen, liegt eine schriftliche Vereinbarung mit dem Anlagenbetreiber mit mindestens folgenden 

Inhalten vor: 

• Verpflichtung des Anlagenbetreibers zu planmäßiger Wartung und Reinigung der eingesetzten 

Anlage sowie Nutzung gemäß Betriebsanleitung 

• Vor EiŶsatz für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion zwingende Durchführung von 

Restlosentleerung und / oder Spülchargen, die die Kennzeichnungsfreiheit des Futters von Seiten 

der Anlage sicherstellt (Herleitung der Maßnahmen muss dargestellt werden, z.B. über 

Anlagengutachten / Bestätigung des Anlagenherstellers) 

• Beim Zukauf von Ölen / Fetten vom Anlagenbetreiber: Verpflichtung zum Einsatz von 

keŶŶzeiĐhŶuŶgsfreieŶ ÖleŶ / FetteŶ für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion 

• Verpflichtung zur Dokumentation der durchgeführten Mahl- und Mischprozesse mit dem Mahl- 

und Mischprotokoll gemäß Anhang XXIX oder einem inhaltlich gleichwertigen Mischprotokoll. 

 

E 4.8.2 Nutzung von stationären Mahl- und Mischanlagen 

 Nutzung der Mahl- und Mischanlage ausschließlich für kennzeichnungsfreie 
Futtermittel 

Die ausschließliche Nutzung für kennzeichnungsfreie/“VLOG geprüft“-Futtermittel wird in der 

Betriebsbeschreibung dokumentiert. 

 Erläuterung: Wird die Mahl- uŶd MisĐhaŶlage aussĐhließliĐh für keŶŶzeiĐhŶuŶgsfreie/“VLOG geprüft“ 
Futtermittel genutzt, so bestehen keine weiteren Anforderungen. 

 Duale Nutzung der Mahl- und Mischanlage für kennzeichnungsfreie und 
kennzeichnungspflichtige Futtermittel 

Wird die Mahl- uŶd MisĐhaŶlage soǁohl für keŶŶzeiĐhŶuŶgsfreie/“VLOG geprüft“ Futterŵittel als auĐh 
kennzeichnungspflichtige Futtermittel genutzt, so werden die in den folgenden Kapiteln aufgeführten 

Bedingungen erfüllt. 

 Dokumentation der Futtermischung 

Die Mischreihenfolge und die einzelnen Mischungen sind pro Anlage tagesgenau dokumentiert. Aus der 

Dokumentation ist ersichtlich, bei welchen Mischungen es sich um Mischungen mit 

keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtigeŶ FutterŵittelŶ soǁie uŵ „VLOG geprüft“-Mischungen handelt.  

Jede „VLOG geprüft“-Mischung wird nach Beendigung der Mischung über ein Mischprotokoll gemäß 
Anhang XXIX oder ein inhaltlich gleichwertiges Mischprotokoll dokumentiert, dieses wird vom 

Durchführer der Mischung unterzeichnet. 
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 Spezifische Maßnahmen für den Ausschluss von Verschleppung von GVO-
Futtermitteln 

Gemäß Kap. C 3.6 sind pro Anlage individuelle Maßnahmen / Vorgaben inklusive Reinigungsplan 

aďgeleitet, dokuŵeŶtiert uŶd uŵgesetzt, uŵ ďei der ProduktioŶ ǀoŶ MisĐhuŶgeŶ für die „OhŶe 
GeŶteĐhŶik“-Produktion Verschleppungen von GVO-Futtermitteln aus vorangegangenen Mischungen zu 

vermeiden. Weitere Risikofaktoren wie z.B. Anlagenalter, erfolgte Reparaturen sind berücksichtigt. 

Durchgeführte Restentleerungen und Spülchargen sind im Mischprotokoll gemäß Anhang XXIX 

dokumentiert.  

Der einwandfreie Betrieb der Anlagen ist sichergestellt. Pro Anlage erfolgen: 

• Reinigungen gemäß Reinigungsplan des Unternehmens  

Wartungen und Reinigungen sind dokumentiert. 

 Probenahme und Analyse 

Im Unternehmen erfolgt eine risikoorientierte Beprobung und GVO-AŶalǇse ǀoŶ für die „OhŶe 
GeŶteĐhŶik“-Produktion relevanten risikobehafteten Futtermitteln nach den folgenden Ausführungen.  

  Risikobehaftete Futtermittel  

Für die Stufe Landwirtschaft werden folgende Futtermittel als risikobehaftet eingestuft: 

• Einzelfuttermittel der Pflanzenspezies Soja, Raps, Mais10, Zuckerrübe11, Baumwolle, 

außer: 

- Futtermittel dieser Pflanzenspezies, die nach VLOG-Standard oder einem nach VLOG als 

gleichwertig anerkanntem Standard zertifiziert sind und / oder 

- Futtermittel dieser Pflanzenspezies, die direkt von einem Erzeuger aus einem Anbauland 
stammen, in dem der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen untersagt ist und die 

Futtermittel weder von Dritten verarbeitet noch von einem gewerblichen Spediteur 

transportiert wurden 

• Mischfuttermittel, die aus einem oder mehreren der in 1) genannten Einzelfuttermittel 

hergestellt wurden 

außer: 

- Mischfuttermittel, die nach VLOG-Standard oder einem als gleichwertig anerkanntem 

Standard zertifiziert sind 

 

                                                           

 

 

10 Getrocknete Maiskörner, die nachgewiesenermaßen in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, 

Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nordirland, Österreich, Polen, Schottland, Schweiz, Slowenien, Ungarn, Wales, 

Wallonie (Belgien) oder Zypern angebaut wurden, können als nicht risikobehaftete Futtermittel eingestuft werden. Dies ist dann 

möglich, wenn der Landwirt den Mais direkt von der Trocknungsanlage bezieht und eine aussagekräftige Bestätigung der 

Trocknungsanlage vorliegt, dass in der Anlage nur kennzeichnungsfreie Ware getrocknet wurde und darunter nur Mais, welcher 

in ebendiesen Ländern erzeugt wurde. 

11 Futtermittel, die aus Zuckerrüben hergestellt werden (Bsp. Zuckerrübenschnitzel, Pellets, Melasse), die nachgewiesenermaßen 

in der EU oder der Schweiz angebaut und ggfs. verarbeitet wurden, werden nicht als risikobehaftetes Futtermittel eingestuft, 

wenn dem Landwirt pro Kampagne eine aussagekräftige Bestätigung des Herstellers vorliegt, dass es sich bei der Ware um 

Futtermittel handelt, die aus Zuckerrüben hergestellt wurden, die in der EU oder Schweiz angebaut und verarbeitet wurden. 

Diese Ausnahme gilt nur für Futtermittel, in denen Zuckerrübe der einzige risikobehaftete Futterbestandteil ist.  
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 Probenahme- und Analyseplan 

In einzelzertifizierten Unternehmen liegt ein schriftlicher Probenahme- und Analyseplan vor, der die 
risikoorientierte Beprobung und GVO-AŶalǇse ǀoŶ für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion relevanten 

risikobehafteten Futtermitteln im Unternehmen beschreibt. 

Der Probennahme- und Analysenplan enthält / definiert unter Einhaltung der Anforderungen in Teil J 

mindestens: 

• eine schriftlich dokumentierte Gefahrenanalyse der eingesetzten risikobehafteten Futtermittel 

und darauf aufbauend die Festlegung der zu beprobenden / zu analysierenden risikobehafteten 

Futtermittel 

• die Beschreibung des Probenahmeverfahrens (Art der Proben, Probenahmeorte, Benennung des 

Probenehmers, Bildung von Rückstellmustern, Größe der Proben, Dokumentation der 

Probenahme, eindeutige Kennzeichnung der Probe)  

• die Häufigkeit und zeitliche Verteilung der Probenahmen und GVO-Analysen 

• Festlegung der zu untersuchenden Parameter (vgl. Anhang IV) 

• die Beschreibung des Analyseverfahrens (beauftragtes Labor, Analysenumfang).  

Der Probenahme- und Analysenplan ist planmäßig umgesetzt. 

 Erläuterung: Probenahmen und GVO-Analysen sind nicht notwendig, wenn für die eingesetzten 

risikobehafteten Futtermittel die gentechnischen Veränderungen technisch bedingt nicht analysiert werden 

können. Eine Bewertungshilfe zur Analysierbarkeit von Futtermitteln steht auf der VLOG-Homepage zur 
Verfügung:  

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-

standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-

Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf.   

 

 Probenahme- und Analysehäufigkeit, Aufbewahrung von Rückstellmustern: 

Probenahmehäufigkeit: 

Es erfolgt in folgenden Fällen eine Probenahme: 

• bei jeder Anlieferung von risikobehafteten Einzel- und Mischfuttermitteln  

• beim Einsatz einer mobilen Mahl- und Mischanlagen gemäß den Vorgaben in Tabelle 8 und 

Tabelle 9 

• ŶaĐh jedeŵ WeĐhsel zur „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Fütterung, wenn in einer VLOG-Betriebseinheit / 

einem VLOG-Stall eiŶ regelŵäßiger WeĐhsel zǁisĐheŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ FütteruŶg uŶd 
Fütterung mit kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln stattfindet. Die entsprechende Probe hat 

dabei vor dem beziehungsweise zum Beginn der Mindestfütterungsfrist zu erfolgen und wird am 

Ort der Futtervorlage (z.B. Futtertrog) gezogen.  

 Erläuterung: Die Beprobung von Sackware (inklusive manipulationssicher verschlossener Big Bags) bei der 
Anlieferung kann entfallen. 

 Ab dem 01.01.2020 ist der Betreiber der mobilen Mahl- und Mischanlage für die in Tabelle 8 und Tabelle 
9 geforderten Probenahmen und Analysen der relevanten Futtermittelmischungen aus den Mahl- und 

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
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Mischanlagen verantwortlich. Die Anzahl der geforderten Probenahmen und Analysen wird bis zum 

01.01.2020 überarbeitet. 

 

Mobile- und duale stationäre Mahl- und Mischanlagen 

Jährlich wird im Unternehmen mindestens die in Tabelle 8 aufgeführte Probenahmehäufigkeit umgesetzt. 

          Bereich Jährliche Mindestprobenahmeanzahl beim Einsatz von mobilen Mahl- 

& MisĐhaŶlageŶ für „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion 

Probenmaterial 

 

VLOG-Zertifizierung 

der mobilen Mahl- und 

Mischanlage 

Von mobiler Mahl- und Mischanlage hergestelltes Futtermittel für die 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion 

Mobile Mahl- und 

Mischanlage ist VLOG-* 

zertifiziert 

4/ Jahr 

Mobile Mahl- und 

Mischanlage ist nicht 

VLOG-* zertifiziert  

8/ Jahr  

oder bei geringeren Einsatzzahlen pro Jahr: 1 Probenahme pro Einsatz 

Duale stationäre Mahl- 

und Mischanlage auf 

einem VLOG-Betrieb 

4/ Jahr 

Tabelle 8: Jährliche Mindestanzahl von Probenahme in der Unterstufe mobile/stationäre Mahl- und Mischanlagen 

* oder nach einem vom VLOG als gleichwertig anerkannten Standard zertifiziert 

Aufbewahrung von Rückstellmustern: 

Die Rückstellmuster der gezogenen Proben werden mindestens zwei Monate aufbewahrt. Zudem werden 

für jede der drei relevanten Kategorien12 immer mindestens die drei letzten Rückstellmuster aufbewahrt, 

auch wenn diese älter als zwei Monate sind. 

Mobile- und stationäre Mahl- und Mischanlagen 

Für mobile- und stationäre Mahl- und Mischanlagen werden die Proben aus dem letzten Quartal 

aufbewahrt.  

Analysehäufigkeit 

Alle Proben werden von einem VLOG-anerkannten Labor analysiert. 

                                                           

 

 

12 Anlieferung risikobehaftete Futtermittel; Einsatz mobile Mahl- uŶd MisĐhaŶlageŶ; WeĐhsel zǁisĐheŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ 
Fütterung und Fütterung mit kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln 
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Es erfolgt eine GVO-Analyse der beprobten Futtermittel und Futtermittelmischungen gemäß dem 

Analysenplan und den Anforderungen in Teil J: 

• insgesamt mindestens einmal im Auditintervall von dem Futtermittel (Anlieferung von 

risikobehafteten Futtermitteln) bzw. der Futtermittelmischung (aus einer Mahl- und Mischanlage) 

mit dem höchsten Risiko 

und darüber hinaus 

• ŶaĐh jedeŵ WeĐhsel zur „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Fütterung, wenn in einer VLOG-Betriebseinheit / 

einem VLOG-Stall eiŶ regelŵäßiger WeĐhsel zǁisĐheŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ FütteruŶg uŶd 
Fütterung mit kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln stattfindet. 

 ErläuteruŶg; EiŶ WeĐhsel zur „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Fütterung findet z.B. in Produktionssystemen statt, in 
deŶeŶ die LeďeŶsdauer der Tiere läŶger als die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Mindestfütterungsfrist ist (z.B. 

Putenmastbetriebe). 

Werden Futtermittel-Sammelproben aus unterschiedlichen Futterlieferungen analysiert, sind deren 

Ergebnisse nicht als einzelbetriebliches Analyseergebnis anrechenbar. Pro landwirtschaftlichen Betrieb ist 

im jeweiligen Auditintervall mindestens ein Analysenergebnis bezogen auf eine konkrete Lieferung von 

risikobehafteten Einzel- oder Mischfuttermittel vorzuweisen. 

 Ab dem 01.01.2020 ist der Betreiber der mobilen Mahl- und Mischanlage für die in Tabelle 8 und Tabelle 
9 geforderten Probenahmen und Analysen der relevanten Futtermittelmischungen aus den Mahl- und 

Mischanlagen verantwortlich. Die Anzahl der geforderten Probenahmen und Analysen wird bis zum 

01.01.2020 überarbeitet. 

Mobile Mahl- und Mischanlagen 

Im jeweiligen Auditintervallwird im Unternehmen mindestens die in Tabelle 9 aufgeführten 

Analysehäufigkeiten umgesetzt. 

          Bereich Mindestanalysehäufigkeit 

    Probenmat- 

erial 

VLOG-Zertifizierung 

der mobilen Mahl- und 

Mischanlage 

Von mobiler Mahl- und Mischanlage verarbeitetes 

Futtermittel für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion 

Mobile Mahl- und 

Mischanlage ist VLOG-* 

zertifiziert 

1 Analyseergebnis pro Auditintervall  

(Probenahme von gemischtem Futter) 

Mobile Mahl- und 

Mischanlage ist nicht 

VLOG-* zertifiziert  

1 Analyseergebnis pro Auditintervall (Probenahme 

von gemischtem Futter) 

Duale stationäre Mahl- 

und Mischanlagen auf 

einem VLOG-Betrieb 

1 Analyseergebnis pro Auditintervall (Probenahme 

von gemischtem Futter) 

Tabelle 9:  Mindestanzahl von Analysen in der Unterstufe mobile/stationäre Mahl- und Mischanlagen im jeweiligen 
Auditintervall 
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* oder nach einem vom VLOG als gleichwertig anerkannten Standard zertifiziert 

 Reduktion des Analyseumfangs nach Futterwechsel in 
Gruppenorganisationen: 

Führt der Betrieb eiŶeŶ regelŵäßigeŶ WeĐhsel zǁisĐheŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Fütterung und Fütterung mit 

kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln durch und nimmt über einen Gruppenorganisator am VLOG 

System teil, besteht unter Einhaltung nachfolgender Bedingungen die Möglichkeit, den Analyseumfang zu 

reduzieren. Die bezieht sich ausschließlich auf die Analysen nach dem Futterwechsel – Analysen die im 

Wareneingang oder bei der Nutzung von Mahl- und Mischanlagen anfallen sind nicht reduzierbar.  

 

• Vor der Reduktion des Analyseumfangs wird die Funktionalität des Umstellungs-Systems durch 

die Gruppe belegt: 

o Pro Standort mit regelmäßigem Futtermittelwechsel liegt mindestens ein 

Analyseergebnis aus einer Futtermittelumstellung vor. Das Analyseergebnis stammt aus 

dem aktuellen Fütterungssystem und erfüllt die Anforderungen des aktuellen VLOG-

Standards. 

o Nach Vorlage der Analyseergebnisse und ggfs. anderer Unterlagen entscheidet die 

Zertifizierungsstelle darüber, ob die Gruppe den reduzierten Analyseumfang in 

Anspruch nehmen kann. Die Entscheidung wird dokumentiert.  

• Das Umstellungs-System wird fortlaufend validiert:  

o Jährlich wird bei min. 25% der Standorte mit regelmäßigem Futtermittelwechsel je 

mindestens eine Analyse nach dem Futtermittelwechsel durchgeführt 

o Jährlich wird bei min. 5% der Standorte mit regelmäßigem Futtermittelwechsel nach 

dem Futtermittelwechsel je mindestens eine Probe von einer VLOG-Zertifizierungsstelle 

gezogen und in die Analyse gegeben. Diese Analysen können den 25% angerechnet 

werden  

o die Futtermittelumstellungen inkl. ergriffene Maßnahmen zur Vermeidung von 

Vermischung und Verschleppung werden schriftlich dokumentiert 

 Erläuterung: Ein Fließschema dieses Prozesses findet sich in Anhang VII. 

Kommen neue Betriebe/Standorte in die Gruppe und wollen ebenfalls vom reduzierten Analyseumfang 

profitieren, so muss mindestens ein Analyseergebnis je neuem Standort vorgelegt werden.  

Bei positiven Analyseergebnissen entscheidet die Zertifizierungsstelle (ggfs. in Absprache mit VLOG) 

einzelfallorientiert darüber, ob einzelne Betriebe oder die gesamte Gruppe den reduzierten 

Analyseumfang weiterhin nutzen darf.  

 

 Umgang mit positiven Analyseergebnissen 

Der Umgang mit positiven Futtermittel-Analysenergebnissen erfolgt gemäß Anhang V. 

Bei positiven Analyseergebnissen von nicht gekennzeichneten Futtermitteln, die jedoch eindeutig 

keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtig siŶd ;z.B. MilĐh ŵit „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Erzeugung), werden nach 

Bekanntwerden der fehlerhaften Kennzeichnung Reste des Futtermittels unverzüglich ausgetauscht oder 

außerhalb der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Erzeugung verwendet. Die zuständige Zertifizierungsstelle wird 

umgehend informiert.  

Liegt durch fehlerhaft gekennzeichnetes Futtermittel ein schwerwiegender Verstoß gegen die bei einer 

"ohne Gentechnik"-Kennzeichnung beabsichtigte gentechnikfreie Fütterung vor, beginnt die 

Mindestfütterungsfrist der betroffenen Tiere – ggf. auch sachgerecht verkürzt – von neuem.  



VLOG-Standard 19.01 – Teil E: Landwirtschaft  01.10.2018 

 

  Seite 85 

 

 Bereits iŶ Verkehr geďraĐhte LeďeŶsŵittel ;z.B. MilĐh ŵit „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung) müssen 
nicht zurückgerufen werden. 

 Erläuterung: Die Schwere eines Verstoßes unterliegt einer Einzelfallprüfung der Zertifizierungsstelle und 

ist insbesondere durch folgende Faktoren beeinflusst: 

• Kenntnis des Landwirts, dass das Futtermittel nach VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 hätte 

gekennzeichnet sein müssen 

• Mangelnde Sorgfalt bei der Annahme der Futtermittel 

• Verfütterte Menge des fehlerhaft deklarierten Futtermittels 

• Grad des Gentechnikanteils im Futter 

• Dauer der Verfütterung des fehlerhaft deklarierten Futtermittels 

Eine rechtliche Stellungnahme der Anwaltskanzlei [GGSC] im Auftrag des VLOG bietet der Praxis und den 

Zertifizierungsstellen zusätzliche Orientierung bei der Entscheidung, ob ein Neubeginn geboten ist 

(Rechtliche Stellungnahme vom 23.11.2015 

http://www.ohnegentechnik.org/ggsc_stellungnahme_fuetterungsfrist/). 

 Warenausgangskontrolle / Kennzeichnung auf 
Warenbegleitpapieren 

Es ist sichergestellt, dass ausschließlich Produkte und Tiere, die die Standard Anforderungen an die 

KeŶŶzeiĐhŶuŶg „ohŶe GeŶteĐhŶik“ uŶd „VLOG“ vollständig erfüllen, als solche das Unternehmen 

verlassen.  

VLOG-zertifizierte Produkte / Tiere sind auf allen Warenbegleitpapieren mit der Formulierung „VLOG“ 

gekennzeichnet.  

Werden systembedingt keine Lieferscheine/Warenbegleitpapiere erstellt (z.B. Milchabholung), erfolgt 

eine eindeutige vertragliche Regelung über die Lieferung, die die oben genannte Kennzeichnung 

sicherstellt. 

 Spezifische Anforderungen pflanzliche 
Futtermittelproduktion 

 Wareneingangskontrolle (KO) 

Im Wareneingang ist sichergestellt, dass sämtliches Saat- und Pflanzgut für die Erzeugung betriebsinterner 

Futtermittel GVO-frei ist. 

Die Dokumentation der eigen erzeugten Futtermittel erfolgt in der Futtermittelliste (vgl. Kap. E 4.3). 

 Erläuterung: Die GVO-Freiheit des Saat- und Pflanzengut erfolgt z.B. über die Abwesenheit einer 
Kennzeichnung nach Richtlinie 98/95/EG auf den Saatgutbelegen / Deklarationen. 

 

 

http://www.ohnegentechnik.org/ggsc_stellungnahme_fuetterungsfrist/


VLOG-Standard 19.01 – Teil E: Landwirtschaft  01.10.2018 

 

  Seite 86 

 

 Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischung 
und Vertauschung (KO) 

GVO-Verschleppungen durch GVO-Anbau bzw. GVO-Freisetzungsversuche in das eigenerzeugte Futter 

werden vermieden. Es wird regelmäßig überprüft, ob GVO-Anbau oder GVO-Freisetzungsversuche in der 

näheren Umgebung der Futterflächen stattfinden und bewertet, ob dieser Auswirkung auf die eigenen 

Futterpflanzen hat und ggfs. entsprechende Anbauabstände eingehalten.  

Diese einzelbetrieblichen und risikoorientierten Verfahrensschritte werden in einem gesonderten 

Nachweis über entsprechende räumliche, zeitliche und logistische Maßnahmen dokumentiert und im 

Rahmen der Eigenkontrolle auf Wirksamkeit überprüft. 

 Erläuterung: Sind alle Punkte in der Betriebsbeschreibung enthalten, muss kein gesonderter Nachweis 
vorliegen. 

 Spezifische Anforderungen Tiertransport / Viehhandel 

 Wareneingangskontrolle (KO) 

Im Wareneingang ist sichergestellt, dass sämtliche VLOG-Tiere den folgenden Vorgaben entsprechen:  

• Für jede LieferuŶg ist die Qualität „VLOG“ ǀoŵ Lieferanten auf den Lieferscheinen / 

Tierbegleitdokumenten Einzeltier- bzw. Gruppengenau bestätigt. 

• Für jeden Lieferbetrieb ist für den Geltungsbereich Tierart / Tierkategorie die VLOG-Zertifizierung 

bzw. die Einbindung in eine Gruppenzertifizierung (schriftlicher Nachweis der Zertifizierungsstelle 

des Gruppenorganisators) risikoorientiert (mindestens bei Erstbezug und folgend jährlich) geprüft 

und nachgewiesen.  

Für den Wareneingang von FuttermittelŶ, die iŶ die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion eingesetzt werden, 

sind die Anforderungen gemäß Kapitel E 4.2 und E 4.5  eingehalten.  

 Erläuterung: Es besteht keine Verpflichtung zur Probenahme bei Anlieferung, Aufbewahrung von 
Rückstellmustern sowie regelmäßigen Analysen. 

 Risikomanagement 

Das Risikomanagement inkl. Gefahrenanalyse berücksichtigt neben den in Kapitel E 3.3 genannten 

Punkten die:  

• getrennte Handhabung von VLOG-Tieren und nicht VLOG-Tieren   

• falls zutreffend: Handhabung von kennzeichnungsfreien und kennzeichnungspflichtigen 

Futtermitteln 

• Ggfs. weitere unternehmensspezifische Punkte 

 Erläuterung: Nach EGGenTDurchfG dürfen für die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln oder 
LeďeŶsŵittelzutateŶ, die als „OhŶe GeŶteĐhŶik“ gekeŶŶzeiĐhŶet ǁerdeŶ, Ŷur keŶŶzeiĐhŶuŶgsfreie 
Futtermittel verwendet werden. 
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 Beauftragung externer Dienstleister 

Die Beauftragung externer Dienstleister erfolgt nach den Anforderungen in Kapitel A 3.2.1. 

E 6.3.1 Tierbestandsübersicht  

Alle im Unternehmen befindlichen VLOG- Tiere / Tierkategorien sind erfasst. Es ist festgelegt, ob diese 

Tiere „ohŶe GeŶteĐhŶik“-konform gefüttert werden oder ob keine Fütterung erfolgt.  

E 6.3.2 „Ohne Gentechnik“ konforme Fütterung 

Erfolgt eine Fütterung der VLOG-Tiere, werden die Standardanforderungen bzgl. folgender Aspekte 

eingehalten: 

• Eignung / Zulässigkeit der Futterŵittel für eiŶe „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion (vgl. Kap. E 3.3 und 

E 6.2). 

• Dokumentation der eingesetzten Futtermittel über die Futtermittelliste (vgl. Kap. E 4.3) 

• Dokumentation der Futterrationen (vgl. Kap. E 4.4). 

 Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischung 
und Vertauschung (KO) 

Die einzelbetrieblichen und risikoorientierten Verfahrensschritte zur Sicherstellung der Standard 

Anforderungen sind in einem gesonderten Nachweis über entsprechende räumliche, zeitliche und 

logistische Maßnahmen dokumentiert und werden im Rahmen der Eigenkontrolle auf Wirksamkeit 

überprüft. 

Zu keinem Zeitpunkt gelangen kennzeichnungspflichtige Futtermittel, in den Warenfluss der Futtermittel 

für die „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion. Hierzu sind die Warenflüsse räumlich und / oder zeitlich getrennt.  

• Eine zeitlich parallele Lagerung erfolgt nur bei räumlicher Trennung.  

• Im Falle einer zeitlichen Trennung ist durch geeignete Verfahrensschritte sichergestellt, dass eine 

Verschleppung von kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln auf ein Minimum reduziert wird.  

Die einzelbetrieblichen und risikoorientierten Verfahrensschritte zur Sicherstellung der Standard 

Anforderungen sind dokumentiert und werden im Rahmen der Eigenkontrolle auf Wirksamkeit überprüft. 

E 6.4.1 VLOG-Tiere 

VLOG-Tiere werden jederzeit getrennt von nicht VLOG-Tieren befördert bzw. transportiert. Folgende 

Ausnahmen sind dabei möglich: 

• Tiere/Tierkategorien mit Einzeltierkennzeichnung (z.B. Rinderohrmarke mit tierindividueller 

Kennnummer):  

− Beim Übernehmen wird die Tierkennzeichnung geprüft und nur ordnungsgemäß 

gekennzeichnete Tiere werden übernommen. 

• Tiere mit Betriebskennzeichnung (z.B. Schweineohrmarke mit Angabe der Betriebs-VVVO-

Nummer:  

− Werden mit einem Transport von einem Betrieb nur Tiere übernommen, die alle 
nachweislich als VLOG-Tiere übernommen werden, dient die Betriebskennzeichnung der 

Tiere als ausreichender Nachweis der Trennung. 
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Werden mit einem Transport von einem Betrieb sowohl VLOG-Tiere als auch Tiere anderer Qualitäten 

übernommen, sind die unterschiedlichen Gruppen während Transport / Beförderung nachweislich 

getrennt. Die Maßnahmen der Trennung sind in den Transportpapieren dokumentiert. 

 Erläuterung: Die tierindividuelle Einzeltierkennzeichnung dient als ausreichender Nachweis der Trennung. 

 Warenausgangskontrolle / Kennzeichnung auf 
Warenbegleitpapieren 

Allen Mitarbeitern ist der VLOG-Status der einzelnen Tiere, von Übernahme über Beförderung / Transport 

bis zur Ablieferung bekannt. 

VLOG-zertifizierte Tiere sind Einzeltier bzw. gruppeŶgeŶau auf alleŶ WareŶďegleitpapiereŶ als „VLOG“-

Tiere gekennzeichnet. 
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Im folgenden Standardteil sind das Verfahren der Gruppenzertifizierung Landwirtschaft sowie die Voraussetzungen und Anforderungen an die Gruppenorganisation 

Landwirtschaft beschrieben. 

 Definition und Zertifizierungspflicht 

Für die landwirtschaftlichen Gruppenmitglieder gelten die Anforderungen der Stufe Landwirtschaft (Teil D), für den Gruppenorganisator Landwirtschaft darüber hinaus die 

Anforderungen in Teil E. In den Audits wird überprüft, ob alle Anforderungen vom Gruppenorganisator Landwirtschaft und den landwirtschaftlichen Gruppenmitgliedern 

erfüllt werden.  

Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich  

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung 
möglich, obwohl 

keine Zertifizierungs-
pflicht vorliegt 

Standard-
anforderungen 

VLOG-Gruppe Landwirtschaft: Eine VLOG-Gruppe Landwirtschaft ist der Zusammenschluss von mindestens zwei landwirtschaftlichen Unternehmen (den sogenannten 

landwirtschaftlichen Gruppenmitgliedern) zum Zwecke einer VLOG-Gruppenzertifizierung Landwirtschaft. 

Gruppenorganisator Landwirtschaft, folgend Gruppenorganisator: Unternehmen einer VLOG-Gruppe Landwirtschaft mit Verantwortung für ein Risikomanagement, 

dass die landwirtschaftlichen Gruppenmitglieder – und bei der Erzeugung von tierischen Lebensmitteln auch PCR-Analysen der verwendeten Futtermittel – einschließt. 

Im Rahmen der VLOG-Gruppenzertifizierung Landwirtschaft erfolgt die Zertifizierung über den Gruppenorganisator, d.h. dieser erhält das Zertifikat für die VLOG-Gruppe 

Landwirtschaft. 

 Tierische Lebensmittel Pflanzliche Lebensmittel  Nein F 1-F 3 

Landwirtschaftliches Gruppenmitglied, folgend Gruppenmitglied: Landwirtschaftliches Unternehmen, das vertraglich in eine VLOG-Gruppe Landwirtschaft integriert 

ist. 

 Für die Erzeugung und Be- und Verarbeitung von 

tierischen Lebensmitteln. 

Für die Erzeugung von pflanzlichen Lebensmitteln.  Nein E 1 -E 5 
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 Details zum Zertifizierungsprozess 

 Bedingungen und Voraussetzung für die Zertifizierung 

• Vertrag des Gruppenorganisators mit einer VLOG-anerkannter Zertifizierungsstelle 

• Unterzeichneter Standardnutzungsvertrag des Gruppenorganisators mit VLOG13 

 Erläuterung: 

• Ein Gruppenmitglied kann für einen festgelegten Produktbereich (z.B. Milcherzeugung) nur 

Mitglied in einer VLOG-Gruppe sein. Werden bei einem Gruppenmitglied Tiere / tierische 

Lebensmittel verschiedener Produktbereiche erzeugt (z.B. Milch und Fleisch), kann das 

Unternehmen für jeden Produktbereich in jeweils unterschiedlichen VLOG-Gruppen 

Gruppenmitglied sein. Ist ein Unternehmen Gruppenmitglied bei einer VLOG-Gruppe, ist eine 

davon unabhängige Einzelzertifizierung nach VLOG-Standard für diesen Geltungsbereich nicht 

zulässig. 

• Die „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung von Lebensmitteln eines Gruppenmitglieds ist erst zulässig, 

nachdem dieses Gruppenmitglied lt. den Anforderungen in Kapitel F 2.2.1 der Zertifizierungsstelle 

gemeldet wurde, vom Gruppenorganisator die Ersterhebung durchgeführt wurde, ggfs. ein Audit 

durch die Zertifizierungsstelle beim Gruppenmitglied erfolgte und dieses Gruppenmitglied von der 

Zertifizierungsstelle für die VLOG-Gruppe zugelassen wurde. 

 Zertifizierungsprozess 

Die Gruppenzertifizierung Landwirtschaft erfolgt gemäß den nachfolgenden Schritten: (vgl. Kapitel F 2.2.1 

bis F 2.2.7) 

• Beantragung der Zertifizierung bei einer vom VLOG zugelassenen Zertifizierungsstelle und Vorlage 

der Gruppenbeschreibung (vgl. Kapitel F 3.1) inkl. Risikoeinstufung der landwirtschaftlichen 

Betriebe. 

• Ggfs. Ersterhebung durch den Gruppenorganisator  

• Auditplanung der Zertifizierungsstelle mit dem Gruppenorganisator (Auditbereich, 

Auditzeitpunkt, Auditdauer) 

• Auditdurchführung beim Gruppenorganisator und den Gruppenmitgliedern gemäß Kap. A 3.7 

durch den Auditor inkl. Bewertung der Anforderungen, Überprüfung der Risikoeinstufung 

• Auditbewertung / Review durch die Zertifizierungsstelle  

− inkl. Bestätigung / Korrektur des Auditergebnisses sowie ggfs. Korrektur der 

Risikoeinstufung und  

− inkl. Bestätigung der zugelassenen Gruppenmitglieder 

• Zertifizierung der VLOG-Gruppe Landwirtschaft 

                                                           

 

 

13 bis 20.06.17 Zertifizierungsvertrag genannt 
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Das beschriebene Verfahren wird auch bei neuen Gruppenmitgliedern angewandt. 

 Beantragung der Zertifizierung, Vorlage der Gruppenbeschreibung 

Der Gruppenorganisator beantragt bei der Zertifizierungsstelle die Gruppenzertifizierung nach VLOG-

Standard und legt dabei die Gruppenbeschreibung (vgl. Kap. F 3.1) vor.  

Der Gruppenorganisator legt fest, auf welcher Grundlage die VLOG-Erstzertifizierung und zukünftig die 

Zulassung weiterer Gruppenmitglieder erfolgen soll (vgl. Anhang VIII): 

• Ersterhebungen bei den Gruppenmitgliedern durch den Gruppenorganisator, verbunden mit 

Audits der Zertifizierungsstelle beim Gruppenorganisator und bei 25 % der Gruppenmitglieder (s. 

Kap. F 2.2.2) 

oder 

• Audits durch die Zertifizierungsstelle beim Gruppenorganisator und allen Gruppenmitgliedern (s. 

Kap. F 2.2.3). 

Das gewählte Verfahren der Erstzertifizierung findet Anwendung für die Zulassung neuer 

Gruppenmitglieder in eine VLOG-Gruppe Landwirtschaft. Die Zertifizierungsstelle aktualisiert 

anschließend die Mitgliederliste (s. Kap. F 2.2.6).  

 Erläuterung: Wird das Verfahren der 25% Audits durch die Zertifizierungsstelle gewählt, so ist jeder Betrieb 
vor der Aufnahme durch den Gruppenorganisator zu auditieren. Ohne Audit durch die Zertifizierungsstelle 

kann ein Mitglied nur dann aufgenommen werden, wenn mit seiner Aufnahme immer noch die 25% erfüllt 

sind. Ist dies nicht der Fall, so muss vor der Aufnahme eine entsprechende Anzahl an Betrieben/Anwärtern 
durch die Zertifizierungsstelle auditiert werden um diesen Wert zu erfüllen.   

 Erstzertifizierung auf Grundlage der Ersterhebung durch den 
Gruppenorganisator  

Es findet ein Erstaudit des Gruppenorganisators durch die Zertifizierungsstelle statt.  

Der Gruppenorganisator führt bei 100 % der Gruppenmitglieder Ersterhebungen durch, d.h. vor-Ort-

Eigenkontrollen anhand der VLOG-Checklisten durch nachweislich kompetentes Personal des 

Gruppenorganisators und verifiziert die Angaben aus den jeweiligen Betriebsbeschreibungen der 

einzelnen Gruppenmitglieder.  

Diese Ersterhebungen finden in Abstimmung mit der Zertifizierungsstelle statt und werden durch die 

Zertifizierungsstelle formell freigegeben. 

Der Gruppenorganisator nimmt auf Grundlage der Ersterhebungen eine Risikoeinstufung aller 
Gruppenmitglieder nach den Vorgaben in Kapitel E 2.1 vor. Der Gruppenorganisator übergibt 

anschließend alle Betriebsbeschreibungen inkl. Angabe der jeweiligen Risikoklasse der einzelnen 

Gruppenmitglieder an die Zertifizierungsstelle.  

Die Zertifizierungsstelle prüft und bewertet die Gruppenbeschreibung sowie die Betriebsbeschreibungen 

aller Gruppenmitglieder und des Gruppenorganisators. Fehlende bzw. zu korrigierende Informationen / 

Unterlagen, werden beim Gruppenorganisator eingefordert. Liegen alle Informationen / Unterlagen vor, 

überprüft die Zertifizierungsstelle bei mind. 25% der Gruppenmitglieder die Ergebnisse der Ersterhebung 

des Gruppenorganisators durch eigene Erstaudits.  

Die Zertifizierungsstelle gleicht die Ergebnisse der Ersterhebungen mit den Ergebnissen des 

Gruppenorganisators ab und leitet ggfs. Maßnahmen ein. Die Zertifizierungsstelle hat das Recht, die 
Ersterhebungen des Gruppenorganisators nicht zu akzeptieren und eine 100%ige Auditierung der 

Gruppenmitglieder durchzuführen. Die Entscheidung muss ausführlich begründet werden. 
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Die Zertifizierungsstelle überprüft die Einstufung der Gruppenmitglieder in Risikoklassen und leitet daraus 

das resultierende Auditintervall jedes einzelnen Gruppenmitglieds für den kommenden Auditzeitraum ab. 

Auf Grundlage der Ersterhebungen und der Audits der Zertifizierungsstelle beim Gruppenorganisator und 

bei den Gruppenmitgliedern ggfs. mit Durchführung von Nachaudits, erfolgt die Erstzertifizierung der 

VLOG-Gruppe.  

 Erläuterung: Der Ablauf der Gruppenzertifizierung wird im Anhang VIII schematisch dargestellt. 

Das Audit des Gruppenorganisators wird in der Regel vor den Audits der Gruppenmitglieder durchgeführt. 

Die Zertifizierungsstelle ist bei der 25 % Kontrolle für eine ausgewogene Verteilung der Audits bei den 

Gruppenmitgliedern, unter Beachtung von Risikoeinstufung des Gruppenorganisators, sowie z.B. 

Betriebsgröße und -organisation, geografische Lage, Futtermittellieferant, verantwortlich. Sofern die 
Zertifizierungsstelle dies als notwendig erachtet, kann die Zertifizierungsstelle auch mehr als 25 % der 

Gruppenmitglieder auditieren. 

 Erstzertifizierung auf Grundlage von 100 % Audits durch die 
Zertifizierungsstelle 

Alternativ zu E 2.2.2 erfolgen 100 % der Audits durch die Zertifizierungsstelle (vgl. Anhang VIII): 

Es findet ein Erstaudit des Gruppenorganisators durch die Zertifizierungsstelle statt.  

Der Gruppenorganisator übergibt die Betriebsbeschreibungen der Gruppenmitglieder an die 

Zertifizierungsstelle. Bei allen Gruppenmitgliedern werden VLOG-Audits gemäß Kap. A 3.7 durch die 

Zertifizierungsstelle durchgeführt. Auf Grundlage der VLOG-Audits erfolgt die Überprüfung der Einstufung 

der Risikoklassen sowie die Zertifizierungsentscheidung.  

 Erläuterung: Das Audit des Gruppenorganisators wird in der Regel vor den Audits der Gruppenmitglieder 
durchgeführt. 

 Auswirkungen von Auditergebnissen auf die Kennzeichnung und 
Vermarktung 

• Wurde aufgrund der Auditergebnisse die Zertifizierung der VLOG-Gruppe ausgesetzt oder 

eŶtzogeŶ, ist die KeŶŶzeiĐhŶuŶg ǀoŶ ProdukteŶ ŵit der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung für 

die gesamte VLOG-Gruppe nicht zulässig. 

• Die VerŵarktuŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-gekennzeichneten Lebensmitteln kann weiterhin durch 

die Gruppe erfolgen, wenn einzelne Gruppenmitglieder aus der Gruppe ausgeschlossen wurden. 

In diesem Fall ist nur für die ausgeschlossenen, ehemaligen Gruppenmitglieder die Vermarktung 

ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-gekennzeichneten Lebensmitteln nicht zulässig. 

 Zertifikatserteilung 

Das VLOG-Zertifikat wird für die VLOG-Gruppe Landwirtschaft ausgestellt und enthält die Firmierung des 

Gruppenorganisators. Der Gruppenorganisator erhält von der Zertifizierungsstelle zusätzlich die 

Mitgliederliste. 

Bei Gruppenzertifizierungen Landwirtschaft enthält die Mitgliederliste pro Gruppenmitglied:  

die festgelegte Risikoklasse   

• den letzten Regelaudittermin  

bei Legebetrieben darüber hinaus: 

•  die Printnummern. 



VLOG-Standard 19.01 – Teil F: Gruppenorganisation Landwirtschaft 01.10.2018 

 

  Seite 94 

 

 Änderung/ Aktualisierung der Mitgliederliste 

Der Gruppenorganisator meldet Änderungen und/ oder Aktualisierungen der Mitgliederliste umgehend 

an die Zertifizierungsstelle. 

 Erläuterung: Die Mitgliederliste ist eine Übersicht der Zertifizierungsstelle für die VLOG-Gruppe 
Landwirtschaft mit den zugelassenen Gruppenmitgliedern 

 Verteilung Auditbericht 

Der Gruppenorganisator bzw. das auditierte Gruppenmitglied erhalten von der Zertifizierungsstelle je 

Audit einen Auditbericht inkl. festgestellter Abweichungen und umzusetzender Maßnahmen von der 

Zertifizierungsstelle.  

 Erläuterung: Der Auditbericht der Gruppenmitglieder wird je nach Festlegung über den 
Gruppenorganisator an die Gruppenmitglieder verteilt oder direkt an diese versandt.  

 Folgezertifizierung und Überwachung / Auditintervalle 

Der Gruppenorganisator verantwortet und überwacht die Einhaltung der Audittermine und die 

Umsetzung der Korrekturmaßnahmen bei den Gruppenmitgliedern. 

Bei Gruppenzertifizierungen Landwirtschaft erfolgt ein jährliches Audit des Gruppenorganisators durch 

die Zertifizierungsstelle, bei den Gruppenmitgliedern ein Audit gemäß den aus der Risikoklasse 

resultierenden Auditintervallen.  Das Auditintervall beginnt jeweils mit dem Datum der ersten 

Zertifikatsausstellung. 

Folgende Auditintervalle gelten pro Risikoklasse:  

• Alle Gruppenmitglieder in Risikoklasse 0 sind innerhalb von 3 Jahren von der Zertifizierungsstelle 

zu auditieren. 

• Alle Gruppenmitglieder in Risikoklasse 1 sind innerhalb von 2 Jahren von der Zertifizierungsstelle 

zu auditieren. 

• Alle Gruppenmitglieder in Risikoklasse 2 sind jährlich von der Zertifizierungsstelle zu auditieren. 

 

Abbildung 3: Auditintervalle von landwirtschaftlichen Betrieben bei Gruppenzertifizierungen 
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 KO-Anforderungen 

Folgende KO Anforderungen sind festgelegt: 

• Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder (F 3.2) 

• Risikomanagement (F 3.4) 

• Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren (F 3.7) 

• Krisenmanagement (F 3.10) 

 Anforderungen an Gruppenorganisatoren 

 Gruppenbeschreibung, Mitgliederliste, Betriebsbeschreibung 

Gruppenbeschreibung 

Mit Antragsstellung zur VLOG-Zertifizierung liegt der Zertifizierungsstelle durch den Gruppenorganisator 

eine aktuelle Gruppenbeschreibung vor. Die Zertifizierungsstelle wird vom Gruppenorganisator über 

wesentliche Änderungen der Gruppenbeschreibung, die die VLOG-Zertifizierung betreffen, informiert. 

Die Gruppenbeschreibung enthält / benennt mindestens: 

• eine Auflistung und vollständige Tätigkeitsbeschreibung der Gruppenmitglieder  

• eine Auflistung und Tätigkeitsbeschreibung der Subunternehmer / Lohnverarbeiter / ausgelagerte 

Prozesse, die in die VLOG-Gruppe eingebunden sind, inkl. Verantwortlichen und deren 

Kontaktdaten 

• eine Auflistung aller Bereiche, für die der Gruppenorganisator verantwortlich ist (z.B. 

Risikomanagement, Eigenkontrolle auf den landwirtschaftlichen Betrieben, Probenahme, 

Analysen etc.) 

• den Verantwortlichen für die Gruppenzertifizierung beim Gruppenorganisator inkl. dessen 

Kontaktdaten 

• auf welcher Grundlage die VLOG-Erstzertifizierung und zukünftig die Zulassung weiterer 

Gruppenmitglieder erfolgt (100% oder 25% Audits durch die Zertifizierungsstelle) 

Mitgliederliste  

Die Mitgliederliste für die Gruppenzertifizierung liegt vor und ist aktuell. Diese enthält mindestens für 

jedes Gruppenmitglied: 

• Adresse, behördliche Zulassungsnummer, Ansprechperson sowie deren Kontaktdaten 

• die festgelegte Risikoklasse  

• den letzten Regelaudittermin 

• bei Legebetrieben darüber hinaus die Printnummern. 

Die Zertifizierungsstelle wird vom Gruppenorganisator umgehend über Änderungen der Mitgliederliste 

informiert.   

 Erläuterung: Auf Anfrage des VLOG übermittelt der Gruppenorganisator die aktuelle Mitgliederliste 
unverzüglich an VLOG. 
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Betriebsbeschreibung 

Der Gruppenorganisator verantwortet die Betriebsbeschreibungen der Gruppenmitglieder sowie deren 

Aktualisierung.  Die Zertifizierungsstelle wird zeitnah vom Gruppenorganisator über betriebsinterne 

Veränderungen, die die Zertifizierung betreffen, informiert. Die Zertifizierungsstelle entscheidet, ob 

zusätzliche Audits außerhalb der regulären Zeiten durchgeführt werden müssen. 

 Erläuterung: Wesentliche Änderungen die die VLOG-Zertifizierung betreffen, sind z.B. die Risikoklasse, 
andere Produkte und/ oder Prozesse. 

 Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder (KO) 

Die Gruppenmitglieder sind über einen Vertrag / eine Teilnahmeerklärung an den Gruppenorganisator 

angeschlossen. Darin sind die Einhaltung des VLOG-Standards der jeweiligen Stufe sowie der Vorgaben 

und Pflichten aus dem gruppenindividuellen Risikomanagement geregelt. Das Mitglied bestätigt darin 

insbesondere die Umsetzung von durch den Gruppenorganisator angeordneten Korrekturmaßnahmen 

und -fristen. Die Teilnahmeerklärung/ der Vertrag ist vom Gruppenmitglied unterschrieben. 

 Beauftragung von mehreren Zertifizierungsstellen 

Beauftragt der Gruppenorganisator mehr als eine Zertifizierungsstelle mit der Auditierung der 

Gruppenmitglieder: 

• beschreibt der Gruppenorganisator die Zertifizierungsbereiche der verschiedenen 

Zertifizierungsstellen (z.B. welche Zertifizierungsstelle auditiert welche Gruppenmitglieder / 

Mitgliedergruppen) 

• sind die Gruppen so gewählt, dass jede Zertifizierungsstelle selbstständig die jeweilige Gruppe 

bzw. Ihren Geltungsbereich auditiert.  

• liegt jeder Zertifizierungsstelle die Gruppenbeschreibung vor. 

• prüft jede Zertifizierungsstelle auch die Einhaltung der Anforderungen des Gruppenorganisators 

am festgelegten Zertifizierungsbereich. Diese Überprüfung kann auch durch einen 

Informationsaustausch der Zertifizierungsstellen untereinander oder mit dem GO erfolgen. Es ist 

nicht notwendig, dass jede Zertifizierungsstelle den Gruppenorganisator selbst vor Ort auditiert. 

• stellt die Zertifizierungsstelle je nach ihrem Zertifizierungsbereich ein Zertifikat aus. 

• Es ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Zertifizierungsstellen notwendig, welche den 

Austausch von Informationen und den jeweiligen Verantwortungsbereich regelt  

Der Gruppenorganisator stellt sicher, dass alle zertifizierungspflichtigen Tätigkeiten auditiert werden. 

 Risikomanagement (KO) 

Gefahrenanalyse 

Es liegt eine dokumentierte Gefahrenanalyse für alle relevanten Futtermittel, Produkte, Tiere, Abläufe 

und Prozesse vor, für die der Gruppenorganisator verantwortlich ist. Diese beinhaltet die Bewertung der 

RisikeŶ für eiŶe „OhŶe GeŶteĐhŶik- Kennzeichnung (analog HACCP Konzept).  

Die Gefahrenanalyse umfasst mindestens: 

• Tiere uŶd Futterŵittel für deŶ BereiĐh „ohŶe GeŶteĐhŶik“/“VLOG“ 
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• Handhabung von Futtermitteln, Tieren und ProdukteŶ, die die AŶforderuŶgeŶ für eiŶe „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“- Kennzeichnung erfüllen und solchen, die die AŶforderuŶgeŶ der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung nicht erfüllen 

• Produktionsabläufe und Anlagenparameter 

• Verfahren zur Reinigung, Prüfung von Beladung, Vorfrachten bei Fahrzeugen 

• Lieferanten (Zertifizierungen, Verträge, Zuverlässigkeit etc.) 

• Ggfs. weitere unternehmensspezifische Punkte 

Risikomanagement 

Aufbauend auf die Gefahrenanalyse sind Vorsorge, Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen für die 

identifizierten Risiken eingeführt und umgesetzt. 

Eine jährliche Überprüfung des Risikomanagements inklusive der Überarbeitung der 

Gruppenbeschreibung, z.B. im Rahmen eines internen Audits findet statt. 

 Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und Analyse 

Probenahme- und Analysenplan 

Es liegt vom Gruppenorganisator ein schriftlicher Probenahme- und Analysenplan für die 

Gruppenmitglieder vor, der die risikoorientierte Beprobung und GVO-AŶalǇse ǀoŶ für die „OhŶe 
GeŶteĐhŶik“-Produktion relevanten risikobehafteten Futtermitteln im Unternehmen definiert. Der 

Gruppenorganisator stellt die Einhaltung des Probenahme- und Analyseplans sicher. Die 

unterschiedlichen Produktions-/Verfahrenstechniken der Gruppenmitglieder werden bei der Erstellung 

des Probenahme- und Analyseplans berücksichtigt. 

Der Probenahme- und Analysenplan enthält / definiert unter Einhaltung der Anforderungen in  Teil J 

mindestens: 

• eine schriftlich dokumentierte Gefahrenanalyse der eingesetzten risikobehafteten Futtermittel 

und darauf aufbauend die Festlegung der zu beprobenden / zu analysierenden risikobehafteten 

Futtermittel 

• die Beschreibung des Probenahmeverfahrens (Art der Proben, Probenahmeorte, Benennung des 

Probenehmers, Bildung von Rückstellmustern, Größe der Proben, Dokumentation der 

Probenahme, eindeutige Kennzeichnung der Probe)  

• die Häufigkeit und zeitliche Verteilung der Probenahmen und GVO-Analysen 

• Festlegung der zu untersuchenden Parameter (vgl. Anhang IV) 

• die Beschreibung des Analyseverfahrens (beauftragtes Labor, Analysenumfang).  

Der Probenahme- und Analysenplan ist planmäßig umgesetzt. 

Analysehäufigkeit 

Pro landwirtschaftliches Gruppenmitglied liegen im jeweiligen Auditintervall mindestens die nach Kapitel 

E 4.9 geforderten Analysenergebnisse vor. 

Auswertung der Analysedaten 

Der Gruppenorganisator: 

•  sammelt die Analyseergebnisse der Gruppenmitglieder und wertet diese mindestens 1x jährlich 

aus. Die Auswertungen erfolgen pro Gruppenmitglied  
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• führt eine Lieferantenbewertung auf Grundlage der Auswertungsergebnisse durch  

• leitet ggfs.  risikoorientierte Maßnahmen für die Gruppenmitglieder ab 

Umgang mit positiven Analyseergebnissen 

Der Gruppenorganisator leitet bei positiven GVO-Analyseergebnissen (Korrektur-)Maßnahmen gemäß 

Anhang V und Kap. F 3.7 ab. 

 Erläuterung: Werden Futtermittel-Sammelproben aus unterschiedlichen Futterlieferungen analysiert, sind 

deren Ergebnisse nicht als einzelbetriebliches Analyseergebnis anrechenbar.  

Probenahmen und GVO-Analysen sind nicht notwendig, wenn für die eingesetzten risikobehafteten 

Futtermittel die gentechnischen Veränderungen technisch bedingt nicht analysiert werden können. 

 Schulung der Mitarbeiter und der Gruppenmitglieder durch 
den Gruppenorganisator 

Alle iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ releǀaŶteŶ Betrieďsaďlauf iŶǀolǀierteŶ Mitarbeiter des Gruppenorganisators, 

sind vor Aufnahme der Tätigkeit sowie laufend, mindestens jährlich ďzgl. der AŶforderuŶgeŶ „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“ uŶd der dazu festgelegteŶ Betrieďsaďläufe geschult. Diese Schulungen sind hinsichtlich deren 

Inhalten und Teilnehmern sowie Schulungsdatum, Schulungsort und Referenten dokumentiert. 

Der Gruppenorganisator kommuniziert alle relevanten Anforderungen und IŶforŵatioŶeŶ der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Produktion an die Gruppenmitglieder. Die Kommunikation der Informationen ist 

dokumentiert. 

 ErläuteruŶg: Iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ releǀaŶteŶ Betrieďsaďlauf iŶǀolǀierteŶ Mitarďeiter des 
Gruppenorganisators sind z.B. QM, Einkauf etc. 

 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und 
Tieren (KO) 

Beim Gruppenorganisator liegt ein wirksames und dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-

konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren vor. Dieses beinhaltet mindestens: 

• Kennzeichnung betroffener Futtermittel, Produkte und Tiere 

• Information von Kunden/Abnehmern, Lieferanten und Gruppenmitglied(ern) 

• Fehlerbehandlung 

• Einleitung, Überwachung, Auswertung und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen 

• Sperrung und Freigabe von Futtermitteln, Produkten und Tieren 

• Dokumentation und Auswertung von Vorfällen 

Die Verantwortlichkeiten sind im Verfahren festgelegt. 

 Erläuterung: Nicht-konforme Futtermittel können z.B. mittels positiver Analyseergebnisse identifiziert 
werden. 
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 Reklamationsmanagement 

Es ist ein dokumentiertes System zum Umgang mit Beanstandungen und Reklamationen im 

Zusammenhang mit den Anforderungen des VLOG-Standards eingeführt.  Die Beanstandungen und 

Reklamationen werden in geeigneter Weise ausgewertet. Für berechtigte Beanstandungen und 

Reklamationen werden Korrekturmaßnahmen mit den betroffenen Gruppenmitgliedern abgestimmt und 

(inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten und Fristen eingeleitet.  

 Warenrücknahme 

Für nicht-konforme Produkte gemäß VLOG-Standard besteht ein wirksames und dokumentiertes 

Verfahren für die Warenrücknahme inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten. Dieses beinhaltet eine 

umgehende schriftliche Information der Kunden. 

 Krisenmanagement (KO) 

Der Gruppenorganisator verantwortet das Krisenmanagement für die gesamte VLOG-Gruppe. 

Es liegt ein aktuelles und dokumentiertes Verfahren für das Management von möglichen 

Krisensituationen mit Einfluss auf Produktqualität und -reĐhtŵäßigkeit ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Produkten vor. Dieses Verfahren ist implementiert und umfasst mindestens: 

• den Ablauf Krisenfall 

• Benennung von Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertreterregelungen 

• Erreichbarkeiten (innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten) 

• Notrufnummernliste 

• Regelung zur umgehenden Informationen der VLOG Geschäftsstelle, des Zertifizierers und 

betroffener Geschäftspartner und Kunden 

• Juristische Beratung (falls erforderlich) 

Das Verfahren zum Krisenmanagement wird regelmäßig, mindestens einmal jährlich, hinsichtlich seiner 

Praktikabilität, Funktionalität und umgehenden Umsetzung intern getestet und dokumentiert. 

 Korrekturmaßnahmen/ kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess 

Werden im Rahmen interner Audits, externer Audits oder des Reklamationsmanagements Abweichungen 

von den Standard-Anforderungen festgestellt, ergreift und dokumentiert der Gruppenorganisator ggfs. 

zusammen mit den Gruppenmitgliedern Korrekturmaßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. 

Die fristgerechte Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird überwacht und die Wirksamkeit dieser in 

einem angemessenen Zeitraum überprüft. Beides wird dokumentiert.   

 Dokumentation und Aufbewahrungsfristen 

Die Aufzeichnungen sind gut lesbar und authentisch. Eine nachträgliche Manipulation ist ausgeschlossen. 

Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Gruppenzertifizierung sowie Kennzeichnung "ohne 
Gentechnik" sind für folgenden Zeitraum aufbewahrt, sofern nicht gesetzliche Vorgaben eine längere 

Aufbewahrungsfrist vorschreiben: mindestens fünf Jahre. 
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 Erläuterung: Dokumente die aufbewahrt werden müssen, sind z.B. Lieferscheine, Lieferantenbewertungen, 
Schulungsunterlagen, etc. 

 Interne Audits 

Es werden jährliche interne Audits beim Gruppenorganisator durchgeführt, die mindestens alle 

allgemeinen- und für das Unternehmen spezifischen Standard-Anforderungen der Stufe 

Gruppenorganisator abdecken. Die internen Auditoren sind sachkundig und auditieren nicht Ihre eigenen 

Tätigkeiten. Die Ergebnisse sind schriftlich dokumentiert und an die betroffenen Bereiche kommuniziert. 
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Im folgenden Teil sind die spezifischen Regelungen und Anforderungen für die Stufe Lebensmittel und deren Unterstufen beschrieben. 

 Stufendefinition und Zertifizierungspflicht 

Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich  

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung möglich, 
obwohl keine 

Zertifizierungspflicht 
vorliegt 

Standard--
anforderungen 

Lebensmittelaufbereitung: Die Aufbereitung umfasst die Sortierung, Kennzeichnung von unverarbeiteten Erzeugnissen gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004 

sowie die in Art. 2 (1) n) der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 genannten Tätigkeiten und das Schlachten von Tieren.  

Lebensmittelverarbeitung: Die Verarbeitung umfasst eine wesentliche Veränderung des ursprünglichen Lebensmittels, beispielsweise durch Erhitzen, Räuchern, 

Pökeln, Reifen, Trocknen, Marinieren, Extrahieren, Extrudieren, Filtrieren oder durch eine Kombination dieser verschiedenen Verfahren; (VO (EG) Nr. 852/2004). 

Tierische 

Lebensmittel / 

Zutaten 

Für Verarbeitung / Aufbereitung / Verpackung 

tierischer Produkte bis zur Stufe Verpackung in 

Endverbraucherverpackung, wenn tierische 

Produkte „ohŶe GeŶteĐhŶik“ gekeŶŶzeiĐhŶet siŶd. 

 

Für Einzelhandel, wenn Aufbereitung in Filialen 

erfolgt uŶd „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung von 

losen tierischen Produkten erfolgt (separater 

Standardteil G).  

Keine Bereiche relevant 

 

 

 

Keine Bereiche relevant 

Nein 

 

 

 

Nein 

G 1-G 3, G 5, J 3 

 

 

 

H 1-H 3 

Pflanzliche 

Lebensmittel / 

Zutaten 

Für pflaŶzliĐhe Produkte, die als „ohŶe GeŶteĐhŶik“ 
gekennzeichnet werden und für die die beiden 

folgenden Kriterien erfüllt sind: 

• Die Aufbereitung / Verarbeitung erfolgt 

außerhalb Deutschlands. 

Keine Bereiche relevant 

 

 

 

Ja 

 

 

 

G 1-G 5, J 3 
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Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich  

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung möglich, 
obwohl keine 

Zertifizierungspflicht 
vorliegt 

Standard--
anforderungen 

• Sie bestehen aus pflanzlichen Zutaten, für 

deren Spezies in einem Land der Welt eine 

GVO-Anbauzulassung besteht. 

 

Für pflanzliche risikobehaftete Produkte, die als 
„ohŶe GeŶteĐhŶik“ gekeŶŶzeiĐhŶet ǁerdeŶ solleŶ 
und die mit pflanzlichen Zutaten hergestellt 

werden, für die ein plausibles Risiko für das 

Verschleppen/ Auftauchen von nicht zugelassenen 

GVO-Varianten besteht (vgl. Kapitel G 5). 

 

 

 

 

Keine Bereiche relevant 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

G 1- G 5, J 3 

Lebensmitteltransport und Lebensmittelhandel fallen unter die Stufe Logistik. Die Checkliste für die Stufe Logistik (vgl. Anhang XIV) ist anzuwenden. 
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 Details zum Zertifizierungsprozess 

 Kriterien zur Risikoeinstufung 

Risikoklasse 0 

• Es besteht kein oder ein sehr geringes Risiko 

• Unternehmen, die austauschbare GVO verarbeiten bzw. im Unternehmen lagern, können 

grundsätzlich nicht in die Risikoklasse 0 eingestuft werden  

Risikoklasse 1 

• Es besteht ein mittleres Risiko. 

• Unternehmen und Prozessstufen mit klarer räumlicher Trennung der Verarbeitung von 

ProdukteŶ, für die eiŶe „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung zulässig wäre und Produkten, die die 

AŶforderuŶgeŶ der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung nicht erfüllen 

Risikoklasse 2 

• Hohes Risiko, dass es zu einer Vermischung von GVO-freien und GVO-haltigen Rohstoffen 

kommen kann 

• Unternehmen und Prozessstufen ohne räumliche, aber zeitlicher Trennung der Verarbeitung von 

Produkten, für die eiŶe „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung zulässig wäre und Produkten, die die 

AŶforderuŶgeŶ der „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung nicht erfüllen  

• Analyseergebnis aus betrachtetem Auditzeitraum hat Überschreitung des Grenzwertes von 0,1 % 

GVO pro Zutat ergeben, dies resultierte aus vom Unternehmen unterlassenen Maßnahmen zur 

Vermeidung von Verschleppungen. 

 Auditintervalle 

Es werden jährliche Regelaudits durchgeführt. 

 KO Anforderungen 

Folgende KO Anforderungen sind festgelegt: 

• Risikomanagement (G 3.3) 

• Wareneingangskontrolle (G 3.5) 

• Trennung der Warenströme/ Ausschluss von Vermischungen und Vertauschung (G 3.6) 

• Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/Produkten (G 3.7) 

• Warenausgangskontrolle/ Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren (G 3.8) 

• Rückverfolgbarkeit (G 3.9)  

• Krisenmanagement (G 3.12) 
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 Allgemeine Anforderungen 

 Betriebsbeschreibung 

Die Betriebsbeschreibung gemäß Anhang XXV liegt vor und ist aktuell.  

Die Zertifizierungsstelle wird zeitnah über wesentliche Änderungen, die die VLOG-Zertifizierung betreffen, 

informiert. 

 Erläuterung: Elektronisch vorliegende Informationen werden hierbei akzeptiert. Zum Audit werden die 

aktuelle Betriebsbeschreibung, Anlagen und darin aufgeführte Dokumente und Analysen dem Auditor zur 
Einsicht vorgelegt. Auf Wunsch des Unternehmens können unter Ausnahme der Betriebsbeschreibung und 

der darin genannten Unterlagen, Informationen zur Wahrung der Vertraulichkeit im Unternehmen 

verbleiben. Der Auditor muss diese eingesehen haben. Zudem wurde die Einsicht in der 

Betriebsbeschreibung an der betreffenden Stelle vermerkt, sowie für den Zertifizierungsprozess relevante 

Daten in die Betriebsbeschreibung und / oder Checkliste aufgenommen. Die aktuelle Betriebsbeschreibung 

und die darin genannten Unterlagen werden dem Auditor zur Weiterbearbeitung in der Zertifizierungsstelle 

und Weitergabe an VLOG übermittelt. 

Wesentliche Änderungen, die die Zertifizierung betreffen sind z.B. Änderung der Risikoklasse, andere 

Produkte oder Prozesse. 

 Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm 

Es liegt ein aktuelles Organigramm vor, das die Verantwortlichkeiten und Stellvertretungen aufzeigt. 

 Erläuterung: Auch Aushilfskräfte, Auszubildende, Praktikanten, etc. sind aufzunehmen, sofern deren 
Tätigkeiten relevant ist. Diese Übersicht ist beim Hinzukommen oder Ausscheiden von Personen sowie der 

Änderung von Verantwortlichkeiten zu aktualisieren.  

 Risikomanagement (KO) 

Gefahrenanalyse 

Es liegt eine dokumentierte Gefahrenanalyse für alle relevanten Rohstoffe, Produkte, Abläufe und 

Prozesse inklusive Bewertung der Risiken für eiŶe „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung vor (analog HACCP 

Konzept). 

Die Gefahrenanalyse beinhaltet mindestens die folgenden Punkte: 

• Rohstoffe und Produkte (inklusive Zusatzstoffe, Enzyme, Mikroorganismenkulturen, 

Verarbeitungshilfsstoffe und sonstige Stoffe im Sinne des § 3 Abs. 5 EGGenTDurchfG) für den 

Bereich „ohŶe GeŶteĐhŶik“/“VLOG“ ;iŶkl. HerkuŶftsläŶderͿ 

• Handhabung von Rohstoffen/ ProdukteŶ, für die eiŶe „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-

Kennzeichnung zulässig wäre, und Rohstoffen/ ProdukteŶ, die die AŶforderuŶgeŶ der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Kennzeichnung nicht erfüllen 

• Produktionsabläufe und Anlagenparameter 

• Verfahren zur Reinigung, Vorfrachten bei Fahrzeugen 

• Lieferanten (Zertifizierungen, Verträge, Zuverlässigkeit etc.) 
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• Ggfs. weitere unternehmensspezifische Punkte 

Risikomanagement 

Aufbauend auf die Gefahrenanalyse sind Vorsorge-, Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen für die 

identifizierten Risiken eingeführt und umgesetzt.  

 Beauftragung externer Dienstleister 

Werden zertifizierungspflichtige Tätigkeiten im Bereich Lebensmittelverarbeitung/ - aufbereitung, 

Transport Lagerung oder Umschlag vom VLOG-zertifizierten Unternehmen  an externe nicht VLOG-

zertifizierte Dienstleister vergeben, sind diese in das Risikomanagement (vgl. Kapitel G 3.3) des 
Unternehmens einbezogen und es liegt eine Vereinbarung zur Einhaltung der  Anforderungen des VLOG 

Standards vor (vgl. Kap. A 3.2.1). 

Im Bereich Lebensmittelverarbeitung/- aufbereitung wird die Einhaltung der Vereinbarung mindestens 

einmal jährlich vom beauftragenden Unternehmen überprüft und die Ergebnisse dokumentiert. 

Externe Dienstleister die nicht in das Risikomanagement des VLOG-zertifizierten Unternehmens 

eingebunden sind, sind gemäß VLOG-Standard oder einem anderen als gleichwertig anerkannten 

Standard zertifiziert. 

 Wareneingangskontrolle (KO) 

Im Wareneingang ist sichergestellt, dass sämtliche „ohŶe GeŶteĐhŶik“-/“VLOG“-Rohstoffe,  und Produkte 

den Vorgaben entsprechen (vgl. Kapitel A 1.3.2 und A 1.4).    

 Wareneingangskontrolle von nicht VLOG-zertifizierten tierischen Rohstoffen/ Produkten: 

Für alle eingesetzten Rohstoffe und Produkte tierischen Ursprungs liegt eine Zertifizierung gemäß VLOG-

Standard oder einem als gleichwertig anerkannten Standard vor14.  

• Die Zertifizierung des Lieferanten nach einem als gleichwertig anerkannten Standard wird 

regelmäßig, jedoch mindestens 1 x jährlich geprüft. 

Wareneingangskontrolle von VLOG-zertifizierten Rohstoffen/ Produkten: 

• Beim Wareneingang werden die Warenbegleitpapiere auf die KeŶŶzeiĐhŶuŶg „VLOG“ kontrolliert.  

• Die VLOG-Zertifizierung des Lieferanten wird regelmäßig, jedoch mindestens 1x jährlich geprüft. 

Unvollständige Warenbegleitpapiere sind beim Lieferanten zu reklamieren. Werden systembedingt keine 

Lieferscheine / Warenbegleitpapiere erstellt (z.B. Milchabholung), erfolgt eine eindeutige vertragliche 

Regelung über die Lieferung. 

 

                                                           

 

 

14 Honig oder andere Imkereiprodukte, die nicht nach VLOG-Standard oder Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zertifiziert sind, 

köŶŶeŶ iŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmitteln verarbeitet werden, wenn nachweislich im Umkreis von 10 km von den 

Bienenständen keine GVO angebaut oder freigesetzt werden oder alternativ für die Charge ein Analyseergebnis vorliegt, dass 

nach den Vorgaben des VLOG ermittelt wurde und keine genetische Veränderung nachweist. 



VLOG-Standard 19.01 – Teil G: Lebensmittelverarbeitung/ -aufbereitung 01.10.2018 

 

  Seite 107 

 

Wareneingangskontrolle von nicht VLOG-zertifizierten Rohstoffe/ Produkten nicht tierischen 
Ursprungs: 

Für alle Rohstoffe nicht tierischen Ursprungs liegt vom Lieferanten: 

• eine Bescheinigung über GVO-Freiheit ŶaĐh VLOG „OhŶe GeŶteĐhŶik“ ProduktioŶs- und 

Prüfstandard (Anhang I) vor. 

Das Unternehmen überprüft einmal jährlich in angemessener Weise, ob die Bescheinigung in der 

ausgegebenen Form noch gültig ist und die Spezifikation für den Artikel unverändert ist. 

 Erläuterung: Bei nicht VLOG-zertifizierten Rohstoffen/ Produkten nicht tierischen Ursprungs kann 

zusätzlich zur Lieferantenbescheinigung ein Zusatz auf dem Lieferschein und/ oder eine eindeutige 
vertragliche Regelung vorliegen. 

Für die Kennzeichnung von nicht VLOG-zertifizierten Rohstoffen/ Produkten, die die Anforderungen des 

EGGenTDurchfG und VLOG-Standards erfüllen, empfiehlt VLOG folgende Formulierung auf den 

Warenbegleitpapieren: „Zutat geeigŶet für die HerstelluŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ LeďeŶsŵittelŶ“. 

 Trennung der Warenströme/ Ausschluss von Vermischungen 
und Vertauschung (KO) 

Durch räumliche und/ oder zeitliche Trennung der Warenflüsse gelangen zu keinem Zeitpunkt Rohstoffe/ 

Produkte, die nicht für eine „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Kennzeichnung geeignet sind, in den Warenfluss 

der Produkte zur „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Kennzeichnung. Wo notwendig, wird eine 

Zwischenreinigung durchgeführt. 

Zudem liegt auf allen Prozessstufen eine eindeutige und lückenlose Kennzeichnung aller Rohstoffe / 

Halbfertig- / Endprodukte vor.  

 Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/ Produkten (KO) 

Es liegt ein wirksames und dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/ 

Produkten vor. 

Dieses beinhaltet mindestens: 

• Kennzeichnung betroffener Rohstoffe und Produkte 

• Information von Kunden/Abnehmern und Lieferanten 

• Fehlerbehandlung 

• Einleitung, Überwachung, Auswertung und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen 

• Sperrung und Freigabe von Rohstoffen und Produkten 

• Dokumentation und Auswertung von Vorfällen 

Die Verantwortlichkeiten sind im Verfahren festgelegt. 

 Erläuterung: Nicht-konforme Rohstoffe oder Produkte können z.B. mittels positiver Analyseergebnisse 
identifiziert werden. 
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 Warenausgangskontrolle / Kennzeichnung auf 
Warenbegleitpapieren (KO) 

VLOG-zertifizierte Rohstoffe und Produkte sind auf allen Warenbegleitpapieren eindeutig mit der 

ForŵulieruŶg „VLOG“ uŶd/oder deŵ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Siegel (vgl. Kap. A 1.2.1) gekennzeichnet. Es ist 

klar ersichtlich, auf welche Rohstoffe/ Produkte sich die Kennzeichnungen beziehen.  

 

Werden systembedingt keine Lieferscheine / Warenbegleitpapiere erstellt (z.B. Milchabholung), erfolgt 

eine eindeutige vertragliche Regelung über die Lieferung, die die oben genannte Kennzeichnung 

sicherstellt. 

Erläuterung: Für die Kennzeichnung von nicht VLOG-zertifizierten Rohstoffen/ Produkten, die die 

Anforderungen des EGGenTDurchfG und des VLOG-Standards erfüllen, empfiehlt VLOG die folgende 

ForŵulieruŶg auf deŶ WareŶďegleitpapiereŶ: „Zutat geeigŶet für die HerstelluŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ 
gekeŶŶzeiĐhŶeteŶ LeďeŶsŵittelŶ“. 
Bei Werbung und Inverkehrbringung darf Ŷur die AŶgaďe „ohŶe GeŶteĐhŶik“ ǀerǁeŶdet ǁerdeŶ. 

 Rückverfolgbarkeit (KO) 

Das eingeführte/ installierte Rückverfolgbarkeitssystem stellt sicher, dass:  

• alle iŵ UŶterŶehŵeŶ ǀorhaŶdeŶeŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-/ „VLOG“-Rohstoffe und Produkte 

jederzeit eindeutig identifiziert werden können.  

•  innerhalb von einem Arbeitstag der Warenfluss ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-/ „VLOG“-Rohstoffen 

und Produkten sowie Mengenaufstellungen und Auswertungen erstellt werden können, die 

Rückschlüsse über Warenflüsse und deren Plausibilität zulassen.  

 Erläuterung: Hierzu werden u.a.  folgende Daten ermittelt:  

− Informationen zum Lieferanten und Lieferdatum 

− Menge 

− Chargenbildungen, falls erfolgt (inkl. Rework) 

− Informationen zum Auslieferungsdatum und den belieferten Kunden  

 Reklamationsmanagement  

Es ist ein dokumentiertes System zum Umgang mit Beanstandungen und Reklamationen im 

Zusammenhang mit den Anforderungen des VLOG-Standards eingeführt. Die Beanstandungen und 

Reklamationen werden in geeigneter Weise ausgewertet. Für berechtigte Beanstandungen und 

Reklamationen werden Korrekturmaßnahmen (inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten und 

Fristen) eingeleitet.   

 Warenrücknahme 

Für nicht-konforme Rohstoffe und Produkte gemäß VLOG-Standard besteht ein wirksames und 

dokumentiertes Verfahren für die Warenrücknahme inklusive Festlegung von Verantwortlichkeiten. 

Dieses beinhaltet eine umgehende telefonische und schriftliche Information der Kunden. 
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 Krisenmanagement (KO) 

Es liegt ein aktuelles und dokumentiertes Verfahren für das Management von möglichen 

Krisensituationen mit Einfluss auf Produktqualität und -reĐhtŵäßigkeit ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-/ „VLOG“-

Rohstoffen und Produkten vor. Dieses Verfahren ist implementiert und umfasst mindestens: 

•  den Ablauf im Krisenfall  

• Benennung von Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertreterregelungen  

• Erreichbarkeiten (innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten) 

• eine Notrufnummernliste 

• Regelungen zur umgehenden Information der VLOG Geschäftsstelle, des Zertifizierers sowie 

betroffener Geschäftspartner und Kunden 

• juristische Beratung (falls erforderlich) 

Das Verfahren zum Krisenmanagement wird regelmäßig, mindestens einmal jährlich, hinsichtlich seiner 

Praktikabilität, Funktionalität und umgehenden Umsetzung intern getestet und dokumentiert. 

 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess 

Werden im Rahmen interner Audits, externer Audits, Reklamationsmanagement und nicht-konformer 

Rohstoffe oder Produkte Abweichungen von den Standard-Anforderungen festgestellt, ergreift das 

Unternehmen Korrekturmaßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.  

Die fristgerechte Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird überwacht und die Wirksamkeit dieser in 

einem angemessenen Zeitraum überprüft. Beides wird dokumentiert.   

 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist 

Die Aufzeichnungen sind gut lesbar und authentisch. Eine nachträgliche Manipulation ist ausgeschlossen. 

Alle DokuŵeŶte iŵ ZusaŵŵeŶhaŶg ŵit der KeŶŶzeiĐhŶuŶg „ohŶe GeŶteĐhŶik“, sind für folgenden 

Zeitraum aufbewahrt, sofern nicht gesetzliche Vorgaben eine längere Aufbewahrungsfrist vorsehen: 

Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge / Partie + ein Jahr und mindestens zwei Jahre. 

 Erläuterung: Dokumente die aufbewahrt werden müssen, sind z.B. Warenbegleitpapiere, 
Unbedenklichkeitsbescheinigung, Produktions- und Warenflussaufzeichnungen (inklusive Rework), 

Schulungsunterlagen, etc. 

 Schulung der Mitarbeiter 

Alle im „ohŶe GeŶteĐhŶik“ relevanten Betriebsablauf involvierten Mitarbeiter, einschließlich der Fahrer 

von Transportfahrzeugen, sind vor Aufnahme der Tätigkeit sowie mindestens einmal jährlich bzgl. der 

AŶforderuŶgeŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ uŶd der dazu festgelegteŶ Betrieďsaďläufe geschult.  

Diese Schulungen sind hinsichtlich deren Inhalten und Teilnehmern sowie Schulungsdatum, Schulungsort 

und Referenten dokumentiert. 
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 Erläuterung: Die Intensität der Schulung variiert je Mitarbeiter und orientiert sich an der Verantwortung 
des Mitarďeiters für deŶ ordŶuŶgsgeŵäßeŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Betriebsablauf. 

 Interne Audits 

Es werden jährliche interne Audits im Unternehmen durchgeführt, die mindestens alle allgemeinen- und 

für das Unternehmen spezifischen Standard-Anforderungen der Stufe Lebensmittelverarbeitung/ - 

aufbereitung abdecken. Die internen Auditoren sind sachkundig und auditieren nicht Ihre eigenen 

Tätigkeiten. Die Ergebnisse sind schriftlich dokumentiert und an die betroffenen Bereiche kommuniziert. 

 Spezifische Anforderungen Pflanzliche Rohstoffe 

 Probenahme und Analyse 

Es erfolgt eine risikoorientierte Beprobung und GVO-Analyse von für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion 

relevanten Rohstoffen und Produkte nach den folgenden Ausführungen. 

G 4.1.1 Probenahme- und Analyseplan 

Es liegt ein schriftlicher Probenahme- und Analysenplan vor, der das Probenahme- und Analyseverfahren 

beschreibt. 

Der Probenahme- und Analysenplan enthält / definiert unter Einhaltung der Anforderungen in Teil J 

mindestens: 

• die Beschreibung des Probenahmeverfahrens (Art der Proben, Probenahmeorte, Benennung des 

Probenehmers, Bildung von Rückstellmustern, Größe der Proben, Dokumentation der 

Probenahme, eindeutige Kennzeichnung der Probe)  

• die Häufigkeit und zeitliche Verteilung der Probenahmen und GVO-Analysen 

• die Festlegung der zu untersuchenden Parameter (vgl. Anhang IV) 

• die Beschreibung des Analyseverfahrens (beauftragtes Labor, Analyseumfang).  

Der Probenahme- und Analysenplan ist planmäßig umgesetzt. 

Probenahmen und GVO-Analysen sind nicht notwendig, wenn für die eingesetzten Rohstoffe und 

Produkte die gentechnischen Veränderungen technisch bedingt nicht analysiert werden können. 

In diesem Fall liegt für die Erstellung eines Analyseplans eine Risikoanalyse vor, die zu dem Schluss kommt, 

dass keine Rohstoffe/ Produkte beprobt und analysiert werden müssen. 

 Erläuterung: Eine Bewertungshilfe zur Analysierbarkeit von Rohstoffen steht auf der VLOG-Homepage zur 

Verfügung:  
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-

standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-

Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf.  

G 4.1.2 Probenahme- und Analysehäufigkeit 

Jährlich wird im Unternehmen mindestens die in Tabelle 10 aufgeführten Probenahme- und 

Analysehäufigkeit umgesetzt.  

Alle Proben werden von einem VLOG-anerkannten Labor analysiert. 

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Analysierbarkeit_von_Rohstoffen__Futtermittel-_und_Lebensmittel-Zutaten_auf_GV-Bestandteile.pdf
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Risikoklasse 

Jährliche Mindestanzahl der Probenahme/ Analysen im „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Wareneingang 

0 2 x p.a. 

1 6 x p.a. 

2 12 x p.a. 

Tabelle 10: Jährliche Mindestanzahl an Probenahme/ Analysen im "ohne Gentechnik"-Wareneingang 

 Erläuterung: Die Probenanzahl kann entsprechend reduziert werden, wenn im Auditzeitraum die Anzahl 
der bezogenen Chargen kleiner ist als die in  Tabelle 10 aufgeführte Mindestprobenzahl. 

G 4.1.3 Umgang mit positiven Analyseergebnissen 

Der Umgang mit positiven Analysenergebnissen erfolgt gemäß Anhang VI. 

Die Handhabung der im Unternehmen vorhandenen betroffenen Rohstoffe und Produkte erfolgt gemäß 

Kapitel G 3.7. 

 Spezifische Anforderungen Risikobehaftete 
Rohstoffe / Zutaten 

Spezifische Anforderungen an risikobehaftete Rohstoffe (z.B. Reis, Lachs) sind außerhalb des VLOG-

Standards im Dokument Risikobehaftete Rohstoffe / Zutaten geregelt. Die Übersicht wird risikoorientiert 

regelmäßig aktualisiert: https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-

standard/Version_19.01/Spezifische_Anforderungen_risikobehaftete_Rohstoffe-Zutaten.pdf.  

 

 Spezifische Anforderungen Transport, Lagerung, 
Umschlag und/ oder Handel 

Führt das Unternehmen zertifizierungspflichtige Tätigkeiten im Bereich Transport, Lagerung, Umschlag 

und/ oder Handel von Lebensmitteln durch, so sind die relevanten Anforderungen gemäß Kapitel B 1 bis 

B 5 eingehalten. Die Checkliste für die Stufe Logistik (vgl. Anhang XIV) ist anzuwenden. 

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Spezifische_Anforderungen_risikobehaftete_Rohstoffe-Zutaten.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Spezifische_Anforderungen_risikobehaftete_Rohstoffe-Zutaten.pdf
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Im folgenden Teil sind Anforderungen an die Abgabe loser tierischer Lebensmittel im Einzelhandel beschrieben, deren Zertifizierung im Rahmen der Gruppenzertifizierung 

Einzelhandel erfolgt. Auf Anfrage von Unternehmen oder Zertifizierungsstellen beim VLOG werden Anforderungen an Einzelzertifizierungen an Unternehmen dieser Stufe 

veröffentlicht.  

 Stufendefinition und Zertifizierungspflicht 

Unterstufe 
Zertifizierung erforderlich 

gemäß VLOG-Standard 

Keine Zertifizierung erforderlich  

gemäß VLOG-Standard 

Zertifizierung möglich, 
obwohl keine 

Zertifizierungspflicht 
vorliegt 

Standard-
anforderungen 

Einzelhandel: Die Handhabung und/oder Be- oder Verarbeitung von Lebensmitteln und ihre Lagerung am Ort des Verkaufs und der Abgabe an den Endverbraucher 

VLOG-Gruppe Einzelhandel: Eine VLOG-Gruppe Einzelhandel ist der Zusammenschluss von filialisierten Unternehmen (den sogenannten Gruppenmitgliedern 

Einzelhandel) zum Zwecke einer VLOG-Gruppenzertifizierung Einzelhandel. 

Gruppenorganisator Einzelhandel, folgend Gruppenorganisator: Unternehmen einer VLOG-Gruppe Einzelhandel mit Verantwortung für ein Risikomanagement, dass 

die Gruppenmitglieder Einzelhandel einschließt. Im Rahmen der VLOG-Gruppenzertifizierung Einzelhandel erfolgt die Zertifizierung für den Gruppenorganisator, d.h. 

dieser erhält das Zertifikat für die VLOG-Gruppe Einzelhandel. 

Gruppenmitglied Einzelhandel, folgend Gruppenmitglieder: Filiale / Standort, der/die vertraglich in eine VLOG-Gruppe integriert ist. 

 Für tierische lose Ware im Bereich 

Gruppenorganisator und Thekenverkauf, die mit 

deŵ „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegel gekennzeichnet 

werden  

Keine Bereiche relevant. Ja H 1-H 3, J 3 
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 Details zum Zertifizierungsprozess 

H 2.1 Bedingungen und Voraussetzung für die 
Gruppenzertifizierung Einzelhandel 

• Vertrag des Gruppenorganisators mit einer VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle 

• Unterzeichneter Standardnutzungsvertrag des Gruppenorganisators mit VLOG15 

 Erläuterung: Die VLOG-Gruppe giďt eiŶeŶ ǁeitaus üďerǁiegeŶdeŶ AŶteil der loseŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“- 

Lebensmittel (mindestens 90% der Produkte) an den Endverbraucher ab. Ist dies nicht der Fall, sind 
innerhalb des Unternehmens und bei der VLOG-Zertifizierung zusätzlich die VLOG-Anforderungen für die 

Lebensmittelverarbeitung/ -aufbereitung (vgl. Teil G) zu berücksichtigen. 

H 2.2 Ablauf der Zertifizierung 

Die Gruppenzertifizierung erfolgt gemäß den nachfolgenden Schritten:  

• Beantragung der Zertifizierung bei einer vom VLOG zugelassenen Zertifizierungsstelle und Vorlage 

der Gruppenbeschreibung (vgl. Kapitel H 3.1)  

• Auditplanung der Zertifizierungsstelle mit dem Gruppenorganisator gemäß Kapitel A 3.6  

(Auditbereich, Auditzeitpunkt, Auditdauer) 

• Auditdurchführung beim Gruppenorganisator und den Gruppenmitgliedern gemäß Kap. A 3.7 

durch den Auditor inkl. Bewertung der Anforderungen gemäß Kap. A 3.9 

• Auditbewertung / Review durch die Zertifizierungsstelle gemäß Kap. A 3.9.2 

− inkl. Bestätigung / Korrektur des Auditergebnisses  

− inkl. Bestätigung der zugelassenen Gruppenmitglieder  

• Zertifizierung der VLOG-Gruppe Einzelhandel gemäß H 2.2.1 bis H 2.2.4 

H 2.2.1 Auditintervalle und Auditumfang 

Der Gruppenorganisator verantwortet und überwacht die Einhaltung der Audittermine und die 

Umsetzung der Korrekturmaßnahmen bei den Gruppenmitgliedern. 

Erstzertifizierung 

Es erfolgt ein jährliches Audit des Gruppenorganisators durch die Zertifizierungsstelle, bei den 

Gruppenmitgliedern ein Audit gemäß dem folgenden Stichprobenumfang: 

• 10 % der Gruppenmitglieder pro Jahr ďei zeŶtraleŵ EiŶkauf der „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ “VLOG“-

Lebensmittel 

                                                           

 

 

15 bis 20.06.17 Zertifizierungsvertrag genannt 
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• ϭϬϬ % der GruppeŶŵitglieder ďei ŵögliĐheŵ dezeŶtraleŵ EiŶkauf der „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ 

“VLOG“-Lebensmittel  

Folgezertifizierung 

Es erfolgt ein jährliches Audit des Gruppenorganisators durch die Zertifizierungsstelle, bei den 

Gruppenmitgliedern ein Audit gemäß dem folgendem Stichprobenumfang:  

• 10 % der Gruppenmitglieder pro Jahr ďei zeŶtraleŵ EiŶkauf der „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ “VLOG“-

Lebensmittel 

• 100 % der Gruppenmitglieder bei möglichem dezeŶtraleŵ EiŶkauf der „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ 

„VLOG“-Lebensmittel  

 Erläuterung: Können alle Prüfkriterien einschließlich der Original-Buchführungsunterlagen bei den 
Gruppenmitgliedern auditiert werden, kann eine separate vor-Ort-Auditierung des Gruppenorganisators 

entfallen. 

H 2.2.2 Auswirkung von Auditergebnissen auf die Kennzeichnung und 
Vermarktung 

• Wurde aufgrund der Auditergebnisse die Zertifizierung der VLOG-Gruppe Einzelhandel ausgesetzt 

oder eŶtzogeŶ, ist die KeŶŶzeiĐhŶuŶg ǀoŶ ProdukteŶ ŵit der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung 

für die gesamte VLOG-Gruppe Einzelhandel nicht zulässig. 

• Die VerŵarktuŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmitteln kann weiterhin durch die Gruppe 

Einzelhandel erfolgen, wenn einzelne Gruppenmitglieder aus der Gruppe ausgeschlossen wurden. 

In dieseŵ Fall ist Ŷur für die ausgesĐhlosseŶeŶ GruppeŶŵitglieder die „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Vermarktung nicht mehr zulässig. 

H 2.2.3 Zertifikatserteilung  

Die Zertifizierung wird gemäß Kap. A 3.11 für den Gruppenorganisator für deŶ GeltuŶgsďereiĐh „Lose 
Ware“ erteilt. Auf deŵ VLOG-Zertifikat ist ergänzend die Warengruppe (z.B. Geflügelfleisch, Käse) 

angegeben. In einem Zertifikatsanhang sind die beteiligten Filialen aufgeführt.  

Der Gruppenorganisator meldet Änderungen der Mitglieder umgehend an die Zertifizierungsstelle. Es 

liegt in der Verantwortung der Zertifizierungsstelle zu entscheiden, ob zusätzliche Audits durchgeführt 

werden müssen. 

_Bei Gruppenzertifizierung Einzelhandel enthält die Mitgliederliste pro Filiale: 

- Den letzten Regelaudittermin 

H 2.2.4 Verteilung Auditbericht 

Der Gruppenorganisator bzw. das auditierte Gruppenmitglied erhalten je Audit einen Auditbericht inkl. 

festgestellter Abweichungen und umzusetzender Maßnahmen von der Zertifizierungsstelle.  

 Der Auditbericht der Gruppenmitglieder wird je nach Festlegung über den Gruppenorganisator an die 
Gruppenmitglieder verteilt oder direkt an diese versandt. 

H 2.2.5 KO-Anforderungen 

• Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder (H 3.2) 

• Risikomanagement (H 3.4) 

• Wareneingangskontrolle (H 3.6) 



VLOG-Standard 19.01 – Teil H: Stufe Einzelhandel – Abgabe loser tierischer Lebensmittel 01.10.2018 

 

  Seite 116 

 

• Trennung der Warenströme/ Ausschluss von Vermischungen und Vertauschung (H 3.7) 

• Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/ Produkten (H 3.10) 

• Rückverfolgbarkeit (H 3.12) 

• Krisenmanagement (H 3.13) 

 

 Anforderungen an Gruppenorganisatoren und 
Gruppenmitglieder 

H 3.1 Gruppenbeschreibung 

Mit Antragsstellung zur VLOG-Zertifizierung liegt der Zertifizierungsstelle durch den Gruppenorganisator 

eine aktuelle Gruppenbeschreibung vor.  

Die Gruppenbeschreibung enthält / benennt mindestens: 

• Organigramm des Unternehmens inkl. Verantwortlichkeiten und Stellvertreterregelungen für den 

„ohŶe GeŶteĐhŶik“ releǀaŶteŶ Betrieďsaďlauf.  

• Übersicht über alle Standorte, Gruppenmitglieder einschließlich ausgelagerter Lagerungs- oder 

Produktionsprozesse  

• den Verantwortlichkeiten für die Gruppenzertifizierung beim Gruppenorganisator inkl. der 

Kontaktdaten und Stellvertreterregelung 

• Sortimentsliste: 

ÜďersiĐht, ggfs. SpezifikatioŶeŶ der iŵ UŶterŶehŵeŶ aŶgeďoteŶeŶ loseŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Ware, ggfs. inkl. Berücksichtigung von Rework  

• Mitgliederliste: 

Auflistung und Tätigkeitsbeschreibung der Gruppenmitglieder mit Information darüber, ob der 

EiŶkauf der „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Lebensmittel bei dem Gruppenmitglied zentral oder 

dezentral organisiert wird, 

• eine Auflistung und Tätigkeitsbeschreibung der Subunternehmer / Lohnverarbeiter / ausgelagerte 

Prozesse, die in die VLOG-Gruppe eingebunden sind, inkl. Verantwortlichen und deren 

Kontaktdaten 

• eine Auflistung aller Bereiche, für die der Gruppenorganisator verantwortlich ist (z.B. 
Risikomanagement, Krisenmanagement etc.)Bei weiterer Verarbeitung loser „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ 

„VLOG“-Ware und bei Einsatz weiterer Zutaten, die nicht von VLOG-zertifizierten Lieferanten 

bezogen werden (z.B. Marinaden, Gewürzmischungen): Aufstellung aller Rezepturen mit 

festgelegten mengen- oder gewichtsbezogenen Angaben zu ZutateŶ uŶd KoŵpoŶeŶteŶ „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“ - inkl. Berücksichtigung von Rework  

• Liste aller zugelassenen LieferaŶteŶ der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmittel / Zutaten  

Die Gruppenbeschreibung Einzelhandel wird vom Gruppenorganisator aktuell gehalten. Die 

Zertifizierungsstelle wird zeitnah vom Gruppenorganisator über betriebsinterne Veränderungen, die die 
Zertifizierung betreffen informiert. Die Gruppenbeschreibung Einzelhandel liegt aktuell beim 

Gruppenorganisator und den Gruppenmitgliedern vor. 
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Zum Audit werden die aktuelle Gruppenbeschreibung, Anlagen und darin aufgeführte Dokumente dem 

Auditor zur Einsicht vorgelegt. Die aktuelle Sortiments- und Mitgliederliste wird dem Auditor zur 

Weitergabe an VLOG übermittelt. 

Auf Anfrage des VLOG übermittelt der Gruppenorganisator die aktuelle Mitgliederliste unverzüglich an 

VLOG. 

 Erläuterung: Die Benennung der Verantwortlichkeiten im Organigramm, innerhalb der Filialen, kann an 
Funktionen / Stellenbeschreibungen gekoppelt werden. 

Wird in der VLOG-Gruppe Einzelhandel das Verkaufskonzept für alle Filialen zentral vorgegeben und von 

allen Filialen identisch umgesetzt, ist es ausreichend, wenn die Gruppenbeschreibung einmalig erstellt wird 

und jeweils aktuell bei den Gruppenmitgliedern vorliegt. Alternativ sind abweichende Besonderheiten 

einzelner Filialen entsprechend in der Gruppenbeschreibung dokumentiert. 

Die dem Auditor zur Einsicht vorzulegenden Unterlagen können elektronisch vorliegen. Auf Wunsch des 

Unternehmens können unter Ausnahme der Sortiments- und Mitgliederliste Informationen zur Wahrung 

der Vertraulichkeit im Unternehmen verbleiben. Der Auditor muss diese eingesehen haben. 

H 3.2 Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder (KO) 

Die Gruppenmitglieder sind über einen Vertrag / eine Teilnahmeerklärung an den Gruppenorganisator 

angeschlossen. Darin sind die Einhaltung des VLOG-Standards sowie der Vorgaben und Pflichten aus dem 

gruppenindividuellen Risikomanagement geregelt. Die Teilnahmeerklärung/ der Vertrag ist vom 

Gruppenmitglied unterschrieben. 

H 3.3 Beauftragung von mehreren Zertifizierungsstellen 

Beauftragt der Gruppenorganisator mehr als eine Zertifizierungsstelle mit der Auditierung der 

Gruppenmitglieder: 

• beschreibt der Gruppenorganisator die Zertifizierungsbereiche der verschiedenen 

Zertifizierungsstellen (z.B. welche Zertifizierungsstelle auditiert welche Gruppenmitglieder / 

Mitgliedergruppen) 

• sind die Gruppen so zu wählen, dass jede Zertifizierungsstelle selbstständig die jeweilige Gruppe 

bzw. Ihren Geltungsbereich auditiert.  

• liegt jeder Zertifizierungsstelle die Gruppenbeschreibung vor. 

• prüft jede Zertifizierungsstelle auch die Einhaltung der Anforderungen des Gruppenorganisators 

am festgelegten Geltungsbereich. Je nach Anforderung können die Prüfungen vor Ort beim 
Gruppenorganisator oder aber auch bei den Gruppenmitgliedern Einzelhandel stattfinden. Diese 

Überprüfung kann auch durch einen Informationsaustausch der Zertifizierungsstellen 

untereinander oder mit dem GO erfolgen. Es ist nicht notwendig, dass jede Zertifizierungsstelle 

den Gruppenorganisator selbst vor Ort auditiert. 

• stellt jede Zertifizierungsstelle je nach Ihrem Zertifizierungsbereich ein Zertifikat aus. 

• Es ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Zertifizierungsstellen notwendig, welche den 

Austausch von Informationen und den jeweiligen Verantwortungsbereich regelt 

• Der Gruppenorganisator stellt sicher, dass alle zertifizierungspflichtigen Tätigkeiten auditiert 

werden. 
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H 3.4 Risikomanagement (KO) 

Gefahrenanalyse 

Es liegt eine dokumentierte Gefahrenanalyse für alle relevanten Rohstoffe, Produkte, Abläufe und 

Prozesse vor, für die der Gruppenorganisator verantwortlich ist. Diese beinhaltet die Bewertung der 

RisikeŶ für eiŶe „OhŶe GeŶTechnik“-Kennzeichnung (analog HACCP Konzept).   

Die Gefahrenanalyse umfasst mindestens: 

• Rohstoffe uŶd Produkte für deŶ BereiĐh „Ohne GenTeĐhŶik“/ „VLOG“ 

• HaŶdhaďuŶg ǀoŶ RohstoffeŶ uŶd ProdukteŶ, die die AŶforderuŶgeŶ für eiŶe „Ohne GenTeĐhŶik“- 

KeŶŶzeiĐhŶuŶg erfülleŶ uŶd RohstoffeŶ uŶd ProdukteŶ, die die AŶforderuŶgeŶ der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung nicht erfüllen 

• Verfahren zur Reinigung und Desinfektion 

• Lieferanten (Zertifizierungen, Verträge, Zuverlässigkeit etc.) 

• Verkauf / Deklaration  

• Ggfs. Weitere unternehmensspezifische Punkte 

Risikomanagement 

Aufbauend auf die Gefahrenanalyse sind Vorsorge, Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen für die 

identifizierten Risiken eingeführt und umgesetzt. 

Eine jährliche Überprüfung des Risikomanagements inklusive der Überarbeitung der 

Gruppenbeschreibung, z.B. im Rahmen eines internen Audits findet statt. 

 ErläuteruŶg: WerdeŶ der loseŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Ware in der Filiale weitere Zutaten 
hinzugefügt, die nicht von VLOG-zertifizierten oder nach einem gleichwertig anerkannten Standard 

zertifizierten Lieferanten bezogen werden (z.B. Marinaden), ist die Gefahrenanalyse auf eine 

Bewertungsmöglichkeit des Einsatzes von Aromen, Enzymen, Mikroorganismenkulturen, Zusatzstoffen, 

Hilfsstoffen und sonstigen Lebensmittelzutaten aufgrund von vorgelegten Bescheinigungen durch die 

Lieferanten auszuweiten. Eine Vorlage für eine korrekte Bescheinigung über die GVO-Freiheit ist dem VLOG-
Standard beigefügt, s. Anhang I. Der Einsatz von Rohstoffen tierischen Ursprungs ist nur zulässig, wenn 

diese nach VLOG-Standard oder einem als gleichwertig anerkannten Standard zertifiziert sind. 

H 3.5 Beschaffung (Lieferanten und Herstellerbescheinigung) 

Es liegt beim Gruppenorganisator ein System zur Lieferanten- und Artikelfreigabe vor. Die Bestellung der 

losen und verpackten „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Ware ist nachvollziehbar.  

Für die lose „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Ware liegen zudem folgende Dokumente vor: 

• Lieferantenliste  

• Artikelliste 

• Spezifikationen 

Die Freigabe von Rezepturen / Rezepturänderungen erfolgt durch einen Verantwortlichen im Betrieb. 
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H 3.6 Wareneingangskontrolle (KO) 

Im Wareneingang ist sichergestellt, dass sämtliche „ohŶe GeŶteĐhŶik“-/“VLOG“-Rohstoffe und Produkte 

den Vorgaben entsprechen (vgl. Kapitel A 1.3.2 und A 1.4).  

• Es erfolgt eine dokumentierte Prüfung der „VLOG“-Kennzeichnung auf Verpackung und 

Lieferpapieren und/oder Rechnung. 

• Die Zulassung des Lieferanten wird geprüft. 

• Die VLOG-Zertifizierung des Lieferanten wird regelmäßig, jedoch mindestens 1x jährlich geprüft.  

H 3.7 Trennung der Warenströme/ Ausschluss von Vermischungen 
und Vertauschung (KO) 

Durch räumliche und/ oder zeitliche Trennung der Warenflüsse gelangen zu keinem Zeitpunkt Produkte, 

die ŶiĐht für eiŶe „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung geeignet sind, in den Warenfluss der Produkte zur 

„ohŶe GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung. Wo notwendig, wird eine Zwischenreinigung durchgeführt. 

Zudem liegt auf allen Prozessstufen eine eindeutige und lückenlose Kennzeichnung aller Rohstoffe / 

Halbfertig- / Endprodukten vor.  

 Erläuterung: Die Waren sind während der Lagerung, Handhabung und Präsentation / Verkauf räumlich 

(z.B. über Regalböden, Kisten, Schalen) sowie durch eine eindeutige und lückenlose Kennzeichnung der 

„ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“ Rohstoffe / Halbfertig- / Endprodukten zu trennen. 

EiŶe geŵeiŶsaŵe LageruŶg ǀoŶ loser „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Ware ŵit loser Ware, die für eiŶe „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Kennzeichnung nicht geeignet ist, ist nicht zulässig. Eine eindeutige Trennung z.B. durch 

verschiedene Behältnisse ist notwendig.  

Alle Mehrweg-Geräte und -Gefäße, die zur Verarbeitung, Präsentation und AufďeǁahruŶg ǀoŶ „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-ProdukteŶ geŶutzt ǁerdeŶ, siŶd ǀor deŵ WeĐhsel auf „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-

Produkte soweit vorzubereiten, dass eine Vermischung ausgeschlossen wird. 

Risikoorientiert sind im Risikomanagement Maßnahmen zur Trennung, Zwischenreinigungen und 

Produktionsreihenfolgen zu definieren und umzusetzen.  

H 3.8 Be- und Verarbeitung 

Für alle selďst ǀerarďeiteteŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Produkte sind festgelegte, mengen- bzw. 

gewichtsbezogene verbindliche Rezepturen vorhanden. 

Die Rezepturen enthalten Ŷur ZutateŶ, die deŶ VorgaďeŶ für die HerstelluŶg ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“- 

Produkten gemäß des VLOG-Standards entsprechen. 

H 3.9 Schulung der Mitarbeiter und der Gruppenmitglieder durch 
den Gruppenorganisator 

Alle iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ releǀaŶten Betriebsablauf involvierten Mitarbeiter des Gruppenorganisators, 

sind vor Aufnahme der Tätigkeit soǁie laufeŶd, ŵiŶdesteŶs jährliĐh ďzgl. der AŶforderuŶgeŶ „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“ uŶd der dazu festgelegteŶ Betrieďsaďläufe gesĐhult. Diese SĐhuluŶgeŶ siŶd hiŶsichtlich deren 

Inhalten und Teilnehmern sowie Schulungsdatum, Schulungsort und Referenten dokumentiert. 



VLOG-Standard 19.01 – Teil H: Stufe Einzelhandel – Abgabe loser tierischer Lebensmittel 01.10.2018 

 

  Seite 120 

 

Der GruppeŶorgaŶisator koŵŵuŶiziert alle releǀaŶteŶ AŶforderuŶgeŶ uŶd IŶforŵatioŶeŶ der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Produktion an die Gruppenmitglieder. Die Kommunikation der Informationen ist 

dokumentiert. 

 ErläuteruŶg: Iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ releǀaŶteŶ Betrieďsaďlauf iŶǀolǀierteŶ Mitarďeiter des 
Gruppenorganisators sind z.B. QM, Einkauf etc. 

H 3.10 Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/ Produkten (KO) 

Es liegt ein wirksames und dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/ 

Produkten vor. 

Dieses beinhaltet mindestens: 

• Kennzeichnung betroffener Rohstoffe und Produkte 

• Information der Lieferanten und des Gruppenorganisators bzw. Gruppenmitglieds 

• Fehlerbehandlung 

• Einleitung, Überwachung, Auswertung und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen 

• Sperrung und Freigabe von Rohstoffen und Produkten 

• Dokumentation und Auswertung von Vorfällen 

Verantwortlichkeiten sind im Verfahren festgelegt. 

H 3.11 Kennzeichnung 

Auf Preisschildern, ggf. Etiketten ist die Kennzeichnung als „ohŶe GeŶteĐhŶik“ vorgenommen.  

H 3.12 Rückverfolgbarkeit (KO) 

Das eingeführte/ installierte Rückverfolgbarkeitssystem stellt sicher, dass:  

• alle im Unternehmen vorhandenen „ohŶe GeŶteĐhŶik“-/ „VLOG“-Rohstoffe und Produkte 

jederzeit eindeutig identifiziert werden können. 

• innerhalb von einem Arbeitstag der WareŶfluss ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-/ „VLOG“-Rohstoffen und 

Produkte sowie Mengenaufstellungen und Auswertungen erstellt werden können, die 

Rückschlüsse über Warenflüsse und deren Plausibilität zulassen.  

 Hierzu werden u.a. folgende Daten ermittelt:  

− Informationen zum Lieferanten und Lieferdatum  

− Menge  

− Chargenbildungen, falls erfolgt (inkl. Rework) 

− Informationen zum Auslieferungsdatum und den belieferten Kunden 

Im Unternehmen wird der Abverkauf sowie die Veredelungen, Abschreibungen und Bestandskorrekturen 

ǀoŶ loseŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Produkten artikelgenau und mengenmäßig nachvollziehbar 

dokumentiert. Die Systematik der Kennzeichnung ist definiert und klar erkenntlich. 
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H 3.13 Krisenmanagement (KO) 

Es liegt ein aktuelles und dokumentiertes Verfahren für das Management von möglichen 

Krisensituationen mit Einfluss auf Produktqualität und -reĐhtŵäßigkeit ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-/ „VLOG“-

Rohstoffen und Produkten vor. Dieses Verfahren ist implementiert, berücksichtigt alle Filialen und 

umfasst mindestens: 

•  den Ablauf im Krisenfall  

• Benennung von Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertreterregelungen  

• Erreichbarkeiten (innerhalb und außerhalb der Geschäftszeiten) 

• eine Notrufnummernliste 

• Regelungen zur umgehenden Information der VLOG Geschäftsstelle, des Zertifizierers 

• juristische Beratung (falls erforderlich) 

Das Verfahren zum Krisenmanagement wird regelmäßig, mindestens einmal jährlich, hinsichtlich seiner 

Praktikabilität, Funktionalität und umgehenden Umsetzung intern getestet und dokumentiert. 

H 3.14 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess 

Werden im Rahmen interner Audits, externer Audits, Reklamationsmanagement Abweichungen von den 

Standard-Anforderungen festgestellt, ergreift das Unternehmen Korrekturmaßnahmen, um ein erneutes 

Auftreten zu verhindern.  

Die fristgerechte Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird überwacht und die Wirksamkeit dieser in 

einem angemessenen Zeitraum überprüft. Beides wird dokumentiert.  

H 3.15 Dokumentation und Aufbewahrungsfristen 

Die Aufzeichnungen sind gut lesbar und authentisch. Eine nachträgliche Manipulation ist ausgeschlossen.  

Alle DokuŵeŶte iŵ ZusaŵŵeŶhaŶg ŵit der KeŶŶzeiĐhŶuŶg „ohŶe GeŶteĐhŶik“, sind für folgenden 

Zeitraum aufbewahrt, sofern nicht gesetzliche Vorgaben eine längere Aufbewahrungsfrist vorsehen: 

mindesten zwei Jahre.  

 Erläuterung: Dokumente die aufbewahrt werden müssen, sind z.B. Warenbegleitpapiere, 
Lieferantenerklärungen, Produktions- und Warenflussaufzeichnungen (inkl. Rework), Schulungsunterlagen, 

etc. 

H 3.16 Interne Audits  

Es werden jährliche interne Audits durch den Gruppenorganisator beim Gruppenorganisator und allen 

Filialen durchgeführt, die mindestens alle allgemeinen- und für das Unternehmen spezifischen Standard-

Anforderungen der Stufe Einzelhandel abdecken. Die internen Auditoren sind sachkundig und auditieren 

nicht Ihre eigenen Tätigkeiten. Die Ergebnisse sind schriftlich dokumentiert und an die betroffenen 

Bereiche kommuniziert. 

Im Rahmen des internen Audits werden jährlich oder pro Filiale? mindestens zwei risikoorientierte 
Stichprobenkontrollen zur Warenrückverfolgung inkl. Mengenabgleich durchgeführt und die Ergebnisse 
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dokumentiert. Dabei werden auch zusammengesetzte Lebensmittel berücksichtigt, wenn diese im 

Unternehmen bzw. in den Filialen selbst hergestellt werden. 

Folgende weitere Prüfpunkte werden berücksichtigt:  

• „ohŶe GeŶteĐhŶik“/ „VLOG“-Kennzeichnung im Unternehmen 

• Aktualität und UmsetzungVerfahrens- und Arbeitsanweisungen 
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Im folgenden Teil sind die spezifischen Regelungen und Anforderungen an Zertifizierungsstellen, 

Auditoren und Bewerter/Zertifizierer beschrieben. 

I 1 Anforderungen an die Zertifizierungsstellen 

Die Zertifizierungsstelle ist für die VLOG-Zertifizierung vom VLOG anerkannt bzw. zugelassen und verfügt 

über einen entsprechenden Anerkennungsvertrag mit dem VLOG.  

Die Zertifizierungsstelle verfügt nachweislich über eine gültige Akkreditierung nach ISO/IEC 17065 in 

jeweils mindestens einem Standard der Lebens- und der Futtermittelwirtschaft.  

Die Zertifizierungsstelle hat mindestens zwei Auditoren unter Vertrag, die über die im Kapitel I 2 
beschriebene Qualifikation verfügen.  

Die Zertifizierungsstelle überprüft und bestätigt die fachliche Qualifikation und Kompetenz der Auditoren 

und Bewerter / Zertifizierer und setzt nur entsprechend qualifizierte und geschulte Auditoren und 

Bewerter / Zertifizierer ein.  

Die Anforderungen an die Qualifikation beschreibt die Zertifizierungsstelle in ihrem 

Qualitätsmanagement-Handbuch, sowie in den entsprechenden Unterlagen über Schulung und 

Ausbildung der Auditoren. Alle Unterlagen, inkl. Schulungsmaterial, die die Qualifikation des 

Zertifizierungsstellenpersonals und der Auditoren nachweisen, liegen der Zertifizierungsstelle schriftlich 

vor und können dem VLOG auf Verlangen vorgelegt werden. 

Bei der Auditierung und Zertifizierung nach VLOG-Standard wird das Vieraugenprinzip angewendet. Dem 

Auditor wird nicht erlaubt, endgültige Zertifizierungsentscheidungen für die von ihm selbst 

durchgeführten Audits zu treffen. 

Für die Bewertung und Zertifizierung von VLOG-Audits wird von der Zertifizierungsstelle ausreichend 

Personal zur Verfügung gestellt. Bewertung und Zertifizierung können von derselben Person durchgeführt 

werden.  

Die Zertifizierungsstelle führt Audits und Zertifizierungen nach den in Kapitel A 3 beschriebenen Verfahren 

durch. Bei Verdachtsmomente gegenüber einem VLOG-zertifizierten Unternehmen führt die 

Zertifizierungsstelle zusätzlich unangekündigte Verdachtsaudits durch. 

Spätestens acht Wochen nach dem VLOG "Ohne Gentechnik"-Audit stellt die Zertifizierungsstelle dem 

VLOG die folgenden Auditergebnisse/Auditunterlagen in Deutsch oder Englisch zur Verfügung:  

 

Audittyp/ Stufe Einzureichende Unterlagen 

Erst- sowie Regelaudits • aktuelle Betriebsbeschreibung  

• VLOG-Checkliste(n)  

• VLOG-Zertifikat  

• Ggfs. sonstige zertifizierungsrelevante Anlagen 

 

Gruppenzertifizierungen 

 

• Gruppenbeschreibung 

• VLOG-Checkliste 

• VLOG-Zertifikat 
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Audittyp/ Stufe Einzureichende Unterlagen 

• Mitgliederliste 

• Auf Nachfrage des VLOG stellt die Zertifizierungsstelle dem VLOG 

folgende Unterlagen in Deutsch oder Englisch16 unverzüglich zur 

Verfügung: 

- Auditergebnisse der Gruppenmitglieder 

- tagesaktuelle Mitgliederliste 

 

Matrixzertifizierung: 

 

• Matrixbeschreibung 

• VLOG-Checkliste 

• VLOG-Zertifikat 

• Standortliste 

• Auf Nachfrage des VLOG stellt die Zertifizierungsstelle dem VLOG 
folgende Unterlagen in Deutsch oder Englisch16 unverzüglich zur 

Verfügung: 

- Auditergebnisse der Matrixmitglieder und Matrixstandorte 

- tagesaktuelle Standortliste 

Nachaudit / 

Stichprobenaudit / 

Verdachtsaudits:  

 

• VLOG-Checkliste inklusive zertifizierungsrelevanter Anlagen 

• ggfs. VLOG-Zertifikat 

Gehen aus den übermittelten Auditergebnissen die Angaben zur Zertifizierungsentscheidung oder zum 

beteiligten Audit- und Zertifizierungsstellenpersonal nicht hervor, werden diese dem VLOG gesondert 

mitgeteilt.  

Bei Zuwiderhandlung greifen die Sanktionen, die im Vertrag zwischen der Zertifizierungsstelle und dem 

VLOG festgehalten sind. 

I 2 Anforderungen an die Auditoren  

• Der Nachweis der Kompetenz erfolgt über eine entsprechende Anzahl an jährlichen Audits im 

jeweiligen Einsatzbereich (Landwirtschaft / Futtermittelindustrie oder Aufbereitung / Herstellung 
von Lebensmitteln: mindestens 10 vollständige Audits bei verschiedenen Unternehmen je 

Einsatzbereich in den vergangenen 2 Jahren), einer entsprechenden Schulung und die 

Qualifikation für mindestens einen anerkannten Qualitätssicherungsstandard wie z.B. QS, 

GLOBAL G.A.P, IFS, GMP+. 

                                                           

 

 

16 Die Kosten der Übersetzung trägt die Zertifizierungsstelle. 
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• Der Auditor hat an einer vom VLOG zugelassenen Schulung zum VLOG-Standard teilgenommen 

und die angeschlossene Prüfung erfolgreich bestanden. Das Schulungszertifikat reicht bis zum 

Ausstellen eines neuen Zertifikats, längstens bis Ende des zweiten Folgejahres (bezogen auf das 

Schulungsdatum).  

Vor dem Ablauf des Schulungszertifikats muss eine Aufbauschulung erfolgreich absolviert 
werden. Ist dies nicht der Fall, dürfen mit Ablauf des Zertifikates keine weiteren VLOG-Audits 

durchgeführt werden. 

• Ein Auditor führt das Regelaudit im selben Unternehmen maximal dreimal hintereinander durch. 

• Der Auditor führt bei Unternehmen, Erzeugern oder Erzeugergruppen keine Audits durch, in 

denen er in den letzten zwei Jahren Beratertätigkeiten durchgeführt hat. 

• Der Auditor hält die Verfahren des Unternehmens und der Zertifizierungsstelle zur vertraulichen 

Behandlung von Informationen und Aufzeichnungen genauestens ein. 

 Erläuterung: Begründete Abweichungen von den Anforderungen an die Qualifikationen bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des VLOG. 

I 3 Anforderungen an die Bewerter/Zertifizierer 

Folgende Qualifikationsanforderung gilt für das Personal, das die Bewertung durchführt und / oder die 

Zertifizierungsentscheidungen trifft: 

• Der Bewerter / Zertifizierer hat an einer vom VLOG zugelassenen Schulung zum VLOG-Standard 
teilgenommen. Das Schulungszertifikat reicht bis zum Ausstellen eines neuen Zertifikats, 

längstens bis Ende des zweiten Folgejahres (bezogen auf das Schulungsdatum). Nach Ablauf des 

Schulungszertifikates werden keiŶe ǁeitereŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Audits bewertet/ zertifiziert, es 

sei denn, der Bewerter/ Zertifizierer hat eine weitere Schulung besucht. 
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 Anforderungen an Auftraggeber der Untersuchung 

Der Auftraggeber der GVO-Analyse ist verpflichtet, 

• regelmäßig, mindestens 1x jährlich die VLOG-Anerkennung des beauftragten Labors (vgl. J 2) zu 

prüfen. 

Bei der Beauftragung werden folgende Informationen im Prüfauftrag oder mitgeltenden Dokumenten 

angegeben und an das Labor übermittelt: 

• Beauftragung von GVO-Analysen gemäß diesem Anforderungskatalog 

• Zusammensetzung der Probe:  

Sind Soja-, Mais-, Raps- und / oder Reis-Einzelfutter bzw. -Zutaten enthalten, ist anzugeben, in welcher 

Form diese enthalten sind (z.B. Mais als Maisschlempe, Soja als Sojaextraktionsschrot). Kopien der 

Warenbegleitpapiere/ Deklarationen werden mit der Probe an das Labor versandt. 

Bei Erhalt des Analyseergebnisses prüft der Auftraggeber, ob das Labor die Einhaltung der im Kapitel J 2 

und J 3 genannten Anforderungen bestätigt.  

 Erläuterung: Die Einhaltung der Anforderungen kann für jedes Analyseergebnis im Prüfbericht oder in einer 
separaten Bestätigung erfolgen, die 1x jährlich vom Labor ausgestellt wird. 

Anforderungen an Labore 

Für die Zertifizierung nach VLOG-Standard werden nur Analyseergebnisse anerkannt werden, die gemäß 

den folgenden Anforderungen ermittelt wurden. 

 Allgemeine Anforderungen und VLOG-Anerkennung 

• Das Labor ist vom VLOG anerkannt17. 

• Das Labor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 (in der gültigen Fassung) für alle durchzuführenden 

qualitativen und quantitativen GVO-Untersuchungsparameter akkreditiert. Diese kann in Form 

einer flexiblen Akkreditierung für den gesamten Bereich oder jeweils für alle durchzuführenden 

Verfahren einzeln vorliegen. 

Unterauftragsvergabe 

• Eine Unterauftragsvergabe von (Teil-)Untersuchungen ist unter folgenden Bedingungen zulässig: 

− Alle an der Durchführung der GVO-Analyse beteiligten Labore sind vom VLOG anerkannt und 
halten die jeweils für Ihren Aufgabenbereich zutreffenden methodischen Anforderungen des 

VLOG-Standards ein.  

− Zwischen den beteiligten Laboren wird schriftlich die Einhaltung des VLOG-Standards 

vereinbart.  

                                                           

 

 

17 Der Leitfaden für die VLOG-Anerkennung von Laboren ist auf der Homepage unter: 
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/downloads/Leitfaden_fuer_die_VLOG-

Anerkennung_von_Laboren_final_180401.pdf downloadbar. 

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/downloads/Leitfaden_fuer_die_VLOG-Anerkennung_von_Laboren_final_180401.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/dokumente/downloads/Leitfaden_fuer_die_VLOG-Anerkennung_von_Laboren_final_180401.pdf
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− Die VLOG-anerkannten Labore dokumentieren, an welche Labore sie (Teil-) Untersuchungen 

untervergeben bzw. für welche Labore Sie GVO-Analysen nach VLOG-Standard durchführen. 

− Die komplette Vermahlung der Probe findet durch ein Labor statt, dass dann Teilmengen der 

vermahlenen Probe an die beteiligten Labore versendet. 

− Wenn mehrere Labore an der Analyse beteiligt sind, erfolgt die abschließende Beurteilung der 

Probe gemäß Kap. J 3.5 durch ein VLOG-anerkanntes Labor. Dem Auftraggeber wird ein 

Prüfbericht vom VLOG-anerkannten Labor zur Analyse übermittelt. 

Fremdvergabe 

• Eine Fremdvergabe von Untersuchungen ist unter folgenden Bedingungen zulässig: 

− Alle an der Durchführung der GVO-Analyse beteiligten Labore sind vom VLOG anerkannt 

− Zwischen den beteiligten Laboren wird schriftlich die Einhaltung des VLOG-Standards 

vereinbart.  

− Die VLOG-anerkannten Labore dokumentieren, an welche Labore sie Untersuchungen 

fremdvergeben. 

− Die komplette Vermahlung der Probe findet durch ein Labor statt, dass dann Teilmengen der 

vermahlenen Probe an die beteiligten Labore versendet. 

− Wenn mehrere Labore an der Analyse beteiligt sind, erfolgt die abschließende Beurteilung der 

Probe gemäß Kap. J 3.5 durch ein VLOG-anerkanntes Labor. Dem Auftraggeber wird ein 

Prüfbericht vom VLOG-anerkannten Labor zur Analyse übermittelt. 

− Im Prüfbericht des Kunden erfolgt ein Vermerk (mind. der Name) über die vom VLOG-

anerkannten Labore, die die GVO-Untersuchungen vornehmen. 

 Methodische Anforderungen 

DIN-Normen und Protokolle des Joint Research Centre (JRC; 

http://gmocrl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx) sollten eingesetzt werden (falls vorhanden). Für 

Methoden aus anderen Quellen ist laborseitig zu verifizieren, dass vergleichbare Mindestanforderungen 

erfüllt sind. 

J 3.1 Analytischer Prozess 

Vermahlung: 

Abhängig von der Probenmatrix werden jeweils die folgenden Mindestmengen an Probenmaterial 

komplett vermahlen: 

• Futtermittel: mindestens 400 g, maximal bis 1 kg, komplett vermahlen 

• Rohstoffe (ganze Körner Mais, Sojabohnen, Raps u. ä.): mindestens 3000 Körner bzw. ca. die 

Probenmenge, die jeweils dieser Anzahl entspricht (Mais mind. 1000 g; Soja mind. 700 g, Raps 

mind. 60 g), komplett vermahlen 

 Erläuterung: Die genannten Mindestmengen beziehen sich auf ganze Körner bzw. Bohnen. Für Rohstoffe, 
die eine bessere Homogenität aufweisen (z.B. Sojaproteinkonzentrat) können geringere Einwaagen in 

Absprache mit dem zuständigen Labor verwendet werden. 

 

http://gmocrl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
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Zerkleinerung: 

Abhängig von der Probenmatrix werden jeweils die folgenden Mindestmengen an Probenmaterial 

zerkleinert: 

• Lachsfilet: mindestens 5 g von mindestens 10 Tieren, komplett zerkleinert 

• Lachsprodukte: mindestens 50 g, komplett zerkleinert 

DNA-Extraktion: 

Von jeder Probe werden nach dem Mahlen /Zerkleinern/ Homogenisieren mindestens 2 DNA-

Extraktionen durchgeführt. Die Einwaage beträgt dabei für Futtermittel, Saaten, Lachs und Lachsprodukte 

sowie Material mit Verdacht auf inhomogene Verteilung mindestens 2000 mg.  

 Erläuterung: In Ausnahmefällen (bei sonst nicht extrahierbarem Material) darf die Einwaage auch bei nur 
500mg liegen. 

PCR-Analyse: 

Es werden Real-Time PCR-Verfahren mit Sondentechnologie (45 Zyklen) empfohlen. Bei der Verwendung 

von konventionellen Endpunkt- ;„eŶdpoiŶt“Ϳ - PCR-Verfahren erfolgt bei positiven Ergebnissen eine 

zusätzliche Bestätigungsreaktion (z.B. Real-Time PCR mit Sondentechnologie, Restriktionsanalyse oder 

Sequenzierung). 

J 3.2 Absicherung der Analytik 

Alle Qualitätskontrollen nach den relevanten ISO- und DIN-Normen zeigen die nach diesen Normen 

geforderten Resultate. Vom Labor ist sichergestellt, dass keine inhibitorischen Effekte die Messergebnisse 

beeinflussen. Weichen die Messergebnisse von den Kontrollwerten so stark ab, dass die vom Labor 
definierten Toleranzgrenzen für Abweichungen bzw. Qualitätsvorgaben überschritten werden, wird der 

PCR-Lauf wiederholt. 

Es sind Verfahren über die regelmäßige Durchführung und Dokumentation von QS-Maßnahmen etabliert 

und umgesetzt (z.B. Kontroll- und Regelkarten), um systematische Fehler, Instabilitäten der Reagenzien 

etc. zu verhindern. 

J 3.3 Freigabe von Analyseergebnissen 

Die Ergebnisse werden nach dem 4-Augen-Prinzip durch einen Hauptverantwortlichen freigegeben. 

J 3.4 Anforderungen an Prüfberichte 

Ein Prüfbericht enthält neben den in den in DIN EN ISO 24276, DIN EN ISO 21569 und DIN EN ISO 21570 

geforderten Angaben mindestens folgende Angaben: 

• die eingesandte und die vermahlene Probenmenge 

• die in der DNA-Extraktion eingesetzte Probenmenge 

• die genaue Probenbeschreibung 

• die Nachweisgrenze (Methoden-LOD in % oder als Kopienzahl des Targets) 

• die angewandte Methode 

• das Untersuchungsresultat 



VLOG-Standard 19.01 – Teil J: Labore und Analysen  01.10.2018 

 

  Seite 131 

 

• die Messunsicherheit des Verfahrens, 

• Bestätigung, dass das Ergebnis gemäß den Anforderungen des VLOG-Standards ermittelt wurde. 

Alternativ erfolgt diese Bestätigung in einem separaten Schreiben, das dem Auftraggeber 1x 

jährlich ausgestellt wird. 

• Zusätzlich bei Identifizierungen / Quantifizierungen: 

− Warnung, wenn die Menge an speziesspezifischer DNA für quantitative Aussagen in Bezug auf 

den relevanten Grenzwert (0,1 % bzw. 0,9 % GVO-DNA) nicht ausreicht. 

− Die Angabe der pLOQ wird empfohlen. 

J 3.5 Interpretation der Messergebnisse - Kontroll- und 
Bewertungskriterien 

Für jede Probe ist eine abschließende Beurteilung auf dem Prüfbericht enthalten, ob die Probe für die 

analysierten Parameter den Vorgaben des VLOG-Standards entspricht oder nicht. Für die Bewertung wird 

die Standardabweichung zwingend berücksichtigt, um der inhomogenen Verteilung von GVO in 

Futtermitteln oder Lebensmitteln Rechnung zu tragen: In Anlehnung an VO (EU) Nr. 691/201318 sowie an 

den Leitfaden zur Schätzung der Messunsicherheit des DAkkS (71 SD 4 016)19 wird zur Beurteilung, der 

analysierte GVO-Gehalt — nach Abzug der erweiterten Messunsicherheit — herangezogen. 

Für Futtermittel werden für die Bewertung Kapitel ϱ uŶd die AŶhäŶge ϭ uŶd Ϯ des „LeitfadeŶs zur 
KoŶtrolle ǀoŶ GVO iŶ FutterŵittelŶ“ berücksichtigt. 

Falls eine abschließende Beurteilung der Messergebnisse nicht möglich ist, wird dies auf dem Prüfbericht 

angemessen dargestellt (Vermerk bei eingeschränkter Analysierbarkeit der Probe, Angabe der 

praktischen LOD, fehlenden Informationen zu Einzelfuttermitteln). 

Anforderung an Analyseumfang 

Die Anforderungen an den Analyseumfang gemäß Anhang IV werden vom Labor eingehalten. 

                                                           

 

 

18 Verordnung (EU) Nr. 691/2013 der Komission vom 19. Juli 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 hinsichtlich 

der Probenahmeverfahren und Analysemethoden. 

19 Leitfaden zur Schätzung der Messunsicherheit gemäß Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 für Prüflaboratorien auf dem 

Gebiet der chemischen Analytik in den Bereichen Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Agrarsektor, Chemie und Umwelt (71 SD 

4 016, Revision 1.0, 19. Januar 2017) 
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Glossar-Begriffsdefinition 

Zur Vereinfachung werden folgende Definitionen und Abkürzungen festgelegt:  

Auditor: durch die Zertifizierungsstelle für die Auditierung von Unternehmen zur Verfügung zu stellendes 

Personal, dessen Tätigkeiten in ISO/IEC 17065 beschrieben werden. 

Austauschbare, bzw. nichtaustauschbare GV Futtermittel/Rohstoffe: Genetisch veränderte Futtermittel 

sind austauschbar, wenn ihr Einsatz von der Art des Futtermittels her auch in der "ohne Gentechnik"-

Produktion denkbar ist; z.B. GV-Sojaschrot im Bereich Schweinemast und einer "ohne Gentechnik"-

Milchproduktion. Nichtaustauschbar ist ein Futtermittel, das einer Produktionsschiene klar zugeordnet ist 

und ein Einsatz in der "ohne Gentechnik"-Produktion praxisfern ist; z.B. GV-Milchaustauscher für 

Kälberaufzucht und einer "ohne Gentechnik"-Milchproduktion. 

Betrieb: rechtlich eigenständiges Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten.  

Betriebseinheit: Teile eines landwirtschaftlichen Betriebs, die bis auf die Organisation vollständig 

voneinander getrennt sind. Dies können z.B. unterschiedliche Stallungen bzw. Futterlagerungsstätten 

sein. Für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland werden Teile eines landwirtschaftlichen Betriebes, 

denen eine VVVO-Nummer zugewiesen ist, als eine Betriebseinheit definiert. 

Bewerter: durch die Zertifizierungsstelle zur Verfügung zu stellendes Personal. Alle mit dem Audit vor Ort 

(Evaluierung) zusammenhängenden Informationen und Ergebnisse sind zu bewerten. Der Bewerter darf 

nicht in das Audit vor Ort (Evaluierung) einbezogen sein. Der Bewerter gibt dem Zertifizierer eine 

Empfehlung zur Zertifizierungsentscheidung. Sind Bewerter und Zertifizierer nicht dieselbe Person, ist das 

Ergebnis des Bewerters separat zu dokumentieren. 

Charge: vgl. Partie. 

Duale Produktion: Gemeinsame Nutzung von Anlagen und/ oder Transportmitteln für die Herstellung, 

VerarďeituŶg, TraŶsport, LageruŶg, UŵsĐhlag uŶd/ oder HaŶdel ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmitteln 

ďzǁ. „VLOG geprüft“-Futtermitteln und Lebensmitteln die ŶiĐht deŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“- ďzǁ. „VLOG 
geprüft“ VorgaďeŶ eŶtspreĐheŶ. 

EGGenTDurchfG: Gesetz zur Durchführung der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem 

Gebiet der Gentechnik und über die Kennzeichnung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren 

hergestellter Lebensmittel (EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz). 

Einzelfuttermittel: Einzelfuttermittel sind Futtermittel, die unmittelbar als solche oder in verarbeiteter 

Form zur Verfütterung oder zur Herstellung von Mischfuttermitteln bestimmt sind. Einzelfuttermittel sind 

pflanzlichen, tierischen oder aquatischen Ursprungs oder andere organische oder anorganische Stoffe. 

Einzelhandel: die Handhabung und/oder Be- oder Verarbeitung von Lebensmitteln und ihre Lagerung am 

Ort des Verkaufs oder der Abgabe an den Endverbraucher; hierzu gehören Läden, Supermarkt-

Vertriebszentren und Großhandelsverkaufsstellen. 

Ergänzungsfuttermittel: Mischfuttermittel, das einen hohen Gehalt an bestimmten Stoffen aufweist, aber 

aufgrund seiner Zusammensetzung nur mit anderen Futtermitteln zusammen für die tägliche Ration 

ausreicht. 

Fehlerhafte Produkte: Lebensmittel oder Futtermittel, die ŶiĐht die „OhŶe GeŶteĐhŶik“ ďzǁ. “VLOG 
geprüft“-Anforderungen einhalten. 

Fremdvergabe: Eine Fremdvergabe liegt vor, wenn das vergebende Labor nicht für diesen Parameter 

akkreditiert ist und GVO-Analysen an ein anderes Labor abgibt. 
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Futtermittel: Stoffe oder Erzeugnisse, auch Zusatzstoffe, verarbeitet, teilweise verarbeitet oder 

unverarbeitet, die zur oralen Tierfütterung bestimmt sind. 

Futtermittelherstellung/ -verarbeitung: Alle Prozessschritte, die die Futtermittelaufbereitung umfassen. 

Z. B. die Herstellung von Rapsextraktionsschrot (das bei der Extraktion von Öl aus Rapssaat als 

Nebenprodukt anfällt), Mahlen, Trocknen etc. Umfasst auch Private Labelling. 

Futtermittelunternehmen: alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind 
oder nicht und ob sie öffentlich oder privat sind, die an der Erzeugung, Herstellung, Verarbeitung, 

Lagerung, Umschlag, Beförderung oder dem Vertrieb von Futtermitteln beteiligt sind, einschließlich 

Erzeuger, die Futtermittel zur Verfütterung in ihrem eigenen Betrieb erzeugen, verarbeiten oder lagern 

(VO (EG) Nr. 178/2002). 

Gruppenmitglied: (Landwirtschaftliches) Unternehmen oder Filiale / Standort, der/die vertraglich in eine 

VLOG-Gruppe integriert ist/sind. 

Gruppenorganisator: Unternehmen einer VLOG-Gruppe welches die Zertifizierung der Gruppe organisiert 

und die Verantwortung für ein Risikomanagement, welches die landwirtschaftlichen Gruppenmitglieder 

bzw. Gruppenmitglieder Einzelhandel umfasst, innehält.  

GVO: Gentechnisch veränderte Organismen; gem. GenTG, EU-Richtlinie 2001/18/EG sind dies 
Organismen, bei denen das genetische Material mit Hilfe molekularbiologischer Methoden in einer Weise 

verändert worden ist, wie es natürlicherweise durch Kreuzen und / oder Rekombination nicht möglich ist.  

Handel: Handel umfasst alle Tätigkeiten, in deren Rahmen Waren gekauft, also nicht selbst hergestellt, 

und wieder veräußert werden, inklusive des Import- und des Streckenhandels. Im Gegensatz zum 

Streckenhandel nimmt der Handel die Ware in Besitz und ist Eigentümer der Ware. Er führt also - über 

den Handel (Kauf/Verkauf) hinaus - auch, Lagerung, Umschlag und/oder Transport durch. 

Internes Audit: Allgemeiner Auditprozess, für alle Aktivitäten des Unternehmens. Durchgeführt von oder 

im Namen des Unternehmens zu internen Zwecken. Interne Auditierung ist eine unabhängige, objektive 

Kontroll- und Beratungsaktivität, die darauf ausgerichtet ist einen zusätzlichen Wertezuwachs zu liefern 

und die Arbeitsabläufe eines Unternehmens zu verbessern.  

Kennzeichnungsfreie Futtermittel: Futtermittel, die nach den VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 

ŶiĐht als „geŶetisĐh ǀeräŶdert“ zu keŶŶzeiĐhŶeŶ siŶd. 

Kennzeichnungspflichtige Futtermittel: Futtermittel, die nach den VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 

als „geŶetisĐh ǀeräŶdert“ zu keŶŶzeiĐhŶeŶ siŶd. 

Kleiner landwirtschaftlicher Betrieb:  

• Betriebsschwerpunkt Milch mit einem Milchviehbestand von weniger als 40 laktierenden Tieren.  

• Betriebsschwerpunkt Eiererzeugung mit einem Bestand von unter 10.000 Tieren.  

• Betriebsschwerpunkt Hähnchenmast mit einer Anzahl von Mastplätzen unter 16.000.  

• Betriebsschwerpunkt Schweinemast mit einer Anzahl von Mastplätzen unter 600 Tieren.  

• Oder ein Betrieb, unabhängig des Betriebsschwerpunktes und unabhängig von der Tierzahl, auf 

dem zusätzlich zum Betriebsleiter und ggfs. Familienmitgliedern nicht mehr als eine 

Fremdarbeitskraft in Vollzeit (mindestens 38h/Woche) arbeitet.  

• Für die Klein-Betriebs-Definition von nicht aufgeführten Betriebsschwerpunkten gibt der VLOG 

auf Nachfrage eine Definition ab. 

Komponente: Alle Zutaten, Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe oder sonstige Stoffe im Sinne des §3a 

des EGGenTDurchfG die bei der Herstellung von Futtermitteln oder Lebensmitteln verwendet werden. 
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K.O. Kriterium: AŶforderuŶg dereŶ NiĐhtďeaĐhtuŶg eiŶeŶ kritisĐheŶ EiŶfluss auf die „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“/“VLOG geprüft“ KeŶŶzeiĐhŶuŶg hat. 

Konventionelle Qualität, Produkte und Rohstoffe: nicht für den „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Prozess einsetzbar.  

Korrektur: Eine Korrektur ist eine Maßnahme zur Beseitigung eines bekannten Fehlers. 

Korrekturmaßnahme: Ist eine Handlung, die zur Beseitigung der Ursachen eines Fehlers, Mangels oder 

einer anderen unerwünschten Situation führt, um deren Wiederkehren zu vermeiden bzw. um die 

Häufigkeit des Wiederkehrens zu reduzieren. 

Lagerung: Die Dienstleistung der zeitlich befristeten Lagerung von Lebensmitteln und/ oder Futtermitteln 

im Auftrag Dritter oder die Lagerung in eigenen, externen Lagerstätten (Außenlager).  

Lebensmittel: Alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden 

kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen 

aufgenommen werden. 

Lebensmittelaufbereitung: Die Aufbereitung umfasst die Sortierung, Kennzeichnung von unverarbeiteten 

Erzeugnissen gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004 sowie die in Art. 2 (1) n) der Verordnung (EG) Nr. 

852/2004 genannten Tätigkeiten und das Schlachten von Tieren.  

Lebensmittelunternehmer: Alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind 
oder nicht und ob sie öffentlich oder privat sind, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem 

Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausführen. 

Lebensmittelverarbeitung: Die Verarbeitung umfasst eine wesentliche Veränderung des ursprünglichen 

Lebensmittels, beispielsweise durch Erhitzen, Räuchern, Pökeln, Reifen, Trocknen, Marinieren, 

Extrahieren, Extrudieren oder durch eine Kombination dieser verschiedenen Verfahren; (VO (EG) Nr. 

852/2004). 

Letzter lebender Organismus: letzter Organismus, der seine Erbinformation weitergeben kann. 

Lieferant: Ist das Unternehmen von dem die Ware gekauft wird. Dies kann z.B. der Hersteller oder Händler 

sein. 

Logistikunternehmen: Alle Unternehmen, die logistische Aktivitäten mit Lebensmittel und Futtermitteln 
durchführen, wie Transport, Lagerung, Umschlag, Vertrieb, Beladung und Entladung. Auch mobile Mahl- 

und Mischanlagen gehören zur Gruppe der Logistikunternehmen. 

Matrixmitglied: Unternehmen das vertraglich in eine VLOG-Matrix integriert ist. 

Matrixorganisator: Unternehmen einer VLOG-Matrix, welches die Zertifizierung der Matrix organisiert 

und Verantwortung für ein Risikomanagement innehält, welches alle Matrix-Standorte umfasst. 

Matrixorganisator: Unternehmen einer VLOG-Matrix, welches die Zertifizierung der Matrix organisiert 

und Verantwortung für ein Risikomanagement innehält, welches alle Matrix-Standorte umfasst. 

Matrixstandort: Standort, welcher über ein Matrixmitglied vertraglich in eine VLOG-Matrix integriert ist. 

Mineralfutter: Ergänzungsfuttermittel mit mindestens 40 % Rohasche. 

Mischfuttermittel: Mischfuttermittel sind Mischungen aus Einzelfuttermitteln 
(Futtermittelausgangserzeugnissen), mit oder ohne Zusatzstoffe, die als Allein- oder 

Ergänzungsfuttermittel zur Tierernährung bestimmt sind. 

Mobile Mahl- und Mischanlagen (MMA): MMA die gewerblich und überbetrieblich genutzt wird. Diese 

wird als Futtermittelunternehmen eingestuft (vgl. Teil C). 

Nicht kennzeichnungspflichtige Futtermittel / Kennzeichnungsfreie Futtermittel: Futtermittel, die nach 

der VO (EG) Nr. 1829/2003 oder 1830/2003 nicht kennzeichnungspflichtig in Bezug auf GVO sind.  
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Nicht-konforme Futtermittel, Tiere, Rohstoffe, Produkte: entsprechen nicht den Vorgaben des VLOG-

Standards. 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“-Qualität, Produkte und Rohstoffe:  für deŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Prozess einsetzbar 

(erfüllen die Anforderungen des EGGenTDurchfG und des VLOG-Standards).  

Nicht VLOG-Tiere: Tiere die nicht gemäß VLOG-Standard zertifiziert sind. 

Partie: Eine identifizierbare Menge an Futtermitteln, die nachweislich gemeinsame Eigenschaften haben, 

wie Ursprung, Sorte, Art der Verpackung, Verpacker, Übersender oder Kennzeichnung. 

Pflanzliche Produktion: Der Anbau von Primärprodukten einschließlich Ernten und Wildsammlung. 

Positives Analyseergebnis: jedes Analyseergebnis, welches die Anwesenheit von GVO bestätigt. Dies 

bedeutet nicht automatisch, dass das Futtermittel, der Rohstoff oder das Produkt nicht in der „VLOG 
geprüft“- bzw. „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion verwendet werden kann. Für diese Einstufung sind die 

jeweiligen Grenzwerte und Bedingungen der EU Verordnungen 1829/2003 und 1830/2003 und des 

EGGentDurchfG zu beachten (vgl. Kapitel A 1.3.1 und A 1.3.2). 

Private Labelling: ein Unternehmen, welches Futtermittel, die von einem anderen Unternehmen 

hergestellt wurden, unter seinem eigenen Marken- oder Firmennamen als „VLOG geprüft“ vertreibt, 

betreibt Private Labelling. Das Futtermittel wird dabei entweder nach den Anforderungen des Private 
Labellers von einem anderen Unternehmen im Lohn hergestellt oder die Ware wird vom Hersteller 

übernommen und unter eigenem Namen vertrieben. 

Produkte (Lebensmittel): Alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach 

vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder 

unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen werden.  

Risiko (im Sinne des Standards): Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Schadens bzw. 

Nichtkonformität (gesetzlich oder standardbezogen) für “OhŶe GeŶteĐhŶik“-LeďeŶsŵittel ďzǁ. „VLOG 
geprüft“-Futtermittel. 

Risikobehaftete Futtermittel: Futtermittel, die aufgrund von GVO-Anbausituation der Pflanzenspezies, 

Herkunft, Verarbeitungs- und / oder Lieferkette ein erhöhtes Risiko von GVO-Verschleppungen mit sich 
bringen. Diese müssen gemäß VLOG-Standard durch ein GVO-Analysemonitoring oder eine VLOG-

Zertifizierung abgesichert werden.  

• In Stufe Futtermittel erfolgt die Einstufung von Futtermitteln in risikobehaftete Futtermittel auf 

Grundlage der Risikobeurteilung des Futtermittelunternehmens (vgl. Kap. C 3.3). 

• Für Stufe Landwirtschaft definiert Kap. E 4.9.1.1 risikobehaftete Futtermittel. 

 Rohstoffe: Alle Stoffe die zur Erzeugung eines Lebensmittels eingesetzt werden. 

sonstige Stoffe im Sinne des § 3a Abs. 5 EGGenTDurchfG: Stoffe gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Artikel 

20. 

Spediteur: Vgl. Transporteur. 

Standort: Als Standort gelten alle Räumlichkeiten und Gebäude eines Unternehmens an einer 

postalischen Adresse. Als eiŶe Adresse gelteŶ z.B. „BahŶhofstraße ϯa“ oder „WieseŶgruŶd ϭ-ϱ“. 

Stationäre Mahl- und Mischanlagen (MMA): MMA, die auf dem Betrieb vorhanden ist und nur 

betriebsintern genutzt wird. 

Streckenhandel: beschreibt die Handelsform, bei der die Waren vom Lieferanten direkt zum Kunden des 

Streckenhändlers transportiert werden. Der Streckenhändler nimmt die Ware nicht in Besitz, ist aber 

Vertragspartner des Kunden und erstellt die Rechnung über die Waren. 
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Tierische Produktion: Die Erzeugung oder die Aufzucht von tierischen Primärprodukten einschließlich 

Melken und landwirtschaftlicher Nutztierproduktion (inklusive Aquakultur) vor dem Schlachten. 

Tierkategorie: Als unterschiedliche Tierkategorien gelten Tiere, die sich in ihrer Haltungsart grundsätzlich 

von anderen Tieren unterscheiden (z.B. Zuchtschweine / Mastschweine, Legehennen / Masthühner, 

Großvieh / Milchvieh). 

Tiertransport: Jede Bewegung von Tieren in einem oder mehreren Transportmitteln sowie alle damit 
zusammenhängenden Vorgänge, einschließlich des Verladens, Entladens, Umladens und Ruhens, bis zum 

Ende des Entladens der Tiere am Bestimmungsort. Ein reiner Tiertransporteur ist nur Besitzer der Tiere. 

Transport: Transport ist die Überführung von Waren von einem Ort zu einem anderen. 

Transporteur: Unternehmen, welches Ware von einem Ort zu einem anderen überführt. Die Ware muss 

nicht Eigentum des Transporteurs/Spediteurs sein. 

ÜďerführuŶg ǀoŶ EiŶzelfutterŵittel iŶ „VLOG geprüft“-Qualität: Durch den Einbezug  

• in die VLOG-Zertifizierung,  

• das unternehmenseigene Risikomanagement und  

• insbesondere in ein GVO-Monitoringsystem gemäß Kapitel C 3.3 

köŶŶeŶ zugekaufte EiŶzelfutterŵittel ďei eiŶeŵ FutterŵittelhäŶdler die „VLOG geprüft“-Qualität 

erlangen. Dabei können Einzelfuttermittel auch verarbeitet werden (z.B. Schroten, Mahlen, Pelletieren). 

Umschlag: Umschlagen umfasst alle Tätigkeiten, die in direktem Zusammenhang mit dem Wechseln von 

Verkehrsmitteln stehen (Entladen, ggf. Zwischenlagerung sowie Wiederbeladung von Transportmitteln). 

Unterauftragsvergabe: Unterauftragsvergabe bedeutet, dass das Labor selbst für diesen Parameter 

akkreditiert ist, diesen Parameter aber aus besonderen Umständen, z.B. Mangel an Laborpersonal oder 

Ressourcen, an ein anderes, für diesen Parameter akkreditiertes Labor, weitergibt. 

Unternehmen: Sitz der Verwaltung des jeweiligen Mitgliedbetriebes. Allgemeine Organisation die aus 

mehreren Standorten/Betriebseinheiten bestehen kann. 

Verarbeitung: Eine wesentliche Veränderung des ursprünglichen Erzeugnisses, beispielsweise durch 

Erhitzen, Räuchern, Pökeln, Reifen, Trocknen, Marinieren, Extrahieren, Extrudieren oder durch eine 

Kombination dieser verschiedenen Verfahren; (VO (EG) Nr. 852/2004). 

Verarbeitungserzeugnisse: Lebensmittel, die aus der Verarbeitung unverarbeiteter Erzeugnisse 

hervorgegangen sind; diese Erzeugnisse können Zutaten enthalten, die zu ihrer Herstellung oder zur 

Verleihung besonderer Merkmale erforderlich sind. 

Viehhandel: Jede Bewegung von Tieren in einem oder mehreren Transportmitteln sowie alle damit 

zusammenhängenden Vorgänge, einschließlich des Verladens, Entladens, Umladens und Ruhens, bis zum 
Ende des Entladens der Tiere am Bestimmungsort. Im Gegensatz zum Tiertransport ist der Viehhändler 

Eigentümer der Tiere und nimmt die Tiere ggfs. auch in Besitz. 

„VLOG geprüft“-Qualität: Qualität eines Futtermittels, dass gemäß VLOG-Standard zertifiziert ist. 

VLOG-Gruppe: Eine VLOG-Gruppe ist der Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Unternehmen bzw. 

Standorten / Filialen des Einzelhandels (den sogenannten Gruppenmitgliedern) zum Zwecke einer VLOG-

Gruppenzertifizierung. 

„VLOG“-Rohstoffe, Produkte:  Rohstoffe und Produkte sind gemäß VLOG-Standard zertifiziert und 

köŶŶeŶ iŶ deŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Prozess eingesetzt werden. 

VLOG-Standard: „OhŶe GeŶteĐhŶik“ ProduktioŶs- und Prüfstandard in der jeweils gültigen Version. 
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VLOG-Tiere / VLOG-Tierkategorien: Tiere ďzǁ. TiergruppeŶ, die für eiŶe „OhŶe GeŶteĐhŶik“ 
Kennzeichnung der daraus hergestellten Lebensmittel geeignet sind und aus landwirtschaftlichen 

Unternehmen stammen, die  

• entweder selbst für Tiere bzw. Fleisch nach VLOG-Standard zertifiziert sind oder 

• in eine Gruppenzertifizierung nach VLOG-Standard für Tiere bzw. Fleisch eingebunden sind. 

VLOG-Zertifikat: von einer vom VLOG anerkannten Zertifizierungsstelle ausgestellte Bestätigung zur 

erfolgreichen Erfüllung des VLOG-Standards. 

Zertifizierer: durch die Zertifizierungsstelle für die Zertifizierung von Unternehmen zur Verfügung 

gestelltes Personal, dessen Tätigkeiten in ISO/IEC 17065 beschrieben werden. 
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Datenschutz 

Der VLOG verpflichtet sich, mit den seine Vertragspartner betreffenden personenbezogenen Daten 

sorgfältig und nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des deutschen Datenschutzgesetzes 

(DSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu verfahren. Die Verantwortlichen im VLOG 

halten alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit ein.  

Personenbezogene Daten, von denen der VLOG im Zuge der Vertragsbeziehungen Kenntnis erlangt, 

werden ausschließlich zur Durchführung dieser Vertragsbeziehung verarbeitet. Folgende Datenkategorien 

werden verarbeitet: 

• Stammdaten (z. B. Name, Adresse, Kontaktdaten, rechtliche Vertreter, Unternehmenssitze) 

• Betriebsdaten 

• Vertragsdaten 

• Korrespondenz 

VLOG verarbeitet und speichert personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der 

vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Nach Wegfall der vertraglichen Pflichten werden die Daten 

gesperrt oder gelöscht. 

Es können darüber hinaus gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, beispielsweise handels- oder 
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung). Sofern solche 

Pflichten zur Aufbewahrung bestehen, werden die Daten mit Ende dieser Aufbewahrungspflichten 

gesperrt oder gelöscht. 
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Hersteller/Lieferant 

Name: _____________________________________  Tel./ Fax ________________________________ 

Straße: _____________________________________  E-Mail: _________________________________   

PLZ/Ort: ____________________________________  Land: __________________________________   

Wir sichern für folgendes Produkt und alle seine Bestandteile zu: 

Artikelnummer-Lieferant:  

Artikelnummer-Kunde:  

Genaue Produktbezeichnung:  

Stand/Version der gültigen Produktspezifikation*:  

Mit den beinhalteten Komponenten: Letzte/r lebende(r) Organismus(en)** 

  

  

  

  

  

  

  

* Diese Bescheinigung gilt als Bestandteil der genannten Spezifikationen. Die genannte Spezifikation liegt dem Kunden vor.  

** bitte für alle im Produkt vorhandenen Stoffe den letzten im Herstellungsprozess verwendeten lebenden Organismus aufführen. 

(a) Das Produkt und die zur Herstellung verwendeten Lebensmittel und Lebensmittelzutaten enthalten keine genetisch 

veränderten Organismen (GVO), sie bestehen nicht aus GVO und sind nicht aus GVO hergestellt. Verschleppungen von GVO 

werden nur toleriert, wenn der GVO in der EU zugelassen ist und den Bestimmungsgrenzwert von i.d.R. 0,1% je Zutat nicht 

überschreitet. Bei Imkereiprodukten wurden im Umkreis von 10 km von den Bienenständen keine GVO angebaut oder 

freigesetzt. Alternativ liegt für die Charge ein Analyseergebnis vor, dass nach den Vorgaben des VLOG ermittelt wurde und 

keine genetische Veränderung nachweist. 

(b) Für Zutaten tierischen Ursprungs liegt eine Zertifizierung nach VLOG-Standard, EU-Öko-Verordnung oder einem anderen als 

gleichwertig anerkanntem Standard vor. 

(c) Zum Zubereiten, Bearbeiten, Verarbeiten oder Mischen des Lebensmittels oder der Lebensmittelzutaten sind keine durch einen 

GVO hergestellten Lebensmittel, Lebensmittelzutaten, Verarbeitungshilfsstoffe sowie sonstige Stoffe im Sinne des § 3a Abs. 5 

EGGenTDurchfG (siehe Glossar) verwendet worden (Betrachtungstiefe: im Herstellungsprozess retour bis zum letzten lebenden 

Organismus). Verarbeitungshilfsstoffe und sonstige Stoffe im Sinne des § 3a Abs. 5 EGGenTDurchfG sind auch dann nicht zu 

den vorgenannten Zwecken verwendet worden, wenn sie oder ihre Bestandteile als aus GVO bestehend, GVO enthaltend oder 

aus GVO hergestellt nach VO (EG) Nr. 1829/2003 oder 1830/2003 gekennzeichnet waren oder, soweit sie in den Verkehr 

gebracht worden wären, zu kennzeichnen gewesen wären. 

 

Für alle im oben genannten Produkt enthaltenen bzw. verwendeten Komponenten liegen uns geeignete Nachweise vor, dass die 

Anforderungen (a) bis (c) eingehalten sind. Aktuelle Erklärungen befinden sich in unseren Unterlagen. Uns liegen keine Anhaltspunkte 

ǀor, die Zǁeifel aŶ der EiŶhaltuŶg der gesetzliĐheŶ AŶforderuŶgeŶ aŶ die KeŶŶzeiĐhŶuŶg „OhŶe GeŶteĐhŶik“ ďegrüŶden. Wir 

verpflichten uns, unserem Kunden /Abnehmer und seiner Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstelle unverzüglich eine Änderung-/ 

Korrekturmeldung zu machen, wenn diese Erklärung widerrufen oder geändert wird, oder wenn Informationen bekannt werden, die 

Zweifel an der gesetzlichen Einhaltung der Anforderungen an die Kennzeichnung begründen. 
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Die für die Kontrolle des Kunden zuständige Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstelle ist berechtigt, die Richtigkeit dieser Bestätigung 

zu prüfen und Proben für den analytischen Nachweis zu ziehen. 

Wir haften für die Richtigkeit der Angaben dieser Erklärung. 

 

__________________________________________________________ 

Name, Funktion 

 

_________________________  __________________________  __________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift     Firmenstempel 

 

 

 

Glossar 
 

Begriff Erläuterung 

EGGenTDurchfG EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz: Gesetz zur Durchführung der Verordnungen der Europäischen 

Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet der Gentechnik und über die Kennzeichnung 

ohne Anwendung gentechnischer Verfahren hergestellter Lebensmittel. Die relevanten Anforderungen 

der §§ 3a und 3b dieses Gesetzes für die eingesetzten Zutaten und sonstige Stoffe sind in dieser 

Bescheinigung abgebildet.  

GVO- „geŶetisĐh 
veränderter 

OrgaŶisŵus“ 

Ein Organismus, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch 

Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist, mit Ausnahme von Organismen, bei 

denen eine genetische Veränderung durch den Einsatz der in Anhang 1B der Richtlinie 2001/18/EG 

aufgeführten Verfahren herbeigeführt wurde (Art. 2 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003).  

„aus GVO hergestellt“ Vollständig oder teilweise aus GVO abgeleitet, jedoch nicht aus GVO bestehend oder GVO enthaltend 

(Art. 2 Abs. 1 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003). 

„durĐh GVO 
hergestellt“ 

Unter Verwendung eines GVO als letzten lebenden Organismus im Produktionsverfahren gewonnen, 

jedoch nicht aus GVO bestehend, GVO enthaltend oder aus GVO hergestellt (Art. 2 Buchst. v der 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007).  

„lebender OrgaŶisŵus“ Jede biologische Einheit, die fähig ist, sich zu vermehren oder genetisches Material zu übertragen (Art. 2 

Nr. 1 der Richtlinie 2001/18/EG, z.B. Maiskorn; Kartoffel). Die Fähigkeit zur Vermehrung kann z.B. durch 

Zerkleinerung, Trocknung oder Erhitzen verloren gehen (z.B. Maisstärke; Kartoffelstärke). 

Verarbeitungshilfsstoffe Stoffe, die nicht selbst als Lebensmittelzutaten verzehrt werden, jedoch bei der Verarbeitung von 

Rohstoffen, Lebensmitteln oder deren Zutaten aus technologischen Gründen während der Be- oder 

Verarbeitung verwendet werden und unbeabsichtigte, technisch unvermeidbare Rückstände oder 

Rückstandsderivate im Enderzeugnis hinterlassen können, unter der Bedingung, dass diese Rückstände 

gesundheitlich unbedenklich sind und sich technologisch nicht auf das Enderzeugnis auswirken (Art. 2 

Buchst. y der Verordnung (EG) Nr. 834/2007). 

„soŶstige Stoffe iŵ 
Sinne des § 3a Abs. 5 

EGGeŶTDurĐhfG“ 

Stoffe im Sinne des § 5 Abs. 2 der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV) in der Fassung der 

Verordnung vom 18.12.2007. Dazu gehören 

• Bestandteile einer Zutat, die während der Herstellung vorübergehend entfernt und dann dem 

Lebensmittel wieder hinzugefügt werden, ohne dass sei mengenmäßig ihren ursprünglichen Anteil 

überschreiten, 

• Zusatzstoffe, Aromen, Enzyme und Mikroorganismenkulturen, die in einer oder mehreren Zutaten 

eines Lebensmittels enthalten waren, sofern sie im Enderzeugnis keine technologische Wirkung 

mehr ausüben, 

• Lösungsmittel und Trägerstoffe für Zusatzstoffe, Aromen, Enzyme und Mikroorganismenkulturen, 

sofern sie in nicht mehr als technologisch erforderlichen Mengen verwendet werden, 

• Extraktionslösungsmittel und 

• Stoffe, die auf dieselbe Weise und zu demselben Zweck wie Verarbeitungshilfsstoffe verwendet 

werden und – auch in veränderter Form – im Enderzeugnis vorhanden sind.  

Gleichwertig 

anerkannter Standard 

Alle vom VLOG als gleichwertig anerkannten Standards finden Sie unter folgendem Link: 

(https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-

standard/Version_19.01/Als_gleichwertig_anerkannte_Standards.pdf)  

 

https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Als_gleichwertig_anerkannte_Standards.pdf
https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Version_19.01/Als_gleichwertig_anerkannte_Standards.pdf


VLOG 

Version 19.01 

Bescheinigung über die „ohŶe GeŶtechŶik“ koŶforŵe 
Fütterung von Tieren 

Anhang II 

01.10.18 

 

  Seite 1/1 

Lieferant 

Name:       Tel./ Fa   

Straße:       E-Mail:   

PLZ/Ort:       Land:   

Für die folgenden Tiere/ Tiergruppen bestätigen wir die „ohŶe GeŶtechŶik“-konforme Fütterung1: 

Ohrmarkennummer/ Stempel/ sonstige Angabe zur eindeutigen 

Identifikation der Tiere/ Tiergruppen 

Fütterung „ohne Gentechnik“-konform 

seit2: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Weitere Tiere siehe Anlage: 3 

Für alle oben genannten Tiere/ Tiergruppen liegen uns geeignete Nachweise vor, dass die Anforderungen an die 

„ohne Gentechnik“-konforme Fütterung eingehalten sind. Wir verpflichten uns, unserem Kunden /Abnehmer und 

seiner Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstelle unverzüglich eine Änderung-/ Korrekturmeldung zu machen, wenn 

diese Erklärung widerrufen oder geändert wird oder wenn Informationen bekannt werden, die Zweifel an der 

Richtigkeit dieser Bescheinigung begründen. 

Wir ermächtigen den Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG), im Rahmen von Stichprobenprüfungen oder 

im Verdachtsfall die Richtigkeit dieser Bestätigung in Vor-Ort-Kontrollen zu prüfen und Proben für den analytischen 

Nachweis zu ziehen. Diese Kontrollen können im Auftrag des VLOG durch Dritte durchgeführt werden. 

Wir haften für die Richtigkeit der Angaben dieser Erklärung. 

 

 

Name, Funktion 

 

_________________________  __________________________  __________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift     Firmenstempel 

                                                           
1 Unter der „ohne Gentechnik“-konformen Fütterung wird eine Fütterung verstanden, bei der ausschließlich Futtermitteln 

verwendet wurden, die nicht unter die Kennzeichnungspflicht der EU Verordnungen VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 fallen. 

Futtermittel dürfen demnach weder selbst GVO sein, Bestandteile aus GVO enthalten oder aus GVO hergestellt worden sein. 

2 Hier wird das Datum angegeben, ab dem das Tier vor dem Verkauf durchgängig konform gefüttert wurde. Bei Unterbrechungen 

beginnt die Zählung bzw. Mindestfütterungsfrist von Neuem. 

3 Hier ist der Name der Anlage anzugeben. Zudem sind auf der Anlage das Datum der Bescheinigung sowie Tier und Datum ab dem 

die „ohne Gentechnik“-konforme Fütterung durchgängig begonnen hat aufzuführen 
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Unternehmen (Bezeichnung, ggfs. Stempel):   

 

Ggfs. Identifizierungsnummer:     

 

 

Proben-Entnahmestelle, ggfs. Skizze beilegen:  

 

Name des Probenehmers:     

 

Probenart: ☐ Futtermittel ☐ Saatgut  

☐Rohstoff  

 

Typ / Bezeichnung:     

 

Hersteller (u.U. Herstellungsdatum):   

 

       

 

Chargen-Nummer bzw. betriebsinterne Nr.:   

 

MHD (wenn vorhanden):      

 

Zusammensetzung*, ggfs. Anlagen beilegen:  

       

       

 

       

 

* Bei Futtermittelproben von Selbstmischern, muss das Mischprotokoll mit Zusammensetzung und Mischdatum 

angefügt oder eingetragen werden. Bei zugekauften Futtermitteln, Saatgut und Rohstoffen sollte das Etikett oder 

Warenbegleitpapier, ggfs. die Spezifikation mit angehängt werden. 

 

Probenbezeichnung (spezifische Nummern): 

Die Probenbehälter sind mit der Probenbezeichnung, dem Probenahmedatum und ggfs. der landwirtschaftlichen 

Betriebsnummer zu kennzeichnen. 

 

Probenbehälter 1:     

 

Probenbehälter 2:      

 

Probenbehälter 3 (verbleibt im Unternehmen):   

 

 

 

___________________ ___________________________ ___________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Unternehmen/Vertreter Unterschrift Probenehmer/Auditor 
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Bei den in Teil J des VLOG-Standards genannten Mindestanforderungen zum Analysenumfang ist zu 

beachten, dass dabei nicht alle GVOs berücksichtigt sind, die in der EU zugelassen bzw. für Futtermittel im 

Sinne der EU-Verordnung Nr. 619/2011 toleriert sind. Ebenso sind in der EU nicht-zugelassene GVOs nicht 

Bestandteil der Mindestanforderungen. Im Falle einer Überprüfung der Verkehrsfähigkeit und korrekten 

Kennzeichnung eines Futtermittels würden weitere GVOs berücksichtigt werden (dies umfasst weitere in der 

EU zugelassene GVOs, in der EU in Futtermitteln nach EU-Verordnung Nr. 619/2011 tolerierte GVOs, sowie 

in der EU nicht zugelassenen GVOs). 

In Rücksprache mit Laboren überprüft und aktualisiert VLOG in regelmäßigen Abständen die in Teil J des 
VLOG-Standards genannten Mindestanforderungen an den Analysenumfang von Rohstoffen und 

Futtermitteln. Falls Entwicklungen zu verzeichnen sind, dass weitere GVO relevant werden (z.B. RASFF-

Meldungen), gibt der VLOG zeitnah entsprechende Analysevorgaben / -empfehlungen an seine Mitglieder 

und VLOG-zertifizierte Unternehmen weiter.  

Damit ist die Selbstverpflichtung der im VLOG-System beteiligten Unternehmen nicht aufgehoben, im 

Rahmen Ihrer Sorgfaltsplicht regelmäßig den Analysenumfang zu überprüfen und ggfs. zu aktualisieren.  

1. Mindestanforderungen an Rohstoffe / Einzelfuttermittel 

1.1. Mindestanforderungen für Soja-Rohstoffe / Soja-basierte Einzelfuttermittel 

Bestimmung und Beurteilung des Summationswertes der relevantesten Soja-GMOs: 

• Quantifizierung von GTS 40-3-2 (RRS- 1)  

• Quantifizierung von MON89788 (RRS-2)  

• qualitativer Nachweis von A2704-12   

Bei einem positiven Nachweis von A2704 kann der Gehalt dieses GVO beispielsweise mittels des ct-

Verfahrens oder einer vergleichbaren Methode abgeschätzt werden, die das ausreichende 

Vorhandensein von Spezies-DNA sicherstellt. Bei Werten über 0,1% muss eine Nachquantifizierung 

durchgeführt werden. 

Alternativ kann auch mit Screening-Parametern gearbeitet werden, die mindestens die genannten GVOs 

erfassen. Bei der nachfolgenden Identifizierung / Quantifizierung positiver Befunde müssen dann auch 

mindestens alle hier genannten GVOs (wenn entsprechende Elemente positiv sind) quantifiziert werden. 

1.2. Mindestanforderungen für Mais-Rohstoffe / Mais-basierte Einzelfuttermittel 

1. Screening auf 35S-Promotor (p35S) und NOS-Terminator (tNOS).   

Weitere Screening-Elemente können zum Eingrenzen der GVO eingesetzt werden. 

2. Wenn positiv: Analyse auf mindestens NK603, TC1507, MON810, MON89034 + RRS-1 

Falls über die positiven Screening-Parameter eine / mehrere dieser GV-Maissorten ausgeschlossen werden 

können, muss stattdessen nach einer gleichen Anzahl an kommerzialisierten, stattdessen in Frage 

kommenden GV-Maissorten gesucht werden. 

Positive Screening-Befunden müssen aufgeklärt werden; wenn keine der 4 GV-Maissorten positiv ist, müssen 

andere GV-Sorten analysiert werden. 
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3. Bestimmung des Summationswertes der Mais-GVO   

Identifizierte Sorten müssen quantifiziert werden, wenn die Abschätzung des Gehaltes beispielsweise 

mittels des ct-Verfahrens oder einer vergleichbaren Methode, die das ausreichende Vorhandensein 

von Spezies-DNA sicherstellt, Werte über 0,1% ergibt. 

RRS-1 positiv:   

Abschätzung der Sojamasse und Beurteilung der ermittelten Sojamenge: Handelt es sich um relevante 

Einträge oder minimale Spuren? Wird eine botanische, GVO-haltige Verunreinigung festgestellt, muss eine 

Beurteilung gemäß offiziellem Leitfaden2 erfolgen.  

1.3. Mindestanforderungen für Raps-Rohstoffe / Raps-basierte Einzelfuttermittel 

1. 3er Screening, bei dem alle relevanten GVO-Rapssorten erfasst werden (z.B. tNOS, pat-Gen (oder 

LibertyLink-Konstrukt), CTP2-CP4epsps (oder pFMV) 

2. ID je nach positivem Screening-Befund 

• tNOS positiv: mindestens RRS + bar-Gen oder MS8 / RF3  direkt 

• pat-Gen / LibertyLink positiv: mindestens T45-Raps 

• CTP2-CP4epsps / pFMV positiv: mindestens GT73 

3. Bestimmung des Summationswertes der Raps-GVO   

Quantifizierung der identifizierten GV-Rapssorten, wenn die Abschätzung des Gehaltes beispielsweise 

mittels des ct-Verfahrens oder einer vergleichbaren Methode, die das ausreichende Vorhandensein 

von Spezies-DNA sicherstellt, Werte über 0,1% ergibt. 

Positive Screening-Befunde müssen aufgeklärt werden. 

Wenn kein Raps-GVO ermittelt wird, muss das Vorhandensein einer botanischen, GVO-haltigen 

Verunreinigung mit Soja-GVO / Mais-GVO geklärt werden (Abschätzung und Beurteilung der Massen). 
Handelt es sich dabei um relevante Einträge oder minimale Spuren? Wird eine botanische, GVO-haltige 

Verunreinigung festgestellt, muss eine Beurteilung gemäß offiziellem Leitfaden2 erfolgen. 

1.4. Mindestanforderungen an Reis und Reisprodukte 

1. Aufarbeitung Laborproben 

Aus der eingesandten Laborprobe werden jeweils zwei Teilstichproben von mindestens 250 g erzeugt 

und einzeln analysiert (pro Teilstichprobe: 1 Extraktion, 2 PCRs). 

 

2. Elementspezifisches Screening 

p35S + tNOS + cry1Ab/cry1Ac-Sequenz  

3. Konstruktspezifischer Nachweis  

In Absprache zwischen Unternehmen und Labor Identifizierung der GVO-Events, die das positive 

Screeningergebnis (siehe 1.) verursachen.  

4. Ausschluss von botanischen Verunreinigungen (GVO-Verschleppungen aus anderen Pflanzenspezies) 

durch Mais, Soja, Baumwolle sowie den (natürlich vorkommenden) Blumenkohlmosaik-Virus 



VLOG 

Version 19.01 
Anforderungen an Analyseumfang 

Anhang IV 

01.10.18 

 

Seite 3/5 

Zeigt sich im elementspezifischen Screening ein positives Ergebnis, erfolgt im nächsten Schritt der 

konstruktspezifische Nachweis. In Kombination mit dem Ausschluss botanischer Verunreinigungen sowie 

des Blumenkohlmosaik-Virus` wird untersucht, ob die Probe gentechnisch veränderten Reis enthält.  

5. Auswertung der PCR-Ergebnisse 

Wird für mindestens eine der analysierten Teilstichproben die jeweilige Zielsequenz von gentechnisch 

verändertem Reis nachgewiesen, so gilt dieses Ergebnis für die gesamte Probe und somit Partie. Die 

Partie ist in der EU nicht verkehrsfähig, eiŶe KeŶŶzeiĐhŶuŶg ŵit deŵ „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegel ist 

ausgeschlossen.  

1.5 Mindestanforderungen an Lachs und Lachsprodukte 

1. Konstruktspezifischer Nachweis 

Auf AquAdvantage® Atlantic salmon (Salmo salar). 

2.  Auswertung der PCR-Ergebnisse: 

Wird für mindestens eine der analysierten Teilstichproben die jeweilige Zielsequenz von gentechnisch 

verändertem Lachs nachgewiesen, so gilt dieses Ergebnis für die gesamte Probe und somit Charge. Die 

Charge ist in der EU nicht verkehrsfähig, eine KennzeichŶuŶg ŵit deŵ „OhŶe GeŶTeĐhŶik“-Siegel ist 

ausgeschlossen.  
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2. Mindestanforderungen an Mischfuttermittel 

2.1. Mindestanforderungen für sojahaltige Mischfuttermittel 

Bestimmung und Beurteilung des Summationswertes der relevantesten GVOs: 

Soja: 

• Quantifizierung von GTS 40-3-2 (RRS- 1)  

• Quantifizierung von MON89788 (RRS-2)  

• qualitativer Nachweis von A2704-12   

Bei einem positiven Nachweis von A2704 kann der Gehalt dieses GVO beispielsweise mittels des ct- 

Verfahrens oder einer vergleichbaren Methode abgeschätzt werden, die das ausreichende 

Vorhandensein von Spezies-DNA sicherstellt. Bei Werten über 0,1% muss eine Nachquantifizierung 

durchgeführt werden. 

Bei eingeschränkter Analysierbarkeit der Zutat Soja muss die praktische LOD angegeben werden. 

Bei Zutat Mais: 

Zusätzlich qualitativer Nachweis der 3 kommerzialisierten Maissorten: NK603, TC1507, MON810 

Bei einem positiven Nachweis kann der Gehalt dieses GVO beispielsweise mittels des ct-Verfahrens oder 

einer vergleichbaren Methode abgeschätzt werden, die das ausreichende Vorhandensein von Spezies-DNA 

sicherstellt. Bei Werten über 0,1% muss eine Nachquantifizierung des / der nachgewiesenen GVOs 

durchgeführt werden.  

Bei eingeschränkter Analysierbarkeit der Zutat Mais muss die praktische LOD angegeben werden. 

Bei Zutat Raps: 

Zusätzlich qualitativer Nachweis von GT73 

Bei positiver Identifizierung muss eine Quantifizierung von GT73 erfolgen, wenn die Abschätzung des 
Gehaltes beispielsweise mittels des ct-Verfahrens oder einer vergleichbaren Methode, die das 

ausreichende Vorhandensein von Spezies-DNA sicherstellt, Werte über 0,1% ergibt. 

Bei eingeschränkter Analysierbarkeit der Zutat Raps muss die praktische LOD angegeben werden. 

Alternativ kann auch mit Screening-Parametern gearbeitet werden, die mindestens die genannten GVOs 

(Soja, Raps und Mais) erfassen. Bei der nachfolgenden Identifizierung / Quantifizierung positiver Befunde 

müssen dann auch mindestens alle hier genannten GVOs (wenn entsprechende Elemente positiv sind) 

identifiziert und ggfs. quantifiziert werden. 
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2.2. Mindestanforderungen für sojafreie Mischfuttermittel 

Bestimmung und Beurteilung des Summationswertes der relevantesten GVOs: 

Abschätzung der Sojamasse: 

In einem ersten Schritt wird die Sojamasse im Futtermittel abgeschätzt. Bei Werten über 0,9% muss der Anteil 

an GV-Soja ermittelt werden (siehe Mindestanforderungen für sojahaltige Futtermittel) und eine Beurteilung 

gemäß offiziellem Leitfaden1 erfolgen. 

Bei Zutat Raps: 

Qualitativer Nachweis von GT73-Raps + MS8-Raps oder RF3-Raps (oder bar-Gen) 

Bei positiver Identifizierung muss eine Quantifizierung des / der gefundenen GVO erfolgen, wenn die 

Abschätzung des Gehaltes beispielsweise mittels des ct-Verfahrens oder einer vergleichbaren Methode, 

die das ausreichende Vorhandensein von Spezies-DNA sicherstellt, Werte über 0,1% ergibt. 

Bei eingeschränkter Analysierbarkeit der Zutat Mais muss die praktische LOD angegeben werden. 

Bei Zutat Mais: 

qualitativer Nachweis der 3 kommerziell genutzten Maissorten: NK603, TC1507, MON810 

Bei positiver Identifizierung muss eine Quantifizierung des / der gefundenen GVO erfolgen, wenn die 
Abschätzung des Gehaltes beispielsweise mittels des ct-Verfahrens oder einer vergleichbaren Methode, 

die das ausreichende Vorhandensein von Spezies-DNA sicherstellt, Werte über 0,1% ergibt. 

Bei eingeschränkter Analysierbarkeit der Zutat Mais muss die praktischen LOD angegeben werden. 

Alternativ kann auch mit Screening-Parametern gearbeitet werden, die mindestens die genannten GVOs 

(Raps, und Mais betreffend) erfassen. Bei der nachfolgenden Identifizierung / Quantifizierung positiver 

Befunde müssen dann auch mindestens alle hier genannten GVOs (wenn entsprechende Elemente positiv 

sind) identifiziert und ggfs. quantifiziert werden. 

2.3. Sonstige Produkte / Rohwaren 

Die Strategien zur GVO-Analytik anderer Einzelfuttermittel, Rohstoffe, (Lebensmittel-)Zutaten, 
Zwischenprodukte oder Lebensmittel sind unter Berücksichtigung Ihrer Zusammensetzung und Herkunft 

weiterhin mit dem beauftragten Labor zu vereinbaren. 

                                                           
1
 Leitfaden zur Kontrolle von GVO in Futtermitteln (Stand November 2011). Überwachung des Herstellens, Behandelns, 

VerǁeŶdeŶs uŶd IŶǀerkehrďriŶgeŶs ǀoŶ FutterŵittelŶ iŵ ZusaŵŵeŶhaŶg ŵit geŶteĐhŶisĐh ǀeräŶderteŶ OrgaŶisŵeŶ ;GVOͿ. … 
Erarbeitet von der PG GVO in Futtermitteln der LAV Arbeitsgruppe Futtermittel unter Beteiligung des Bundes und des VDLUFA, 

http://www.ohnegentechnik.org/Leitfaden_Futtermittel 
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Bewertung von Analyseergebnissen und abzuleitende Maßnahmen 

Für die Glauďǁürdigkeit der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion ist eine rasche Analyse der gezogenen Proben 

ebenso wichtig wie die eindeutige Bewertung der Analyseergebnisse und die ggfs. notwendige Ableitung und 

Durchführung von (Sofort- und Korrektur-) Maßnahmen. Der Umgang mit GVO-positiven Analyseergebnissen 

von Futtermitteln im Rahmen des VLOG-Standards erfolgt anhand des nachfolgenden Schaubilds. 

Zweit- oder Drittanalysen der beprobten Partie sind grundsätzlich zulässig, sie müssen aber umgehend 

erfolgen (Expressanalyse). Liegen zu einer Probenahme zwei Analyseergebnisse mit unterschiedlichen 

Aussagen vor, findet folgendes Vorgehen Anwendung und führt zum finalen Befund: 

• Überschneiden sich Analyseergebnisse inklusive der erweiterten Messunsicherheit, wird der Mittelwert 

aus den Analyseergebnissen gebildet. 

• Überschneiden sich diese Analyseergebnisse inklusive der erweiterten Messunsicherheit nicht, wird 

eine dritte Analyse der Partie beauftragt.  

 

Das Analyseergebnis zur GVO-Verschleppung im Futtermittel wird an die je nach Situation relevanten 

Systempartner übermittelt. Sowohl der Futtermittellieferant als auch der betroffene landwirtschaftliche 

Betrieb äußern sich mittels angehängter Erklärungen zum Vorfall1. Der Futtermittellieferant muss prüfen, ob 

weitere Futtermittelabnehmer von dem Vorfall betroffen sind und diese informieren. 

Im Falle eines fehlerhaft gekennzeichneten, ausgelieferten Futter- bzw. Lebensmittels, sind die Abnehmer 

und die Zertifizierungsstelle des Produzenten zu informieren. 

 

Im internen Audit und VLOG-Audit der neutralen Zertifizierungsstelle wird geprüft, ob die Analyseergebnisse 

korrekt bewertet und ggfs. notwendige (Korrektur-)Maßnahmen korrekt umgesetzt wurden.  

                                                           
1 Bei AŶalyseergeďŶisseŶ ǀoŶ „VLOG geprüft“ FutterŵittelŶ die zǁisĐheŶ Ϭ,ϭ uŶd Ϭ,9 % GVO liegeŶ ;> Ϭ,ϭ ≤ Ϭ,9 % GVOͿ ist keiŶe 
Stellungnahme durch den Futtermittellieferanten erforderlich. Das Unternehmen informiert den Futtermittellieferanten jedoch 

über das positive Analyseergebnis. 
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1 >0.9% GVO 

1a. >0,9% GVO Info an Futtermittel-Lieferant  

 

Positives GVO Futtermittel-Analyseergebnis 

Mitteilung an Futtermittel-Lieferant 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

iŵ RahŵeŶ ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ – Routineuntersuchungen wurde folgendes Futtermittel auf GVO 

untersucht:  

 

Futtermittel 

(genaue Bezeichnung) 

     □ MisĐhfutterŵittel 
     □ EiŶzelfutterŵittel 

Lieferdatum  

Kennnummer der Partie   

Ggfs. Lieferscheinnummer  

Ggfs. Lieferscheindatum  

Datum der Probenziehung  

Probeentnahmeort  

Eindeutige 

Probenidentifikation  

(z.B. Sample ID) 

 

Datum Analysenbericht  

Spezies mit GVO-Befund 

;z.B. Soja, Mais, …Ϳ  
 

Testergebnis (PCR)* Spezies: 

GVO positiv, >0,9%; genauer Wert:   %,  

davon  Event 1    % 

 Event 2    % 

Spezies: 
GVO positiv, >0,9%; genauer Wert:   %,  

davon  Event 1    % 

 Event 2    % 

Bei Mischfutter:  

Spezies mit GVO-Befund als 

Mischfutterbestandteil 

deklariert?   

□ ja: 
Falls deklariert: Menge der Spezies:   % 

□ ŶeiŶ: 
quantifizierte Menge der Spezies:    % 

Ggfs. betroffener 

landwirtschaftlicher Betrieb  

 

* % GVO DNA bezogen auf Gesamt-DNA der betreffenden Spezies 

 

Es ǁurde eiŶ „GVO positiǀes“ ErgeďŶis festgestellt. Dieses ErgeďŶis liegt oďerhalď Ϭ,9 % GVO uŶd ist für die 
ProduktioŶ ǀoŶ tierisĐheŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-LeďeŶsŵittelŶ ďzǁ. „VLOG geprüft“-Futtermitteln nicht zu 

tolerieren. Die Futtermittel-Lieferung wird zurückgewiesen.  

 
Bitte nehmen Sie mithilfe des beiliegenden Vordrucks umgehend, spätestens innerhalb von 5 Werktagen zum 

Analyseergebnisses Stellung und teilen Sie uns mit, welche Maßnahmen in Ihrem Unternehmen veranlasst 

werden, um die Konformität der Futtermittel aus Ihrem Hause wieder sicher zu stellen.   
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Ggfs bei Versand durch Gruppenorganisator ergänzen: 

Wir haben den betroffenen Landwirt über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt. Bitte nehmen Sie umgehend 

Kontakt mit dem landwirtschaftlichen Betrieb auf und stellen Sie sicher, dass das betroffene Futtermittel 

ŶiĐht iŶ der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion von Lebensmitteln eingesetzt wird.  

 

Ggfs bei Versand durch landwirtschaftlichen Betrieb ergänzen: 

Reste der Partie wurden in meinem landwirtschaftlichen Unternehmen gesperrt. Bitte veranlassen Sie den 
umgehenden Futteraustausch mit kennzeichnungsfreiem Futtermittel. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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1b. >0,9% GVO; bei Rückweisung: Mitteilung und Formblatt an Erzeuger 

Positives GVO Futtermittel-Analyseergebnis 

Mitteilung an Erzeuger tierischer Produkte „ohne Gentechnik“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Im RahŵeŶ ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ – Routineuntersuchungen wurde an Ihr Haus geliefertes Futtermittel 

untersucht. Das Analyseergebnis belegt, dass die gelieferte Partie GVO-kennzeichnungspflichtig und für eine 

ProduktioŶ ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmitteln nicht zulässig gewesen wäre (s.u.). 

 

Sie haďeŶ siĐh ǀerpfliĐhtet, iŶ Ihrer „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion nur kennzeichnungsfreies Futtermittel 

einzusetzen. (Rest-Ϳ BestäŶde der gelieferteŶ Partie dürfeŶ ŶiĐht ;ǁeiterͿ iŶ der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Produktion eingesetzt werden. Bitte ergreifen Sie umgehend Maßnahmen, um dies sicherzustellen und 
dokumentieren Sie diese.  

Kontaktieren Sie bei Futterbedarf umgehend Ihren Futtermittellieferanten, um eine Versorgung mit 

kennzeichnungsfreiem Futter sicherzustellen. 

Bitten senden Sie uns beigelegte Erklärung innerhalb von 5 Werktagen ausgefüllt und unterschrieben zurück. 

 

Futtermittel 

(genaue Bezeichnung) 

     □ MisĐhfutterŵittel 
     □ EiŶzelfutterŵittel 

Lieferdatum  

Kennnummer der Partie   

Ggfs. Lieferscheinnummer  

Ggfs. Lieferscheindatum  

Datum der Probenziehung  

Probeentnahmeort  

Eindeutige 

Probenidentifikation  

(z.B. Sample ID) 

 

Datum Analysenbericht  

Spezies mit GVO-Befund 

;z.B. Soja, Mais, …Ϳ  
 

Testergebnis (PCR)* Spezies: 

GVO positiv, >0,9%; genauer Wert:   %,  

davon  Event 1    % 

 Event 2    % 

Spezies: 

GVO positiv, >0,9%; genauer Wert:   %,  

davon  Event 1    % 

 Event 2    % 

Bei Mischfutter:  

Spezies mit GVO-Befund als 

Mischfutterbestandteil 
deklariert?   

□ ja: 
Falls deklariert: Menge der Spezies:   % 

□ ŶeiŶ: 
quantifizierte Menge der Spezies:    % 

Ggfs. betroffener 

landwirtschaftlicher Betrieb  

 

* % GVO DNA bezogen auf Gesamt-DNA der betreffenden Spezies 

 

Mit freundlichen Grüßen
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Positives GVO Futtermittel-Analyseergebnis 

Formblatt an Erzeuger tierischer Produkte „ohne Gentechnik“ 

Bitte per E-mail bzw. Fax (XXXX) zurücksenden 

 

Hiermit bestätigen wir, 

 

□  dass nachstehendes Futtermittel bei Bekanntwerden des positiven GVO-Analyseergebnisses bereits 
komplett verfüttert war. 

 

Folgende Restbestände des nachstehenden Futtermittels waren bei Bekanntwerden des positiven GVO-

Analyseergebnisses noch vorhanden: 

 

___________ kg / t 

 

□  Diese wurden seit Bekanntwerden des positiven GVO-Analyseergebnisses nicht mehr verfüttert. 

 

□  Diese wurden / werden vom Futtermittel-Lieferanten zurückgenommen. 
 

Rücknahme am: ____________________ 

 

□  Diese wurden / werden folgender Nutzung zugeführt: 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Futtermittel 

(genaue Bezeichnung) 

x     □ MisĐhfutterŵittel 
     □ EiŶzelfutterŵittel 

Lieferdatum X 

Kennnummer der Partie  X 

Ggfs. Lieferscheinnummer X 

Ggfs. Lieferscheindatum  

 

 

 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datum     Unterschrift, Stempel landwirtschaftliches Unternehmen 
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2. >0,1 ≤ Ϭ,9% GVO 

2a.>0,1 ≤ Ϭ,9% GVO: SĐhreiďeŶ aŶ Futterŵittel-Lieferant  

 
Positives GVO Futtermittel-Analyseergebnis  

Mitteilung an Futtermittel-Lieferant 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

iŵ RahŵeŶ ǀoŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ – Routineuntersuchungen wurde folgendes Futtermittel untersucht:  

 

Futtermittel 

(genaue Bezeichnung) 

     □ MisĐhfutterŵittel 
     □ EiŶzelfutterŵittel 

Lieferdatum  

Kennnummer der Partie   

Ggfs. Lieferscheinnummer  

Ggfs. Lieferscheindatum  

Datum der Probenziehung  

Probeentnahmeort  

Eindeutige 

Probenidentifikation  

(z.B. Sample ID) 

 

Datum Analysenbericht  

Spezies mit GVO-Befund 

;z.B. Soja, Mais, …Ϳ  
 

Testergebnis (PCR)* Spezies: 

GVO positiǀ, >Ϭ,ϭ ≤Ϭ,9%; geŶauer Wert:  %,  

davon  Event 1    % 

 Event 2    % 

Spezies: 

GVO positiǀ, >Ϭ,ϭ ≤Ϭ,9%; geŶauer Wert:  %,  
davon  Event 1    % 

 Event 2    % 

Bei Mischfutter:  

Spezies mit GVO-Befund als 

Mischfutterbestandteil 

deklariert?   

□ ja: 
Falls deklariert: Menge der Spezies:   % 

□ ŶeiŶ: 
quantifizierte Menge der Spezies:    % 

Ggfs. betroffener 

landwirtschaftlicher Betrieb  

 

* % GVO DNA bezogen auf Gesamt-DNA der betreffenden Spezies 

 

Bei deŵ geŶaŶŶteŶ Futterŵittel ǁurde eiŶ „GVO-positiǀes“ ErgeďŶis iŵ BereiĐh > Ϭ,ϭ ≤ Ϭ,9 % GVO 
festgestellt. Dieses Futterŵittel ist Ŷur daŶŶ zulässig für die „OhŶe GeŶteĐhŶik“ ďzǁ. „VLOG geprüft“-

Produktion, wenn die GVO-Verschleppung zufällig oder technisch unvermeidbar war.  

 

Bitte nehmen Sie mithilfe des beiliegenden Vordrucks umgehend, spätestens innerhalb von 7 Werktagen zum 
Analyseergebnisses Stellung und teilen Sie uns mit, welche Maßnahmen in Ihrem Unternehmen veranlasst 

werden, um die Konformität der Futtermittel aus Ihrem Hause wieder sicher zu stellen.   

 

Mit freundlichen Grüßen
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Ϯď. >Ϭ,9 % / ≤ Ϭ,9% GVO: Forŵular aŶ Futterŵittel-Lieferant  

 

Positives GVO Futtermittel-Analyseergebnis vom XXX   / Probe XXX: 

Bestätigungsformular für Futtermittel-Lieferant 

Bitte per E-mail bzw. Fax (XXXX) zurücksenden 

 

Futtermittel 

(genaue Bezeichnung) 

     □ MisĐhfutterŵittel 
     □ EiŶzelfutterŵittel 

Lieferdatum  

Kennnummer der Partie   

Ggfs. Lieferscheinnummer  

Ggfs. Lieferscheindatum  

Datum der Probenziehung  

Probeentnahmeort  

Eindeutige 

Probenidentifikation  
(z.B. Sample ID) 

 

Datum Analysenbericht  

Spezies mit GVO-Befund 

;z.B. Soja, Mais, …Ϳ  
 

Testergebnis (PCR)* Spezies: 
GVO positiǀ, >Ϭ,ϭ ≤Ϭ,9% ďzǁ. >Ϭ,9%; geŶauer Wert:   %,  

davon       Event 1  % 

      Event 2  % 

Spezies: 

GVO positiǀ, >Ϭ,ϭ ≤Ϭ,9% ďzǁ. >Ϭ,9 %; geŶauer Wert:   %,  

davon       Event 1  % 

      Event 2  % 

Bei Mischfutter:  

Spezies mit GVO-Befund als 

Mischfutterbestandteil 

deklariert?   

□ ja: 
Falls deklariert: Menge der Spezies:   % 

□ ŶeiŶ: 
quantifizierte Menge der Spezies:    % 

Ggfs. betroffener 

landwirtschaftlicher Betrieb  

 

* % GVO DNA bezogen auf Gesamt-DNA der betreffenden Spezies 

Als Futtermittel-Lieferant bestätigen wir für die oben genannte Lieferung: 

 

A. Das / Die Einzelfuttermittel, aus denen o.g. Partie besteht, ist / sind nicht kennzeichnungspflichtig gemäß 

Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003. Im Sinne einer partiebezogenen Rückverfolgung 

liegen Nachweise (ggfs. incl. GVO- Analyseergebnisse) vor, welche diese Aussage belegen. Auf Verlangen 

können diese Belege ausgehändigt werden.  

□ ja ;ďitte aŶkreuzeŶͿ 
 

B. Bei dem festgestellten GVO-Vorkommen handelt es sich um eine zufällige oder technisch unvermeidbare 

Kontamination. 

□ ja ;ďitte aŶkreuzeŶͿ 
 

Für uŶser UŶterŶehŵeŶ liegt eiŶe ZertifizieruŶg ŶaĐh deŵ aktuelleŶ VLOG „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Standard vor, 

die auch das o.g. Futtermittel miteinschließt. 
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Bitte ankreuzen:  □ ja   □ ŶeiŶ 

 

Wenn nein: Folgende Maßnahmen werden in unserem Unternehmen umgesetzt, um Verschleppungen von 

GVO zu verhindern: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datum     Unterschrift, Stempel Futtermittel-Lieferant 
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Bewertung von Analyseergebnissen und abzuleitende Maßnahmen 

Für die Glauďwürdigkeit der „Ohne GenteĐhnik“-Produktion ist eine rasche Analyse der gezogenen Proben ebenso wichtig wie die eindeutige Bewertung der 

Analyseergebnisse und die ggfs. notwendige Ableitung und Durchführung von (Sofort- und Korrektur-) Maßnahmen. Der Umgang mit Analyseergebnissen von 

Lebensmitteln im Rahmen des VLOG-Standards erfolgt anhand des nachfolgenden Schaubilds. 
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SĐheŵatisĐhe DarstelluŶg des Aďlaufs der ReduktioŶ des AŶalyseuŵfaŶgs iŶ der GruppeŶzertifizieruŶg auf 
der laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ Stufe. Dieses Fließdiagraŵŵ giďt deŶ Aďlauf der ZertifizieruŶg groď ǁieder. Details 
ergeďeŶ siĐh aus Kapitel E ϰ.9.ϭ.ϰ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pro StaŶdort ŵit 
regelŵäßigeŵ 

FutterŵittelǁeĐhsel liegt 
ŵiŶdesteŶs eiŶ 

AŶalyseergeďŶis aus 
eiŶer FutteruŵstelluŶg 

ǀor.  
Das ErgeďŶis staŵŵt aus 

deŵ aktuelleŶ 
FütteruŶgssysteŵ uŶd 

erfüllt die AŶforderuŶgeŶ 
des aktuelleŶ VLOG-

StaŶdards 

Zertifizierer 

QualifikatioŶ für deŶ reduzierteŶ 
AŶalyseuŵfaŶg 

GruppeŶorgaŶisator 

;RisikoŵaŶageŵeŶtͿ 

Zertifizierer 

ValidieruŶg iŶ deŶ FolgejahreŶ 

PrüfuŶg der 
AŶalyseergeďŶisse uŶd 

ggfs. ǁeiterer 
DokuŵeŶte 

Auf GruŶdlage der 
ErgeďŶisse EŶtsĐheiduŶg, 

oď Systeŵ ŶoĐh 
fuŶktioŶiert  

AŶalyseŶ siŶd 
ǁieder ŶaĐh jedeŵ 
FutterŵittelǁeĐhsel 

erforderliĐh 

Bei ŵiŶdesteŶs ϱ% aller 
StaŶdorte ŵit 
regelŵäßigeŵ 

FutterŵittelǁeĐhsel ǁird 
die Proďe durĐh die 
ZertifizieruŶgsstelle 

gezogeŶ uŶd aŶalysiert 

GruppeŶorgaŶisator 
ďeaŶtragt die ReduktioŶ 
des AŶalyseuŵfaŶgs ďei 
der ZertifizieruŶgsstelle 

Freigaďe für reduzierteŶ 
AŶalyseuŵfaŶg 

AufreĐhterhaltuŶg des 
reduzierteŶ AuditiŶterǀalls 

JährliĐh ǁerdeŶ ďei ŵiŶdesteŶs Ϯϱ% 
der StaŶdorte ŵit regelŵäßigeŵ 
FutterŵittelǁeĐhsel AŶalyseŶ ŶaĐh 
deŵ FutterŵittelǁeĐhsel durĐhgeführt 

Alle Futterŵittel-
uŵstelluŶgeŶ uŶd 

MaßŶahŵeŶ ǁerdeŶ 
dokuŵeŶtiert 

GruppeŶorgaŶisator 

;RisikoŵaŶageŵeŶtͿ 
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SĐheŵatisĐhe DarstelluŶg des Aďlaufs der GruppeŶzertifizieruŶg auf der laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ Stufe. Dieses 
Fließdiagraŵŵ kaŶŶ deŶ Aďlauf der ZertifizieruŶg Ŷur groď ǁiedergeďeŶ. Details ergeďeŶ siĐh aus Kapitel FϮ. 
 

AuditergeďŶis 

Vor-Ort-EigeŶkoŶtrolle 
ŵit CheĐkliste uŶd 

BetrieďsďesĐhreiďuŶg 
LaŶdǁirtsĐhaft  
ďei ϭϬϬ% der 

laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ 
Betrieďe 

Zertifizierer 

Ersterheďung 

GruppeŶorgaŶisator 

;RisikoŵaŶageŵeŶtͿ 

 

Zertifizierer 

Folgejahre 

JährliĐh:  
• Audits ďei GruppeŶorgaŶisator uŶd  
• Audits geŵäß Risikoklasse auf 

laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ BetrieďeŶ  

AlterŶatiǀ zu 
ErsterheďuŶg durĐh 
GruppeŶorgaŶisator: 
Audits ďei ϭϬϬ% der 
laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ 

Betrieďe 

ÜďerprüfuŶg der 
EigeŶkoŶtrolleŶ:  

Audits ďei Ϯ5% aller 
laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ 

Betrieďe 

Ggfs. BestätiguŶg 
oder ÄŶderuŶg der 

Risikoklasse 

Verďleiď iŶ der 
VLOG-Gruppe 

AussĐhluss aus 
der VLOG-

Gruppe 

VorsĐhlag zur 
RisikoeiŶstufuŶg 

EiŶstufuŶg aller 
laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ 

Betrieďe iŶ 
RisikoklasseŶ 

ZertifizieruŶg der VLOG-
Gruppe 

ZertifizieruŶg der VLOG-Gruppe 

Audit ďei 
GruppeŶorgaŶisator 

Gr
up

pe
Ŷo

rg
aŶ

isa
to

r 
 

LaŶdǁirtsĐhaft 
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SĐheŵatisĐhe DarstelluŶg des Aďlaufs der MatrixzertifizieruŶg ǀoŶ MatrixorgaŶisatioŶeŶ ŵit 
ǀertragliĐh aŶgesĐhlosseŶeŶ MatrixstaŶdorteŶ. Dieses Fließdiagraŵŵ kaŶŶ deŶ Aďlauf der 
ZertifizieruŶg Ŷur groď ǁiedergeďeŶ. Details ergeďeŶ siĐh aus Teil D. 
 

 

Auditergebnis 

Vor-Ort-Eigenkontrollen 

mit Checkliste und 
Standortbeschreibung 

(Logistik oder 
Futtermittelherstellung)  

bei 100% der 

Matrixstandorte 

Zertifizierer 

Ersterhebung 

Matrixorganisator 

 

 

Zertifizierer 

Folgejahre 

Audit beim 

Matrixorganisator jährlich 
und bei den Standorten je 
nach Auditintervall (Kapitel 

D 2.3) 

Alternativ zur 

Ersterhebung durch 
Matrixorganisator: 

Audits bei 100% der 
Matrixstandorte 

Überprüfung der 
Eigenkontrollen:  

Audits bei 100% der 
Matrixstandorte 

Futtermittelherstellung 

und bei min. 33% der 

Matrixstandorte 

Logistik   

Verbleib in 

der 

Liefergruppe 

Ausschluss 

aus der 

Liefergruppe 

Standortspezifische 

Auswertung der 

Eigenkontrollen 

Auswertung der Audits  

Zertifizierung des 

Matrixorganisators 
Verlängerung der Zertifizierung des 

Matrixorganisators  

Audit beim 

Matrixorganisator 
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Beispielhafte Auslöser durch 

Unternehmen 

Sanktion durch Zertifizierungsstelle 

Leichte Abweichung (B-Bewertung, nicht 

erfüllt) 

Schriftlicher Hinweis  

(Eigentlich keine Sanktion, sondern Hilfsmittel zur 

Vermeidung zukünftiger Verstöße)  

Verstöße gegen Dokumentationspflichten, 

die die Sicherheit des Systems gefährden 

können (mögliche Bewertung: nicht erfüllt, 

Risiko) 

• Verstärkte Aufzeichnungs- und Meldepflicht  

• Ggfs. Nachaudit 

• Ggfs. zusätzliche Probenahme und Analyse 

• Zertifikatserteilung erst nach Umsetzung und Prüfung 

der Korrekturmaßnahme durch die Zertifizierungsstelle 

Abweichungen, die die Sicherstellung der 

„ohŶe GeŶteĐhŶik“-Lebensmittel- bzw. 

„VLOG geprüft“- Futtermittel gefährden, 

z.B. Verwendung konventioneller 

Rohstoffe, fehlende Einhaltung von 

Umstellungszeiten, fehlende 

Chargentrennung, etc.  

(mögliche Bewertung: nicht erfüllt, Risiko, 

KO) 

• Abmahnung 

• Nachaudit 

• Ggfs. zusätzliche Probenahme und Analyse 

• Bei Bewertung Risiko: Zertifikatserteilung erst nach 

Umsetzung und Prüfung der Korrekturmaßnahme durch 

die Zertifizierungsstelle 

• Bei Bewertung KO: Entzug des VLOG-Zertifikats 

innerhalb von 2 Werktagen 

Feststellung von GVO bei Identifikation 

einer konkret betroffenen Menge (z.B. 

Partie im Futtermittelwerk, etc.)  

• Ausschluss nicht konformer Waren / Erzeugnisse von 

der AusloďuŶg als „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produkte  

• Nachaudit 

• Ggfs. zusätzliche Probenahme und Analyse 
 

Wiederholter Verstoß gegen den VLOG-

Standard 

• Abmahnung 

• Nachaudit 

• Ggfs. zusätzliche Probenahme und Analyse 

• Aussetzung der Zertifizierung mit zeitlich begrenztem 

VerŵarktuŶgsǀerďot ǀoŶ „OhŶe GeŶteĐhŶik“ 
Lebensmitteln bzǁ. „VLOG geprüft“-Futtermitteln 

• Schwerwiegende Verstöße;  

• Fehlende Bereitschaft zur Einhaltung 

der Vorgaben;  

• Nutzung des VLOG-Zertifikats für nicht 

zertifizierte Produkte/ Futtermittel oder 

in irreführender Art und Weise;  

• Verweigertes oder nicht konformes 

Nachaudit(-ergebnis) nach Aussetzung 

der Zertifizierung  

Lösung des Kontrollvertrages  

Entzug des VLOG-Zertifikats 
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ZERTIFIKAT 
 

Die Zertifizierungsstelle der 

Musterzertifizierungsstelle GmbH 

Bei VLOG-Mitgliedschaft: VLOG-Mitglieds-Nr.: M-XXXXXX 

Bei VLOG-Anerkennung: VLOG-Anerkennungs-Nr. XXXXXX 

 

bestätigt aufgrund eines Anerkennungsvertrags mit dem VLOG e.V. und eines Audits am ##.##.####, 

dokumentiert in einem Bericht,  

 

dass die Produkte/Futtermittel und Prozesse von 

Musterunternehmen GmbH & CO. KG 

Behördliche Zulassungsnummer: 

VLOG-ID: 

Musterstraße 1, 10101 Musterstadt 

Deutschland  

am Standort: [####, ggfs. Verweis auf Anhang ####] 

 

tätig auf der Stufe: [Logistik, Futtermittelherstellung, Matrixzertifizierung, Landwirtschaft, 

Gruppenorganisation Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung/ -aufbereitung, Einzelhandel] 

- Unterstufe(n): [#### Vgl. Kapitel A 2.1] 

 

Für den Geltungsbereich des Audits: [#### Vgl. Kapitel A 3.4, ggfs. Verweis auf Anhang ####] 

 

die Anforderungen des VLOG-„Ohne Gentechnik“ Produktions- und Prüfstandards (Version 19.01, 

01.10.2018), basierend auf §3a und 3b des EGGenTDurchfG, erfüllen. 

 

              
 

Erläuterung: Welches Logo verwendet wird, ist abhängig von der zertifizierten Stufe. 

 

Name des Auditors: #### 

Bericht-Nr.: ##### 

Zertifikats-Nr.: #### 

Zertifikatsgültigkeit bis: ##.##.20## 

Datum Zertifikatsausstellung: ##.##.20## 

 

 

_________________________________ 

Ort, Datum Name/Unterschrift Zertifizierer 
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Folgende Geltungsbereiche der VLOG-Zertifizierung werden gemäß Kapitel A 3.4 näher definiert: 

 

Stufe Futtermittelherstellung:  

• Mischfuttermittel (inkl. Allein- und Ergänzungsfuttermittel) 

o naturbelassen 

o mehlig 

o pelletiert 

o hydrothermisch behandelt 

• Einzelfuttermittel 

o naturbelassen 

o mehlig 

o pelletiert 

o hydrothermisch behandelt 

• Mineralfuttermittel 

• Mobile Mahl- und Mischanlagen 

 

Stufe Landwirtschaft, tierische Produktion:  

• Rinder 

• Schweine 

• Legehennen 

• Masthähnchen 

• Puten 

• Enten 

• Gänse 

• Schafe 

• Ziegen 

• Pferde 

• Kaninchen 

• Zuchtwild 

• Aquakulturen 

• Bienen 

• Kamele 

 

Weitere nach Rücksprache mit VLOG 
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TEIL 1: BETRIEBSPARAMETER 

     

SEITE 1 DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Name des Unternehmens/ 

Name des Standorts 

 

Anschrift des Unternehmens/ 

Anschrift des Standorts 

 

 

 

 

 

 

Bundesland 

 

 

Landkreis 

 

 

Ansprechpartner 
 

Telefonnummer 

 

E-Mail 

 

 

 

 

Standardnutzungsvertrag1 mit dem VLOG 

vom 

 

 

Art und Größe des Unternehmens/ 

Standorts:  

Beschreibung der Transportarten, des 

Handels bzw. des Lagers 

 

☐ Lagerung 

☐ Umschlag 

☐ Transport 

☐ Handel 

 

von: 

☐ Futtermittel   ☐ Lebensmittel 

 

Aktueller und geplanter Anteil / Menge 

des „OhŶe GeŶteĐhŶik“- ďzw. „VLOG 
geprüft“- Transport/ Lagerung / 

Umschlags/ Handel 

Anteil (%) 

 

Menge (t)  

 

Mitarďeiter iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“- 

Bereich inklusive der Verantwortlichkeit 

bzw. Organigramm 

 

 

 

Sonstige Zertifizierungen   

 

                                                 
1
 bis 15.06.2017: Zertifizierungsvertrag. Nicht relevant für Matrixmitglieder. 
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TEIL 2: ORGANISATION DER „VLOG GEPRÜFT“-TÄTIGKEIT 

     

SEITE 2 DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

1. Welche Standorte sind in die VLOG-Zertifizierung integriert?2  

 

 

 

 

☐ Weitere s. Anlage 

2. Sind im Unternehmen/ am Standort Rohstoffe und/ oder Futtermittel vorhanden, die die 
Anforderungen der „Ohne GenteĐhnik“- ďzǁ. „VLOG geprüft“-Kennzeichnung nicht erfüllen? 

☐ Nein (Das UŶterŶehŵeŶ ist koŵplett auf „OhŶe GeŶteĐhŶik“ ďzw. „VLOG-geprüft umgestellt oder es 

liegen für alle Rohstoffe und/ oder Futtermittel ausreichende GVO-Freiheitsbescheinigungen vor → weiter 

bei Frage 4) 

☐ Ja, im Unternehmen sind Rohstoffe/ Futtermittel vorhanden die ein gentechnisch veränderter 

Organismus (GVO) sind, mit, aus oder durch GVO hergestellt wurden (weiter bei Frage 3). 

 
3. Wie sind die dualen Logistikprozesse (Transport, Lagerung etc.) ǀon „Ohne GenteĐhnik“- Lebensmitteln 
bzw- „VLOG-geprüft“- Futtermitteln und konventionellen Lebensmitteln/Futtermitteln organisiert?  

☐ zeitliche Trennung 

☐ räumliche Trennung 

 

4. Vergibt das Unternehmen/ der Standort zertifizierungspflichtige Tätigkeiten an Dritte (Subunternehmer) 
bzw. lagert das Unternehmen/ der Standort zertifizierungspflichtige Prozesse aus (Lohnverarbeiter)? 

☐ Nein 

☐ Ja, folgende Tätigkeiten werden an die folgenden Unternehmen (inkl. Ansprechpartner und Kontaktdaten) 

vergeben: 

 

 

 

 

 

☐ Ja, folgende Prozesse werden an die folgenden Unternehmen ausgelagert: 

 

 

 

 
5. Folgende Informationen müssen der Zertifizierungsstelle / dem Auditor übermittelt werden: 

• Liste aller gelagerten, transportierten, umgeschlagenen und gehandelten Rohstoffe, Lebensmittel und 

Futtermittel des „OhŶe GeŶteĐhŶik“- ďzw. „VLOG-geprüft“- Bereichs. Die Liste umfasst mindestens 

folgende Angaben: 

o Genaue Bezeichnung des Rohstoffs, Lebensmittels bzw. Gruppen des Futtermittels (z.B. 

Rinderfutter, gekörnt) 

o Angabe welcher GVO-Nachweis vorliegt (z.B. VLOG-Bescheinigung zur GVO-Freiheit, 

Spezifikation, Lieferschein, Bezug zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007) 

• Liste aller Lieferanten „OhŶe GeŶteĐhŶik“- Produkte ďzw. „VLOG-geprüft“- Futtermittel (Produkte mit 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“- bzw. Futtermittel mit „VLOG-geprüft“-Siegel)

                                                 
2 Nicht relevant für Matrixmitglieder 
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Stufe Logistik 

Anhang XIII 
01.10.18 

TEIL 3: UNTERNEHMENSBEWERTUNG 

     

SEITE 3 DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Nach Prüfung der Betriebsbeschreibung und der vor Ort Kontrolle empfiehlt der Auditor bzw. Prüfer die 

Einstufung in die Risikoklasse. 

Die Zertifizierungsstelle nimmt die endgültige Einstufung bei Prüfung der Unterlagen vor. 

 

 Auditor  Bewerter / Zertifizierer: 

Risikoklasse Einstufung:  

 

 

Einstufung:  

 

Datum  

 

 

 

 

Unterschrift  

 

 

 

 

Kommentar / Begründung: 

 

 

 

 
 

Jährliche Aktualisierung der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen/ den Standort im Rahmen der 
Eigenkontrolle: 
Die Betriebsbeschreibung wurde ggfs. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell. 

 

Prüfjahr  

 

  

Unternehmen/ Standort 

Prüfer (Name, 

Funktion) 

   

Datum    

Unterschrift  

 

 

  

 



V19.01

Datum des Audits: Auditdauer  (Uhrzeit von - bis):

Auditor: Kombination mit Standard(s):

zuständige Zertifizierungsstelle:

Unternehmen:

Anschrift mit allen Kontaktparametern: Ident. Nummer, wenn vorhanden:

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, 

Verdachts-, Regelaudit):

Es existieren ein Vertrag mit einer VLOG-

anerkannten Zertifizierungsstelle und ein 

unterzeichneter Standardnutzungsvertrag mit 

VLOG, die dem Unternehmen vorliegen:

Risikoeinstufung des Unternehmens (Übertrag aus 

Betriebsbeschreibung):

Probenahme während Audit: Schwerpunkt des Betriebsrundgangs:

Unterschrift des Auditors: Unterschrift des Unternehmens:

Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaß-

nahme (Unternehmen)

Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

B 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufe Logistik

B3.1 Betriebsbeschreibung

B3.2 Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder 

Verweis auf beigelegtes Dokument:

Bewertung Korrekturmaßnahmen

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Logistik

ja nein

ja nein

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Logistik 27.09.2018 Seite 1 von 4



Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaß-

nahme (Unternehmen)

Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

B3.3 Risikomanagement KO

B3.4 Beauftragung externer Dienstleister

B3.5 Trennung der Warenströme/Ausschluss von 

Vermischungen

KO

B3.6 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, 

Rohstoffen und Produkten

KO

B3.7 Warenausgangskontrolle/Kennzeichnung auf 

Warenbegleitpapieren

B3.8 Rückverfolgbarkeit KO

B3.9 Reklamationsmanagement

B3.10 Warenrücknahme

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Logistik 27.09.2018 Seite 2 von 4



Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaß-

nahme (Unternehmen)

Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

B3.11 Krisenmanagement KO

B3.12 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess

B3.13 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist

B3.14 Schulung der Mitarbeiter

B3.15 Interne Audits

B4 Spezifische Anforderungen Lagerung und 

Umschlag
relevant

B4.1 Wareneingangskontrolle

Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - 

Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Logistik 27.09.2018 Seite 3 von 4



Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaß-

nahme (Unternehmen)

Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

B5 Spezifische Anforderungen Handel

relevant

B5.1 Wareneingangskontrolle

B5.2 Probenahme und Analyse

Bewertung

Anzahl A-Kriterien

Anzahl B-Kriterien

Anzahl C-Kriterien

Anzahl der NA-Kriterien

Anzahl KO

Anzahl Risiko

Summe der Punkte

Maximal erreichbare Punktzahl

Anzahl der bewerteten Kriterien

Erreichte Prozent

0

0

0

0

Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - 

Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!

fehlende oder fehlerhafte 

Eingaben!
nicht bestanden

0

0

0

0,00

180,00

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Logistik 27.09.2018 Seite 4 von 4



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Futtermittelherstellung 

Anhang XV 
01.10.18 

TEIL 1: BETRIEBSPARAMETER 

     

SEITE 1 DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Name des Unternehmens   

Anschrift 

 

 

 

 

Bundesland 

 

 

Landkreis 

 

 

Ansprechpartner 
 

Telefonnummer 

E-Mail 

 

Standardnutzungsvertrag 1mit dem VLOG 

vom 

 

Ggf. Zulassungs-Kennnummer (gem. 

Verordnung EG Nr.183/2005) 

 

Art und Größe des Unternehmens / der 

„VLOG geprüft“-Produktion 

 

☐ Herstellung von Einzelfuttermitteln 

☐ Herstellung von Mischfuttermitteln 

☐ Herstellung von Mineralfuttermitteln 

 

☐ Betreiben von mobilen Mahl- und Mischanlagen 

Uŵsatz/ DurĐhsatz Gesaŵt uŶd Uŵsatz/ DurĐhsatz „VLOG 
geprüft“   

;GeplaŶterͿ AŶteil / MeŶge der „VLOG 

geprüft“-Produktion an der 

Gesamtproduktion (in %) 

Anteil (%) Menge (t)  

Mitarďeiter iŵ „VLOG geprüft“-Bereich 

inklusive der Verantwortlichkeit bzw. 

Organigramm 

 

Sonstige Zertifizierungen  

                                                 
1
 bis 15.06.2017: Zertifizierungsvertrag 
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VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Futtermittelherstellung 

Anhang XV 
01.10.18 

TEIL 2: ORGANISATION DER „VLOG GEPRÜFT“-PRODUKTION 

     

SEITE 2 DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

1. Welche Standorte sind in die VLOG-Zertifizierung integriert?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sind am Standort kennzeichnungspflichtige Futtermittel, technische Hilfsstoffe oder sonstige 
Produktionsmittel vorhanden? 

☐ Nein (Das Unternehmen ist koŵplett auf „VLOG geprüft“ umgestellt → weiter bei Frage 4) 

☐ Nein (Das Unternehmen ist koŵplett auf „VLOG geprüft“ uŶd keŶŶzeiĐhŶuŶgsfreie Futterŵittel 
umgestellt → weiter bei Frage 4) 

☐ Ja (weiter bei Frage 3) 

 
3. Wie ist die duale Produktion von „VLOG geprüft“- und konventionellen Futtermitteln organisiert?  

☐ zeitliche Trennung 

☐ räumliche Trennung 

 

4. Vergibt das Unternehmen zertifizierungspflichtige Tätigkeiten an Dritte (Subunternehmer) bzw. lagert 
das Unternehmen zertifizierungspflichtige Prozesse aus (Lohnverarbeiter)? 

☐ Nein 

☐ Ja, folgende Tätigkeiten werden an die folgenden Unternehmen (inkl. Ansprechpartner und Kontaktdaten) 

vergeben: 

 

 

 

 

 

☐ Weitere s. Anlage: _________________________ 

 

☐ Ja, folgende Prozesse werden an die folgenden Unternehmen ausgelagert: 

 

 

 

 

 

☐ Weitere s. Anlage: ___________________________ 
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Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Futtermittelherstellung 

Anhang XV 
01.10.18 

TEIL 3: ZUSÄTZLICH EINZUREICHENDE UNTERLAGEN 

     

SEITE 3      
 

5. Folgende Informationen müssen der Zertifizierungsstelle / dem Auditor zur Verfügung gestellt werden: 

• Liste aller Futtermittel, Hilfsstoffe uŶd soŶstigeŶ ProduktioŶsŵittel die iŶ „VLOG geprüft“-Futtermittel 

eingesetzt werden. Die Liste umfasst mindestens die genaue Bezeichnung des Futtermittels, Hilfsstoffs 

bzw. sonstigen Produktionsmittels 

• SortiŵeŶtsliste „VLOG geprüft“-Futtermittel (inklusive B2B-Futtermittel) 

 

 
 
Jährliche Aktualisierung der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen im Rahmen der 
Eigenkontrolle: 
Die Betriebsbeschreibung wurde ggfs. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell. 

 

Prüfjahr  

 

  

Unternehmen 

Prüfer (Name, 

Funktion) 

   

Datum    

Unterschrift  
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Datum des Audits: Auditdauer  (Uhrzeit von - bis):

Auditor: Kombination mit Standard(s):

zuständige Zertifizierungsstelle:

Unternehmen:

Anschrift mit allen Kontaktparametern: Ident. Nummer, wenn vorhanden:

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, 

Verdachts-, Regelaudit):

Es existieren ein Vertrag mit einer VLOG-

anerkannten Zertifizierungsstelle und ein 

unterzeichneter Standardnutzungsvertrag mit VLOG, 

die dem Unternehmen vorliegen:

Probenahme während Audit: Schwerpunkt des Betriebsrundgangs:

Unterschrift des Auditors: Unterschrift des Unternehmens:

Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status 

(Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

C 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufen 

Futtermittelherstellung

C3.1 Betriebsbeschreibung

C3.2 Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm

Bewertung Korrekturmaßnahmen

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittelherstellung

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder 

Verweis auf beigelegtes Dokument:

ja nein

ja nein

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel Logistik 27.09.2018 Seite 1 / 5



Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status 

(Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

C3.3 Risikomanagement KO

C3.4 Beauftragung externer Dienstleister

C3.5 Wareneingangskontrolle

C3.6 Trennung der Warenströme/Ausschluss von  

Vermischungen

KO

C3.7 Umgang mit nicht konformen Futtermitteln KO

C3.8 Rückverfolgbarkeit KO

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel Logistik 27.09.2018 Seite 2 / 5



Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status 

(Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

C3.9 Reklamationsmanagement 

C3.10 Warenrücknahme

C3.11 Krisenmanagement KO

C3.12 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess

C3.13 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist

C3.14 Schulung der Mitarbeiter

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel Logistik 27.09.2018 Seite 3 / 5



Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status 

(Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

C3.15 Interne Audits

C 4 Spezifische Anforderungen Produktion 

nicht relevant

C4.1 Rückstellproben

C4.2 Probenahme und Analyse

C6 Spezifische Anforderungen an mobile Mahl- und 

Mischanlagen nicht relevant

C6.1 Betriebsbeschreibung

C6.2 Spezifische Maßnahmen gegen technisch vermeidbare 

Vermischungen

C6.3 Mischdokumentation und Mischprotokolle

Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei 

"nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!

Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei 

"nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/ Termine/ Status 

(Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

C6.4.1 Einverständnis zur Probenahme

C6.4.2 Probenahmeverfahren

C6.5 Futtermitteltransport bzw. Futtermittelhandel 

C6.6 Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren

C6.7 Spezifische Korrekturmaßnahmen

Bewertung

Anzahl A-Kriterien

Anzahl B-Kriterien

Anzahl C-Kriterien

Anzahl der NA-Kriterien

Anzahl KO

Anzahl Risiko

Summe der Punkte

Maximal erreichbare Punktzahl

Anzahl der bewerteten Kriterien

Erreichte Prozent fehlende oder fehlerhafte 

Eingaben!
nicht bestanden

0

0

0

0,00

150,00

0

0

0

0
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VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Futtermittelherstellung – mobile Mahl- 

und Mischanlagen 

Anhang XVII 
01.10.18 

TEIL 1: BETRIEBSPARAMETER 

     

SEITE 1 DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Name des Unternehmens  

Anschrift 
 

 

 
 

Bundesland 

 

 

Landkreis 

 

 

Ansprechpartner 
 

Telefonnummer 

E-Mail 

 

Standardnutzungsvertrag 1mit dem VLOG 

vom 

 

Ggf. Zulassungs-Kennnummer (gem. 
Verordnung EG Nr.183/2005) 

 

Art und Größe des Unternehmens / der 
„VLOG geprüft“-Produktion 

 

☐ Betreiben von mobilen Mahl- und Mischanlagen 

;GeplaŶterͿ AŶteil / MeŶge der „VLOG 

geprüft“-Produktion an der 

Gesamtproduktion (in %) 

Anteil (%) Menge (t)  

Mitarďeiter iŵ „VLOG geprüft“-Bereich 

inklusive der Verantwortlichkeit bzw. 

Organigramm 

 

Sonstige Zertifizierungen  

                                                 
1
 bis 15.06.2017: Zertifizierungsvertrag 



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Futtermittelherstellung – mobile Mahl- 

und Mischanlagen 

Anhang XVII 
01.10.18 

TEIL 2: ORGANISATION DER „VLOG GEPRÜFT“-PRODUKTION 

     

SEITE 2 DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

1. Welche mobilen Mahl- und Mischanlagen sind in die VLOG-Zertifizierung integriert? Bitte pro Anlage 
Fahrgestellnummer und amtliches Kfz-Kennzeichen benennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die in 1. genannten Anlagen verarbeiten … 

☐ …ausschließlich kennzeichnungsfreie Futtermittel, 

betrifft Anlagen mit folgendem Kfz-Kennzeichen: _______________________________________ 

☐ …sowohl keŶŶzeiĐhŶuŶgsfreie als auĐh keŶŶzeiĐhŶuŶgspfliĐhtige Futterŵittel,  
betrifft Anlagen mit folgendem mit Kfz-Kennzeichen: ____________________________________ 

 
3. Das Unternehmen handelt Futtermittel (Öle / Fette)? 

☐  Nein 

☐  Ja, darunter 

☐  kennzeichnungsfreie Öle und Fette  

☐  darunter ;teilweiseͿ keŶŶzeiĐhŶuŶgsfreie Öle uŶd Fette iŶ „VLOG geprüft“-Qualität 

☐  kennzeichnungspflichtige Öle und Fette 

 
 
 
Jährliche Aktualisierung der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen im Rahmen der 
Eigenkontrolle: 
Die Betriebsbeschreibung wurde ggfs. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell. 

 

Prüfjahr  

 

  

Unternehmen 

Prüfer (Name, 

Funktion) 

   

Datum    

Unterschrift  
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Iŵ FolgeŶdeŶ fiŶdet siĐh eiŶe ďeispielhafte Vorlage für eiŶe MatrixďesĐhreiďuŶg. EiŶe MatrixďesĐhreiďuŶg ist 
der ZertifizieruŶgsstelle ďei der AŶtragstelluŶg ǀorzulegeŶ. Üďer ǁeseŶtliĐhe ÄŶderuŶgeŶ, ǁelĐhe die VLOG-
ZertifizieruŶg ďetreffeŶ, iŶforŵiert der MatrixorgaŶisator die ZertifizieruŶgsstelle.  
 

MatrixďesĐhreiďuŶg der Musterŵatrix „MuMa GŵďH“ 

MatrixorgaŶisator:  

MuMa GŵďH 

Musterstraße ϭϮ, ϱϰϯϮϭ MusterhauseŶ 

VeraŶtwortliĐher für die MatrixzertifizieruŶg:  

Maǆ MusterŵaŶŶ ;QM-Beauftragter der Muster GŵďHͿ  

TelefoŶ: ϬϭϮϯ ϰϱϲϳ ϴϵ  Eŵail: ŵ.ŵusterŵaŶŶ@ŵustergŵďh.Đoŵ 

TätigkeiteŶ der Matrixŵitglieder:  

z.B. Die Mitglieder der VLOG-Matriǆ MuMa siŶd UŶterŶehŵeŶ, die TraŶsport, LageruŶg uŶd 
FutterŵittelherstelluŶg ŶaĐh deŵ VLOG-StaŶdard durĐhführeŶ […].  

Die StaŶdorte liegeŶ ǀor alleŵ iŶ deŶ LaŶdkreiseŶ/BuŶdesläŶderŶ/LäŶderŶ […].  

Teilǁeise fiŶdeŶ auf deŶ StaŶdorteŶ aŶdere TätigkeiteŶ ǁie zuŵ Beispiel RiŶder- uŶd SĐhǁeiŶeŵast oder 
LegeheŶŶeŶhaltuŶg […] statt – diese TätigkeiteŶ siŶd aďer ŶiĐht iŶ die VLOG-Matriǆ MuMa eiŶgeďuŶdeŶ. 

LohŶ- uŶd SuďuŶterŶehŵeŶ uŶd ausgelagerte Prozesse: 

IŶ die MuMa-Matriǆ siŶd folgeŶde LohŶ-UŶterŶehŵeŶ eiŶgeďuŶdeŶ: 

• Fuŵiǁerk GŵďH, BahŶhofsstraße ϴ, ϭϮϯϰϱ MusterhofeŶ  

AŶspreĐhpartŶer: 
KoŶtaktdateŶ:  

Iŵ Auftrag der MuMa GŵďH […]   

• […] 

VeraŶtwortuŶgsďereiĐhe des MatrixorgaŶisators iŶ der Matrix: 

z.B. Die MuMa erstellt uŶd üďerǁaĐht deŶ ProďeŶahŵe- uŶd AŶalǇseplaŶ der Matriǆ […] Sie ďeauftragt die 
ProďeŶahŵe iŵ RahŵeŶ der VLOG-Audits durĐh die ZertifizieruŶgsstelle […] 

Die MuMa regelt deŶ Aďlauf der ZertifizieruŶg uŶd der Audits […] ŵit der ZertifizieruŶgsstelle. GeŵeiŶsaŵ 
ŵit ďetroffeŶeŶ BetrieďeŶ leitet sie KorrekturŵaßŶahŵeŶ eiŶ uŶd üďerǁaĐht diese […]. 
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Sie üďerŶiŵŵt das RisikoŵaŶageŵeŶt uŶd hat eiŶ KriseŶŵaŶageŵeŶt, iŶ ǁelĐhes die Matriǆŵitglieder 
eiŶgeďuŶdeŶ siŶd […].  

Die MuMa GŵďH führt jährliĐh eiŶ iŶterŶes Audit auf deŶ StaŶdorteŶ durĐh. 

[…] 

GruŶdlage der Erst-/uŶd FolgezertifizieruŶgeŶ 

z.B. Die Matriǆ arďeitet ŶaĐh deŵ ϯϯ% VerfahreŶ: ϭϬϬ% der StaŶdorte ǁerdeŶ durĐh deŶ MatriǆorgaŶisator 
geprüft, daŶaĐh üďerprüft die ZertifizieruŶgsstelle ŵiŶ. ϯϯ% der StaŶdorte. Die Audits durĐh die 
ZertifizieruŶgsstelle fiŶdeŶ iŶ deŶ FolgejahreŶ je ŶaĐh GeltuŶgsďereiĐh statt. 

Oder:  

Die Matriǆ arďeitet ŶaĐh deŵ ϭϬϬ% VerfahreŶ: ϭϬϬ% der StaŶdorte ǁerdeŶ durĐh die ZertifizieruŶgsstelle 
auditiert, ďeǀor sie iŶ die Matriǆ aufgeŶoŵŵeŶ ǁerdeŶ köŶŶeŶ. Die Audits durĐh die ZertifizieruŶgsstelle 
fiŶdeŶ iŶ deŶ FolgejahreŶ je ŶaĐh GeltuŶgsďereiĐh statt. 

NutzuŶg ŵehrerer ZertifizieruŶgsstelleŶ 

[WerdeŶ ŵehrerer ZertifizieruŶgsstelleŶ geŶutzt, so ŵuss iŶ der MatrixďesĐhreiďuŶg klar ersiĐhtliĐh seiŶ, 
ǁelĐhe AufgaďeŶ ǀoŶ ǁelĐher üďerŶoŵŵeŶ ǁerdeŶ.]  

z.B. Es ǁerde ϯ ZertifizieruŶgsstelleŶ ;A-Zert, B-Zert, C-ZertͿ für die VLOG-ZertifizieruŶg der MuMa-Matriǆ 
geŶutzt. 

Die A-Zert führt das Audit ďeiŵ MatriǆorgaŶisator uŶd ďeiŵ folgeŶdeŶ Teil der Matriǆ durĐh [AuflistuŶg der 
StaŶdorte der RegioŶ oder Verǁeis auf aŶdere Liste- z.B. StaŶdortliste]. 

Die B-Zert führt Audits ďei [AuflistuŶg siehe oďeŶ] durĐh. Die C-Zert führt Audits ďei [AuflistuŶg siehe oďeŶ] 
durĐh.  

Die B-Zert uŶd C-Zert geďeŶ ihre AuditergeďŶisse aŶ die A-Zert ǁeiter, die der Matriǆ das VLOG-Zertifikat 
ausstellt. ZǁisĐheŶ deŶ ZertifizieruŶgsstelleŶ ďesteht eiŶe VereiŶďaruŶg zuŵ AustausĐh ǀoŶ DateŶ.  
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Iŵ FolgeŶdeŶ fiŶdeŶ Sie eiŶe Vorlage für eiŶe StaŶdortliste für die MatrixzertifizieruŶg Logistik uŶd FutterŵittelherstelluŶg. Die StaŶdortliste ŵuss ǀoŵ 
MatrixorgaŶisator iŵŵer aktuell gehalteŶ ǁerdeŶ. ReleǀaŶte ÄŶderuŶgeŶ ŵeldet der MatrixorgaŶisator uŵgeheŶd der/deŶ ZertifizieruŶgsstelle;ŶͿ. Es kaŶŶ die 
folgeŶde oder eiŶ iŶhaltliĐh gleiĐhǁertige StaŶdortliste ǀerǁeŶdet ǁerdeŶ. [Die fett-gedruĐkteŶ AŶgaďeŶ siŶd laut StaŶdard ǀerpfliĐhteŶd, die aŶdereŶ 
EŵpfehluŶgeŶ.] 

StaŶdortliste der MuMa GŵďH 

Naŵe/ 
StaŶdort/ 
IdeŶtifika-
tioŶ/ 
Nuŵŵer 

UŶterŶehŵ
eŶ 

Adresse  AŶspreĐhpartŶer uŶd 
KoŶtaktdateŶ 

GeltuŶgsďe
reiĐh VLOG 
Zertifizieru
Ŷg 

Risiko-
klasse 
;Logis-
tikͿ 

Matrix-
StaŶdort seit 

ErsterheďuŶg 
durĐh deŶ 
Matrix-
orgaŶisator ;ďei 
33% RegeluŶgͿ 

Letztes 
Regelaudit/ 
Erstaudit durĐh 
die Zertifizier-
uŶgsstelle 

Zuständi
ge 
Zertifizie
rungsste
lle1

 

MisĐhuŶgs 
MisĐhǁerk 
Afeld  

MisĐhuŶgs 
GŵďH 

MisĐhǁeg Ϯ,  
ϴϳϲϱϰ Afeld  

HaŶs Müller,  
Tel: ϬϭϮϯ ϰϱϲϳϱ, 
h.ŵueller@aŶďieter.de 

Futterŵittel
-herstelluŶg 

- Ϭϯ.Ϭϲ.ϮϬϭϳ ϭϰ.Ϭϰ.ϮϬϭϳ Ϯϯ.Ϭϱ.ϮϬϭϳ C-Zert 

TraŶspofiǆ 
StaŶdort 
BeďrüĐkeŶ 

TraŶspofiǆ 
GŵďH 

Straße ϭ, 
ϱϰϯϮϭ 
BeďrüĐkeŶ 

Maǆ Bauer, 
Tel: Ϭϵϴϳ ϱϲϳϲ, 
MilĐhhof@aŶďieter.de 

TraŶsport, 
LageruŶg 

ϭ Ϭϱ.Ϭϳ.ϮϬϭϴ Ϭϯ.Ϭϳ.ϮϬϭϴ NoĐh ŶiĐht 
erfolgt 

A-Zert 

[…]          

          

 

                                                           

1 Nur releǀaŶt, ǁeŶŶ für die VLOG-ZertifizieruŶg der Matrix ŵehrere ZertifizieruŶgsstelleŶ geŶutzt ǁerdeŶ 
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Datum des Audits: Auditdauer  (Uhrzeit von - bis):

Auditor: Kombination mit Standard(s):

zuständige Zertifizierungsstelle:

Unternehmen:

Anschrift mit allen Kontaktparametern: Ident. Nummer, wenn vorhanden:

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, 

Verdachts-, Regelaudit):

Es existieren ein Vertrag des Matrixorganisators mit 

einer VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle und 

ein unterzeichneter Standardnutzungsvertrag des 

Matrixorganisators mit VLOG, die dem 

Unternehmen vorliegen:

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder 

Verweis auf beigelegtes Dokument:

Probenahme während Audit:

Unterschrift des Auditors: Unterschrift des Unternehmens:

Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaß-

nahme (Unternehmen)

Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

D 3 Allgemeine Anforderungen an 

Gruppenorganisatoren

D3.1 Matrixbeschreibung, Standortliste, 

Betriebsbeschreibung

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Matrixorganisation

Bewertung Korrekturmaßnahmen

ja nein

ja nein
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaß-

nahme (Unternehmen)

Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

D3.2 Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder KO

D3.3 Risikomanagement KO

D3.4 Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und 

Analyse

D3.5 Schulung der Mitarbeiter und Mitglieder durch den 

Matrixorganisator

D3.6 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, 

Rohstoffen und Produkten 

KO

D3.7 Reklamationsmanagement
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaß-

nahme (Unternehmen)

Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

D3.8 Warenrücknahme

D3.9 Krisenmanagement KO

D3.10 Korrekturmaßnahmen/ kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess

D3.11 Dokumentation und Aufbewahrungsfristen

D3.12 Internes Audit

Bewertung

Anzahl A-Kriterien

Anzahl B-Kriterien

Anzahl C-Kriterien

Anzahl der NA-Kriterien

Anzahl KO

Anzahl Risiko

Summe der Punkte

Maximal erreichbare Punktzahl

Anzahl der bewerteten Kriterien

Erreichte Prozent
nicht bestanden

0

0

0

0

0

0

0,00

120,00

0

fehlende oder fehlerhafte 

Eingaben!
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Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 1: BETRIEBSPARAMETER 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Name des Unternehmens, 
Ansprechpartner 

 

Anschrift 

 

 

 

 
 

 

Land  

Bundesland 

 

 

Landkreis 

 

 

Telefon-Nummer 

 

 

E-Mail 

 

 

Landwirtschaftliche Betriebsnummer 

oder andere Kennung  

 

Art und Größe des Unternehmens / der 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion 

 

 

 

 

(Geplanter) Anteil (%) / Menge der 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“ ProduktioŶ 
 

Anteil (%) Menge (n)  

Ist das Unternehmen über eine 

Organisationsstruktur bzw. Bündler in 

eine Gruppenzertifizierung 

eingebunden? 

Nennung mit rechtlicher Bezeichnung. 

 

Betriebsstätten mit abweichender 

Anschrift / in Produktion eingebundene 

Unternehmen / Kooperationspartner 

(ggfs. Anlage) 

 

Mitarďeiter iŵ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Bereich inklusive der Verantwortlichkeit 

bzw. Organigramm (ggfs. Anlage) 

 

 

 

Sonstige Zertifizierungen 

 

 

alle Printnummern bei Legebetrieben 

und KAT-Nummer 
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VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 2: ÜBERSICHT TIERBESTAND 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Bitte geben Sie alle auf Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb gehaltenen Tiere an und stufen Sie deren Futtermittel ein.  

 

Tierart / 
Tierkategorie 

Stallbezeichnung Stallplätze / 
Tieranzahl 

„OhŶe 
GeŶtechŶik“ 
Produktion 
Ja/ Nein 

Futtermittel Mindest-
fütterungsfrist 
gewährleistet 
** 

gekennzeichnet als 
gentechnisch verändert 

nicht gekennzeichnet als 
gentechnisch verändert oder 
„VLOG geprüft“ 
seit nachweislich (TT/MM/JJ) 

Milchkühe       

Färsen/ Kalbinnen        

Jungvieh       

Kälber       

Mastbullen       

Mutterkühe       

Zuchtbullen       

Muttersauen mit 

Ferkeln 

      

Jungsauenaufzucht       

Mastschweine  *      

Eber       

Mutterschafe mit 

Nachzucht 

      

Ziegen       

Legehennen  *      

Hähnchenmast  *      

Putenmast  *      

Enten  *      

Gänse  *      

Kaninchen       
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Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 2: ÜBERSICHT TIERBESTAND 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Gehegewild       

Pferde       

Weitere Tierarten:       

 

 

      

 

 

      

* Bitte geďeŶ Sie zusätzliĐh aŶ, iŶ ǁelĐheŶ StälleŶ die „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion stattfindet (z.B. eindeutige Stallnummer, -bezeichnung): 

 
  



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 2: ÜBERSICHT TIERBESTAND 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

**Kommentare zu Zukauf und Umstellungszeit bzw. Fütterung einzelner Tierarten: 

Durch welche konkreten Maßnahmen wird die Einhaltung der Mindestfütterungsfrist gewährleistet? Vermerken Sie auch hier ggf. separat, bei welcher / n Tierart / 

Tierkategorien kein Tierzukauf erfolgt oder nur bereits umgestellte Tiere zugekauft werden. 
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VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 3: FUTTERMITTELLISTE  

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Bitte geben Sie hier alle am Betrieb vorhandenen Futtermittel an. Bitte halten Sie diese Übersicht stets aktuell, indem Sie neu hinzugekommene Futtermittel / 

Lieferanten ergänzen und nicht mehr eingesetzte streichen. Nach der Erstaufnahme geben Sie bitte bei Ergänzungen / Streichungen immer das Datum an, ab 

welchem Zeitpunkt das Futtermittel hinzugekommen ist bzw. nicht mehr verwendet wird (Änderungsdatum). 
Wenn separate Dokumente, Listen oder Systeme genutzt werden, dann vermerken Sie den Namen der Nachweise bitte in der folgenden Tabelle. 

 

Genaue Bezeichnung des Futtermittels Selbst erzeugt Zugekauft von  
(Lieferant und Anschrift) 

Tierart oGT Nachweis im 
FuMi oder 
Saatgut 

Änderungs-
datum 

      

      

      

      

 



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 4: RATIONSAUFSTELLUNG FÜR DIE „OHNE GENTECHNIK“-PRODUKTION  

 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Bitte geben Sie hier die Rationsaufstellung für die Tierarten und entsprechenden Lebensphasen an, die im 

Geltungsbereich der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produktion liegen. Wenn Futtermittelkomponenten sich im 

Jahresverlauf mengenmäßig oder inhaltsstoffmäßig ändern, kann dies vernachlässigt werden. Wichtig ist, 

dass die Futtermittelkomponenten pro Tierart bekannt und festgehalten sind und die Herkunft eindeutig ist. 

Wenn separate Dokumente, Listen oder Systeme genutzt werden, dann vermerken Sie den Namen der 

Nachweise bitte in der folgenden Tabelle. 

 

Tierart / Lebensphase: 

 

 

 

 
 

Futterkomponente Anteil  
(näherungsweise  
z.B. TM) 

Zugekauft Selbst erzeugt 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

 
Bei Futterkomponenten (z.B. Mineralfutter, Einzelfuttermittel, etc.) ist die genaue Bezeichnung gemäß 

Deklaration auf dem Sackanhänger oder Produktdatenblatt anzugeben und die Deklaration zusammen mit 

den Futterrationen abzuheften. 

 

Bemerkungen: 
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VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 5: VERSCHLEPPUNG, VERMISCHUNG UND VERTAUSCHUNG 

 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

1. Werden am Betrieb gentechnisch veränderte Futtermittel – auch zeitlich begrenzt – hergestellt, 
gelagert, verarbeitert oder verfüttert? 
 

☐ Nein. Bitte weiter bei Teil 5, „Weitere SaĐhǀerhalte…“ 

☐ Ja, folgende Futtermittel für folgende Tierarten / Tierkategorie: 

 

Tierart / Tierkategorie Genaue Futtermittelbezeichnung 

  

  

  

 
2. Findet in einer Betriebseinheit/einem Betriebsteil eiŶ regelŵäßiger Wechsel zwischeŶ „Ohne 
GeŶtechŶik“ Fütterung und Fütterung mit nach VO (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 gekennzeichneten 
Futtermitteln statt? 

 
☐ Nein.  

☐ Ja, in folgenden Bereichen findet ein regelmäßiger Wechsel statt: 

 

Tierart / Tierkategorie Betriebsteil / Stall Zeitpunkt des Wechsels (Tieralter in 

Lebenswochen) 

   

   

   

 
3. Werden am Betrieb stationäre dual genutzte Mahl- und Mischanlagen verwendet? 
 

☐ Nein.  

☐ Ja 

 
4. Die Gefahr einer Verschleppung des gentechnisch veränderten Futtermittels bzw. die Vermischung und 
Vertauschung dieses ŵit für die „OhŶe GeŶtechŶik“-Produktion geeigneten Futtermitteln ist durch die 
Umsetzung der folgenden Maßnahmen ausgeschlossen.  
Bitte beschreiben Sie konkret die festgelegten Maßnahmen und fügen Sie Skizzen von Lagerstätten von 

kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln, Anlagen zur Futtermittelherstellung und -handhabung 

(Mischanlagen, Lager von Gerätschaften, Fütterungsanlagen, Transportwegen sowie Ställen inkl. Tierarten 

bei. 

Anlieferung:  
 

 



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 5: VERSCHLEPPUNG, VERMISCHUNG UND VERTAUSCHUNG 

 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

 

 

 
 

Befüllungsanlagen: 

 
 

 

 

 

 

Lagerung:  

 

 

 

 

 

 
Mischung:  

 

 

 

 

 

 
Handhabung (Futterwagen, Transportmittel, Eimer, Schaufeln, etc.):  
 

 

 

 

 

 
Fütterung (Sicherstellung, dass die ohne Gentechnik gefütterten Tierarten keine gentechnisch veränderten 

Futterkomponenten oder Futtermittel erhalten): 
 

 

 

 

 

 
Weitere Sachverhalte, die auf dem Betrieb zur Vermischung und Vertauschung führen könnten und wie 

diesen vorgebeugt wird. 
 

 



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 5: VERSCHLEPPUNG, VERMISCHUNG UND VERTAUSCHUNG 

 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

 

 

 

 
4. Verschleppung durch Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen am Betrieb oder in der Umgebung.  
 

Bei Anbau im Betrieb: Liegen Bescheinigungen zur GVO-Freiheit des Saatguts vor? (Nicht relevant für 

Kulturen, die gentechnisch verändert nicht kultiviert werden dürfen, dann bitte mit N/A kennzeichnen) 

 

☐ Nein     ☐ Ja: ______________________________________________________________    ☐ N/A 

 

 

Werden am Betrieb gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut? 

(Diese Frage ist für den Fall relevant, dass in dem Land, in dem der Betrieb ansässig ist, der kommerzielle 

Anbau bestimmter gentechnisch veränderter Pflanzen genehmigt ist.) 
 

☐ Nein     ☐ Ja: _______________________________________________________________ 

 

 

Befinden sich gemäß Standortregister in der Umgebung von 5 km Anbauflächen gentechnisch veränderter 

Pflanzen (einschließlich Freilandversuche, kann auch über den Auditor geprüft werden)? 
 

☐ Nein     ☐ Ja: _______________________________________________________________ 

 

Bei Ja: In welcher genauen Entfernung befinden sich diese Flächen und welche Maßnahmen werden 

ergriffen, um eine Verschleppung auszuschließen: 
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VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.19 

TEIL 6: EXTERNE DIENSTLEISTER 

 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Bitte geben Sie hier alle Unternehmen mit genauer Bezeichnung und Anschrift an, die Leistungen in 

Zusammenhang mit Futtermitteln und Saatgut für Futtermittel für Ihren Betrieb durchführen. Bitte 

vermerken Sie auch, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um Verschleppungen oder Vermischungen zu 

vermeiden. 
 

1. Fahrbare Mahl- und Mischanlage(n) 
 

 

 

 

 

 
2. Maschinenring (bitte zusätzlich Leistung angeben) 
 

 

 

 

 

 
3. Trocknungswerk(e) 
 

 

 

 

 
 
4. Spedition(en) 
 

 

 

 

 

 
5. Weitere Stellen / Unternehmen einschließlich Maschinen / Anlagen, die gemeinsam mit Nachbarn 

genutzt werden und Nachbarschaftshilfe. 
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Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 7: ABSICHERUNG DURCH PROBENAHME UND ANALYSE 

 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Bitte beschreiben Sie das unternehmensinterne risikoorientierte Probenahme- und Analysenverfahren in 

Bezug auf gentechnisch veränderte Organismen.  

Wie erfolgt die Dokumentation des unternehmensinternen Probe- und Analyseplans? Wie erfolgt die 

Probenahme und Aufbewahrung der Rückstellproben? 

Welches Labor wird beauftragt, welcher Analysenumfang wird berücksichtigt? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEIL 8: VERMARKTUNG 

Wie ist die Vermarktung der „OhŶe GeŶteĐhŶik“ Produkte organisiert? Findet Direktvermarktung statt? Wie 

erfolgt die jährliche Meldung der eigenständig vermarkteten Produkte an die Organisationsstruktur, 

Bündler oder den VLOG? 
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Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung  
Stufe Landwirtschaft – tierische Produktion 

Anhang XX 
01.10.18 

TEIL 9: AKTUELLE UNTERNEHMENSBEWERTUNG 

 

   

SEITE ______    
 

Nach Prüfung der Betriebsbeschreibung und der vor Ort Kontrolle empfiehlt der Auditor bzw. Prüfer die 

Einstufung in die Risikoklasse. 

Die Zertifizierungsstelle nimmt die endgültige Einstufung bei Prüfung der Unterlagen vor. 

 

 Prüfer der 
Organisationsstruktur 
/ des Bündlers 
(bei Gruppenzertifizierung) 

Auditor  Bewerter / Zertifizierer: 

Risikoklasse Empfehlung:   

 

Einstufung:  Einstufung:  

Datum  

 

 

 

 

Unterschrift  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar / Begründung: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jährliche Aktualisierung der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen im Rahmen der 
Eigenkontrolle: 
Die Betriebsbeschreibung wurde ggfs. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell. 

 

Prüfjahr  

 

  

Unternehmen   

Prüfer (Name, 

Funktion) 

   

Datum    

Unterschrift  

 

 

  

 



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - 

Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 1: BETRIEBSPARAMETER 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Name des Unternehmens, 

Ansprechpartner 
 

Anschrift 

 

 

 

 

 

 

Land  

Bundesland 

 

 

Landkreis 

 

 

Telefon-Nummer 

 

 

E-Mail 

 

 

VVVO-Nummer oder andere Kennung   

Handelsregisterauszug / 

Gewerbeanmeldung anliegend 

 

Art und Größe des Unternehmens / Art 

und Umfang des „OhŶe GeŶteĐhŶik“ / 

„VLOG“-Transports 

 

 

 

(Geplanter) Anteil (%) / Menge des 

„OhŶe GeŶteĐhŶik“ / „VLOG“-

Transports 
 

Anteil (%) Menge (n)  

Betriebsstätten mit abweichender 

Anschrift / eingebundene Unternehmen 

/ Kooperationspartner / externe 

Dienstleister (ggfs. Anlage) 

 

Angabe zu Transporteinheiten unter 

Angabe der Transportkapazitäten (ggfs. 
Anlage) 

 

Mitarďeiter iŵ „OhŶe GeŶteĐhŶik“-

Bereich inklusive der Verantwortlichkeit 

bzw. Organigramm (ggfs. Anlage) 

 

 

 

Sonstige Zertifizierungen 

 

 

 



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - 

Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 2: ÜBERSICHT TIERBESTAND 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Bitte geben Sie alle in Ihrem Unternehmen gehandelten / transportierten Tiere bzw. Tierkategorien an und 
stufen Sie deren „VLOG“-Status bzw. Futtermittelqualität ein.  

 

 
Tierart / 
Tierkategorie 

VLOG-Tiere Tiere anderer Qualitäten 

Transport / 
Beförderung 
von VLOG-
Tieren 

Fütterung der 
VLOG-Tiere 
während 
Transport / 
Beförderung 

Transport / 
Beförderung 
von Tieren 
anderer 
Qualitäten 

Fütterung der Tiere anderer 
Qualitäten während Transport / 
Beförderung 

Mit 
Futtermitteln 
gekennzeichnet 
als gentechnisch 
verändert 

Mit Futtermitteln 
nicht gekenn-
zeichnet als 
gentechnisch 
verändert oder in 
„VLOG geprüft“-
Qualität 

Rinder  
 

    

Schweine  
 

    

Schafe  

 

    

Ziegen  

 

    

Legehennen  

 

    

Mastgeflügel  

 

    

Kaninchen  

 

    

Gehegewild  

 

    

Pferde  

 

    

Weitere Tierarten: 
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VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft -Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 3: LIEFERANTENLISTE 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Bitte geben Sie hier alle Lieferanten von „VLOG“-Tieren an. 

Wenn separate Dokumente, Listen oder Systeme genutzt werden, dann vermerken Sie den Namen der Nachweise bitte in der folgenden Tabelle. 

 

Genaue Bezeichnung und Anschrift des 
Lieferanten 

Gehandelte / Transportierte 
„VLOG“-Tiere / Tierkategorien 

VLOG-Zertifizierung des Lieferanten vorliegend Änderungsdatum 
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VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - 

Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 4: TRENNUNG DER WARENSTRÖME, AUSSCHLUSS VON VERTAUSCHUNGEN  

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

1. Erfolgt in einem Transportmittel / Transportbehälter ein gleichzeitiger Transport bzw. erfolgt an 
Zwischenstationen die gleichzeitige Unterbringung voŶ „VLOG“-Tieren und Tieren anderer Qualitäten? 
 

☐ Nein. Bitte weiter bei 2. „WerdeŶ „VLOG“-Tiere während Transport / Beförderung gefüttert?“ 

☐ Ja, folgende Tierarten / Tierkategorien werden gleichzeitig in einem Transportmittel / Transportbehälter 

transportiert, bzw. gleichzeitig in Zwischenstationen untergebracht, dabei werden folgende Maßnahmen 

zur Trennung umgesetzt: 
 

Tierart / 

Tierkategorie 

Transportmittel / 

Transportbehälter 

/ Zwischenstation 

Genaue Angabe der Maßnahmen zur Trennung der 

unterschiedlichen Tierqualitäten  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 4: TRENNUNG DER WARENSTRÖME, AUSSCHLUSS VON VERTAUSCHUNGEN  

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

2. WerdeŶ „VLOG“-Tiere während Transport / Beförderung (inkl. Unterbringung an Zwischenstationen) gefüttert?  

 
☐ Nein. Bitte weiter bei Teil 5: Aktuelle Unternehmensbewertung. 

☐ Ja. 

 

2.1 FUTTERMITTELLISTE 
 

Bitte geben Sie hier alle im Unternehmen vorhandenen Futtermittel für „VLOG“-Tiere an. Bitte halten Sie diese Übersicht stets aktuell, indem Sie neu 

hinzugekommene Futtermittel / Lieferanten ergänzen und nicht mehr eingesetzte streichen. Nach der Erstaufnahme geben Sie bitte bei Ergänzungen / Streichungen 

immer das Datum an, ab welchem Zeitpunkt das Futtermittel hinzugekommen ist bzw. nicht mehr verwendet wird (Änderungsdatum). 

Wenn separate Dokumente, Listen oder Systeme genutzt werden, dann vermerken Sie den Namen der Nachweise bitte in der folgenden Tabelle. 

 

Genaue Bezeichnung des Futtermittels Selbst erzeugt Zugekauft von  
(Lieferant und Anschrift) 

Tierart oGT Nachweis im 
FuMi oder 
Saatgut 

Änderungs-
datum 

      

      

      



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 4: TRENNUNG DER WARENSTRÖME, AUSSCHLUSS VON VERTAUSCHUNGEN  

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

2.1 FUTTERMITTELLISTE (Fortsetzung) 
 

Genaue Bezeichnung des Futtermittels Selbst erzeugt Zugekauft von  
(Lieferant und Anschrift) 

Tierart oGT Nachweis im 
FuMi oder 
Saatgut 

Änderungs-
datum 

      

      

      

      

      



VLOG 
Version 19.01 

VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - 

Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 4: TRENNUNG DER WARENSTRÖME, AUSSCHLUSS VON VERTAUSCHUNGEN 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

2.2 RATIONSAUFSTELLUNG FÜR „VLOG“-TIERE 
 

Bitte geben Sie hier die Rationsaufstellung für „VLOG“-Tiere / Tierkategorien und entsprechenden 
Lebensphasen an. Wenn Futtermittelkomponenten sich im Jahresverlauf mengenmäßig oder 

inhaltsstoffmäßig ändern, kann dies vernachlässigt werden. Wichtig ist, dass die Futtermittelkomponenten 

pro Tierart / Tierkategorien bekannt und festgehalten sind und die Herkunft eindeutig ist. 

Wenn separate Dokumente, Listen oder Systeme genutzt werden, dann vermerken Sie den Namen der 

Nachweise bitte in der folgenden Tabelle. 

 

 

Tierart / Lebensphase: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Futterkomponente Anteil  
(näherungsweise  
z.B. TM) 

Zugekauft Selbst erzeugt 

    

    

    

    

    

    

    

 
Bei zugekauften Futterkomponenten (z.B. Mineralfutter, Einzelfuttermittel, etc.) bitte genaue Bezeichnung 
gemäß Deklaration auf dem Sackanhänger oder Produktdatenblatt angeben und Deklaration mit abheften. 

 

Bemerkungen: 
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VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - 

Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 4: TRENNUNG DER WARENSTRÖME, AUSSCHLUSS VON VERTAUSCHUNGEN 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

2.3 Sind am Betrieb gentechnisch veränderte Futtermittel – auch zeitlich begrenzt - vorhanden? 
 

☐ Nein. Bitte weiter bei Teil 5: Aktuelle Unternehmensbewertung.  

☐ Ja, folgende Futtermittel für folgende Tierarten / Tierkategorie: 

 

Tierart / Tierkategorie Genaue Futtermittelbezeichnung 

  

  

  

  

  

 
Die Gefahr einer Verschleppung des gentechnisch veränderten Futtermittels bzw. die Vermischung und 
Vertauschung dieses ŵit für die „OhŶe GeŶtechŶik“-Produktion geeigneten Futtermitteln ist durch die 
Umsetzung der folgenden Maßnahmen ausgeschlossen.  
Bitte beschreiben Sie konkret die festgelegten Maßnahmen und fügen Sie Skizzen von Lagerstätten, 

Futtermittelherstellungsanlagen, Transportwegen und Fütterungsanlagen sowie Ställen bei. 
 

Anlieferung:  

 
 

 

 

 

 

Befüllungsanlagen: 

 
 

 

 

 

 

Lagerung:  
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VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - 

Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 4: TRENNUNG DER WARENSTRÖME, AUSSCHLUSS VON VERTAUSCHUNGEN 

     

SEITE ______ DATUM  UNTERSCHRIFT BETRIEB  UNTERSCHRIFT AUDITOR 
 

Mischung:  

 

 

 

 

 

 
 

Handhabung (Futterwagen, Transportmittel, Eimer, Schaufeln, etc.):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FütteruŶg (SiĐherstelluŶg, dass „VLOG“-Tiere keine gentechnisch veränderten Futterkomponenten oder 

Futtermittel erhalten): 
 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Sachverhalte, die auf dem Betrieb zur Vermischung und Vertauschung von Futtermitteln führen 

könnten und wie diesen vorgebeugt wird. 
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VLOG Betriebsbeschreibung 
Stufe Landwirtschaft - 

Viehtransport / Viehhandel 

Anhang XXI 
01.10.18 

TEIL 5: AKTUELLE UNTERNEHMENSBEWERTUNG 

 

   

SEITE ______    
 

Nach Prüfung der Betriebsbeschreibung und der vor Ort Kontrolle empfiehlt der Auditor bzw. Prüfer die 
Einstufung in die Risikoklasse. 

Die Zertifizierungsstelle nimmt die endgültige Einstufung bei Prüfung der Unterlagen vor. 

 

 Auditor  Bewerter / Zertifizierer: 

Risikoklasse Einstufung:  Einstufung:  

Datum  

 

 

Unterschrift  

 

 

 

 

Kommentar / Begründung: 

 

 

 

 

 

 

 
Jährliche Aktualisierung der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen im Rahmen der 
Eigenkontrolle: 
Die Betriebsbeschreibung wurde ggfs. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell. 

 

Prüfjahr  

 

  

Unternehmen  

Prüfer (Name, 

Funktion) 

   

Datum    

Unterschrift  

 
 

  

 



V19.01

Datum des Audits: Auditdauer  (Uhrzeit von - bis):

Auditor: Kombination mit Standard(s):

zuständige Zertifizierungsstelle:

Unternehmen:

Anschrift mit allen Kontaktparametern: Ident. Nummer, wenn vorhanden:

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, 

Verdachts-, Regelaudit):

Es existieren ein Vertrag mit einer VLOG-

anerkannten Zertifizierungsstelle und ein 

unterzeichneter Standardnutzungsvertrag mit 

VLOG, die dem Unternehmen vorliegen:

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder 

Verweis auf beigelegtes Dokument:

Risikoeinstufung des Unternehmens (Übertrag aus 

Betriebsbeschreibung):

Probenahme während Audit: Schwerpunkt des Betriebsrundgangs:

Unterschrift des Auditors: Unterschrift des Unternehmens:

Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

E 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufe 

Landwirtschaft

E3.1 Betriebsbeschreibung

E3.2 Regelung von Verantwortlichkeiten / 

Organigramm

Korrekturmaßnahmen

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Landwirtschaft inklusive Viehtransport + Viehhandel

Bewertung

ja nein

ja nein

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Landwirtschaft 27.09.2018 Seite 1 von 6



Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

E3.3 Risikomanagement

E3.4 Überbetriebliche Nutzung von Maschinen, Anlagen 

/externe Dienstleister

E3.5 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, 

Produkten und Tieren

KO

E3.6 Rückverfolgbarkeit KO

E3.7 Reklamationsmanagement 

E3.8 Warenrücknahme

E3.9 Krisenmanagement KO
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

E3.10 Korrekturmaßnahmen 

E3.11 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist

E3.12 Schulung der Mitarbeiter

E3.13 Eigenkontrolle

E 4 Spezifische Anforderungen Tierische Produktion

E4.1 Tierbestandsübersicht

E4.2 Futtermittelbestellung

E4.3 Futtermittelliste
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

E4.4 Futterrationen

E4.5 Wareneingangskontrolle von Futtermitteln KO

E4.6 Einhaltung der Mindestfütterungsfristen KO

E4.7 Trennung der Warenströme/Ausschluss von 

Verschleppungen von GVO-Futtermitteln, 

Vermischung und Vertauschung

KO

E4.8 Nutzung von Mahl- und Mischanlagen

E4.8.1 Nutzung von überbetrieblich eingesetzten Mahl- 

und Mischanlagen

E4.8.2 Nutzung von stationären Mahl- und Mischanlagen
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

E4.9 Probenahme und Analyse

E4.10 Warenausgangskontrolle/Kennzeichnung auf 

Warenbegleitpapieren

E5 Spezifische Anforderungen pflanzliche 

Futtermittelproduktion relevant

E5.1 Wareneingangskontrolle KO

E5.2 Trennung der Warenströme / Ausschluss von 

Vermischung und Vertauschung 

KO

E6 Spezifische Anforderungen Tiertransport 

/Viehandel relevant

E6.1 Wareneingangskontrolle KO

Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei 

"nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!

Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei 

"nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

E6.2 Risikomanagement

E6.3 Beauftragung externer Dienstleister

E6.4 Trennung der Warenströme/Ausschluss von 

Vermischung und Vertauschung

KO

E6.5 Warenausgangskontrolle/Kennzeichnung auf 

Warenbegleitpapieren

Bewertung

Anzahl A-Kriterien

Anzahl B-Kriterien

Anzahl C-Kriterien

Anzahl der NA-Kriterien

Anzahl KO

Anzahl Risiko

Summe der Punkte

Maximal erreichbare Punktzahl

Anzahl der bewerteten Kriterien

Erreichte Prozent
nicht bestanden

0

0

0

0

0

0

0,00

310,00

0

fehlende oder fehlerhafte 

Eingaben!
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Iŵ FolgeŶdeŶ fiŶdet siĐh eiŶe ďeispielhafte Vorlage für eiŶe GruppeŶďesĐhreiďuŶg. EiŶe 
GruppeŶďesĐhreiďuŶg ist der ZertifizieruŶgsstelle ďei der AŶtragsstelluŶg ǀorzulegeŶ. Üďer ǁeseŶtliĐhe 
ÄŶderuŶgeŶ, die die VLOG-ZertifizieruŶg ďetreffeŶ, iŶforŵiert der GruppeŶorgaŶisator die 
ZertifizieruŶgsstelle.  
 

GruppeŶďesĐhreiďuŶg der Mustergruppe „MuGru GŵďH“ 

GruppeŶorgaŶisator:  

MuGru GŵďH 

Musterstraße ϭϮ, ϱϰϯϮϭ MusterhauseŶ 

VeraŶtwortliĐher für die GruppeŶzertifizieruŶg:  

Maǆ MusterŵaŶŶ ;QM-Beauftragter der Muster GŵďHͿ  

TelefoŶ: ϬϭϮϯ ϰϱϲϳ ϴϵ  Eŵail: ŵ.ŵusterŵaŶŶ@ŵustergŵďh.Đoŵ 

TätigkeiteŶ der GruppeŶŵitglieder:  

z.B. Die Mitglieder der VLOG-Gruppe MuGru siŶd laŶdǁirtsĐhaftliĐhe Betrieďe, die MilĐhkühe halteŶ uŶd 
RohŵilĐh produziereŶ, die deŶ AŶforderuŶgeŶ des VLOG-StaŶdards eŶtspriĐht […]. Es fiŶdet eiŶe KühluŶg 
aďer keiŶe soŶstige BehaŶdluŶg der MilĐh durĐh die Betrieďe statt. Die MilĐh ǁird direkt aŶ die MuGru 
GŵďH ǀerkauft, teilǁeise ǁerdeŶ kleiŶere MeŶgeŶ der MilĐh auĐh aď Hof direkt aŶ deŶ VerďrauĐher 
ǀerŵarktet […].  

Die Betrieďe liegeŶ ǀor alleŵ iŶ deŶ LaŶdkreiseŶ/BuŶdesläŶderŶ/LäŶderŶ […].  

Teilǁeise fiŶdeŶ auf deŶ BetrieďeŶ aŶdere TätigkeiteŶ ǁie zuŵ Beispiel RiŶder- uŶd SĐhǁeiŶeŵast oder 
LegeheŶŶeŶhaltuŶg […] statt – diese TätigkeiteŶ siŶd aďer ŶiĐht iŶ die VLOG-Gruppe MuGru eiŶgeďuŶdeŶ. 

LohŶ- uŶd SuďuŶterŶehŵeŶ uŶd ausgelagerte Prozesse: 

IŶ die MuGru-Gruppe siŶd folgeŶde LohŶ-UŶterŶehŵeŶ eiŶgeďuŶdeŶ: 

• TraŶspofiǆ GŵďH, BahŶhofsstraße ϴ, ϭϮϯϰϱ MusterhofeŶ  

AŶspreĐhpartŶer: 
KoŶtaktdateŶ:  

Iŵ Auftrag der MuGru GŵďH traŶsportiert die TraŶspofiǆ GŵďH die RohŵilĐh ǀoŶ deŶ MitgliederŶ 
zur Molkerei […] Sie zieht ProďeŶ, erfasst die MilĐhŵeŶgeŶ […]  

• […] 

VeraŶtwortuŶgsďereiĐhe des GruppeŶorgaŶisators iŶ der Gruppe: 

z.B. Die MuGru erstellt uŶd üďerǁaĐht deŶ ProďeŶahŵe- uŶd AŶalǇseplaŶ der Gruppe […] Sie ďeauftragt die 
ProďeŶahŵe iŵ RahŵeŶ der VLOG-Audits durĐh die ZertifizieruŶgsstelle […] 
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Die MuGru regelt deŶ Aďlauf der ZertifizieruŶg uŶd der Audits […] ŵit der ZertifizieruŶgsstelle. GeŵeiŶsaŵ 
ŵit ďetroffeŶeŶ BetrieďeŶ leitet sie KorrekturŵaßŶahŵeŶ eiŶ uŶd üďerǁaĐht diese […]. 

Sie üďerŶiŵŵt das RisikoŵaŶageŵeŶt für deŶ BereiĐh MilĐhproduktioŶ uŶd hat eiŶ KriseŶŵaŶageŵeŶt, iŶ 
das die GruppeŶŵitglieder eiŶgeďuŶdeŶ siŶd […].  

Die MuGru GŵďH führt jährliĐh eiŶ iŶterŶes Audit auf deŶ laŶdǁirtsĐhaftliĐheŶ BetrieďeŶ durĐh. 

[…] 

GruŶdlage der Erst-/uŶd FolgezertifizieruŶgeŶ 

z.B. Die Gruppe arďeitet ŶaĐh deŵ Ϯϱ% VerfahreŶ: ϭϬϬ% der Mitglieder ǁerdeŶ durĐh deŶ 
GruppeŶorgaŶisator geprüft, daŶaĐh üďerprüft die ZertifizieruŶgsstelle ŵiŶ. Ϯϱ% der Mitglieder. Die Audits 
durĐh die ZertifizieruŶgsstelle fiŶdeŶ iŶ deŶ FolgejahreŶ je ŶaĐh Risikoklasse statt. 

Oder:  

Die Gruppe arďeitet ŶaĐh deŵ ϭϬϬ% VerfahreŶ: ϭϬϬ% der Mitglieder ǁerdeŶ durĐh die ZertifizieruŶgsstelle 
auditiert, ďeǀor sie iŶ die Gruppe aufgeŶoŵŵeŶ ǁerdeŶ köŶŶeŶ. Die Audits durĐh die ZertifizieruŶgsstelle 
fiŶdeŶ iŶ deŶ FolgejahreŶ je ŶaĐh Risikoklasse statt. 

NutzuŶg ŵehrerer ZertifizieruŶgsstelleŶ 

[WerdeŶ ŵehrerer ZertifizieruŶgsstelleŶ geŶutzt, so ŵuss iŶ der GruppeŶďesĐhreiďuŶg klar ersiĐhtliĐh seiŶ, 
ǁelĐhe AufgaďeŶ ǀoŶ ǁelĐher üďerŶoŵŵeŶ ǁerdeŶ.]  

z.B. Es ǁerde ϯ ZertifizieruŶgsstelleŶ ;A-Zert, B-Zert, C-ZertͿ für die VLOG-ZertifizieruŶg der MuGrup-Gruppe 
geŶutzt.  

Die A-Zert führt das Audit ďeiŵ GruppeŶorgaŶisator durĐh uŶd ďeiŵ folgeŶdeŶ Teil der Gruppe [AuflistuŶg 
der Betrieďe der RegioŶ oder Verǁeis auf aŶdere Liste- z.B. Mitgliederliste] durĐh. 

Die B-Zert führt Audits ďei [AuflistuŶg siehe oďeŶ] durĐh. Die C-Zert führt Audits ďei [AuflistuŶg siehe oďeŶ] 
durĐh.  

Die B-Zert uŶd C-Zert geďeŶ ihre AuditergeďŶisse aŶ die A-Zert ǁeiter, die der Gruppe das VLOG-Zertifikat 
ausstellt. ZǁisĐheŶ deŶ ZertifizieruŶgsstelleŶ ďesteht eiŶe VereiŶďaruŶg zuŵ AustausĐh ǀoŶ DateŶ.  
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Iŵ FolgeŶdeŶ fiŶdeŶ Sie eiŶe Vorlage für eiŶe Mitgliederliste für die GruppeŶzertifizieruŶg LaŶdǁirtsĐhaft. Die Mitgliederliste ŵuss ǀoŵ GruppeŶorgaŶisator 
iŵŵer aktuell gehalteŶ ǁerdeŶ. ReleǀaŶte ÄŶderuŶgeŶ ŵeldet der GruppeŶorgaŶisator iŵŵer uŵgeheŶd der ZertifizieruŶgsstelle. Es kaŶŶ die folgeŶde oder eiŶe 
iŶhaltliĐh gleiĐhǁertige StaŶdortliste ǀerǁeŶdet ǁerdeŶ. [Die fett-gedruĐkteŶ AŶgaďeŶ siŶd laut StaŶdard ǀerpfliĐhteŶd, die aŶdereŶ EŵpfehluŶgeŶ.] 

Mitgliederliste der MuGru GŵďH 

Naŵe/ 
UŶterŶehŵeŶ 

Adresse  AŶspreĐhpartŶer uŶd 
KoŶtaktdateŶ 

Risiko-
klasse 

GruppeŶ-
Mitglied 
seit 

ErsterheďuŶg 
durĐh deŶ 
GruppeŶ-
orgaŶisator ;ďei 
25% RegeluŶgͿ 

Letztes Regelaudit/ 
Erstaudit durĐh die 
ZertifizieruŶgsstelle 

PriŶtŶuŵŵer1
 ZustäŶdige 

ZertifizieruŶgsstelle2
 

HaŶs Müller Feldǁeg Ϯ,  
ϴϳϲϱϰ 
FeldkirĐheŶ  

HaŶs Müller,  
Tel: ϬϭϮϯ ϰϱϲϳϱ, 
h.ŵueller@aŶďieter.de 

ϭ Ϭϯ.Ϭϲ.ϮϬϭϳ ϭϰ.Ϭϰ.ϮϬϭϳ Ϯϯ.Ϭϱ.ϮϬϭϳ -  

MilĐhhof Maǆ Aŵ MilĐhhof ϭ, 
ϱϰϯϮϭ MilĐhďaĐh 

Maǆ Bauer, 
Tel: Ϭϵϴϳ ϱϲϳϲ, 
MilĐhhof@aŶďieter.de 

Ϯ Ϭϱ.Ϭϳ.ϮϬϭϴ Ϭϯ.Ϭϳ.ϮϬϭϴ NoĐh ŶiĐht erfolgt -  

[…]         

         

 

                                                           

1 Nur releǀaŶt ďei LegeheŶŶeŶďetrieďeŶ 

2 Nur releǀaŶt, ǁeŶŶ für die VLOG-ZertifizieruŶg der GruppeŶ ŵehrere ZertifizieruŶgsstelleŶ geŶutzt ǁerdeŶ 
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Datum des Audits: Auditdauer  (Uhrzeit von - bis):

Auditor: Kombination mit Standard(s):

zuständige Zertifizierungsstelle:

Unternehmen:

Anschrift mit allen Kontaktparametern: Ident. Nummer, wenn vorhanden:

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, 

Verdachts-, Regelaudit):

Es existieren ein Vertrag des Gruppenorganisators 

mit einer VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle 

und ein unterzeichneter Standardnutzungsvertrag 

des Gruppenorganisators mit VLOG, die dem 

Unternehmen vorliegen:

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder 

Verweis auf beigelegtes Dokument:

Probenahme während Audit:

Unterschrift des Auditors: Unterschrift des Unternehmens:

Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

F 3 Allgemeine Anforderungen an 

Gruppenorganisatoren

F3.1 Gruppenbeschreibung, Mitgliederliste, 

Betriebsbeschreibung

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Gruppenorganisation Landwirtschaft

Bewertung Korrekturmaßnahmen

ja nein

ja nein
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

F3.2 Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder KO

F3.3 Beauftragung von mehreren Zertifizierungsstellen

F3.4 Risikomanagement KO

F3.5 Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und 

Analyse

F3.6 Schulung der Mitarbeiter und der 

Gruppenmitglieder durch den Gruppenorganisator

F3.7 Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, 

Produkten und Tieren 

KO

F3.8 Reklamationsmanagement
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Nr. im 

Standard

Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

F3.9 Warenrücknahme

F3.10 Krisenmanagement KO

F3.11 Korrekturmaßnahmen/ kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess

F3.12 Dokumentation und Aufbewahrungsfristen

F3.13 Interne Audits

Bewertung

Anzahl A-Kriterien

Anzahl B-Kriterien

Anzahl C-Kriterien

Anzahl der NA-Kriterien

Anzahl KO

Anzahl Risiko

Summe der Punkte

Maximal erreichbare Punktzahl

Anzahl der bewerteten Kriterien

Erreichte Prozent
nicht bestanden

0

0

0

0

0

0

0,00

130,00

0

fehlende oder fehlerhafte 

Eingaben!
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Name des Unternehmens  

Anschrift 

 

 

 

 

 

 

Bundesland 

 

 

Landkreis 

 

 

Ansprechpartner 

 

Telefonnummer 

 

E-Mail 

 

Standardnutzungsvertrag mit dem VLOG 

vom 

 

Veterinärkontrollnummer 

 

 

Art und Größe des Unternehmens / der 

„ohne Gentechnik“-Produktion 

(Umsatz/ Durchsatz Gesamt und Umsatz/ 

DurĐhsatz „ohŶe GeŶteĐhŶik“Ϳ 

 

;GeplaŶterͿ AŶteil / MeŶge der „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Produktion an der 

Gesamtproduktion (in %) 

Anteil (%) Menge (t)  

Mitarďeiter iŵ „ohŶe GeŶteĐhŶik“-

Bereich inklusive der Verantwortlichkeit 

bzw. Organigramm 

 

 

Sonstige Zertifizierungen 

 

 

 

KAT-Nummer (bei Eierpackstellen)  
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1. Welche Standorte sind in die „Ohne Gentechnik“-Zertifizierung integriert?  

 
 

 

 

 

 

 

 
2. Sind im Unternehmen Rohstoffe vorhanden, die die Anforderungen der „Ohne Gentechnik“-

Kennzeichnung nicht erfüllen? 

☐ Nein (Das UŶterŶehŵeŶ ist koŵplett auf „OhŶe GeŶteĐhŶik“ uŵgestellt oder es liegen für alle Rohstoffe 

ausreichende GVO-Freiheitsbescheinigungen vor → weiter bei Frage 4) 

☐ Ja ;weiter ďei Frage 3 „duale ProduktioŶ“Ϳ 
 

3. Wie ist die duale Produktion von „Ohne Gentechnik“- und konventionellen Lebensmitteln organisiert?  

☐ zeitliche Trennung 

☐ räumliche Trennung 

 

4. Vergibt das Unternehmen zertifizierungspflichtige Tätigkeiten an Dritte (Subunternehmer) bzw. lagert 

das Unternehmen zertifizierungspflichtige Prozesse aus (Lohnverarbeiter)? 

☐ Nein 

☐ Ja, folgende Tätigkeiten werden an die folgenden Unternehmen (inkl. Ansprechpartner und Kontaktdaten) 

vergeben: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Ja, folgende Prozesse werden an die folgenden Unternehmen ausgelagert: 
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5. Folgende Informationen müssen der Zertifizierungsstelle / dem Auditor zur Verfügung gestellt werden: 

• Liste aller Rohstoffe und sonstigen Produktionsmittel (wie z.B. Aromen, Enzymen, 

Mikroorganismenkulturen, Zusatzstoffen, Hilfsstoffen und sonstigen Lebensmittelzutaten) die iŶ „OhŶe 
GeŶteĐhŶik“-Produkte eingesetzt werden. Die Liste umfasst mindestens folgende Angaben: 

o Genaue Bezeichnung des Rohstoffs bzw. sonstigen Produktionsmittels 

o Angabe welcher GVO-Nachweis vorliegt (z.B. VLOG-Bescheinigung zur GVO-Freiheit, Bezug zur 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007) 

• SortiŵeŶtsliste „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Produkte ;Produkte ŵit „OhŶe GeŶteĐhŶik“-Siegel, B2B-Produkte) 

 

Nach Prüfung der Betriebsbeschreibung und der vor Ort Kontrolle empfiehlt der Auditor bzw. Prüfer die 

Einstufung in die Risikoklasse. 

Die Zertifizierungsstelle nimmt die endgültige Einstufung bei Prüfung der Unterlagen vor. 

 

 Auditor  Bewerter / Zertifizierer: 

Risikoklasse Einstufung:  

 

Einstufung:  

Datum  

 

 

Unterschrift  

 

 

 

 

 

Kommentar / Begründung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jährliche Aktualisierung der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen im Rahmen der 

Eigenkontrolle: 

Die Betriebsbeschreibung wurde ggfs. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell. 

 

Prüfjahr  

 

  

Unternehmen  

Prüfer (Name, 

Funktion) 

   

Datum    

Unterschrift  

 

 

  

 

 



V19.01

Datum des Audits: Auditdauer  (Uhrzeit von - bis):

Auditor: Kombination mit Standard(s):

zuständige Zertifizierungsstelle:

Unternehmen:

Anschrift mit allen Kontaktparametern: Ident. Nummer, wenn vorhanden:

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, Verdachts-, 

Regelaudit):

Es existieren ein Vertrag mit einer VLOG-

anerkannten Zertifizierungsstelle und ein 

unterzeichneter Standardnutzungsvertrag mit VLOG, 

die dem Unternehmen vorliegen:

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder 

Verweis auf beigelegtes Dokument:

Risikoeinstufung des Unternehmens (Übertrag aus 

Betriebsbeschreibung):

Probenahme während Audit: Schwerpunkt des Betriebsrundgangs:

Unterschrift des Auditors: Unterschrift des Unternehmens:

Nr. im Standard Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

G 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufe 

Lebensmittelverarbeitung/-aufbereitung

G3.1 Betriebsbeschreibung

G3.2 Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Lebensmittelverarbeitung/ -aufbereitung

Bewertung Korrekturmaßnahmen

ja nein

ja nein

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Lebensmittel 27.09.2018 Seite 1 von 4



Nr. im Standard Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

G 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufe 

Lebensmittelverarbeitung/-aufbereitung

G3.3 Risikomanagement KO

G3.4 Beauftragter externer Dienstleister

G3.5 Wareneingangskontrolle KO

G3.6 Trennung der Warenströme/Ausschluss von 

technisch vermeidbaren Vermischungen und 

Vertauschung

KO

G3.7 Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/ Produkten KO

G3.8 Warenausgangskontrolle / Kennzeichnung auf 

Warenbegleitpapieren 

KO
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Nr. im Standard Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

G 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufe 

Lebensmittelverarbeitung/-aufbereitung

G3.9 Rückverfolgbarkeit KO

G3.10 Reklamationsmanagement 

G3.11 Warenrücknahme

G3.12 Krisenmanagement KO

G3.13 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess

G3.14 Dokumentation und Aufbewahrungsfrist
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Nr. im Standard Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Korrekturmaßnahme (Unternehmen) Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

G 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufe 

Lebensmittelverarbeitung/-aufbereitung

G3.15 Schulung der Mitarbeiter

G3.16 Interne Audits

G 4 Spezifische Anforderungen Pflanzliche Rohstoffe

G4.1 Probenahme und Analyse

G 5 Spezifische Anforderungen Risikobehaftete 

Rohstoffe / Zutaten

G5 Spezifische Anforderungen Risikobehaftete 

Rohstoffe / Zutaten

Bewertung

Anzahl A-Kriterien

Anzahl B-Kriterien

Anzahl C-Kriterien

Anzahl der NA-Kriterien

Anzahl KO

Anzahl Risiko

Summe der Punkte

Maximal erreichbare Punktzahl

Anzahl der bewerteten Kriterien

Erreichte Prozent

0

180,00

0

fehlende oder fehlerhafte 

Eingaben!
nicht bestanden

0

0

0

0

0

0,00
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Iŵ FolgeŶdeŶ eiŶe ďeispielhafte Vorlage für eiŶe GruppeŶďesĐhreiďuŶg. EiŶe GruppeŶďesĐhreiďuŶg ist der 
ZertifizieruŶgsstelle ďei der AŶtragsstelluŶg ǀorzulegeŶ. Üďer ǁeseŶtliĐhe ÄŶderuŶgeŶ, die die VLOG-
ZertifizieruŶg ďetreffeŶ, iŶforŵiert der GruppeŶorgaŶisator die ZertifizieruŶgsstelle.  
 

GruppeŶďesĐhreiďuŶg der Mustergruppe EiŶzelhaŶdel „MuLeh GŵďH“ 

GruppeŶorgaŶisator:  

MuLeh GŵďH 

Musterstraße ϭϮ, ϱϰϯϮϭ MusterhauseŶ 

VeraŶtwortliĐher für die GruppeŶzertifizieruŶg:  

Maǆ MusterŵaŶŶ ;QM-Beauftragter der Muster GŵďHͿ  

TelefoŶ: ϬϭϮϯ ϰϱϲϳ ϴϵ  Eŵail: ŵ.ŵusterŵaŶŶ@ŵustergŵďh.Đoŵ 

TätigkeiteŶ der GruppeŶŵitglieder:  

z.B. Die Mitglieder der VLOG-Gruppe MuLeh siŶd FilialeŶ der MuLeh GŵďH, ǁelĐhe üďer BedieŶthekeŶ lose 
tierisĐhe LeďeŶsŵittel aŶ deŶ VerďrauĐher ǀerkaufeŶ, ǁelĐhe deŶ AŶforderuŶgeŶ des VLOG-StaŶdards 
eŶtspriĐht […].  

IŶ deŶ FilialeŶ fiŶdet eiŶe WeiterǀerarďeituŶg statt, ǁelĐhe siĐh folgeŶderŵaßeŶ gestaltet: […].  

Die FilialeŶ liegeŶ ǀor alleŵ iŶ deŶ LaŶdkreiseŶ/BuŶdesläŶderŶ/LäŶderŶ […].  

LohŶ- uŶd SuďuŶterŶehŵeŶ uŶd ausgelagerte Prozesse: 

IŶ die MuLeh-Gruppe siŶd folgeŶde LohŶ-UŶterŶehŵeŶ eiŶgeďuŶdeŶ: 

VeraŶtwortuŶgsďereiĐhe des GruppeŶorgaŶisators iŶ der Gruppe: 

z.B. Die MuLeh üďerŶiŵŵt das RisikoŵaŶageŵeŶt für deŶ BereiĐh Aďgaďe loser tierisĐher LeďeŶsŵittel iŶ 
„VLOG“-Qualität uŶd hat eiŶ KriseŶŵaŶageŵeŶt, iŶ ǁelĐhes die GruppeŶŵitglieder eiŶgeďuŶdeŶ siŶd […].  

Die MuLeh regelt deŶ Aďlauf der ZertifizieruŶg uŶd der Audits […] ŵit der ZertifizieruŶgsstelle. GeŵeiŶsaŵ 
ŵit ďetroffeŶeŶ BetrieďeŶ leitet sie KorrekturŵaßŶahŵeŶ eiŶ uŶd üďerǁaĐht diese […]. 

Die MuLeh GŵďH führt jährliĐh eiŶ iŶterŶes Audit iŶ deŶ FilialeŶ durĐh. […] 

GruŶdlage der Erst-/uŶd FolgezertifizieruŶgeŶ 

z.B. Der EiŶkauf der MuLeh iŵ BereiĐh „VLOG“-LeďeŶsŵittel ist zeŶtral geregelt. Es fiŶdeŶ daher jährliĐh 
ŶeďeŶ deŵ Audit ďeiŵ GruppeŶorgaŶisator StiĐhproďeŶaudits ďei ϭϬ% der FilialeŶ durĐh die 
ZertifizieruŶgsstelle statt.  
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Oder:  
Der EiŶkauf der MuLeh iŵ BereiĐh „VLOG“-LeďeŶsŵittel ist dezeŶtral geregelt. JährliĐh fiŶdeŶ Audits ďeiŵ 
GruppeŶorgaŶisator uŶd ϭϬϬ% der FilialeŶ durĐh die ZertifizieruŶgsstelleŶ statt.  

NutzuŶg ŵehrerer ZertifizieruŶgsstelleŶ 

[WerdeŶ ŵehrerer ZertifizieruŶgsstelleŶ geŶutzt, so ŵuss iŶ der GruppeŶďesĐhreiďuŶg klar ersiĐhtliĐh seiŶ, 
ǁelĐhe AufgaďeŶ ǀoŶ ǁelĐher üďerŶoŵŵeŶ ǁerdeŶ.]  

z.B. Es ǁerde ϯ ZertifizieruŶgsstelleŶ ;A-Zert, B-Zert, C-ZertͿ für die VLOG-ZertifizieruŶg der MuLeh-Gruppe 
geŶutzt. 

Die A-Zert führt das Audit ďeiŵ GruppeŶorgaŶisator durĐh uŶd ďeiŵ folgeŶdeŶ Teil der Gruppe [AuflistuŶg 
der FilialeŶ, der RegioŶ oder Verǁeis auf aŶdere Liste- z.B. Mitgliederliste]. 

Die B-Zert führt Audits ďei [AuflistuŶg siehe oďeŶ] durĐh. Die C-Zert führt Audits ďei [AuflistuŶg siehe oďeŶ] 
durĐh.  

Die B-Zert uŶd C-Zert geďeŶ ihre AuditergeďŶisse aŶ die A-Zert, die der Gruppe das VLOG-Zertifikat ausstellt. 
ZǁisĐheŶ deŶ ZertifizieruŶgsstelleŶ ďesteht eiŶe VereiŶďaruŶg zuŵ AustausĐh ǀoŶ DateŶ.  

SoŶstige DokuŵeŶte [iŶtegriert iŶ die GruppeŶďesĐhreiďuŶg oder als extra DokuŵeŶte] 

• OrgaŶigraŵŵ: OrgaŶigraŵŵ des UŶterŶehŵeŶs iŶkl. VeraŶtǁortliĐhkeiteŶ uŶd 
StellǀertreterregeluŶgeŶ für deŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ releǀaŶteŶ Betrieďsaďlauf.  

• SortiŵeŶtsliste: ÜďersiĐht, ggfs. SpezifikatioŶeŶ der iŵ UŶterŶehŵeŶ aŶgeďoteŶeŶ loseŶ „ohŶe 
GeŶteĐhŶik“-Ware, ggfs. iŶkl. BerüĐksiĐhtiguŶg ǀoŶ Reǁork  

• Bei ǁeiterer VerarďeituŶg loser „ohŶe GeŶteĐhŶik“-Ware uŶd ďei EiŶsatz ǁeiterer ZutateŶ, die ŶiĐht 
ǀoŶ VLOG-zertifizierteŶ LieferaŶteŶ ďezogeŶ ǁerdeŶ ;z.B. MariŶadeŶ, GeǁürzŵisĐhuŶgeŶͿ: 
AufstelluŶg aller RezeptureŶ ŵit festgelegteŶ ŵeŶgeŶ- oder geǁiĐhtsďezogeŶeŶ AŶgaďeŶ zu 
ZutateŶ uŶd KoŵpoŶeŶteŶ „ohŶe GeŶteĐhŶik“ - iŶkl. BerüĐksiĐhtiguŶg ǀoŶ Reǁork  

• LieferaŶteŶliste: alle zugelasseŶeŶ LieferaŶteŶ der „OhŶe GeŶteĐhŶik“-LeďeŶsŵittel / ZutateŶ  
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Iŵ FolgeŶdeŶ fiŶdeŶ Sie eiŶe Vorlage für eiŶe Mitgliederliste für die GruppeŶzertifizieruŶg LaŶdǁirtsĐhaft. Die Mitgliederliste ŵuss ǀoŵ GruppeŶorgaŶisator 
iŵŵer aktuell gehalteŶ ǁerdeŶ. ReleǀaŶte ÄŶderuŶgeŶ ŵeldet der GruppeŶorgaŶisator iŵŵer uŵgeheŶd der ZertifizieruŶgsstelle. Es kaŶŶ die folgeŶde oder eiŶe 
iŶhaltliĐh gleiĐhǁertige StaŶdortliste ǀerǁeŶdet ǁerdeŶ. [Die fett-gedruĐkteŶ AŶgaďeŶ siŶd laut StaŶdard ǀerpfliĐhteŶd, die aŶdereŶ EŵpfehluŶgeŶ.] 

Mitglieder-/StaŶdortliste der MuLeh GŵďH 

Naŵe/ Filiale Adresse  AŶspreĐhpartŶer uŶd 
KoŶtaktdateŶ 

EiŶkauf zeŶtral 
oder dezeŶtral 

GruppeŶ-Mitglied 
seit 

Letztes Regelaudit/ 
Erstaudit durĐh die 
ZertifizieruŶgsstelle 

Zuständige 
Zertifizierungsstelle1

 

MuLeh Adorf BahŶhofsǁeg Ϯ,  
ϴϳϲϱϰ Adorf 

HaŶs Müller,  
Tel: ϬϭϮϯ ϰϱϲϳϱ, 
h.ŵueller@aŶďieter.de 

zeŶtral Ϭϯ.Ϭϲ.ϮϬϭϳ Ϯϯ.Ϭϱ.ϮϬϭϳ A-Zert 

MuLeh CitǇ Bestadt Hauptstraße ϭ, 
ϱϰϯϮϭ Bestadt 

Maǆ Bauer, 
Tel: Ϭϵϴϳ ϱϲϳϲ, 
MilĐhhof@aŶďieter.de 

dezeŶtral Ϭϱ.Ϭϳ.ϮϬϭϴ NoĐh ŶiĐht erfolgt C-Zert 

[…]       

       

 

                                                           

1 Nur releǀaŶt, ǁeŶŶ für die VLOG-ZertifizieruŶg der GruppeŶ ŵehrere ZertifizieruŶgsstelleŶ geŶutzt ǁerdeŶ 



V19.01

Datum des Audits: Auditdauer  (Uhrzeit von - bis):

Auditor: Kombination mit Standard(s):

zuständige Zertifizierungsstelle:

Unternehmen:

Anschrift mit allen Kontaktparametern: Ident. Nummer, wenn vorhanden:

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, 

Verdachts-, Regelaudit):

Es existieren ein Vertrag mit einer VLOG-

anerkannten Zertifizierungsstelle und ein 

unterzeichneter Standardnutzungsvertrag mit 

VLOG, die dem Unternehmen vorliegen:

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder 

Verweis auf beigelegtes Dokument:

Probenahme während Audit:

Unterschrift des Auditors: Unterschrift des Unternehmens:

Nr. im Standard Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

H 3 Allgemeine Anforderungen an die Stufe 

Einzelhandel - Abgase loser tierischer 

Lebensmittel

H3.1 Gruppenbeschreibung

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Einzelhandel

Bewertung Korrekturmaßnahmen

Korrekturmaßnahme (Unternehmen)

ja nein

ja nein
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Nr. im Standard Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

Korrekturmaßnahme (Unternehmen)

H3.2 Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder KO

H3.3 Beauftragung von mehreren Zertifizierungsstellen

H3.4 Risikomanagement KO

H3.5 Beschaffung (Lieferanten und 

Herstellerbescheinigung)

H3.6 Wareneingangskontrolle KO

H3.7 Trennung der Warenströme / Ausschluss von 

Vermischungen und Vertauschung

KO
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Nr. im Standard Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

Korrekturmaßnahme (Unternehmen)

H3.8 Be- und Verarbeitung

H3.9 Schulung der Mitarbeiter und der 

Gruppenmitglieder durch den Gruppenorganisator

H3.10 Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/ 

Produkten 

KO

H3.11 Kennzeichnung

H3.12 Rückverfolgbarkeit KO

H3.13 Krisenmanagement KO
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Nr. im Standard Thema im Standard A B C NA Risiko KO Bewertung / Erklärung Verantwortlichkeiten/

Termine/Status (Unternehmen)

10 Pkt 5 Pkt -10 Pkt NA -15% der 

Gesamt-

punkte

nicht 

bestanden

Korrekturmaßnahme (Unternehmen)

H3.14 Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess

H3.15 Dokumentation und Aufbewahrungsfristen

H3.16 Interne Audits

Bewertung

Anzahl A-Kriterien

Anzahl B-Kriterien

Anzahl C-Kriterien

Anzahl der NA-Kriterien

Anzahl KO

Anzahl Risiko

Summe der Punkte

Maximal erreichbare Punktzahl

Anzahl der bewerteten Kriterien

Erreichte Prozent

0

0

fehlende oder fehlerhafte 

Eingaben!
nicht bestanden

0

0

0

0

0,00

160,00

0
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VLOG 

Version 19.01 

VLOG Mahl- und Mischprotokoll  

für mobile Mahl- und Mischanlagen 

Anhang XXIX 

01.10.18 

 

___________  _____________________________  ______________________________ 

SEITE 1 

DATUM  UNTERSCHRIFT UNTERNEHMEN  UNTERSCHRIFT  

ANLAGENFAHRER 

*Futterŵittel, die Ŷach deŶ VO ;EGͿ Nr. ϭϴϮϵ/ϮϬϬϯ uŶd ϭϴϯϬ/ϮϬϬϯ Ŷicht als „geŶetisch veräŶdert“ zu keŶŶzeichŶeŶ siŶd. 
 

Landwirtschaftliches Unternehmen, Adresse (ggfs. Firmenstempel): 

 

 

 

 

Betreiber der mobilen Mahl- und Mischanlage, Adresse (ggfs. Firmenstempel): 

 

 

 

Eingesetzte mobile Mahl- und Mischanlagen (amtl. Kfz-Kennzeichen):  

Vorherige Futtermischung bestehend aus: 

☐ ausschließlich kennzeichnungsfreien* Futtermitteln 

☐ (u.a.) folgenden kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln:  

 

Durchgeführte Maßnahmen gegen Verschleppung von GVO-Futtermitteln: 

☐ Restentleerung 

☐ Spülcharge, bestehend aus Art und Menge:  

Verbleib der Spülcharge:  

 

Für die „ohne Gentechnik“-Produktion durchgeführte Futtermischung: 

 

Bezeichnung Mischfutter (Tierart/Kategorie/Phase): 

 

 

Einzelfuttermittel Silo-Nr. / 

Bezeichnung / 

Lagerplatz 

Menge (kg) 

   

   

   

   

   

   

 

Summe: 

 

Mit folgender Unterschrift bestätigen sowohl landwirtschaftliches Unternehmen als auch Anlagenfahrer die Richtigkeit der oben 

aufgeführten Angaben.  


